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Erste Sitzung
INI StändehlUlse zu Düsseldorf, mit Sonntag den 10. Dezember 1882.

"Nach Beendigung des in den Hanpttircheu beider Konfessionen abgchallenm(«oltesdienstes
versammeltensich m» 12 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitznngssaale des Släudehauses.

Von einer Deputation geleitet trat der Königliche «audlags-Kommissar,Herr Ober-
Präsident der NheinprovinzDr. vou Bardelebcu, in den Saal und eröffneteden 28. Provinzial-
Landtag mit folgenderAnsprache.

Hochgeehrte Herren!

Seine Majestät der Kaiser und König habe» geruht, mittelst Allerhöchster Ordre vom
?, v. Mts. die Zusammeuberufnugdes Landtages der Nheinprovinz zu einer außerordentlichen
Sitzung auf deu heutigen Tag zu befehlen. Die Daner dieser Sitzuug ist auf fünf Tage festgesetzt
worden, zum Landtags-Marschall haben Seine Majestät Seine Durchlaucht deu Herrn Fürsten
zu Wied und zu dessen Stellvertreter den KammerherrnFreiherrn von Solemacher-Autweiler
zu ernennen geruht.

Der Aulaß, meine Herren, welcher Ihre außergewöhnliche Zusammenbernfungherbeigeführt
hat, ist leider ein weuig erfreulicher:

Der Laudes-Direktor unserer Provinz, Herr Freiherr von Landsberg, hat die Absicht
zu erkennen gegeben, aus seinem gegenwärtigenDienstverhältniß auszuscheiden, und wenn Sie dem
Abkommen, welches der Provinzial-Verwaltuugsrath mit dem Laudes-Direktorvereinbart hat, Ihre
Zustimmung ertheilen, so sehen Sie sich gegenwärtigschon wieber in der Nothwendigkeit, die Wahl
eines Landes.Direktors vornehmen zu müssen, obgleich Sie erst vor eine», Jahre ciue derartige
Wahl gethätigt hatten.

Ebensowenig wie der Anlaß Ihrer Berufung, ist aber der Zeitpunkt, in welchem Sie
zufammentreten, ein für unsre Provinz glücklicher. Hat doch soeben erst eine Ueberschwemmnug,
wie sie, was die Höhe der ansteigenden Fluthen betrifft, ihresgleichen im ganzen Jahrhundert
nicht gehabt hat, unfer schönes Rheinthal betroffen und Schaden der schwerstenArt, und
Verwüstung zurückgelassen und Kummer und Elend weithin verbreitet. Obgleichdie Leiden uusrcr
Mitbürger iu dem gauze» Vatcrlande sofort das regste Mitgefühl erregt haben, obgleichuns
werkthätigeHülfe von Nah uud Fern, wofür wir nicht dankbar genug sei» können, in reichstem
Maße zn Theil geworden ist, so wird doch in vielen Ortschaften des Nheinthals noch lange Zeit
hindurch Untcrstützungsbedürftigkeitfortdauern, und es wird noch des Zusammeuwirkcusvieler
helfendenKräfte bedürfen, um die Wunden zu heilen, welche diese schwere Kalamität dem Wohl¬
stande unserer Provinz geschlagen hat. Daß die Königliche Staatsrcgiernng, nachdem einer der
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Herreu Staatsministcr sich sofort persönlich von der Lage der Dinge in unserer Provinz überzeugt
hat, uuverzüglichdie erhebliche Sunune von einer halben Million Mark znr Minderungder ersten
Noth überwiesen hat, und daß uns auch noch weitere Staatsmittel zu einer durchgrcifeudereu
Abhülfe der Noth iu Aussicht gestellt siud, das wissen Sie bereits, meiue Herreu.

Aber auch in anderen Theilen unserer Provinz sind leider Zustände hervorgetreten, welche
nur zu geeignet sind, die allercrnstesteuBesorgnissezu erwecken. In mehreren Gebirgskreisenist
die Ernte gänzlichmißrathen oder hat doch nur eineu so dürftige«Ausfall ergeben, daß mit Sicher-
heit vorauszusehenist, daß die Mittel zur Ernährung der dortigen Bevölkerung bald fehlen werden.
Es wird deshalb die Nothwendigkeithervortreten, außerordentlicheMaßregeln zn ergreifen unv vor
allen Dingen, wie es mir scheint, aus öffentlichen Mitteln an verschiedene,!Stelleu Arbeitsgelegeu-
heit zu gewähren, damit die darbende Bevölkerung Arbeitsverdienst und dadurch Existenzmittelge«
wiunt. So stehen deuu sehr ernste Fragen vor Ihnen, meiue Herren Vertreter der Provinz, und
ich bitte Sie bringend, an die Lösung dieser Fragen mit recht warmem Herzen heranzutreten.

Das AllerhöchstePropositions-Dekret von, 27. v. M., welches Ihnen vorgelegt wird,
enthält nur zwei Punkte. Zunächst wird die Aufforderungau Sie gerichtet,für die Mitglieder der
Rheinische»Deputatiou für das Hcimathweseunnd deren Stellvertreter, deren Mandat am 1, Juli
des kommeudeu Jahres abläuft, Neuwahlen vorzunehmenfür den neuen dreijährigenZeitraum vom
1. Juli 1883 ab. Den zweiten Gegenstand des Propositions-Detrets bildet der Entwurf eines Ge-
setzes, betreffend die Haftung der Brand-Entschadigungsgelderfür die Aufprücheder Inhaber von
Privilegien uud Hypothekenim Gebiete des ehemaligen Appellatious-Gerichtshofeszu Köln, Es ist
dies ein Gesetz-Entwurf, welcher eine bisher oft schwer empfundeneLücke iu der rheinischen
Hypotheken-Gesetzgebung auszufüllen bestimmt ist, und ich hoffe, daß er, wenu er Gesetz gewordeu
ist, wesentlich dazu beitragen wird, den Nealtredit in unserer Provinz zu heben.

Von den Vorlagen, die Ihnen der Provinzial-Verwaltnngsrath in dieser kurzen Sitzung
bringen wird, nimmt die bereits von mir erwähnte Wahl des Landes-Direktors die erste Stelle
ein. Bei der entscheidenden Bedeutung, welche die Persönlichkeitdes ersten ständischen Beamten
für die mehr oder minder gedeihliche Entwickelung der ganzen ständischen Verwaltung haben mnß,
ist der Akt, den Sie vorzunehmenhaben, für die ganze Provinz von großer Wichtigkeit.

Auf meine Unterstützung,wo sie erforderlich ist oder wo sie von Ihnen gewünscht wird,
meine hochgeehrten Herren, können Sie rechnen,uud ich wüusche auf das Allcrlebhafteste,daß auch
aus Ihreu diesmaligenBerathungen Beschlüsse hervorgehenmögen, welche geeignetsind, das Wohl
unserer iu vieleu Theilen gerade in diesem Augenblickso schwer bedrängten Provinz zu förderu.

Indem ich Ihnen, DurchlauchtigsterHerr Laudtags-Marschall, das AllerhöchstePropositions-
Dekret überreiche, erkläre ich hiermit im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Königs den
28. RheinischenProvinzial-Landtag für eröffnet.

Laudtags-Marschall Fürst zu Wied: Seme Majestät unser allergnädigsterKaiser und
König lebe hoch! hoch! hoch! (Die Versammlungstimmt begeistert iu das Hoch ein.)

Durch dieselbe Deputation geleitet verläßt der Herr Landtags-Kommissarius den
Sitzungssaal.

Meine Herren! Durch AllerhöchstesVertrauen Seiner Majestät des Kaisers und Königs
bin ich wiederum dazu berufen, den Vorsitz dieses außerordentlichen ProviuziabLandtages zu führen.
Ich erfuchc Sie, meine Herren, mir wieder, wie in früheren Sessionen, Ihr Vertrauen zn schenken.
Ich glaube hinzusetzen zu dürfen, daß ich dabei diesmal Ihrer Nachsicht ganz besondersbedarf,
und daß ich wegen persönlicher Ueberanstrengnugin den letzten Wochen Sie bitten muß, manchmal
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mit dem Willen vorlieb zu nehmen, wo die Thal und das Worl meine»!Wollen nichl recht
folgen werden.

Meine Herren! Sie haben soeben gehört, zu welchen Arbeiten der außerordentliche
Provinzial-Landtag zusammcubcrufeuist, und ich brauche wohl nicht das zu wiederholen, was der
Herr Landlag>Kommissariussoeben gesagt hat. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, daß es
für den Provinzial-Verwaltnngsrath, der in außerordenllichenFälleu uud außerordentliche»Noth;
lagen an Ihrer Stelle zu thun und zu befinden hat, von großer Wichtigkeit ist, daß Sie gerade
jetzt, wo ein doppelter Nothstand, eine doppelte Notblage unsere Proviuz betroffenhat, zu einem
außerordentlichen Landtage zusammeuberufcnworden sind. Der Proviuzial - Verwaltungsrath hat
in seinen letzten Sitzungen sich eingehend auch mit Vorschlägen beschäftigt,die Ihnen gemacht
werden sollen, um aus außerordentlichenMitteln der Provinz in einer den Bestimmungenunserer
Verwaltung entsprechenden Art und nach unseren Gesetzen für die Nothlage der Gemeindennach
jeder Seite hin Sorge zu tragen. Sollte» Sie weitere Beschlüsse daran knüpfenwollen, so wird
das Ihrer souvcräuen Entscheidung unterliegen, I» diesem Augenblick, wo der herrliche Nhcinstrom
mit seinen Wasserflulhcn die gesegnetenGauen überströmt hat, Verheerend in unsere Häuser uud
Fluren eiugebrocheu ist, ist es für unfere Verwaltung von der größte» Wichtigkeit,daß dieser
außerordentliche Landtag zusaunnengetrete»ist, um selbst zu befinden, wie den uothleidenden
Gemeinden und Privatpersonen aus Proviuzial-Mittcln geholfenwerden soll. Aber ich bitte Sie,
meine Herren, neben der in die Augen fallcudeu plötzlichenNoth unserer dem Rhein zunächst
gelegenen,sonst durch Fruchtbarkeitso sehr gesegnetenLandstriche, ja nicht der Noth zu vergessen,
die durch den regnerischen Sommer auf den Höhenlagen nnfercr Provinz in den arme» Distrikten
— ich meine die Armuth des Bodens — über die dortige Bevölkerung herciugcbrocheuist.
Vergessen Sie diese nicht und geben Sie Ihrem Provinzial - Verwaltnngsrath die Mittel an die
Hand, um auch dort thatkräftig der durch Noth gedrückte« Bevölleruug zu helfen.

Meine Herren! Ich gehe nun zu dem geschäftlichenTheil der heutigen Sitzung über uud
will zunächst die Protokollführer ernennen: Freiherr Eugen von Loö und Herr Pelzcr. Ich
ersuche Herrn Pelzer für heute die Protokollführuugübernehmenzn wollen. Zum Iournalführer
ernenne ich den Grafen Beißet,

Die nächste Pflicht, die mir als Ihrem Vorsitzendenobliegt, ist die, Ihnen diejenigen
Mitglieder zn nennen, welche in der kurzen Spanne Zeit seit dem letzten Landtage a»S unserer
Mitte durch dcu Tod abberufen wordeu siud. Ich muß sage», dieser uuerbittlicheTod hat reich¬
liche Ernte in unserer Mitte gchalteu. Wir habeu den Tod zu beklagen des Herrn Freiherr«
von Geyr-Schweppcnbnrg, der, als langjähriger Vice-Landtags-Marschall,so lange unsre Selbst¬
verwaltung besteht, fast unausgesetzt— nnr mit einer kurzen Unterbrechung— dem Provinzial-
Verwaltnugsrath augehört hat und stets mit dem größten Eifer und Gewissenhaftigkeit sein reiches
Können, sein ausgezeichnetesWissen der Verwaltung znr Verfügung gestellt nud mit Rath uud
That geholfen hat. Meine Herren, er hat i» de» schwierigsten Zeilen der plötzlichen schnellen
Entwickelung, als mein verehrter Vorgänger in, Amt, Freiherr Naitz von Frentz, durch dcu Tod
abberufe« wurde, als Vice-Landtags-MarschallAußerordentlichesgeleistet. Ich, meiue Herren, der
ich von ibm iu das Amt des Landtags-Marschalls eingeführt worden bin, den er zn der Zeit, als
ich durch Krankheit verhindert war, fast ein ganzes Jahr iu diesem Amt unausgesetzt vertreten hat,
ich, vou uns Allen, meine Herren, bin diesem verehrte» Manne zu ganz besonderem Danke ver¬
pflichtet und möchte an dieser Stelle demselben Ansdrnck geben. Sein Andeuten wiro allezeit bci
uus fortlebe». Sodcmu sind nns durch den Tod entrissen worden: Graf vou Mirbach, Herr
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Jacob Horst, Herr Hugo Mund und Herr Franz Strnnk, von denen die drei letzten außer¬
ordentlich lange dem Landtage und zum Theil auch ^- Herr Horst und Herr Muud — dem
Provinzial-Berwaltungsrath angehört haben. Meine Herren, ich ersuche Sie, iu ehreudcm
Andenken an diese uns durch deu Tod entrissenenMitglieder sich von Ihren Plätzen zu erhebe».
(Geschieht.)

Meiue Herren! Ich habe zunächst die Ehre, die Allerhöchste Proposition vorzulesen und
ersuche Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Prenßen :c.

entbieten Unseren zum Provinzial-Landlageversammeltengetreue«Ständen der RheinproviuzUnseren
gnädigstenGruß und lassen Ihnen folgendePropositioncn zur Berathung und Erledigung zugehen:

1. Mit dem 1. Juli 1883 läuft das Maudat der uach §. 41 des Gesetzes vom
8. März 1871, betreffenddie Ausführung des Bnndesgesetzesüber den Uuterstützungswohnsitz --
Gesetz Sammlung Seite 130 — vou dem Provinzial-Landtagcder dortigen Provinz am 30. April
1879 bezw. am 30. November 1881 gewählten drei Mitglieder der RheinischenDeputatiou für
das Heimathwesenund deren Stellvertreter ab. Unsere getreuen Staude werde» daher die Neu¬
wahlen der bezeichneten Mitglieder uud Stellvertreter für ciueu weitereu dreijährigen Zeitraum
vom 1. Inli 1883 ab zu vollziehen haben.

2. Wir lassen Unseren getreuen Ständen den Entwurf eiucö Gesetzes, betreffend die
Haflnng der Brand Enlschädiguugsgeldcrfür die Ansprüche der Inhaber vou Privilegien und
Hypothekenim Bezirke des ehemaligen Appellations-GerichtshofcSzn Köln, nebst Motiven zngchcn
und sehen der gutachtlichenAeußerung Unserer getreuen Stände über denselben entgegen.

Die Dauer des Provinzial-Landtages haben Wir auf fünf Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen,

Gegeben Berlin, den 27. November 1882.

gez.: Wilhelm.
ggez.: von Pultkamer. G. v. Kameke. Maybach. Lneins. Dr. Friedberg.

v. Boetticher. v, Goßler. Scholz. v. Hatzfeldl.

Ich gehe nun zur Bildung der Ausschüsseüber. Meine Herren, ich habe mich auch diesmal
bei der Bildung der Ausschüsse, wie bei dem letzten Landtage, au die Eintheiluug resp, die Ab¬
theilungenunserer provinzialstäudischen Verwaltung uud an die dem betreffenden Dezernat zufallenden
Aufgaben gehalteu. Da nun unter unseren diesjährigen Vorlagen keine solchen vorkommen,die
dem II. Ausschuß und dem V. Ausschußzufallen, so habe ich deren Bildung unterlassen und habe
die alten Bezeichnungendennoch beibehalten, so daß diese beiden Ausschüsse nicht bestehen. Ich
habe sämmtliche Mitglieder des Landtages auf die drei Ausschüsse,de» I., den III. und den
IV. Ausschuß,vertheilt.

I. Ausschuß: Den Vorsitz führt Fürst zu Wied. Mitglieder: Graf zu Westerholt,
Graf vou Beißel-Ghmnich, Freiherr von Steffens, Freiherr von la Valette St. George, Graf
von Hompesch, Freiherr von Ecrde, Freiherr von Bourscheidt, Freiherr Raitz von Frentz, Conrth,
Aremig, Ientges, Kreuzberg, Nels, von Grand-Rh, von Werner, Friederichs, Wunderlich, Maas,
Wolters, Freiherr Felix von Loö, von Bönninghausen, Merrem, Limbourg,Kockerols.
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III. Ausschuß: Vorsitzender: von Heister, Mitglieder: Freiherr von Fürstenberg-
Gimboru, Freiherr von Spics-Büllesheim, Freiherr von Boeselager, von Groote, Freiherr von
Fürstenbcrg-Borbeck,Freiherr von Geyr-Schweppenburg, Graf zu StolbergMernigerode, Kaesen,
Heuser, Pelzer, Sahlcr, Radcrmacher, vom Hoevel, Eonze, Croon, Iagenbcrg, Trapp, Reinhard,
Weibt, Vönningcr, Ianscn, Schlick,Letixerant.

IV. Ausschuß: Vorsitzender:Freiherr von Solemacher-Antw eile r. Mitglieder: Freiherr
Eugen von Lo8, Graf von Wolff-Mettcruich, Graf Franz von Spee, Graf von Hocnsbroech,
Seul, Freiherr von Wenge-Wulffcn, Freiherr von Scheibler, Freiherr von Eynatten, Lautz,
Dietze, von Eynern, Nöchling, Erdnmnn, Marcus, Vrockhoff, von Monschaw,Troost, Ackermann,
Rumpel, Horster, Wever, Eich, Brcuer, Karcher, Rauteustranch,Boch.

Wie Sie aus dem AllerhöchstenPropositious-Detret soeben gehört haben, ist uns noch
die Aufgabe zu Theil geworden,ein Gutachten über das Gefetz, betreffenddie Haftung der Brand-
Entschädiguugsgclderfür die Ansprüche der Inhaber von Privilegien uud Hypothekenim Bezirk
des ehemaligen Appcllatious-Gerichtshofcszu Köln, abzugeben. Ich habe zur Vorbereitung dieses
Gutachtens ciuen VI. Ausschußgebildet, dessen VorsitzenderHerr Seul sein würde, dessen Mit¬
glieder sein sollen: Freiherr von Eerde, von Heister, Pclzcr, Courth, Vrcmig, Wunderlich, Wolters,
Limbourg.

Die Herreu Vorsitzendender Ausschüssebitte ich, sich darüber zu beuehmen, daß kciue
Kollisionin den Zeitpunkten der Sitzungen der Ausschüsse eintritt, weil säimntliche Mitglieder des
VI. Ausschusses den übrigen Ausschüssen zugetheilt sind.

Sodann habe ich Ihnen die Geschäftscingange,zunächst diejenigen des Provinzial-Ver-
waltungsraths, mitzutheilen.

An den I. Ausschuß gehen:

1. Referat, betreffend die Genehmiguug des mit dem Landes-Direktor, Freiherrn von
Landsberg,bezüglich seines Rücktrittesgeschlosseueu Vertrages ä. 6. Düsseldorf, den 27. Oktober1882.

2. Festsetzung, resp. Genehmigungder Austellungs-Vedingungenfür den neu zu wählenden
Landes-Direktorund Vornahme der Wahl des Laudes-Direktors.

Zu diesem Punkte, meine Herren, habe ich Ihnen das Verzeichnis; derjenigen Herren
vorzuleseu,welche sich in Folge des von mir veranlaßten öffentlichen Ausschreibens zu dieser Stelle
gemeldet haben, und zwar nach dem Datum des Eingauges der Meldungen:

Freiherr Raitz von Frentz, Landrath,
Rolshoven, Landrath,
Graf von Reichcnbach,Kapitän zur See a. D.,
Freih«rr von Solemachcr-Antweiler,
Freimark, Laudrath,
Herwarth vou Aitteufeld, Landrath,
Freiherr von Brackcl, Laudrath,
Lorey, Polizei-Direktoraus Stralfund,
Klein, Landesrath,
Freiherr von Vroich, Landrath,
Gcrlach, Hauptmann a. D. und Verwalter der Provinzial-Irrenanstall,
Ianseu, Laudrath.
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Ich habe laut meinem Ausschreiben dieses Verzeichnis;am 30. November abgeschlossen,
es sind zwölf Bewerber; es wird Ihnen das Verzeichnis;,durch Umdruck vervielfältigt, zugeheu.

3. Ergäuznngswahlcn für den Provinzial-Verwaltungsrath für die laufende Wahlperiode.
4. Wahl dreier Mitglieder und dreier Stellvertreter der RheinischenDeputation für das

Heimathwesenfür eine nene am 1. Juli 1883 beginnendeWahlperiode.
5. Ergänzung«- und Neuwahlen der bürgerlichenMitglieder der Ober-Erfatz-Kommifsionen.
6. Ergänzung«- und Neuwahlen der Bezirts-Kommissionenfür Entscheidungüber Be¬

schwerdenund Rctlamatioue»gegen Veranlagungzur tlassifizirte» Einkommensteuer und znr Klassensteuer.
7. Neuwahl der Kommissionzur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfte der Nenteu-

bant in Münster.
Ich bemerke hierzu, daß ich diefe Wahlen, die wir früher im Plenum vorgenommen

haben, diesmal in den Ausfchußverwiesen habe, damit Vorbesprechungenüber die Persöulichkeiten
schon im Ansschnß vorgenommenwerden töuueu und die Wahlen hier dann schneller vor sich gehen;
wir habe» bei der letzte» Wahl die Erfahrung gemacht, daß wir zwei Mal habe» wählen muffen
und uicht genan wußten, wie es mit einigeu Persönlichkeitenstände.

8. Mittheilung der Verhandlungen resp, der geschehenen Schritte behufs Erlasses
u. eines Gesetzes, betreffenddie Gestattuug der Öffentlichkeit der Verhandlungen des

Proviuzial-Landtags der Rheinproviuz;
d. ei»es Gesetzes, betreffenddie Regelung der Disziplinar-Vcrhältuisse der provinzial-

ständischcn Beamten in der Rheinproviuz;
«. eines zweitcu Nachtrages zu dem Orgauisatious-Regulativ vom 27. September 1871,

betreffendeine auderweite Zusammensetzung des Provinzial-Vcrwaltungsraths.
Meine Herren! Hierzu bemerke ich, daß der Proviuzial-Verwaltuugsrath diese Arbeiten in

Ausführung zunächst Ihres Auftrages, noch einmal Schritte zur Erlangnug der Oeffeutlichkeit der
Prouinzial-Landtagsuerhandlu»gcu zu thun, vorgenommenhat, wobei denn durch die Erfahnmgeu
der letzten Zeit einige weitere schwere Mängel in dem Ausbau uuserer Organisation, besonders in
gesetzlicher Beziehung, hervorgetreten sind, die nuu gleichzeitig durch diese Vorschläge beseitigt
werden sollen.

9. Referat des Provinzial-Verwaltuugsraths, betreffenddie Vorlage eines Reglements zur
Fürsorge für die Wittwe» uud Waise» der provinzialständischenBeamten in der Nhcinprovinz.

10. Referat des Provinzial-Vcrwaltungsraths an den Proviuzial-Landtag, betreffend Ab¬
änderung des von dem 27. RheinifcheuProvinzial-Laiidtagcin sciner Sitzimg vom 24. November
1881 erlassene»Pcnsious-Reglements.

Au den 111. Ausschuß gehen:
11. Referat au den Proviuzial-Landtag, betreffend die Bewilligung einer Summe von

30 000 M. behufs Herstellungvon acht Wohnungen für Aufseher in der Arbeitsanstalt zu Brauweiler.
12. Referat, betreffend die Pensionirung des Ober-Inspektors Lohmeier im Landarme»-

Hause zu Trier.
13. Referat, betreffendVorschlägebehufs Unterbringung von Epileptischenin Verfolg des

BefchlusseS des Provinzial-Landtags vom 25. November 1881.

Au deu IV. Ausschuß gehen:
14. Referat, betreffend die Vcrstärtuug des Rheinischen Meliorationsfonds durch Zu«

weifung von Geldmitteln aus dem Kreisfonds.



113

15. Antrag der KöniglichenRegierung zu Dnsselborf bezüglich andcrweiter Verthcilung
der für die Niersregulirung und die Herstellung des Nierskauals uebst Schleuse vom 27. Rheini¬
schen Proviuzial-LandtagebewilligtenBeihülfe von 39 192 M.

16. Referat, betreffend den Ankauf des Hauses Friedrichsstraße Nr, 60 als Dienst-
wohnung für den Landes-Direktor.

17. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,betreffend
n,. die künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales und
d. die Verwendung der bewilligtenMittel zu baulichen Aenderungen und sonstigen

Beschaffungen für das Ständehaus.
Meine Herren! Indem ich diesen Gegenstaub in Geschäftsgang bringe, möchte ich hinzu¬

setzen, daß wir Ihnen diese Vorlage machen in Ausführung des Beschlusses des vorigen Proviuzial-
Lcmdtageö,die Vorbereitungen für die Ausschmückung dieses Saales zu treffen. In der gestrigen
Sitzungdes Provinzial-Verwaltungsrathshat Herr Abgeordneter Kaescn folgeudeuAutrag eingebracht:

„Der Provinzial-Verwaltungsrath wolle unter Aufrechterhaltung seiner Vorlage (die
künstlerifche Ausschmückung des großen Sitzungssaales im Ständehause betreffend)in
Betreff der künftigen Behandlung dieser Angelegenheit dem Hohen Landtage vorschlagen:
die Beschlußfassungüber die Zeit, wann dieses Projett weiter verfolgt werden soll,
einein späteren Landtage vorzubehalteu."

Meine Herren! Der Proviuzial-Vcrwaltungsrath hat von diesem Antrage Kenntniß ge¬
nommen, glaubt aber auf seine Vorlage, wie sie Ihnen hcnte zugeht, uicht zurückkommenzn sollen,
sondern übcrgiebt im Anschluß an seine Vorlage dem Provinzial-Landtagdiesen Autrag zur Eutscheidung.

18. Referat, betreffend Gewährung eines unverzinslichenDarlehens an den Vorstand der
Arbeitertolonie Wilhelmsdorf bei Bielefeld in Höhe von circa 10 000 M. auf die Dauer von
sechs Jahren gegen Gewährung hypothekarischer Sicherheit.

19. Referat des Provinzial-Verwaltuugsraths, betreffend bie Gewährung von Darlehen
bis zur Gesammthöhe von 250 000 M. unter erleichterten Bedingungen an von elementaren
Schäden heimgesuchte Gemeinden.

Meine Herren! ich habe Ihnen noch weitere Eingänge, zunächst des Herrn Landtags»
Kommissarius,mitzutheilen:

1. „Unter Bezuguahme auf das Allerhöchste Propositions-Dekret vom 27. v. M. »ck 1
beehre ich mich Euer Durchlaucht ganz ergebeust zu erfuchcn, die Wahl dreier Mitglieder
und dreier Stellvertreter der RheinischenDeputation für das Heimathwejcn für die
Wahlperiode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 durch dcu Provinzial-Landtag zu
veranlassen und mir feiner Zeit Namen, Stand und Wohnort der Gewählten geneigtest
mittheilen zn wollen."

Diefe Angelegenheitgeht an dcu I. Ausschuß.
2. „Nachdem der 26. Rheinische Provinzial-Landtag die Wahl der bürgerlichen Mitglieder

der Ober-Ersatzkommissioucn im Bezirke der 28. bis 32. Infanterie-Brigade unb deren
Stellvertreter für die Jahre 1881 bis 1883 incl. vorgenommen,sind durch Tod
Abgänge vorgekommen, deren Ersatz für den Rest der Wahlperiode wünschenswerthist.

Es sind gestorben der erste Stellvertreter für den Bezirk der 29. Infanterie-
Brigade, Landrath a. D. Haßlacher zu Aachen, der erste nnd der zweite Stell¬
vertreter für den Bezirk der 30. Infanterie-Brigade, Bürgermeister a. D. Wachendorf
zn Äensberg und Hanptmaun a. D. und GutsbesitzerMnnd zn Brüchen.

t5
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Euer Durchlaucht beehre ich mich ergebeust zu ersuchen, die Vornahme von
Ersatzwahlen durch deu demnächst zusammentretendenaußerordentlichen Provinzial-
Landtag gefälligst zu veranlassen und mir von dem Nesnltate Mittheilung machen
zn wollen."

Anch diese Angelegenheitgeht an den I. Ausschuß. Sodanu
3. „Der Herr Minister des Innern hat in seinem Erlasse vom 13. v. M. — I. N. 9255 —

den Wunsch ausgesprochen,wie seither, von deu Verhaudlungeudes Provinzial-Landtagcö
durch tägliche kurze Berichte in Kenntniß erhalten zu werden.

Euer Durchlaucht beehre ich mich demzufolge ganz ergebeust zn ersucheu, geneigtes:
veranlassen zu wollen, daß mir bezüglicheBerichte Behufs weiterer Mittheilung an
den Herrn Minister täglich zugehen."

Das wird wie immer zur Ausführung kommen.
Eine weitere Vorlage des Herrn Landtags^Kommissarslautet folgendermaßen:

Koblenz, deu 6, Dezember 1882.

„Indem die Herreu Minister des Innern und der Finanzen die Allerhöchsten Orts
als Beihülfe zur Linderung der durch die Uebcrschwcminungen des Nheinstromesherbei¬
geführtenaugenblicklichenNoth bewilligten 500 000 M. nnr znr gescheutwciseuGewähruug
von Beihülfen für die Beschaffungvon Unterkunft, Ernährung und Bekleidungder
Betroffenen, fowie für die Reinigung und Desiufettiou der überschwemmtenWohn-
stellen zur Verfügung gestellt haben, haben dieselben gleichzeitig die Hoffnung aus-
gesprochen, daß auch auf eine kräftige Betheiligung des Provinzial-Vcrbandes bei deu
Maßregeln zur Beseitigungdes Nothstandes zu rechnen sein werde, da die bezügliche
finanzielle Mitwirkungdes Staates doch immer nur eine anshülfsweisewerde sein können.

Demzufolgebeehre ich mich Eure Durchlaucht ergebeustzn ersuchen,die Frage
wegen Bewilligung von Mitteln zu dem gedachten Zwecke dem Prouiuzial-Verwaltungs-
rathe resp, dem demnächst zusammentretendenProviuzial-Laudtage znr Beschlnßfassnng
gefälligstvorzulegenund mir von dem Resultate Mittheilung inachen zu wollen."

Der Königliche Landtags-Kouuuissarms:
Ober-Präsident der Rheiuproviuz,

gez.: vou Bardeleben.
An

den LandtagsMarschall, Herrn Fürsten zn Wied,
Durchlaucht

zu Düsseldorf.
Nr. 9462.

Meine Herren! Wie ich Ihnen bereits eben mitgetheilt habe, hat der Provinzial-
Verwaltungsrath in den dem IV. Ausschuß zugewiesenen zwei Referaten Nr. 14 und 19 zu dieser
Frage seinerseits Stellung geuommeu und Ihnen Vorschläge unterbreitet. Der Provinzial
Verwaltungsrath hat in seiner gestrigenSitzung — es wurde dies Schreiben gestern präsentirt —
von diesem Schreiben Kenntniß geuommeu, hat aber dem Provinzial-Landtag die Beschlußfassung
über Weiteres übeilasseu.
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Soda»» ist von dein Herrn Laudtags-Kommissariusein Schreiben eingegangen,betreffend
die Vertheilnng der von dem letzten Landtage bewilligten 39192 M. zu den Kosten der Niers-
rcguliriing. Diese Angelegenheitwird im Anschluß au Nr. 15 der vom Provinzial-Verwaltuugsrathe
vorgelegtenReferate an den IV. Ausschußverwiesen. Sodann ist die Vorlage, die schou iu dem
AllerhöchstenPropositions-Dekret unter Nr. 2 erwähnt worden ist, gestern in meine Hände
gelangt, betreffenddie Haftung der Brand - Entschädiguugsgelderfür die Ansprüche von Inhabern
von Privilegien und Hypothekenim Gebiete des ehemalige!,Appellations- Gerichtshofes zu Köln.
Diese Angelegenheitgeht an den für diesen Zweck gebildetenVI. Ausschuß.

Meine Herren! Ich gehe nun zu den eingegangenenPetitionen über und möchte Sie
bitten, diese Petitionen, da wir wohl kaum iu dieser kurzen fünftägigen Session die Zeit haben
werden, dieselben zn behandeln und gehörig vorzubereiten,dem Provinzial-Vcrwaltuugsratheentweder
zur Erledigung oder zur Vorberathnng für den nächste« Laudtag zu überweisen. Ich glaube nicht,
daß es möglich ist, neben den Aufgaben, welche uns jetzt gestellt sind, auch die Petitionen noch zn
erledigen,die au uns herantreten, bis auf eineu Punkt, dem eine Berücksichtigungzn Theil werden
zu lasscu ich Ihueu vorschlagenmöchte, weil er mit einer Vorlage des Verwaltungsraths in naher
Berührung steht und somit vorbereitet ist. Die erste Petition ist von dem Verein der Bürgermeister
der Nheinproviuz ausgegangen und betrifft die Bildung einer Provinzial'Kasse für die Bürgermeister
in den Landgemeindender Nhcinprovinz. Diese Angelegenheithat uns schon oft beschäftigt, ist im
letzten Landlage abgewiesenworden, und ich glaube uicht, daß jetzt der Augenblick ist, diese Frage
in dem kurzen Landtag zu behandeln. Ich würde Sie bitten, den Beschluß zu fassen, diese
Angelegenheitzur Vorbereitung für den nächstenLandtag an den Provinzial - Verwaltnngsrath zu
verweisen. Ich glanbc, daß die Sache nach dem Schreiben in ein etwas anderes Stadium getreten
ist, als sie früher lag, es ist mir aber, da ich die Petition erst vor ein paar Tagen in die Hand
bekommen habe, unmöglich,jetzt schon zn sagen, ob die Sachlage in so weit verändert ist, daß der
Landtag eine andere Stellung einnehmenkönnte, als nach dem letzten Beschluß. Sind Sie mit
diesem Vorschlageeinverstanden? (Zustimmung.)

Ich werde die Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath verweisen.
Sodann liegt mir hier eine Petition vor, betreffend Beihülfe zur Begründung einer

Arbeitelkoloniein der Nheinproviuz. Meine Herren! ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleichtmit
diefer Angelegenheiteine Ausnahme machen wollten, um sie im Anschluß au Nr. 18 der Vorlagen
des Provinzial'Vcrwaltungsraths, iu welcherwir Ihnen vorschlagen,eine Summe für die Arbeiter,
kolouie Wilhelmsdorf iu Westfalen zu bewilligen,zu behandeln. Ich glaube, daß die Sache von
so großer Wichtigkeitist, daß, wenn Sie auch keinen direktenBeschluß fassen, denn so weit ist sie
uicht vorbereitet, es wohl augethan sein würde, daß Sie darüber beschließen, in welcher Weise Sie
den Provinzial-Verwaltungsrath zn einem weitere» Vorgehen ermächtigen resp, demselbeneinen
gewissen Spielraum in pekuuiärer Beziehung geben wollten. Sind Sie damit eiuvcrstauden?
(Zustimmung.)

AbgeordneterEouze: Ich wollte den Herrn Landtags-Marschall bitten, wenn in dieser
Weise verfahren wird, mich für diesen Zweck dem IV. Ausschußzuzuweisen.

Landtags-Marschall: Es erfolgt kein Widerspruch gegen diese Behandlung der
Angelegenheit;ich werde also diese Petition im Anschluß au Nr. 18 der Vorlagen des Berwaltuugs-
raths dem IV. Ausschußüberweise,!uud zugleich nach dein Ersuchen des Herrn Eonze denselben
für diese Angelegenheitdein IV. Ausschußzutheilen.
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Meine Herreu! Sodann habe ich hier eine Petition, in der es folgendermaßenheißt:
„GehorsamstesGesnch des Iustizraths Adams zu KoblenzNamens und als Vorsitzender
des Vcrwaltungsraths der Mieugesellschaft zur Gründung des Bades Neuenahr um
Bewilligung eines Darlehns aus provinziellenMitteln resp. Fonds zn nothwendigen
Bauten."

Meine Herren! Ich glaube, daß dies eine Sache ist, die wohl auch kaum in den Rahmen
unserer Zeit hineinpassenwürde, denn sie würde sehr viel Arbeit veranlassen. Ich möchte auch
hier Ihuen vorschlagen,die Sache dem Verwaltungsrath zur Vorbereitung zu überweisen. Es ist
dies um so mehr nothwendig,da in der letzten Zeit von einigen Kommissionen des Verwaltungsraths
Prüfungen in dieser Sache erfolgt sind, die aber, so viel ich mich erinnere, noch keinen Abschluß
gefundenhaben. Der Herr AbgeordneteBremig hat das Wort.

AbgeordneterBremig: Meine Herren! Ich wollte Sie bitten, wenn irgend möglich, diese
Petition im gegenwärtigenLandtage zu verhandeln. Die Sache ist eine an sich sehr einfache,
aber für das Bad Neueuahr von äußerster Wichtigkeit, denn wird das Pctitum der Aktien-
Gesellschaft abgeschlagen, dann meine Herren, steht die Gesellschaft vor der schwierigen Frage, in
welcher anderen Weise sie den Fortbestand des Bades zn sichern im Stande ist. Die Sache ist in
dem Kuratorium der Proviuzial-Hülfskasfe bereits verhandelt worden, sie ist Gegenstand von
Diskussionen in der Finanz-Kommissiongewesen und wird große Schwierigkeitenmeines Crachtens
gar nicht bieten. Es handelt sich nur darum, ob der Proviuzial-Laudtag sich der Anschauung
anschließenkann, daß ein provinzielles Interesse in dem Fortbestehen des Bades Neuenahr zu
finden ist. Wenn der Hohe Landtag der Meinung wäre, es liege ein provinziellesIntereffe nicht
vor, dann würde das Petitum ja auf kein sonderliches Gehör hier rechnen können,nimmt mau
aber au, daß der Fortbestand dieses Bades ein provinzielles Interesse darbietet, dann würde
die Frage sein, ob nicht der Hohe Landtag, diesem Interesse folgend, auch eiue derartige
Bewilligung, wie sie beantragt ist, aussprecheuwill. Ich wollte dringend bitten, meine Herren, da
die Sache nicht viel Zeit in Anspruch nehmen wird, sie in dem jetzigen Landtag zu behandeln.

Laudtagö-Marschall: Meiue Herreu! Ich kann, nachdem ich diese Vorlage durch-
gcleseu habe, auch nur bestätigen, daß ich denselben Eindruck, wie Herr Bremig, bekommen habe,
ich glaube aber, daß, wenn der außerordentlicheLandtag nicht zusammengetretenwäre, das Bad
Neuenahr auch wohl bis zum nächsten Landtag weiter hätte bestehen müssen, Ich gehe aber auf
das ein, was Herr Bremig gesagt hat, und nehme an, daß er dies Petitum zu dem seinigenmacht.
Ich frage, ob Jemand dies Petitum unterstützt. (Geschieht.)

Die Sache wird unterstützt. Ich glaube, daß wir auch diese Sache an den IV. Ausschuß
verweisen müssen.

AbgeordneterBremig: Ich wollte Durchlaucht bilteu, mich dem IV. Ausschußzuzuweisen.
Landtags-Marschall: Für diese Augelegeuheitwird Herr Bremig dem IV. Aus>

schuß zugetheilt.
Abgeordneter Kreuzberg: Ich wollte Durchlauchtbitten, mich dem IV. Ausschuß zuzutheilen.
Landtags-Marschall: Für diese Angelegenheit?
AbgeordneterKreuzberg: Ja.
Landtags-Marschall: Herr Kreuzberg wird für diefe Angelegenheit ebenfalls dem

IV. Ausschußzugetheilt.
Dann ist hier eine Petition: „An den Hohen Proviuzial-Laudtag, betreffendRestauration

der Pfarrkirche zu Steinfeld", worin eine Summe von 15 000 M. vom Proviuzial-Landtag erbeten
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wird. Ich möchte Ihnen vorschlagen,diese Petition jedenfalls bis zum nächsten Landtag zn
ajouruiren. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung,)

Es liegt mir noch eine Petition vor, betreffend Herstellungeiner Brücke bei Waldbreitbach
im Kreise Neuwied. Meiue Herren! Ich halte dafür, daß das eine Sache ist, die ganz gut vom
Provinzial-Vcrwaltungsrath erledigt werden kann. Wenn Sie damit einverstandensind, werde ich
auch diese Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath zur Erledigung überweisen. Sind Sie
damit einverstanden? (Zustimmung.)

Ich werde demgemäßverfahren.
Dann würden für heute unsere Arbeiten zu Ende sein.
Meine Herren! Was zunächstdie Arbeiten der Ausschüsse betrifft, so wollte ich bitten,

wenn Ihnen das recht ist, daß der I. Ausschuß unter meinem Vorsitz in dem Zimmer des
Provinzial-Verwaltuugsraths morgen Nachmittag, vielleicht um 5 Uhr, wenn Sie damit einver¬
standen sind, zusammentretenmöchte. — Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Ich bitte die Herren vom III. Ausschuß,morgcu früh um
10 Uhr sich hier in dem Ziiumer des III. Ausschusses versammelnzu wollen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solcinacher hat das Wort.
Vice-8andtags°MarschallFreiherr von Solcinacher^Antweiler: Ich bitte die Herren

des IV. Ausschusses,gleichfalls morgen früh um 1U Uhr in dem Zimmer sich versammelnzu
wolle», in welchem im vorigen Jahre der damals tombinirle I. und IV. Ausschuß gelagt hat.

Landtags-Marschall: Ich habe gehört, daß einige Herren die Zeit 4 Uhr wünschen,
ich bitte also die Herren vom I. Ausschuß, um 4 Uhr im Zimmer des Provinzial-Verwaltuugsraths
zusammeutretcnzu wollen.

Die nächste Plenar-Sitzung werde ich durch Eirtular anzeige«.
AbgeordneterBre mig: Ich wollte mir die Anfrage erlauben, Dnrchlanchl, ob der Gesetz-

Entwurf nicht durch Druck vervielfältigt wird; es wäre dies sehr wiiuscheuöwerth.
Laudtags-Marschall: Ich werde das sofort veranlassen sammt den Motiven; es sind

auch gedruckte Vücher dabei.
Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Zweite Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag den 12. Dezember 1882.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Landtags>Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung; ich bitte Herr» Pelzer dies Protokoll zu verlesen.
(Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll noch etwas zn erinnern? — Wenn dies nicht der Fall ist, dann
erkläre ich dasselbe für genehmigt. Ich ersnche den Herrn Freiherrn Eugen von «oß das
Protokoll der hcntigcn Sitzung zu führen.
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Meine Herreu! Ich habe Ihnen zunächst folgende Eingänge mitzutheilen. Von Seiten
des Herrn Lnndlags-Kommissarius ist folgendes Schreiben eingegangen:

„Encr Durchlancht beehre ich mich, in dem beiliegenden Menhefte die Verzeichnisse
der einkommensteuerpflichtigcn Einwohner der Rheinprovinz mit Angabe der Steuer-
stufen :e., nach Regierungsbezirken geordnet, unter dem ganz ergebensten Ersuchen zu
übersenden, die nach §, 24 des Gesetzes vom 1. Mai 1851 resp Art. I (ß. 24) des
Gesetzes vom 25. Mai 1873 erforderliche Neuwahl derBezirks-Kommissions-Mitglieber
und Stellvertreter durch den Proviuzial^anotag gefälligst veranlassen und mir demnächst
ein Verzeichnis^der in die Kommifsionen gewählten Mitglieder und Stellvertreter unter
Angabc ihres Wohnorts und ihrer Standesverhältnisse mittheilen zn wollen.

In Betreff der Aufgaben dicfer Kommifsionen, deren Zusammensetzung, der Zahl
der Mitglieder und Stellvertreter und der Dauer ihrer Wahl nehme ich auf das iu
Abschrift angefchloffene Finanz-Ministerial-Restript vom 24. März 1874 IV 2568 mit
dem ganz ergebensten Bemerken Bezng, daß es auch für die bevorstehende Wahlperiode
bei der in diesem Refkripte bezeichneten Anzahl von Mitgliedern der gedachten
Kommissionen uud Stellvertreter bleibe."

Meiuc Herren! Ich möchte die Mitglieder der verschiedenen Regierungsbezirke ersuchen,
zusammenzutreten uud unter sich aus diefeu Akten die Mitglieder und Stellvertreter für diese Wahl
für ihre Regierungsbezirke in Vorschlag zn bringen, Herr Woltcrs hat es übernommen, biefr
Vorschläge für deu 1, Ausschuß zu sammeln. Ich habe mir erlaubt, für diese Wahl, die gewöhnlich
ans Vorschlag der Regieruugsbezirke uud per Attlamatiou erfolgt, dies Jahr einen etwas anderen
Modus einzuschlagen, indem ich diese Wahl an den I. Ausschuß verwiesen habe und die einzelnen
Mitglieder des I. Ausschusses die Sache vorbereite«, Weun sich gegen diesen Modns kein Wider¬
spruch erhebt, es ist keine Schwierigkeit darin enthalten, so würde ich Sie also ersuchen, nach den
Regierungsbezirken zusammenzutreten, Ihre Vorfchläge zu machcu und Herrn Wolters zu übergeben,
damit er das Ganze sammele uud es als eiuheitlicher Vorschlag hier zur Entscheidung komme.
— Der Herr Abgeordnete Icutges hat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Wollten Durchlaucht uicht aus jedem Regierungsbezirk eiu
Mitglied bestimmeu, welches die übrigen Kollegen zn der Konferenz einberuft. Das ist iu früheren
Jahren anch gefchehen, und dann wird hier im Plenum die Stuude bekannt gemacht werden, wo
sich diese Bezirke versammeln. Wir haben uns iu allen diesen Fällen in nnfercn einzelnen
Bezirken über die Wahl der Mitglieder verständigt.

^andtags-Marfchall: In Ausführung Ihres Vorschlages würde ich die älteste» Mit-
glieder des II. Standes ans den verschiedenen Regierungsbezirken ersuchen, die Mitglieder der Bezirke
zu diesem Endzweck zusammen zn berufen. Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung.)

Die Sache ist erledigt.
Ein zweites Schreiben des Herrn LaudtagsHominiffarius iu derselbe» Augelegeuhcit liegt

mir hier vor:
„Euere Durchlaucht beehre ich mich, augeschlosseu eiuen in Angelegenheiten der Neuwahl
der Bezirks - Kommissiou für die klassifizirte Einkommensteuer im Regieruugsbezirt
Koblenz von dem Herrn Vorsitzenden derselben nur unter dem 8. d. M. erstatteten
Bericht nebst den in Folge dessen von den Landrätheu der Kreise Wetzlar und Meisenheim
unter dem 9. d. M. erstatteten Berichten im Original mit dem ganz ergebensten
Anheimstellen zu übersenden, bei Vornahme resp. Vorbereitung der Wahl die in jenem
Berichte hervorgehobenen Gesichtspunkte gefälligst zur Berücksichtigung stellen zn wollen."
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Meine Heiren! Das intcressirt also hauptsächlich die Mitglieder für Koblenz, In diesen
Berichten, die uon Seiten des Rcgierungs - Vice - Präsidenten zusammengefaßt sind, befinden sich
Berichte uon Seiten der beiden Kreise Wetzlar und Meisenheiin, in denen gesagt, das; in den
Kommissionen bisher keine Mitglieder aus ihren Kreisen gewesen sind, und somit die Entscheidung
über Reklamatioueu immer nur nach den Akten hätte» erfolgen müssen. Bon Seiten der Herren
Landräthe wird eine Reihe von Eingesessenen ihrer Kreise in Vorschlag gebracht, um auch diese
uns eutlegeneren Kreise in der Äezirks-Kommission zur Vertretung zu bringen, die aus ihrer Orts¬
kenntniß her die Reklamationen, welche eingehen, begutachten können. Ich ersuche die Herren
Mitglieder des Regierungsbezirks Kobleuz, auf diese Eingänge Rücksicht zn nehmen. — Der Herr
Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Die Sache hat ihre vollkommene Berechtigimg, für den Kreis
Wetzlar ist sie berechtigt; Meisenheim und Krcuznach sind sehr gut vertreten. Was von der
Königlichen Regierung geschrieben wird, ist von uns besprochen.

Landtags-Marschall: Eiu weiteres Schreiben des Herrn Lcmdtags-Kommissarius lautet:
„Nach einer Anzeige des Provinzial-Landtagsabgcordnetcn des Wahlkreises Saarbrücken,
Ottweiler und St. Wendel, E. Karcher, wird derselbe in Folge Krankheit erst am
Dienstag, spätestens am Mittwoch hier eintreffen.

Euer Durchlaucht beehre ich mich hiervon ganz ergcbenst Mittheilung zu machen."
Zu meiner Freude habe ich eben Herrn Karcher hier unter uns begrüßen köuneu. Die

Sache ist hiermit erledigt.
Ein ferneres Schreiben des Herrn Landtags-Kommissarius lautet:

„Euer Durchlaucht beehre ich mich gauz ergebenst mitzutheilen, daß der Herr Fürst
zu Solms-Hoheusolms-Lich den Ober-LandesgerichtSrath und Rittergutsbesitzer
von Kcmpis zu Köln zu seiner Vertretung auf dem gegenwärtig versammelten
Provinzial-Landtage bevollmächtigt hat, uud daß ich demzufolge deu gedachten Hcrru
heute eingeladen habe, an den Verhandlungen nach vorheriger Meldung bei Euer
Durchlaucht, Theil zu nehmen."

Ferner liegt ein Schreiben des Herrn Abgeordneten Weidt vor, daß er noch nicht in der
Lage sei, hierher zu kommen. Er ist unterdessen ebenfalls eingetroffen; ich wollte das Schreiben
nur zu Ihrer Keuntniß bringen.

Weiter ist eine Petition eingegangen ohne Ortsaugabc und ohue Datum, betreffcud das
Hochwasscr in dem Moselthal und deu großen Schaden, den die Eingescssencn durch eine Brücke
— es ist kein Ort angegeben, — durch den Rückstau des Wassers erlitten haben; das Wasser
hat alle Bäume herausgerissen, sonst großen Schaden angerichtet u, s. w. Die Petition ist unter¬
zeichnet: Bittsteller und Hauptgeschädigte: Philipp Vogt, I. Jacob Schmäht, Philipp Wciuaud,
Michel Klöck, Joseph Christ, Peter Thillmann, August Nick. Ich glaube, mciue Herreu, daß diese
Sache hier wohl uicht zur Vcrhaudlung kommen kann, und ersucheSie, dieselbe dem Verwaltungs¬
rath zur weiteren Behandlung zu überweisen, wenn es überhaupt angängig ist. Ich weiß uicht,
aus welchem Ort die Petition hcrstammt. Sind Sie mit dieser Behandlung einverstanden?
(Zustimmung.)

Die Petition geht an den Verwaltnugsrath.
Meine Herren! Wir haben in unserem I. Ausschuß eine sehr wichtige Berathung über

die verschiedenen Gesetze, die in der Vorlage Nr. 8 Ihnen vorliegen. Diese Vorlage haben wir
heute Morgen behandelt und werden heute Nachmittag und zwar um 5 Uhr in dieser Behandlung
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fortfahre». Zur Behandlung dieser Materie theile ich die sämmtlichenMitglieder des Provinzial-
Verwaltungsraths hiermit — natürlich nicht stimmberechtigt — dem I. Ausschuß zu und bitte
die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths, um 5 Uhr im I. Ausschuß ebenfallszu erscheinen. —
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eyncrn: Der Herr Landtags-Marschall weist die fämmtliche»Mit«
glieder des Provinzial-Landtages dem I. Ausschuß zu

Landtags -Marsch all (unterbrechend):des Provinzial-Verwaltuugsraths.
Abgeordnetervon Eynern (fortfahrend): nicht des Landtags, sondern des Verwaltung«,

raths? dann verzichte ich.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich möchte mir dazu eine Frage gestatten. Durchlaucht sagteu

eben: als nicht stimmberechtigte Mitglieder. Haben die Mitgliederdes Provinzial-Verwaltnngsraths
deu» daö Recht, an der Diskussionsich zu betheiligeu?

Landtags «Marsch all: Eben das ist der Zweck.
AbgeordneterDietze: Dann bin ich beruhigt.
Landtags-Marschall: Ueber diese Frage haben wir uns bereits in dem letzten Land¬

tage weitläufig ausgesprochen;snr diejenigen Mitglieder, die zum ersten Mal in dem Landtage sind,
möchte ich das noch einmal anführen. Die Ausschüssewerden gebildet, und die Mitglieder, die
in einem Ausschußfiud, sind in ihren, Ausschuß stimmberechtigt. Wenn ein anderes Mitglied
wünscht,für eine Sache einem anderen Ausfchußzugetheilt zu werden, fo hat es das Recht, an
den DiskussionenTheil zu uchmeu, sich in diefcr Sache und für diefe Sache znm Wort zu meldeu,
wie jedes andere Mitglied des Ansschuße«, hat aber keine Stimmberechtigung. In derselbenWeise
«heile ich also jetzt die Mitglieder des Provinzial-Verwaltuugsraths dem I. Ausschusse zu, um die
wichtigenorgauisatorischeuVorschläge, die uus vorliegen, mit zu beratheu, der Beschluß über die
Anträge, die au deu Laudtag gehen sollen, steht aber allein den Mitgliedern des Ausschusses zu.

Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eyncrn: Da ich verfchicdene Anträge auf Einführung der Oessent-

lichleil der Verhaudlnugeu gestellt habe, die mit diesem Gegenstand in engstem Zufcunmenhang
stehen, so möchte ich bitten, mich für diese Angelegenheitdem I. Ausfchuß zuzuwciscu.

Landtags Marfchall: Herr von Eyneru wird ebenfalls dem I. Ausschuß zugetheilt.
Außerdemwird für die AngelegenheitNr. 3 unserer Tagcsoronung Herr von Solcmacher dem I.
Ausschußzugetheilt.

Ferner, meine Herren, habe ich Ihnen eine Mittheilung über die Konvertirung Seitens
der Provinzial-Hülfskasfezu machen; diese konvertirung ist nämlich, meine Herren, von der Hülfs¬
tasse selbständigohne Vermittelung anderer Bankinstitute vorgenommenworden. Bei Beginn der
konvertirung der ä^vrozculigeu Nheiuprovinz-Obligationenwaren noch im Umlauf 9 192 600 M.,
hiervon wurdeu touvertirt 8 529 300 M, fo daß als gekündigt cinzulöfeu waren 663 300 M.,
davou fiud eiugclöst wordeu 339 000 M, mithin bleiben noch einzulösen 324 300 M. Sie scheu,
meiue Herren, wie glatt die ganze Konvcrtiruug gegangen ist, und ich glaube hinzufügen'zn müssen
daß wir dies denjenigen, die bei dieser Konvertirung mitgearbeitet habeu, also vor Allem dem
Hülfskaffen-Direktoruud einem Mitglied des Provinzial-Verwaltnngsraths, Herrn Dietze, verdanken,
daß die Provinzial-Hülfskasfe bei dieser Gelegenheit ungefähr, wenn ich nicht irre 25 000 bis
30 000 M. (AbgeordneterDietze: 40 000 bis 45 000 M.) erfpart hat, die foust an die Bank¬
institute für dereu Vermittelung hätten gezahlt werde» müssen, (Bravo!)
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Meine Herren! Was die Behandlung der aus den Ausschüsse!! eingehenden Referate
betrifft, so wissen Sie, daß die Vorschrift besteht, daß sie drei Tage offen liegen müssen, ehe sie
behandelt werden köuucn. Ich glaube, daß Sie bei der fünf resp, sechstägigeuDauer des Landtages
von dem Landtags-Marschall das Kunststück nicht verlangen werden, daß er diese Vorschrift befolge.
Ich bitte nur Ihr EinVerständniß damit zu konstatiren, daß von dieser Vorschrift abgegangen wird,
denn es liegt in der Unmöglichkeit, sie auszuführen. Deswegen schreiten wir auch zunächst dazu,
zwei kleinere Wahlen vorzunehmen, die ich in dieser Weise, wie ich vorhin schon sagte, in dem
I. Ausschuß habe vorbereiten lassen, uud dann drei Referate, die gestern fertig gestellt worden sind,
zu behandeln. Meine Herren! Es handelt sich zunächst um die Wahl dreier Mitglieder uud dreier
Stellvertreter für die Rheinische Deputation für das Heimathwcfen für die Wahlperiode vom
1. Juli 1883 bis dahin 188tt. Sie erinnern fich, meine Herren, daß ich diese Wahl, als eine
der wichtigsten Thätigkeiten dieses Landtages bezeichnet habe, denn hätte nicht der Provinziab
Verwaltungsrath aus einein uoch wichtigeren Grunde bei Seiner Majestät die Einberufung des
Landtages beantragen müssen, so hätte deuuoch vor dem 1, Inli 1883 ein außerordentlicher
Provinzial-Landtag zur Thätigung dieser Wahl einberufen werden müssen. So viel ich weiß,
werden dieselben Mitglieder und Stellvertreter vorgeschlagen, welche bisher in der Deputation
wäre». Es sind dies 1, als Mitglied Freiherr von Eerde, als dessen Stellvertreter Freiherr Felix
von Loü, 2. als Mitglied Iustizrath Nremig, als dessen Stellvertreter Instizrath Eourth, 3. als
Mitglied Feuer-Societäts'Direktor Seul, als dessen Stellvertreter Freiherr von Eynatte». Ich
frage, ob hiergegen ein Widerspruch erfolgt. Wen» keiu Widerspruch gcgcu den Vorschlag erfolgt,
die bisherigen Mitglieder für die Deputation für das Hcimathwesen für die folgende Periode
wieder zn wählen, und ich konstatire, daß keiu Widerspruch erfolgt, so erkläre ich die Herren
hiermit einstimmig für gewählt. Ich frage diejenigen Herren, welche gewählt sind, ob Sie die
Wahl annehmen. (Die Gewählten erklären sich znr Annahme der Wahl bereit,)

Die sechs Herreu haben die auf sie gefalleue Wahl angenommen. Die Sache ist hiermit
erledigt. Zweitens, meine Herren, haben wir zu wählen die Kommission znr Mitwirkung bei
Erledigung der Geschäfte der Rentenbank in Münster. Es waren die früheren Mitgliedere dieser
Kommission Graf von Nessclrode-Ehreshoveu uud August Wilhelm HolthauS zu Nousdorf, als
Stellvertreter Graf Franz von Spee und Hauptmauu a. D. Mund. Herr Holthaus uud Herr
Wund sind durch Tod abgegangen. Es wird Ihnen vorgeschlagen, als Mitglieder zn erwählen
die bisherigen Mitglieder Graf von Nessclrode-Ehreshoven und Stellvertreter Graf Franz von
Spee, znr Neuwahl werben vorgeschlagen als Mitglied Herr Inlins Brockhoff in Duisburg uud
als Stellvertreter Herr Aruold Maas in Schwelgen,. Ich frage, ob cm Widerspruch gegen diesen
Vorschlag erfolgt. ' - Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre hiermit die vier
Herren für erwählt. Ich frage diejenigen Herren, die hier anwesend sind, ob sie die Wahl
annehmen.

Abgeordneter Graf Franz von Spee: Ich meinte, es wäre nur für die zwei verstorbene»
Mitglieder eiue Wahl vorzunehmen. Dürfte ich im anderen Falle bitten, statt meiner den Herrn
Freiherrn Fürstcuberg-Borbeck zu wählen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr vou Solcmacher-Antwcilcr. Soweit ich das Pro

Positious-Dekret mir angesehen habe handelt es sich bei dieser Wahl um zwei Wahlen: l, um eine
Ersatz-Wahl für die Verstorbenen bis zum Ablauf der gegenwärtigen Wahlgemeinde, 2. um eine
Neuwahl der ganzen Kommission.

1«
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Laudtags-Marschall: Es heisst: „Neuwahl der Kommission zur Mitwirkung bei Er¬
ledigung der Geschäfte der Nentenbauk in Münster", es ist eine Nenwcchl. — Nein, meine Herren,
ich glaube, daß die Mitglieder für diese Kommission für immer gewählt sind, so lange bis sie ihr
Amt nicht niederlegen. Die Wahl hat im Jahre 187? stattgefunden, Sie (zum Grafen Franz
von Spee) wollen Ihr Amt niederlegen und es Herrn Freiherrn von Fürsteuberg-Aorbcck
übertragen,

Abgeordneter Graf Franz von Spee: Jawohl.
tzandtags-Marschall: Herr Graf Franz von Spee schlagt vor, an seiner Stelle Herrn

Freiherr» von Fürstenberg-Aorbcck zn erwählen. Es würbe sich demnach die Kommission so zu»
sammensetzen: Mitglied Graf von Nesfclrode-Ehreshoven, Stellvertreter Freiherr von Fürstenberg-
Vorbeck, Mitglied Herr Julius Vrockhoff in Duisburg, Stellvertreter Herr Arnold Maas in
Schweigern, Ich frage, die anwesenden Herren, ob Sie die Wahl annehmen, (Geschieht,)

Die anwesenden Herren nehmen die Wahl an. Die Sache ist hiermit erledigt.
Wir schreiten nunmehr zum Referat des III. Ausschusses, betreffeud die Bewilligung von

30 000 M. behufs Herstellung von acht Wohnungen für Aufseher in der Arbeitsanstalt zu Arau-
weiler No. 11 der Drucksachen. Referent ist Herr Nadermachcr. Herr Vice-Landtags-Marschall,
ich ersuche Sie den Vorsitz an meiner Stelle zn übernehmen, (Geschieht,)

Referent Abgeordneter Radermachcr: Meine Herreu! Die Häuslinge in der Nrbeits-
anstatt zu Brauweilcr haben sich von 1300 ans 1600 vermehrt, in Folge dessen haben auch sieben
Aufseher mehr angestellt werden müssen. Für diese Aufscher haben die Wohnungen gefehlt. In
dem Orte selbst sind Wohnungen nicht zu beschaffen, es muß deshalb dazn geschritten werden,
durch Neubau Wohnungen für diese Aufseher zu schaffen. Wenn dadurch auch der Etat etwas
mehr belastet wird — bisher war den Aufsehern ein WohnnngSgcldzuschuß von 120 M, bewilligt,
die Wohnmiss für den einzelnen Aufseher wird ungefähr 240 M. kosten — so hat doch der
III. Ausschuß geglaubt, die Annahme des Antrags des Proviuzial-Verwaltuugsraths Ihnen ein¬
stimmig empfehlen zu sollen. Branweiler ist nothwendig, die Vagabnndcnfrage, die überall be¬
sprochen wird, findet in Branweiler einen großen Theil ihrer Erledigung für unsere Provinz, wir
haben ja alle schon die Erfahrung gemacht, daß Branweiler eine ganz vortreffliche Anstalt gegen
das Vagabundenthum ist. Der III. Ausschuß hat daher auch einstimmig folgenden Be¬
schluß gefaßt:

„Unter der Anerkennung, daß der Van der Anfsehcr-Wohnungen eine dringende
Nothwendigkeit ist, beantragt der III. Ausschuß ciustimmig:

„Der Hohe Landtag wolle dem Antrage des Provinzial-Verwaltnngsrathcs, zur
Herstellung von acht Anfseher-Wohnungcn ans dem Terrain der Arbeitsanstalt
in Branweiler dem bereits zu Bauzwecken vorhandenen Reservefonds der Arbcits-
cmstalt Branweiler eiue Summe bis zur Höhe vou 30 000 M. ans dein Ueber-
schuß des Zinsgewinncs der Proviuzial-Hülfskasse zuzuwcifeu, feiue Zuslimmuug
ertheilen."

Vice-Landtags-Marfchall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es
meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte, den Antrag noch einmal zu verlesen.

Referent Abgeordneter Radermacher: Unter der Ancrkennuug, daß der Bau der Auffcher-
Wohnungen eiue dringende Nothwendigkeit ist, beantragt der III. Ausschuß einstimmig: Der Hohe
Landtag wolle dem Antrage des Provinzial-Verwaltnngsrathes, zur Herstellung vou acht Ausseher-



123

Wohnungen auf den, Terrain der Arbcitsaustalt in Vrauweiler dem bereits zu Bauzwecken vorhandene»
Reservefondsder Arbeitsanstalt Brauweiler eine Summe bis zur Höhe von 30 000 M. aus dein
Ueberschußdes Ziusgewinns der Provinzial-Hülfskasse zuzuweisen,seine Zustimmung ertheilen.

Vice-Lanbtags-Marschall: Diejenigen Herren, welche gegen diesen Antrag sind, bitte
ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des IV. Ausschusses,betreffeudein Gesuch des Vorsitzenden

des Vcrwaltuugsrathes der Aktien-Gesellschaft Neucuahr um Äewilliguug eines Darlehns ans
provinziellenMitteln zu nothwendigenBauten. Referent ist Herr von Monschaw.

Referent Abgeordnetervon Monschaw: Meine Herren! Der Vorsitzendedes Verwaltuugs-
rathes des Bades Neucuahr hat sich bereits früher zuerst an die Provinzial-Hülfskasscund später
an die Proviuzial-Fcncr-Societät gewendet, ist aber bei beiden abschlägig beschicken worden. Es
handelt sich um eiu Darlchn von 500 000 M. Das Referat des IV. Ausschusses lautet wie folgt:

„Der Vorsitzendedes Verwaltuugsralhes zur Gründung des Bades Nenenahr, Herr
Instizrath Adams zu Koblenz, hat sich um Bewilligung eines Darlehns von 500 000 M. aus
ProvinziellenMitteln an den Provinzial-Landtag gewandt.

Nachdem zufolge eingehender Prüfung aus früheren Verhandlungen deutlich hervorgeht,
das; sowohl die Direktion der Provinzial-Hülfskasse,wie auch die Direktion der Provinzial-Feuer-
Socictät, welche bereits ein hypothekarischesDarlchn von 264 000 M, hergegeben, eiu ähnliches
Gesuch abgelehnt, ist der IV. Ausschuß der Ansicht, daß die Frage einer sicheren Anlage aus¬
geschlossen; es ist nunmehr noch die Frage offen, ob eiu provinzielles Interesse und zwar von
solcher Bedeutung vorhanden sei, um event, ein pekuniäres Opfer rechtfertigenzu können.

Der IV. Ausschußhat dieses uicht auerkennenköunen und beantragt daher:
„Hoher Landtag wolle die Pctition des Vorsitzenden des Vcrwaltuugsrathes des Badcs
Neucuahr um Bewilligung eines Darlehns von 500 000 M, ablehnen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion, Herr Abgeordneter
Kreuzbcrghat das Wort.

Abgeorductcr Kreuzberg: Meiue Herreu! Es hat der Herr Referent uachzuwcise»
gesucht, daß Ncueuahr uicht im Stande wäre, eine hinreichendeSicherheit zn geben. Mcinc
Hcrrcn, damit taun ich mich nicht einvcrstaudcnerklären. Ich habe im Ausschußgestern zugehört,
und ich muß gestehen, ich glaube, daß der Herr Iustizrath Arciuig bis zur Evibcuz nachgewiesen
hat, daß dem nicht so ist, daß im Gegentheil genügendeSicherheit schon da ist.

Dann erlaube ich mir ciu Momcut vorznführcn, das nicht so allgemein oder das doch
nur dem geringsten Tbcile der Herren bekannt sein dürfte. Bei der Gründuug dcs Badcs
Neucuahr koustatirtcn die Autoritäten bci der Untersuchungder Quellen, daß sic hinsichtlichihrer
Heilkraft am nächsten ständen, dcn Quelle» vou Vichy uud Eins. So haben sie sich auch
bewährt, cs ist gcsteru auch uachgewiesen wordcu, daß das Bad Ncucuahr schr gute Fortschritte
gemacht uud sich stets heilkräftig gezeigt hat, ja man kaun sagen: wir haben dort etwas ganz
besonderes. Meine Herreu, cs ist leidcr uicht mehr uubckaunt, daß heute bei uus seit ungefähr
25 bis 30 Jahren eine Epidemie sich cingcbürgcrt hat, von dcr man früher kanm den Ncnncn
gewußt hat, eine schreckliche Krankheit, ciuc Krautheit so schrecklich, wie wenige andere; es ist die
Zuckerkrankheit. Es ist nnbcstrittcn, daß heutc kcine Quclle iu dcr Welt cristirt, die iu der
Heilkraft gegeu diese Zuckcrlrauthcit dieser Quelle gewachsen wäre. Ich glanbe es darf der
Provinz nicht gleichgültigsein, cinc solche Heilqnelle verloren gehcn zu lasscu. Mau sagt zwar,
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Neuencchr geht nicht verloren; gut wenn Neuencchrauch ohne den Schutz der Stände doch nicht
verloren gehen wird, so steht es umsomehrfest, daß ein Zweifel an der pupillarischenSicherheit
nicht berechtigtist. Ist das Eine nachgewiesen, so muß auch das Andere zugegeben werden. Also
geben wir das Verlangte. Meine Herren, nachdemdie Sache so ist, wie ich sie dargestellt habe,
nachdemjeder Zweifel gehoben ist, nachdem selbst Herr Bremig, der in Geldbewilligungengewiß
recht vorsichtig ist, (Heiterkeit)uns die Unterstützungauf das Wärmsteempfohlenhat, dann, glaube
ich, dürfte die Bewilligung des Darlehens gänzlich unbedenklichsein. Wir Rheinländer müssen
stolz sein, daß unsere Provinz eine Heilquellebesitzt, welche einzig in der Welt dasteht. So bitte
ich Sie denn noch einmal, berücksichtigenSie das! Sollte es der Fall sein, daß der Antrag auf
500 000 M. etwas hoch gegriffen ist, so setzen wir etwas ab, aber geholfenmuß werden. Es ist
nichts besondereswas die Petenten wollen, sie fordern weiter nichts als ein Darlehn, sie fordern
es nicht i». inncl« ^Li-clu, sondern sie sagen, wir sind bereit, es wieder zn geben. Nachdem die
pnpillarischeSicherheit bewiesen ist, liegt kein Grund weiter vor, diese Bitte abzuschlagen.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Graf von Metternich hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Metternich: Ich glaube, daß, wenn das Bad so florirle, wie

der Herr Vorredner ausgeführt hat, daß dann die Verlegenheit nicht so groß wäre das Geld zu
bekommen, und daß das Bad auch auderswo Geld bekommen könnte. Ich glaube nicht, daß die
Provinzialmittel dazu da sind, Aktien-Unternehmenzu unterstützen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBremig hat das Wort.
AbgeordneterBremig: Meine Herren! Sie werden nicht verkennen, daß mein Standpunkt

nach dem geehrten Vorredner ein fehr schwieriger ist, (Heiterkeit) allein ich will es mit meinen
schwachen Kräften doch versuchen, die Sache in das richtige Licht zu setzen. Es soll kein Vorwurf
sein, den ich gegeu den Berichterstatter ausspreche,aber der Bericht, meiue Herren, ist doch etwas
kärglich; von der Petition, von den Gründen die darin enthalten sind, haben wir durch den Bericht
gar nichts gehört. Ich will Ihre Zeit nicht damit in Anspruch nehmen, daß ich Ihnen die
Petition selbst verlese oder den Herrn Vice-Landtags-Marschallbitte, sie verlesen zu lassen, ich will
nur kurz anführen, was in der Petition steht. Ueber das Bad Neuencchr verliere ich kein Wort,
das ist Ihnen bekannt, es ist das einzigeBad, welcheswir, so viel ich weiß, in der Provinz
habeu (Widerspruch) außer Aachen — das Bad Aachen verfolgt ganz andere Heilzwecke—
(Heiterkeit)man nennt Neuencchr das milde Karlsbad, wie Ihnen Herr Kreuzbergschon ansgeführt
hat, in Bezug auf eine Krankheit, die jetzt als Epidemie von ihm bezeichnet worden. (Heiterkeil.)

Meine Herren! Seit dem Bestehen des Bades hat man in der Provinz sein Augenmerk,
stets dorthin gerichtet und hat dem Emporblüheu des Bades alle Segens- und alle guten Wünsche
entgegengebracht. Dabei hat es bis jetzt sein Bewenden gehabt, resp, bis dahin, daß die Feuer-
Societät ein Kapital von 80 000 Thalern, wenn ich nicht irre, auf Hypothek hingegeben hat.
Im Laufe der Zeit, meiue Herren, hat das Bad wirtlich prosperirt, es hat Fortschritte in Bezug
auf die Frequenz gemacht, aber nunmehr treten Anforderungen an die Verwaltung des Bades
heran, die aus den eigenen Mitteln nicht bestritten werden können.

Wenn das Bad mit anderen Bädern tonturrireu soll, dann müssen für die Besucher
des Bades solche Einrichtungen getroffen werden, die ihuen der Aufenthalt nicht nur angenehm,
sondern auch für ihre Gefundheit ersprießlichmachen, uud zu dem Ende, meine Herren, wird von
der Verwaltung des Bades eingesehen,daß verschiedene Einrichtungen getroffen werden müssen:
es muß eine Waudelbcchngeschaffen werden, es muß ein Lokal geschaffen werden, wo die Kurgäste
sich bei gutem und bei schlechtem Wetter zusammenfindenkönnen, es muß das Nnrhcms in der
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Weise ausgebaut werden, daß mehr Fremde dort unterkommen und unter der nnmittelbareu Leitung
des Badearztes stehen können. Dazu, meiue Herren, ist ein Kapital von etwa 50 000 Thalern
erforderlich. Nun ist es ja richtig, daß man, wie das Pctitum gestellt ist, eiu Darlehen von
500 000 M. verlangt, das, meine Herren, ist aber nur so zu verstehen, daß wenn diese
500 000 M, gegeben würden, davou wieder in den Provinzialsäckeldie 240 000 M., die bereits
hypothekarisch auf dem ganzen Etablissementstehen, zurückgezahlt würden. Es handelt sich immer
nur um den weiteren Zuschußvou 150 000 M.

Der Herr Referent hat Ihnen gesagt, die Provinzial-Hülfskasseund die Provinzial-Fener-
Societät habe denselben Antrag, wie er an Sie gestellt ist, abgelehnt. Ja, meine Herren, diese
mußten den Antrag ablehnen, denn sowohl die Provinzial-Hülfskassewie die Feuer-Societät haben
ganz bestimmte Vorschriften bezüglich der Hingabe vou Darlehen auf Hypothek, Sobald die
sogeuanntepupillarischeSicherheit uicht gegebenist, muß das Kuratorium der Hülfskasseuud muß
die Direktion der Feuer-Societät einen solchen Antrag abweisen, es hat aber das Kuratorium der
Provinzial-Hülfskassein seinem Protokoll darüber, die Wichtigkeit der Sache anerkennend,sich sehr
wohlwollend für den Antrag auSgefprochenunter Bedauern, daß es Angesichtsdes Reglements
uicht in der Lage sei, dem Antrage zn willfahren. An Sie, meine Herren, da Sie souverän sind
— Sie sind nicht in diese enge Schranken, wie diese beide Institute gebannt — tritt nun durch
diese Petition die Frage heran, die ganz richtig von dem Herrn Referenten dahin fixirt worden ist:
hat das Bad Neuenahr ein so hervorragendes öffentliches Interesse, daß Sie unterstützenddemselben
au die Seite treten könnten? und ich für meine Person behaupte heute das, was ich vor etwa
14 Jahren in der Hohen Versammlung behauptet habe, daß ein sehr bedeutendes, eminent
provinzielles Interesse vorliegt. Die Frage ist vor 14 Jahren hier wiederholt vou dem Hohcu
Landtag behandelt worden, uud in zwei Sessionen hat der Landtag einstimmig anerkannt, daß
wirklich ein provinzielles Interesse vorliege, ja der Landtag war sogar der Meinuug, daß eiu
hervorragendes Staatsinteresse Angesichts der Bestrebungen uud der Wirkungen des Bades vorliege,
nud hat damals eine Petition an Seine Majestät den König beschlossen, mit deren Abfassung
beauftragt zu werden ich damals die Ehre hatte. Darin wurde einstimmig vom Landtag nicht
blos anerkannt, daß ein provinzielles Interesse vorliege, sondern daß auch ein Staatöintercsse
vorliege, und man verlangte damals zur Erbauung einer Brücke, welche wesentlichim Interesse
des Bades Neuenahr war, einen Staatszuschuß von «000 Thaleru. Der Staat hat sich
abwehrend dagegen verhalten, hat eiu Staatsiuteresse nicht als vorliegendanerkannt. Darauf kam
die Sache zum zweiten Male in dem Hohen Provinzial-Landtagc zur Verhandlung, der Landtag
ist sich konsequent gebliebenund hat aus Provinzial-Mitteln diese 6000 Thaler für Erbauung der
Brücke bewilligt. Ich mußte Ihnen das ins Gedächtniß zurückrufen,weil daraus hervorgeht, daß
diese Frage, welche Bedeutung das Bad für die Provinz habe, heute nicht zum ersten Male au
Sie herantritt, sondern daß dieselbe in zwei Landtagen bereits ventilirt und vou zwei Landtagen
vollständig und einstimmiganerkannt worden ist. Die Lage der Sache hat sich wesentlich dahin
geändert, daß das Bad einen noch viel größeren Aufschwunggenommen hat, so daß man die
Hoffnungen, die damals hinsichtlichdes Emporblühens des Bades ausgesprochen wurden, in
gewisser Beziehung heute als bewahrheitet darstellen kann, mir, meiue Herren, ist der Aufschwung
nicht so bedeutend gewesen,daß der Verwaltung vou Neuenahr solche Mittel zugeflossen wären,
um nun selbständig in die Verbesserungeneintreten zu tonnen. Die Aktionäre, meine Herren,
haben seit 21 Jahren — ich glaube seit 24 Jahren, seitdem das Bad als Aktien-Gesellschaft
besteht — keine Dividende bezogen,sie haben ihr Kapital schon vollständig eingebüßt,diese werden
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natürlich schwierig sein, neue Mittel durch neue Aktien nnd neue Zuschüsse zu bewilligen. Ich
sollte meinen, meine Herren, wenn Sie anerkennen würden, was zwei Landtage bereits frühem
anerkannt haben, daß ein provinzielles Interesse an der Erhaltung des Bades vorliegt, und mit
dieser Ueberzeugungan die Frage herantreten, dann, meine Herren, werden Sie, die Sie nicht wie
die Provinzial-Hülfslasse und die Verwaltung der Feuer-Societät durch Reglements beeugt sind,
sich nur zu fragen haben, ob überhaupt auch nur annähernd eine Sicherheit gegeben ist. Es ist
der Werth des Bades davon abhängig, ob es Bad bleibt oder ob es in Privat-Bcsitzthum über-
geht, aber immerhin haben die Realitäten, die das Bad Neuencchr besitzt, eiuen gauz bedeutenden
Werth, und wenn Sie ein kleines Risiko bei Bewilligung eines noch feruercu Darlehens laufen
würden, so wird das Risiko durch das Interesse, welchesSie an dem Bade selbst nehmen würden,
vollständig aufgehoben. Weuu Sie die Bewilligung aussprechcn,sichern Sie den Fortbestand, dauu
sicher« Sie die Zuknuft des Bades vollständig; weuu Sie die Bewilliguug nicht aussprecheu,dauu,
meiue Herrcu, köuute es kommeu, daß Störungen eintreten uud daß das geliehene Kapital in
Gefahr geriethe. Weuu Sie Angesichtseiner Taxation von einer Million Mark, welche die Rcali-
tälen werth sein sollen, noch 150 000 M. zu dem, was auf den Realitäten bereits rnht, hinzufüge»
und wenn dafür die erste Hypothekgegeben würde, so, sollte ich meinen, ist das Risiko Angesichts
der Ueberzeugung,daß der Fortbestand des Bades von Interesse für die Provinz ist, nicht fo groß.
Ich wollte Sie deshalb bitte», meiue Herren, in der Veurtheiluug der Frage wohlwollendgegen
ein solches Institut zu sein, anzuerkennen,daß die Provinz ein Interesse daran hat, daß das Bad
fortbesteht, uud die Bewilligung von 150 000 M. auszusprccheu.

Bice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herrcu! Ich habe nicht die Absicht, den geehrte« Herr»

Vorredner zu widerlegen, obschou das sehr leicht sein würde. Ich will nur koustatircu, daß der
geehrte Herr Vorredner als Mitglied des Landtags uud uicht als Mitglied des Proviuzial-
Vcrwaltungsralhö gesprochen hat. Im Provinzial-Verwaltnngsrath ist die Sache ebenso abgclehnl
worden, weil man das Bad Neucuahr durchaus nicht von so hohem Interesse für die Nhcinprovinz
hält, baß dem gegenüber ein solches Darlehen gegeben werben töuute. Das selbige Schicksalhat
der Autrag im Ausschußerlebt. Ich brauche uicht weiter darauf einzugehen,weil der Herr Rcfcreul
das gleich mittheilen wird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eyncrn hat das Wort.
Abgeordnetervon Ehnern: Ich verzichte.
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
AbgeordneterWunderlich: Meine Herren! Ich möchte bitten, daß Sie diese Angelegenheit

nicht so leicht von der Hand weisen. Ich glaube, es liegt eiu provinzielles Interesse doch wohl
vor, weil es eiu so heilsamesBad ist. Wir haben wenig derartige Bäder in der Provinz, warum
wollen Sie dieses nicht uuterstützeu,wo Sie doch so manches nulerstützen. Ich stelle den Antrag,
wenn die Pclition überhaupt abgelehntwerden sollte, daß Sie dieselbe noch ciumal dem Verwaltnngs.
rath znr näheren Prüfung übergeben mit dein Auftrage, daß die Augclegcuheilin dein nächsten
Jahre oder in der nächstenSitzung zur Befchlußfafsungkomme.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordneteuou Eyuern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ehnern: Meine Herreu! Ich hatte vorhiu auf das Wort verzichtet,

weil ich glaubte, daß von beiden Seiten genügend gesprochenwäre, so daß diese Frage klar sein
könnte. Nachdem aber der AbgeordneteWnuderlich seinen Antrag gestellt hat, möchte ich einige
Worte sagen, welche die Abstiuimuugund Beschlußfafsuugdes IV. Ausschussesrechtfertige,,. Ich
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möchte zunächst den Herrn Referenten vor dem Vorwurf bewahren, den ihm der Herr Abgeordnete
Brennn, gemacht hat, daß er in seinen Gründen nicht ausführlichgenug gewesensei. Das Referat ent¬
spricht meines Erachtcus den Verhandlungen, wie sie im IV. Ausschuß stattgefundenhaben. Ich will
nicht sagen, daß diese Verhandlungen außerordentlicheingcheudcrNatnr gcwcseu seien. — Das ist
nicht der Fall gewesen, meine Herren. — Im ganzen IV. Ausschuß war nämlich das Gefühl
vorherrschend,daß nach den Gründen, welche die Peteutcu augeführt hatten, um zu diesen, Antrag
zu gelangen, eine sehr eingehende und genaue Diskussion über diese Gründe nicht stattzufinden
brauche, der Widerspruch gegen dieselben läge zu klar am Tage. Das Bad ist eine Aktien«
Gesellschaft, es ist nicht mit der Absicht gegründet worden, eine besondereHeilunMnstalt als
Selbstzweck hervorzurufeu, es ist als ein Geldgeschäft von einer Aktien-Gesellschaftgegrüudet wordeu.
Diefe glaubte, den Betrag, den sie hineinsteckte, rentbar zn machen. Das ist nicht geglückt,die
Aktionärehaben bedauerlicherWeise — ich bedauere dies ganz außerordentlich— 22 Jahre lang
kaun: Zinsen bekomme«; sie haben sodann iu finanziellerBedrängniß ein Darlehen von Seiten der
Provinz bekommen,und dies Darlehen soll uuu vermehrt werden. Wenn Sie den Geldstand
dieses Aktien-Untcrnehmeusuach deu Darlegungen, die der Verwaltnngsrath in seiner Petition
selbst gibt, betrachten, so werden Sie zugestehen, meine Herren, daß wir iu dies Unternehmenöffent¬
liche Gelder der Provinz nicht weiter hineinstecken können. Wir verlangen genügende Sicherheit,
ich will nicht von pnpillarischerSicherheit sprechen; davon kaun ja bei diesem Staude des Attien-
Uutcrnehmcus leiue Rede seiu. Aber, wcuu wir Gelder der Provinz ausleiheu, so haben wir uus
doch zu fragen: sind diese Gelder auch sicher angelegt? Ich betrachte nun die Gelder bei dieser
Anslcihuug für absolut gefährdet. Ich beurtheile die Aktien-Gesellschaftso: wenn wir dies Darlehen
iu Höhe vou 5N0 0N0 M. gegebeu haben, dann wird es vielleichtuicht mehr lauge dcmeru, uud
die Gesellschaft kommt in Konkurs, uud wir bleiben dann anf diesem Aktien-Unternehmensitzen.
Dann haben wir die, für diejenigenHerren, welche die Heilquellen für außerordentlichsegensreich
uud ihren Fortbestand für ein großes provinzielles Interesse halten, vielleicht sehr erfreulicheAus¬
sicht, aber eiue Aussicht,die ich zurückweise,daß wir ein solch wirksames Bad in provinzielleVer¬
waltung bekäme»und zu deu vicleu Arbeiten, die wir haben, diese noch hinzu bekämen. Ich mnß
sagen, daß ich nach sehr objektiver Prüfung die Sache fo beurtheile. Ich bedauere,daß die Sache so
liegt. Ich bin selbst in Nencnahr gewesen und viele der Herren wahrscheinlich auch, es ist ein
außerordeutlich angenehmes und segeubringcndesBad, aber das kaun uns nicht dazu bestimme»,
eine solche Summe auf ein solches Risiko hin in dies Unternehmen hineinzustecken.(Rufe: Schluß!)

Vice-Landtags-Marfchall: Es hat sich Niemand weiter zum Wort gemeldet,es wird
auch „Schluß" gerufen; ich schließe die Diskussion,der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordnetervon Monfchaw: Meine Herren! Dem Herrn Kreuzberg möchte
ich erwidern, daß es ja sehr gut ist, daß sich ein Bad für die betreffendeKrankheit gefunden hat.
Ich bin fest überzeugt, weuu eiue solche Epidemie — der Herr Abgeordnete Krcuzberg nennt es
so — ausgcbrochcnist, werden die Aktionärebessere Geschäfte machen. Dem Herrn Abgeordneten
Bremig möchte ich dasselbe erwidern, was bereits der geehrte Herr Vorredner ausgeführt hat uud
daß es nicht so sehr ans die Breitspurigkeit eines Referats als auf die Deutlichkeitdessclbeuau-
tommt. Ich glaube nun, daß an Deutlichkeit meiu Referat uichts zu wünschen übrig läßt. Außer'
dem möchte ich ihm erwidern, wenn er das Bad Neueuahr als einziges in der Rheinprovinz
bezeichnet, daß außerdem noch viele großartigere Bäder —, als Aachen,Bnrtscheid, Kreuznach—
in derselben vorhanden sind, die dieselben Gründe bringen könnten, wenn von dort einmal eine
Altieu-Gefellschaftmit einem ähnlichen Ansinnenau uns Herauträte. Es ist allerdings bei diesen
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Bädern nicht der Fall, daß sie ans Aktien gegründet, aber es könnten ähnlicheBestrebungen auch
dort zu Tage treten. Obgleich es nun auf die Höhe der bereits bestehenden Hypotheknicht an«
kommt, so bemerke ich doch, daß diese 88 000 und nicht 80 000 Thaler beträgt. Was nun den
Zuschuß für den Brückenbau betrifft, fo hat damals fchon die Provinz außerordentlichviel dem
Bade gegenübergeleistet; ich deute, es ist sogar damals schon etwas zu viel geschehen. Damit ist
aber noch nicht bekundet, daß ein provinziellesInteresse dafür vorhanden ist. Man hat damals
der Gesellschaftdurch den Bau der Brücke genug aufgeholfen. Wenn diefe Aktien-Gesellschaft
nicht fortbestehen kann, dann wird sich später eine andere finden, die das Bad auf die Höhe
bringen wird, auf welche es eigentlich gehört.

Vice-Landtags-Marfchall: Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Der
Antrag des Ausschusses lautet:

„Hoher Landtag wolle die Petition des Vorsitzenden des Verwaltnngsrathes des Bades
Neuenahr um Bewilligung eines Darlehens von 500 000 M. ablehnen."

Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag des Ausschussessind, bitte ich, sich zu
erheben, (Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses ist gegen sechs Stimmen angenommen.
Meine Herren! Wir kommen nnnmehr zum Referat des IV. Ausschusses, betreffend

Gewährung eines unverzinslichenDarlehens an den Vorsteher der Arbeiterkoloniezu Wilhelmsdorf.
Referent ist der Herr AbgeordneteLautz.

Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Ich werde mich darauf beschränken,das
Referat, welchesder Ausschußerstattet hat, vorzulesen. Es lautet:

„Der Vorstand der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf bei Bielefeld hat sich an die Provinzial-
Verwaltung mit der Bitte gewendet, ihm ans die Dauer von 6—10 Jahren ein unverzinsliches
Darlehen von 10 000 M. gegen Stellung einer hypothekarischen Sicherheit zu gewähren.

Es kann, was die Zwecke, welche die Gesnchsstellerinverfolgt, die Mittel, welche zn
deren Erreichung angewendetworden und die Resultate, welche bisher erzielt wurden, im Wesentlichen
auf das Referat Bezug genommen werden, welches der Provinzial - Verwaltungsrath unter dem
29. Novemberd. I. erstattet hat und das unter IV. 18 der Drucksachendem Hohen Landtage vorliegt.

Es geht ans demselben hervor, daß die Aufgaben, welche sich der genannteVerein gestellt,
dahin zielen:

1. Arbeitslustige und arbeitslose Männer jeden Alters und jeden Standes, soweit sie
wirklich noch arbeitsfähig find, fo lange in ländlichen und anderenArbeiten zu beschäftigen, bis es
möglichgeworbenist, ihnen anderweit lohnendeBeschäftigungzu beschaffen und ihnen so die Hand
zu bieten, vom Vagabundenlebenloszukommen.

2. Arbeitsscheuen Vagabunden jede Entschuldigungabzuschneiden,daß sie sich vergeblich
nm Arbeit bemüht hätten."

Der Proviuzial-Verwaltungsrath, in Anerkennungder ersprießlichen Thätigkeit, welche die
Arbeiterkoloniebereits während des eisten Jahres ihres Bestehens entfaltet, uud iu Berücksichtigung
des Umstandes, daß in derselben eine Anzahl Rheinländer bereits Aufnahme gefuuden, hat den
Antrag gestellt:

„Der Hohe Landtag wolle der Monte Wilhelmsdorf ein unverzinslichesDarlehen iu
Höhe von 10 000 M. auf 6 Jahre aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskafse
bewilligen, wenn zur Sicherheit des Darlehens hinreichendehypothekarische Sicherheit
gewährleistetwird."
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Der IV. Ausschuß hat sich mit dieser Angelegenheit in seiner Sitznng vom 11. o. M.
eingehendbeschäftigt. Es wurde zunächst von einigen Mitgliedern die Befürchtung ausgesprochen,
daß eine dauernde Besserung der in der ArbeiterkolonieAufnahme findenden Vagabuuden nicht
stattfinden werde, und eine Rückkehr derselben in das frühere Leben in kürzester Frist nach der
Entlassung zu erwarten sei. Dem gegeuüber wurde vou anderer Seite geltend gemacht, daß,
Wenn es gelingen würbe, eine Anzahl von Landstreicher,,iu Folge des Aufenthaltes in der Arbeiter-
kolonic wieder zu einer geregeltenThätigkeit zu bringen, dies nicht nur eine große Wohlthat für
die Betreffenden selbst sei, sondern auch eine große Erleichterungfür die Landarmen-und Ortsarmen-
Verbäude herbeiführen würde, daß demnach das kleine pekuniäreOpfer, welches durch die für
einige Jahre zinsfreie Hingabe eines durch Hypothekeugestellungsicher zu stellenden Kapitals
gebracht werde, in keinem Verhältnisse zu dem Gewinn stehen würde, welcher der Provinz nach
vielen Richtungen hin erwachfen müßte, falls der in Wilhelmsdorf unternommeueVersuch gelingen
würde und die daselbst gewonnenen Erfahrungen für weiter zu gründende, gleiche Zwecke verfolgende
Etablissements verwerthet werden könnten.

Es wurde sodann ferner ausgeführt, daß, so fehr man auch mit den Zwecken eiuverstandcu
sei, welche die Kolonie Wilhelmsdorf verfolge, uud so gerne man auch bereit sei, für Erreichung
derselbenein Opfer aus Mitteln der Provinz zu bringen, man sich doch gegen vorliegenden Antrag
anssprechenmüsse, da eine gründliche Lösung der gestellten Aufgaben nur in konfessionellgetrennten
Anstalten erfolgenkönne. Dagegen wurde der Wunfch ausgesprochen, man möge die Eutscheidung
über diese prinzipielleFrage heute uoch ruheu lassen, wo es sich um die Unterstützungeiner bereits
bestehenden Anstalt handle, iu welcherzudem für die religiösenBedürfnisse der Angehörigenbeider
christlichen Konfessionen nach Möglichkeitgesorgt werde. Man möge den Versuch, welcheriu dieser
Anstalt zur Heilung eines Krebsschadensunserer sozialen Verhältnisse gemacht werde, uicht ohne
Unterstützunglassen. Wenn es sich aber später um Gründung oder Subventioniruug neuer Anstalten
handele, dann allerdings sei der Zeitpunkt gekommen,in die Prüfung der Frage einzutreten: ob
die sittigende Heilkraft der Arbeit uicht auch durch den Einfluß der Religion in konfessionellen
Anstalten zu verstärkensei.

Bei der darauf folgenden Abstimmungwurde der Autrag des Provinzial-Verwaltuugsraths
mit großer Majorität augeuommen.

Der Ausschußtrat sodann in die Berathung der Petition des gcschäftsführeudenAus¬
schusses der rheiuisch-westfälischen Gefängniß-Gesellschaftein. Derselbe stellt den Antrag:

„Hoher Provinzial - Landtag wolle deu Proviuzial - Verwaltuugsrath Hochgeneigtest
ermächtigen, zum Zwecke der Gründung einer Aroeitertoloniezunächst im nördlichen
Theile der RheinprovinzzinsfreieDarlehn im Betrage bis zu 100 000 M. zu bewilligen."

Der Antrag wird in einer eingehenden Motivirung begründet und da sämmtliche Schrift¬
stücke den Mitgliedern des Hohen Landtages im Drucke überreicht worden sind, so wird hier auf
dieselben Bezug genommen. Iu dem Ausschusse wurde folgenderAntrag eingebracht:

„Den Antrag der rheiuifch-westfälischen Gefängniß-Gesellschaftwegen der Unmöglichkeit
der eingehenden Vorbcrathung desselben durch den Proviuzial - Verwaltungsrath bis
zum Schlüsse des gegenwärtigen28. Landtages dahin abzuändern:

Den Provinzial - Verwaltungsrath aufzufordern, die Gründung von Arbeiter-
kolonien iu Erwägung zn nehmen und darüber dem nächsten Landtage sein Gutachten
abzugebenund event, geeignete Vorlagen zu machen."
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Von anderer Seile wurde dagegen der Wnnsch ausgesprochen, man möge jetzt schon den
Provinzial-Verwaltnngsrath mit solchen Vollmachten ausstatten, daß es demselben möglich sei,
selbständig in die Lösmiss der Frage einzutreten. Dagegen wurde von mehreren Mitgliedern,
namentlich von solchen, die dem Provinzial-Verwaltnngsrathc augehören, hervorgehoben, daß, wie
aus den vorher gegangenen Debatten zu entnehmen, es sich nicht nur um Gewährung von pekuniären
Mitteln, sondern auch um Entscheidung von prinzipiellen Fragen handeln werde und daß letzteres
nnmöglich vom Verwaltuugsrathe allein übernommen werden könne,

Nei der Abstimmung wurde mit großer Majorität der vorerwähnte ans dem Schoße des
Ausschusses hervorgcgaugeue Autrag augeuommen, Dementsprechend beehrt sich der IV. Ausschuß,
einem Hohen Landtage den Antrag zu stellen:

1. der Hohe Landtag wolle der Kolonie Wilhclmsdorf ein unverzinsliches Darleheu in Höhe
vou 10 000 M. auf sechs Jahre aus dem Zinsgewinn der Proviuzial-Hülfskassc
bewilligen, wenn zur Sicherheit des Darlehens hinreichende hypothekarische Sicherheit
gewährleistet wird;

2. den Antrag der rheinisch-westfälischen Gefängniß-Gesellschaft: auf Gründung einer
Arbcitertolonie zunächst im nördlichen Theile der Nhciuprovinz zinsfreie Darlehen im
Betrage bis zu 100 000 M. zu bewilligen —

wessen der Unmöglichkeit der eingehenden Vorberathung desselben dnrch den ProviuziabVerwallungs-
rath bis zum Schluß dcö gegenwärtigen 28. Landtages dahin abzuändern:

den Provinzial-Verwaltnngsrath aufzuforderu, die Gründung von Arbeiterkolouicu in
Erwägung zu uchineu und darüber dem uächsteu Landtage sein Gutachten abzugebeu
und evcut. geeignete, Vorlagen zu machen.

Vice-Landtags-Marschllll: Meine Herren! Es handelt sich hier nm zwei Dinge,
die mit einander verwandt sind, die aber in der Diskussion uud Abstimmung getrennt zu bchaudeln
find. Zunächst stelle ich den Antrag, der Kolonie Wilhelmsdorf 10 000 M auf sechs Jahre zinsfrei
vorzuschießen, zur Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion
und stelle den Antrag zur Abstimmung. Diejenige» Herren, welche gegen den Antrag des Aus¬
schusses sind, bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand,)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nunmehr zu der zweiten Sache, hinsichtlich deren der Antrag lantet:

den Provinzial-Verwaltungsrath aufzufordern, die Gründung von Arbeitcrkolouien in
Erwägung zu nehmen und darüber dem nächsten Landtage sein Gutachten abzugeben
und event, geeignete Vorlagen zu machen.

Ich eröffne über diesen Autrag die Diskussion, Es meldet sich Niemand zum Wort, ich
schließe die Diskussion und briuge den Antrag zur Abstimmung Diejenigen Herreu, welche gegen
den Antrag des IV. Ausschusses sind, bitte ich, sich zu erheben. — (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Die Tagesordnung für heute ist erschöpft. Der Herr Abgeordnete

von Eynern hat das Wort zur Geschäfts-Orduuug,
Abgeordneter von Eynern: Ich wollte den Herrn Vice-Laudtags-Marschall fragen, ob

nicht, wie in früherer Zeit, eine Tagesordnung vor den Sitzungen den Mitgliedern wird
zugestellt werden, damit man sich in etwa auf die Gegenstände, die berathen werden sollen,
vorbereiten kann. Dann möchte ich bitten, das Zimmer anzugeben, in welchem die Referate
ausgelegt werden.
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Viee. Landlag s-Marschall: Was die Mittheilung der Tagesordnungen betrifft, meine
Herren, so glaube ich, daß dies sehr schwierig ist. Wir haben nur noch zwei oder drei Tage
Sitzung, es werden also die Sachen vorgenommen,je nachdem die Referate aus den Ausschüssen
eingehen. Ich glaube, die Herren werden gut thun, wenn sie sich daranf vorbereiten,daß überhaupt
die Sachen, die Ihnen gedrucktvorgelegen haben, vorgenommenwerden, Ein Mehr vermag ich
nicht darüber zu sagen, — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Ich wollte im Wesentlichen dasselbesagen, was Herr
von Ehncrn ausgesprochenhat. Ueber die Frage der Referate ist meiner Ansicht nach schon bei
Beginn der Sitzung entschieden worden, aber nicht über die Frage der Tagesordnungen. Ich
glaube, daß wenn im Allgemeinen auch einzelne Gegenstände zur Verhandlung gebracht werden
tonnen, ohne vorher auf die Tagesordnung gesetzt worden zu sei», doch eine gewisse Tagesordnung
festgestellt werden muß, wenn Referate vorhanden find. Die Mitglieder befinden fich in einer
überaus uucmgeuehmcu Lage, wenn sie mit sämmtlichem Material ansgerüstethierher kommen solle«.

Vicc ° Landtags ° Marschall: Se. Durchlauchtder Herr Laudtags-Marschallhat das Wort
Fürst zu Wied: Meiue Herren! Sie wissen ans unseren früheren Sessionen, daß

Ihnen für jede Sitzung eine Tagesordnung zugestellt worden ist, fo daß Sie genau wußten, welche
Punkte in jeder Sitzung vorkommen würden. Wenn das für die heutige Sitzung nicht geschehen
ist, so muß ich das damit entschuldigen,daß erst gestern Abend und heute Morgen die heute
behandelten Referate fertig gestelltworden sind nnd daß ich keine Ahnung hatte, welche Referate
fertig werden würden. Ich werde, wenn ich es kann und wenn es möglichist, für Morgen eine
Tagesordnung feststellen; wenn ich aber das Eine oder das Andere hinzunehme,um vorwärts zu
kommen, fo müsseuSie dies bei der Kürze dieser außerordentlichen Session des Landtages ebenfalls
entschuldige». Im Prinzip bin ich vollständig dafür, daß die Tagesordnungen ganz genau fest-
uud Ihnen zugestellt werden, ich kann es aber diesmal nicht zur Ausführung bringen.

Vice-Landtags-Marschall: Ferner ist die Frage gestelltworden, in welchem Zimmer
die Referate anfliegen,

Fürst zn Wied: Im Lesezimmer.
Vice Landlags-Marfchall: Herr Freiherr von Frentz hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Frentz: Da der I, Ausschuß uach Anordnungdes Herrn Landtags-

Marschalls so bedeutend verstärkt worden ist, so möchte ich mir die Bitte oder den Vorschlag
erlauben, die Sitzungen in diesem Saale abzuhalten, denn es herrschte gestern Abend in dem
Zimmer des Provinzial-Verwaltungsraths eine sehr schwüle Luft uud eiue sehr schlechte Ventilation,
Ich glaube deshalb, daß mein Antrag im sanitären Interesse hinreichendbegründet ist.

Fürst zu Wied: Ich bin vollständigmit diesem Vorschlage einverstanden, wir würden
für das Zimmer des Provinzial-VcrwaltnngsrathS wohl zn zahlreich sein, wenn der ganze
Proviuzial-Vcrwaltnngsrath an der Sitzung Theil nimmt und wenn noch einige Zuhörer aus dem
Landtage hinzukommen. Ich möchte dann nur vorschlagen,daß die Herren es so arraugireu, daß
ich weiß, wer zum Ausschuß, wer zur Corona und wer zum Verwaltnngsrath gehört, daß also die
Herren sich in etwas anderer Weise grnppireu; ich werde heute Nachmittag um 5 Uhr meiue
Vorschlägemacheu. Ich bitte also die Herreu, um 5 Uhr hier iu dem Sitzuugssaal sich zu
verfammeln.

Viee Landtags-Marschall: Die nächste Plenar-Sitzung ist morgen früh 11 Uhr, —
Herr Freiherr von Ecrde hat das Wort,

1?*
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Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich wollte die Herreu aus dem Regiernugsbezirk
Düsseldorf bitten, zu einer Berathung über die Mitglieder der Einkommensteuer - Emschätznngs-
Kommissioufünf Minute» vor der Plenar-Sitzung sich morgen hier gefälligstversammelnzu wollen.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Graf Franz von Spee hat das Wort.
AbgeordneterGraf Franz von Spee: Ich möchte die Herren aus dem Regierungsbezirk

Koblenz bitten, sich morgen früh ^ Stunde vor der Plenar-Sitzung vielleicht im II. Ausschuß-
zimmer zur gleichen Berathung versammelnzu wollen.

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte die Herren aus dem RegierungsbezirkTrier,
morgen früh 10"/4 Uhr sich hier versammelnzu wolleu. Außerdem bitte ich die Herren des IV.
Ausschusses,morgeu früh 10 Uhr zu einer Sitzung zusammentrete»zu wollen. Meine Herren,
es wird mir soeben mitgetheilt, daß die Vertreter einiger Regierungsbezirkenoch nicht zusammen¬
getreten sind. — Herr Freiherr von Aourscheidthat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Bourscheidt: Ich bitte die Herren aus dem Regierungsbezirk
Aachen, morgen '/2 Stunde vor der Plenar-Sitzung zu einer Berathung zusammenzutreten.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr Eugen von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Engen von Los: Darf ich die Herren aus dem Regieruugsbezirt

Köln bitten, morgen 5 Minuten vor der Plenar-Sitzung gleichfalls hier im Sitznngssaale sich
znsammeuzufiuden.

Vice-Landtags-Marfchall: Die nächste Plenar-Sitzung findet also morgen Vormittag
11 Uhr statt. Ich schließe die heutige Sitzung.

(Schluß der Sitzung 1»/4 Uhr)

Dritte Sitzung
im Stimdehausezu Düsseldorf, am Mittwoch den 13. Dezember 1882.

Beginn: 5 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:
Referat des IV. Ausschusses,betreffenddie Vorlage oes Provinzial-Verwaltungsraths
behufs Verstärkung des Meliorationsfouds für die Rheinprovinz aus Mitteln des
Kreisfonds und behufs Gewährung von Darlehen bis zur Gefammthöhevon 250 000 M.
unter erleichterten Bedingungenan die von elementaren Schäden hcimgefuchteuGemeinden.
(IV. 14 und 19 der Drucksachen.)
Referat, betreffenddie Pensionirung des Ober-Inspektors Lohmeierim Laudarmenhause
zu Trier. (III. 12 der Drucksachen.)
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3. Referat, betreffendVorschlägebehufs Unterbringung von Epileptischenin Verfolg des
Beschlusses des Provinzial-Landtagsvom 25. November1881. (III. 13 der Drucksachen,)

1. Ergänzungs-und Neuwahlender Vezirks-Kommissiouen für Cutscheidung über Beschwerden
und Reklamationengegen Veranlagung zur tlassifizirten Einkommen»und zur Klassensteuer.

5. Ergänzungs» uud Neuwahlen der bürgerlichenMitglieder der Ober-Ersatz-Kommissionen.

Laudtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung, ich bitte Herru Freiherr« vou Loö das Protokoll
verlesen zu wolleu. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu erinnern? sonst erkläre ich dasselbe für genehmigt.
Meine Herren! Das Protokoll der vorigen Sitzung schließt damit, daß die Sitzung für heute ans
11 Uhr anberaumt wäre. Meine Herren! Ich habe Ihnen bereits gestern in der Ausschuß-
Sitzung, in der die meisten Mitglieder des Landtages anwesendwaren, gesagt, daß ich wegen der
Feierlichkeitin Ellcr an dem Sarge Ihrer Köuiglicheu Hoheit der Prinzessin Friedrich von Preußen
die Sitzung auf heute Nachmittag 5 Uhr verlegen mußte, wie Ihnen auch besonders mitgetheilt
worden ist. Ich erwähne dies hier nur, damit es in dem heutige« Protokoll richtig gestellt werde.
Ich habe sodanu folgeudeuEiugaug von Seiten des Herrn LandtagsKommifsarius mitzutheilen:

„Euer Durchlaucht beehre ich mich unter Bezugnahme auf das gefällige Schreiben
vom 11. d. M, 1^. N. Nr. 32 ganz ergebenst zu benachrichtige»,daß der Herr
Minister des Innern mittelst Telegramm vom heutigen Tage, meinem bezüglichen
Antrage entsprechend,die Verlängerung der Session des gegenwärtig versammelten
Provinzial-Landtags der Nhcinprovinzbis eiuschließlich deu 16. d. M. genehmigthat."

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Der erste Punkt der Tagesordnuug
ist das Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Vorlage des Prouinzial-Ver-
waltungsraths behufs Verstärkung des Meliorativnsfonds für die Rheinprovinz
aus Mitteln des Kreisfouds und behufs Gewährung von Darlehen bis zur Ge-
sammthöhe von 250 000 M. nnter erleichterten Bedingungen an die von elementaren
Schäden heimgesuchten Gemeinden. Herr von Ehnern hat das Referat übernommen,

Referent Abgeordneter von Ehneru: Meine Herren! Ich habe die Ehre Ihnen das Referat
des IV. Ausschussesüber die betreffende»Anträge des Proviuzial-Verwciltuugsraths vorzutragen:

„Der IV. Ausfchußist in eine gleichzeitigeBerathung der beide» uebeurubrizirtcuVorlage,,
eingetreten. Nachdem der Ausfchuß zugleich noch Kenntniß von dem Schreiben des Herrn Ober-
Präsidenten der Nhcinprovinzä. cl. Koblenz, den 6. Dezember cr. und des Herrn «andrathes des Kreises
Neuwied ä. ä. Heddesdorf, den 7. Dezember cr, genommeu hatte, beschloß derselbe dem Provinzial-Laudtage
die Annahme der nachfolgenden Vorschläge des Provinzial-Verwaltungsraths anzuempfchleu,nämlich:

1. Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,daß aus deu Beständen des Kreisfouds
währendder Etatsperiode vom 1. April 1882 bis 31. März 1884 jährlich eiu Betrag
von 150 000 M. zur Verstärkung des Stammkapitals des Meliorationsfonds für die
Rheinprovinz eutnomme» und der Proviuzial-Vcrwaltungsrath ermächtigt sei» soll, im
Falle des eintretendenBedürfnisses die beiden Raten von zusammen 300 000 M. jetzt
gleich aus den Beständen des Kreisfonds vorschußweise zu entnehme»uud bei der ersten
Ausleihung jener 300 000 M größere Erleichterungenhinsichtlich der Verzinsung und
Rückzahlung jener Darlehen, wie im ß. 5 des Statuts dcs Miliorationsfonds bor¬
gesehen ist, eintreten zu lassen.
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2. Der Proviuzial-Landtag wolle dem Proviuzial - Verwaltuugsrathc die Ermächtigung
ertheilen, an einzelne von der Ueberschwemmuug oder der Mißernte dieses Jahres hart
betroffenen Gemeinden zur Ausbesserung cutstaudcuer Schäden oder zur Anschaffung
von Lebensmitteln und Saatfrüchtcn oder zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit
Darlehen bis zur Gesammthöhe von 250 000 M. aus der Proviuzial-Hülfstasse zu
einen: geringen Zinsfuße ober uach den Umständen auf die Dauer von längstens zehn
Jahren zinsfrei zu bewilligen.

Der Ausschuß ist hierbei den in den gedrucktenReferaten deS Proviuzial-Verwaltungsralhes
ä. ä. Düsfeldorf, den 2, Dezember 1882, IV. 14 und 9. Dezember 1882, IV. 19, ausgeführten
Gründe« beigetreteu.

Im Anschlüsse an den «uK II des Referates ä. ä. Düsseldorf, den 9. Dezember er.,
IV. 19, erwähnten Beschluß des Provinzial-Verwaltungsrathcö glaubte der Ausschuß dem Proviuzial-
Landtage vorschlagen zu solle»:

3. Deu Provinzial ° Verwaltungsrath zu ermächtigen, an einzelne Kreise znr Ausführung
öffentlicher Arbeiten oder zum Ankaufe von Lebensmitteln oder Saatfrüchtcn Darlehen
aus den angesammclteu Fouds der Krcisrcnte bis zur Gesammthöhe von 500 000 M.
zu 2°/o Zinsen unter der Bedingung zn gewähren, daß der Kreis sich bei der späteren
Bertheilung des Kreisfonds das erhaltene Darlehen auf seinen Antheil an dem Kreis-
fouds anrechnen lassen muß, insofern bis dahin das Darlehen nicht im Wege der
Amortisation oder sonstiger Rückzahlung getilgt sein sollte.

Der Ausschuß war nämlich der Ansicht, daß in der Gewährung von Darlehen zu 3'/2°/<>
Zinsen keine ausreichende Beihülfe für die von der Nothlagc betroffenen Kreise gefunden wcrdeu
könne, weshalb die Herabsetzung des Zinsfußes auf 2°/» in Vorschlag gebracht wird.

Endlich hat der IV. Ausschuß die Frage in Erwägung gebracht, ob nicht zur Linderung
der Noth der von der Ueberschwemmnng oder Mißerute betroffenen Gemeinden nach dem Vorgänge
des Staates eine Beihülfe ü, loncl ^erclu aus Proviuzialmitteln gewährt werden könnte.

Da anderweite Fonds der ständischen Verwaltung hierzu nicht zu Gebote stcheu, so touute
für jeueu Zweck nur auf deu Zinsgewiuu der Provinzial-Hülfskassc, deu sogeucmnten Ständefonds,
zurückgegriffen werden. Nach den dem Ausschüsse gewordenen Mittheilungen betrug der Ständefouds
am Schlüsse des Etatsjahres, am 1. April 1882........489988 M. 95 Pf.

Hierzu wird der Zinsgcwinn für die Zeit vom 1. April 1883/84,
also für zwei Jahre mit je 150 000 M. trete», so daß der Ständcfonds bis
zum Schlüsse der Etatsperiodc vereiuuahmen wirb noch......300 000 „ — „

was im Ganzen ergiebt . . 789 988 M. 95 Pf.
Hierauf lasten aber an Bewilligungen des 2?. und der vorher¬

gehenden Landtage ..........467 138 M, 1? Pf.
wovon indessen im Laufe der Etatsperiode nicht zur
Auszahlung kommen ..........173 000 „ — „
weil die betreffenden Bewilligungen in Jahresraten
erfolgt sind,___________________^

so daß in der Etatsperiode zu zahlcu bleiben . . 294138 „ 17 „

nach deren Abzug am Schlüsse der Etatsperiode bleiben werden . . 495 850 M. 78 Pf.
worauf die weilereu Raten der vorerwähnten Bewilligungen von 173 000 M. lasten.
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Der Ausschußwar der Ansicht, daß bei dieser Lage der Ständefonds die Hergäbe eiuer
Beihülfe i», loirä psrän gestatte, und faßte demnach der Ausschuß auf eineu Autrag des Abge¬
ordneten von Monschaw und Genossenden Beschluß:

„Der Hohe Landtag wolle beschließen,zur Linderungdes Nothstandes in der Rhein¬
provinz den Provinzial-Verwaltnngsrath zu ermächtige«, aus dem Stäudefouds eine
Summe von 150 000 M. als tonä perärr zn verwenden."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des IV. Ausschusses eröffne ich die General-
Diskussion,das heißt: es ist eine ganze Reihe von Anträgen. Sie haben diese Anträge gehört.
Wenn sich Niemand zum Worte meldet — ich konstatire, daß dies uicht geschieht — so schließe
ich die General-Diskussion. Ich werde die einzelnen Anträge zur Diskussion stellen. Der erste
Antrag lautet:

„Der Hohe Landtag wolle beschließen, daß aus deu Bestände« des Krcisfonds während
der Etatsperiodc vom 1. April 1882 bis 31. März 1881 jährlich ein Betrag von
150 000 M. zur Verstärkung des Stammkapitales des Meliorationsfonds für die
Rhcinprovinz entnommenund der Provinzial-Vcrwaltuugsrath ermächtigt sciu soll, im
Falle des eintretendenBedürfnisses die beiden Raten von zusammen300 000 M, jetzt
gleich aus den Beständen des Kreisfoudsvorschußweise zu eutuehmcuund bei der ersteu
Ausleihuug jeuer 300 000 M. größere Erleichtcrungeuhinsichtlich der Verzinsung und
Rückzahlungjener Darlehen, wie in §. 5 des Statuts des Mcliorationsfonds vorgesehen
ist, eintreten zu lasseu."

Neber diesen Antrag eröffne ich die Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort,
so schließe ich dieselbe uud bringe deu Autrag zur Abstimmung, Ich bitte Diejenigen,die dagegen
sind, sich zn erheben. — (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist also einstimmigangenommen.
Der zweite Antrag geht dahin:

„Der hohe Landtag wolle dem Provinzial-Verwaltungsrathe die Ermächtigung ertheilen,
au einzelne von der Ucberschwemmung oder der Mißernte dieses Jahre« besonders hart
betroffenen Gemeindenzur Ausbesserungentstandener Schäden oder zur Anschaffung von
Lebeusmittelnund Saatfrüchteu oder zur Beschaffungvon ArbeitsgelegenheitDarlehen
aus der Provinzial-Hülfskassezn einem geringen Zinsfuße oder uach deu Umständen
auf die Dauer von längstenszehn Jahren zinsfrei bis zur Gesammthöhe vou 250 000 M.
zu bewillige»."

Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort,
ich schließe dieselbe und bringe deu Autrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen,die dagegen
sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Der dritte Antrag geht dahiu:

„Deu Proviuzial-Berwaltuugsrath zu ermächtigen, an einzeluc Kreise zur Ausführung
öffentlicherArbeiten oder zum Ankaufevon Lebensmitteluoder Saatfrüchten Darlehen
aus den angcsammeltcuFonds der Kreisrcnte bis zur Gesammthöhevou 500 000 M.
zu 2 »/<> Ziuseu unter der Bedingung zu gewähren, daß der Kreis sich bei der späteren
Verthcilung des Kreisfouds das erhaltene Darlehen auf seineu Autheil an dem Kreis¬
fouds anrechnen lasseu muß, insofern bis dahin das Darlehen nicht im Wege der
Amortisation oder sonstiger Rückzahluuggetilgt sein sollte."
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Ueber diesen Antrag eröffne ich die Diskussion,— Es meldet sich Niemand zum Wort,
ich fchließe dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung, Ich bitte Diejenigen, die dagegen
sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Schließlich kommt noch hinzu der Antrag des Ausschusses:

„Der Hohe Landtag wolle beschließen zur Linderung des Nothstandes in der Nhein-
provinz den Prouiuzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, aus dem Stäudefouds eiue
Summe von 150 000 M. als tonä peräu zu verwenden."

Neber diesen Antrag des Ausschusseseröffne ich die Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Fliederichs hat das Wort.

Abgeordneter Friederichs: Ich möchte mir die Frage erlauben, ob diesem Antrage
Erhebungen über die Ausdehnung und über die materielle Bedeutung des durch die Ueber«
schwemmungenverursachten Verlustes zu Grunde liegen, ob solche Erhebungen Seitens der
Provinzial-Verwaltung oder vielleichtSeitens des Ober-Präsidiums geinachtsind.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Spezielle Mittheilungen, die auf

Erhebungen beruhen, find dein Ausschuß nicht gemachtworden. Es dürfte wohl auch noch zn
früh sein, genaue Aufstellungen über den Umfang des Nothzustandes in deu einzelnen Kreisen
machen zu können. Ich habe eine solche provisorische Aufstellung in Berlin, bei Gelegenheitder
Berathung des Nothstandes durch die RheinischenAbgeordneten gesehen, aber die Zahlen waren
immerhin noch unsicher und wohl bestreitbar. Jedenfalls ging aus diesen Zahlen hervor, daß der
Nothstand einen ganz außergewöhnlichenUmfang erreicht hat, und ohne daß der Ausschuß einen
speziellen Nachweis dafür beibringen konnte, hat er doch geglaubt, die Vorschläge des Proviuzial«
Berwaltungsrathö, so, wie sie gestellt worden sind, annehmen und mit einigen erleichternden
Modifikationenversehen zu sollen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loü: Ich erlaube mir, an die gestellte Frage eine

kurze Mittheilung zu tnüpfcu, die allerdings unvollständig,die Ihnen aber vielleicht willkommen ist.
Vor einigen Tagen ist nur in Köln von einem Herrn, der es wifsen kann und wissen muß, gesagt
worden, daß die Zusammenstelluug für den RegierungsbezirkKöln 1600 000 und einige Hundert
Mark betrage.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Rh hat das Wort.
Abgeordnetervon Graud-Rh: Ich möchte mir im Anschlußan diese Angelegenheiteine

Frage erlauben. Es handelt sich hier wesentlich um Hebung augenblicklicher Nothstände und zwar
vor allen um Nothstände auch in der Rheiuproviuz, die sich an Grundbesitz luüpfen. Es ist vom
Provinzial-Lcmdtag im Dezember 1881 auf Antrag eines Abgeordneten befchloffenworden, daß
ein Institut für die Rheinprovinz zur Erleichteruug des Grundkredits gefchaffcnwerde, und ist
dabei hinzugefügt wordeu, daß der Provinzial-Verwaltungsrath beauftragt werde, bis zum nächsten
Landtage dahingehendeVorschlägezu macheu. Ich glaube, daß die Frage einer Erleichterung deS
Grnndkredits in der Rheinprovinz eine überaus bedeutuugsvolleist und mit der jetzigen allgemeinen
Kalamität in Verbindung gebracht werden kann. Ich bitte daher um Auskunft, ob nach dieser
Richtung etwas geschehen ist.

Landtags-Marschall: Ich kann Herrn von Granb-Ry darauf antworten, daß die
vorbereitenden Schritte fchon geschehen sind, daß der Verwaltungsrath im Laufe des nächsten
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Jahres sich damit beschäftigen und dem nächsten Landtage eine Vorlage in dieser Angelegenheit
zugchen wird. — Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort,

Abgeordneter Lautz: Nach dem Verlaufe, welchen die Debatte bis jetzt genommen hat,
könnte es scheinen, als sollten die 150 000 M. nur für die Wassergeschädigten bestimmt sein. Ich
will hiermit konstatiren, daß der Ausschuß der Meinung war, daß die 150 000 M. ebensowohl
filr die Wassergeschädigteu, als für die Bewohner derjenigen Kreise, welche durch Huugersuoth
bedroht sind, zur Disposition gestellt werden sollen. (Bravo.)

Land tags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter vou Eyuern: Es geht das, was Herr Lautz sagt, aus der Fassung

des Antrages auch hervor, derselbe geht ausdrücklich dahin: Zur Linderung des Nothstandes in
der Nheinprovinz, also nicht nur des Nothstandes, der durch die Wasserbeschädiguugcn hervorgerufen
ist, sondern auch des Nothstände«, der durch die schlechte Ernte in diesem Sommer auf den
Gebirgshöhen sich eingestellt hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Frentz hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Frentz: Meine Herren! Ich glaube doch mein Befremden

darüber ausdrücken zu sollen, daß die Provinzial-Vcrwaltung noch nicht in der Lage ist, auch nur
aunähreud über die elementare« Schäden eine Uebersicht zn geben. Es ist das doch sehr auffallend.
Die großen Zeitungen, die für unsere Ueberschwemmten gesammelt haben — ich nenne die Kölnische
Zeitung und einige Berliner Blätter — haben ihre Kommissare entsendet, diese reisten von Ort
zu Ort und erkundigten sich bei den Lokalbchörden,welche Schäden vorgekommen seien, um das, was
ihnen die Privatwohlthätigkeit zur Verfügung gestellt hatte, zweckmäßig verwenden zu können.
Ich glaube, es wäre cm Leichtes gewesen bei unsern Verkehrsmitteln, daß Kommissare der prouinzial-
ständische»,Verwaltung nach oben und nach unten gereist und an Ort und Stelle selbst von der
Kalamität sich überzeugt hätten, daß diese Herren nicht genau diese Schäden nach Ziffern hätten
feststellen können, ist klar, aber ein allgemeines Bild der großen Schäden hätte sehr wohl geliefert
werden können, ein Bild, hinreichend um die Summe zu bemcsseu, die der Provinzial-Verwaltuug
zur Verfügung zu stellen ist.

Landtags-Marschall: Ans das, was Herr Freiherr von Frentz soeben gesagt hat, möchte
ich erwidern, daß ich glaube, daß Niemand besser in der Lage ist, die Schäden zu beurtheilen, als die
Abgeordneten des Landtages selbst, die aus dcu verschiedeneu Gegenden hier zusammengekommen
sind. Ich weiß außerdem — durch Privatgespräche habe ich es gehört — daß beim Ober-
Präsidium die Summen zusammengestellt worden sind, aber eine Mittheilung hierüber ist noch
nicht ergangen, Was nuu die Forderung des Herrn Freiherr» von Freutz betrifft, daß Mttgliebcr
unserer Vcrsammluug den Rhein herauf und herunter hätten reisen sollen, um sich die Schäden
auzuschen, so halte ich dies für eine Unmöglichkeit, da alle Organe unserer Verwaltung gerade in
diesen Tagen vollauf mit den Vorbereitungen für diesen Landtag beschäftigt waren. — Der Herr
Abgeordnete von Schciblcr hat das Wort.

Abgeordneter von Scheibler: Meine Herreu! Ich wollte mir noch die Bemerkung
erlauben, daß in den betreffenden Berichten über die Nothstände, die durch die Mißernte entstanden
sind, hauptsächlich von den Regierungsbezirken Koblenz nnd Trier die Rede ist; gauz derselbe
Nothstand ist aber auch iu dein Regierungsbezirk Aachen in einzelnen Kreisen, Montjoie, Schleiden,
Malmedy, eingetreten. Dort ist die Haferernte, die Kartoffelernte und die Noggenernte total miß-
rathen, die Leute sehen sehr traurigen Zeiten entgegen, wenn ihnen nicht kräftige Hülfe geleistet wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Limbourg hat das Wort.
18
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AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Ich glaube, daß wir der Bewilligung dieser
Summe von 150 U00 M. um so mehr zustimmenkönnen, als der Staat 500 000 M, zur Dis¬
position gestellthat, und als die Privat-Wohlthätigkeit beinahe erschöpft ist. Da muß die Provinz
anständiger Weise auch etwas thun; ich glaube, 150 000 M. ist nicht zu viel.

Landtags-Marschall: Wenn sich Niemand mehr zum Worte meldet, so schließe ich
die Diskussion.— Der Herr Referent hat das Schlußwort.

Referent Abgeordnetervon Eyneru: Meine Herren! Ich will noch anf das, was Herr
von Scheibler gesagt hat, erwidern, daß es ihm und den bedürftigen Gemeinden, die er erwähnt
hat, überlassen bleibt, Anträge an den Provinzial-Verwaltungsrath zu stellen, um aus den 150 000 M.
ebenfalls Bewilligungen zu erhalten. Was den Vorwnrf betrifft, den Herr von Frentz dem
Provinzial-Verwaltungsrath gemachthat, daß er nicht den Nothstand durch seine Kommissarehabe
feststellen lassen, so möchte ich erwidern, und ich glaube dabei im Sinne des Ausschusses zu spreche»,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath für derartige Erhebungen keine Organe besitzt, daß diese
Organe ausschließlich iu den Regieruugshäudeu ruhen, (Bravo!) daß nur die Regierung durch die
Landräthe der Kreise eine genaue Feststellungdes Nothstandes auordnen taun. Sodann möchte ich
noch bemerken, daß im IV. Ausschuß gewissermaßen,wenn ich es so nennen darf, ein Gefühl
lebhafter Dankbarkeit zum Ausdruckgekommen ist, gerichtetan den Proviuzial-Verwaltuugrath,
daß derselbe iu diesem Nothzustandeiu so energischer und umfassender Weise uns Vorlagen gemacht
hat, um die Mittel der Provinz für diese» Zweck flüssig zu machen. Ich glaube, daß ich, wenn
ich das Referat in dieser erusteu Angelegenheit schließe,wohl im Sinne des ganzen Landtages
spreche, wenn ich dem Verwaltungsrath, auch Namens des Landtages, den Ausdruck des Daukes
für seine Vorlagen hiermit ansspreche. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Meiue Herreu! Ich schreitenunmehr zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigenHerren, die gegen diesen Antrag sind, sich zn erheben. (Es erhebt sich Niemand)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Hiermit ist die Vorlage erledigt
Der zweite Punkt der Tagesordnung ist das Referat des III. Ausschusses, be¬

treffend die Penfioniruug des Ober-Inspektors Lohmeier im Landarmeuhause zn
Trier. Referent ist Herr Heuser.

Referent Abgeordneter Heufer: Meine Herren! Es handelt sich in dem vorliegenden
Falle um das auf Gruud einer, der Genehmigungdieses Hohen Hauses harrenden, Vereinbarung zu
erfolgende Ausscheideneines alten Beamten. Derselbe hat eine 37jährige Dienstzeit hinter sich
und ist, wie die Zeugnisse seines Vorgesetztendieö ausdrücklich bekunden, physisch und körperlich
nicht länger im Stande, den Anforderuugeu seiner Dienstobliegenheitenzu genügen. Dennoch
würde das eventuell einzuschlagende Verfahren, — denn diefer Beamte kann und soll auf feiner
Stelle nicht bleiben, — auf zwangsweise Pensiouirnng Schwierigkeiten und ernstlichenBedenken
begegnen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat deshalb geglaubt, sich auf eine Abfindung ein¬
lassen zu sollen, uud unterbreitet Ihnen diese Abfindung zur Genehmigung. Diese Abfindung ent¬
spricht nach der Ansicht des Provinzial-Verwaltungsrathes, die auch Ihr Ausschuß theilt, den
berechtigtenErwartungen beider Theile, dem Interesse der Provinz und dem Interesse des Beamten.
Der Verwaltungsrath hofft, auf Ihre Zustimmung zählen zu können,weil erstens an die Stelle
einer nicht mehr hinlänglichen, mit alten, zn beseitigendenZuständen innigst verwachsenen Kraft
eine jüngere und den neuen Einrichtungen zugethanem Kraft treten wird, und weil zweitens eine
Mehrbelastung des Provinzial-Vndjets nicht stattfindet. Ihr Ausschuß hat nach Anhörnng des
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erläuterndenVortrage« des Dezernenten, des Herrn Klcuiscner, die dem Aulrag zu Grunde liegenden
Momente, einerseits die Begründung durch dieustliche Rücksichten und diesen zur Seite die Rück-
sichtnahmeauf eine lauge und vorwurfsfreie Dienstführung, geprüft und die Motivirung stichhaltig
gefunden. Es hat eine längere Diskussionstattgefunden, ein Widerspruchist nicht laut gewordeu,
Ihr Ausschuß hat deshalb beschlossen,Ihnen die Annahme des Antrages zu empfehlen. Ich werde
die Ehre haben, Ihneu das Referat vorzulesen:

„Bericht des III. Ausschusses, Der Ausschuß hat sich nach Prüfung und Gutheißung der
in der Anlage, III. 12, entwickelte« Begründung mit dem Antrage des Provinzial-Vcrwaltungs-
rathes dahin lautend:

Der Hohe Provinzial-Landtag wolle die Pensionirung des Ober-Inspektors Lohmeier
vom 1. Januar 1883 ab beschließenund die jährliche au denselben zu zahlende
Pensionssuiumcauf 3000 M. festfetzen,

einverstandenerklärt uud empfiehltdem Hohen Landtage die Annahme diefes Antrages,"
Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Aulrag des Ausschusseszur Diskussion. —

Es ineldet sich Niemand zum Wort, ich schließe dieselbe uud briuge den Autrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erhebe«. — Es erhebt sich Niemand, folglich ist
der Antrag einstimmigangenommen.

Der folgeude Punkt der Tagesordnuug ist das Referat des III. Ausschusses,
betreffend die Vorschläge des Provinzial-Verwaltungsraths behufs Unterbringung
von Epileptischen in Verfolg des Beschlusses des Provinzial-Landtags vom
25, November 1881. Referent ist der Herr AbgeordnetePelzer.

Referent Abgeordneter Pelzer: Meine Herreu! Unter Nr. 13 der Drucksachenliegt
Ihueu das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths vor. Im III. Ausschuß herrschte nicht bloß
bezüglich der Anträge, sondern auch gleichzeitig bezüglich der Motive, die in diesem Referat nieder¬
gelegt sind, die absoluteste und seltenste Uebereinstimmungaller verschiedene» Richtungen. Der
Ausschußhat deshalb Veranlassung geuommen, auch die Erwägungsgründe in den Antrag auf.
znuehmeu, der dein Provinzial-Landtag heute zur Genehmigung vorgelegt wird. Das Referat
lautet, wie folgt:

„Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Vorschlägedes Provinzial-Verwaltungsraths
behufs Uuterbriugung von Epileptikern in Verfolg des Beschlussesdes Provinzial-Landtagc«vom

ember 1881.
Die vorbezeichueteVorlage des Provinzial-Verwaltungsrathes hat den ungetheilteu

Beifall und die vollständigeBilligung des III. Ausschussesgefuuben und geht der Antrag dieses
Ausschusses dahin:

Hoher Landtag wolle in der Erwäguug, baß die Fürsorge, welche der 27. Rheinische
Provinzial-Landtag den Epileptischen in der Rheinprovinz angedeiheu zu lassen
beschlösse» hat, auf doppeltem Wege herbeigeführt werden kann, nämlich entweder
auf dem Wege der Errichtung eigener Anstalten, ober aber durch FVrderuug und
Uuterstützung von Privatvereiuiguugen uud Wohlthätigkeits-Anstalteu,welche sich die
Uuterbriugung und Pflege solcher Unglücklichen zur Aufgabe macheu, baß zwar nach
dem Wortlaut des Beschlussesdes vorerwähuten Landtages die Errichtung eigener
Anstalten in der Rhcinprovinz in's Auge gefaßt war, daß aber nach Iuhalt der
diefem Beschluß voraufgegangenenVerhandlungen ein Zweifel darüber nicht bestehen
tan», daß der Landtag nicht eine bestimmte Entscheidung bezüglich der hiervor

18*
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angedeutetenAlternative treffen, vielmehr lediglich der Entschließung Ausdruckgeben
wollte, es nicht lediglich bei Geldunterstützungeuauswärtiger Anstalten, insbesondere
der Anstalt Bethel in Westfalen, welche sich zur Aufnahme RheinischerEpileptischer
bereit erklärte und um deren bezügliche Anträge es sich damals handelte, bewenden
zu lassen, souderu der Fürsorge für Epileptische durch eigene Maßnahmen näher
zu treten,

in Erwägung, daß sich nun und zwar nicht bloß nach Lage der bestehende»
Gesetzgebung (Dotations-Gesetzvom 30. April 1873 §. 4 und 5), sondern vor Allem
auch aus den im Referate des Proviuzial-Verwaltungsrathes hervorgehobenen praktischen
und finanziellen Rücksichten bei allen HumanitärenBestrebungen, welche in den Bereich
der provinzialständischen Aufgaben fallen, und für welche noch keine eigenen Proviuzial-
Anstalten bestehen, stets in erster Linie die Anregung, Förderung und Unterstützung
von Privat-Wohlthätigteitsanstalten empfiehlt, und daß die Errichtung eigener Anstalten,
welche meist die Beschaffungeines ausgedehntenAreals, die Errichtung großer Gebäu-
lichteitenund die Herstellung eines kostspieligen Verwaltuugs-Apparates erfordern, nur
in solchen Fälleu iuö Auge zu fassen ist, in welchen die Mittel der Privat-Wohl-
thätigkeit nicht ausreichen, um den Zweck der Anstalten in befriedigenderWeise zu
erfüllen,

daß dies ganz besondersbezüglich der Fürsorge, welche gegenwärtig den Epilep¬
tischen zugewendet werden kann, zutrifft, indem die Erfahrungen bezüglich der Ein¬
richtung, Verwaltung und Lebensfähigkeitgroßer öffentlicher Anstalten für diese Zwecke,
wie das Referat des Proviuzial-Berwaltnngörathes sehr richtig hervorhebt, noch ganz
unzureichend sind,

in fernerer Erwägung, daß der Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes, die
hier in Rede stehende Fürsorge zunächsteinerseits mit Unterbringung der zahlreicheren
katholischenKranken in dein Hause einer geistlichen Genossenschaft,andererseits mit
Ueberweisungder geringeren Zahl evangelischerKranken an die Anstalt Bethel zu
beginnen, als ein besonders glücklicher Anfang der Ausführung dieser Bestrebungen
bezeichnet werden muß, da die bedeutendstenFachmänner den höchsten Werth darauf
legen, gerade diefe Kranken, die im Gegensatz zu deu Irrsinnigen, nach den über-
standenen Anfällen ihrer Krankheit, sich ihres elenden Zustandes vollkommen bewußt
sind, mit dem Einfluß und der wertthätigen Hülfe der Religion auf konfessioneller
Grundlage zu umgeben,

in Erwägung, daß auch den Ausführnngen des Referates des Provinzial-Ver-
waltungsrathes bezüglich der Zweckmäßigkeit des Hauses und Gartens in Rath, sowie
der dort in sanitärem Interesse noch zu treffenden Maßnahmen nur beigepflichtet
werde» kaun,

daß endlich auch der Pflegefatz vou 1 M. 50 Pf pro Kopf und Tag mit
Rücksicht darauf, daß aus demselben auch die Kostender Seelsorge, der sanitätlichen
Behandlung, der Medikamente und des Unterrichts bestlitten werden sollen, nur als
ein sehr mäßiger bezeichnet werden kann,

nach den im Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes unter III. 13 der Drucksachennieder¬
gelegten Anträgen beschließen.
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Diese Anträge laute»:
„Hoher Landtag wolle beschließen:

a. aus dem Ueberschussedes Ziusgewinnes der Provinzial-Hiilfskasseeine einmalige Snmmc
von 4000 M. bis auf Weiteres als unverzinslichesDarlehen zur baulichen Instand
setzung und inneren Einrichtung des Klostergcbäudesin Rath bewilligen;

d. gestatten, daß ein Pflegesatz von 1 M. 50 Pf, pro Tag und Kopf fiir landarme
Epileptiker vorläufig gezahlt werde

und endlich
c sein EinVerständniß damit erklären, daß bei Aufnahme von Ortsarmeu oder solchen

Epileptikern, welche zwar die öffentliche Armenpflegenicht in Anspruchnehmen konneu,
deren Familien- und Vermögensverhältnissedie Leistungdes ganzen Pflegesatzes jedoch
nicht gestatten, die Differenz zwischendem zu leistenden Beitrag uud dem Beitrage
von 1 M. 50 Pf, aus Provinzial-Mitteln und zwar fiir die laufende Etatsperiode
aus Mitteln des Landarmenfonds geleistetwerde."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion, Der Herr Abgeordnete
Conze hat das Wort.

AbgeordneterConze: Meine Herren! Zur Empfehlung der Vorlage bedarf es nach dem
Referat, das wir soeben gehört haben, keines Wortes mehr. Wenn ich mich dennochzum Worte
gemeldethabe, so thue ich das, weil ich fiir gut halte, auf zwei wichtige Punkte hinzuweisen,
die als etwas ganz Neues in dieser Vorlage an uns herantreten. Als ich im vorigen Landtage
die Bewilligung einer höhereu Summe für die Anstalt Bethet befürwortete, habe ich es gethan,
weil ich der Ueberzeugungwar, daß die Errichtung einer eigenen Anstalt der Provinz sehr erhebliche
Kosten verursachenund deshalb nicht bald ausgeführt werden würde, und dann weil ich wünschte,
daß die Anstalten für Epileptischekonfessionell getrennte sein möchten Ich habe damals vor-
geschlagen, die Anstalt Bethet als rheinisch-westfälische Anstalt für die Evangelischeuzu betrachten
und in der Nheiuprovinz eine katholische Anstalt zu gründen. Meine Frenude haben mir damals,
als mein Antrag fiel, gesagt: Sie haben sich das Schicksal Ihrer Wünsche selbst zuzuschreiben,
warum schiebenSie die Sache auf die konfcssiouelle Seite? Ich biu über das fernere Schicksal
der Angelegenheitruhig gewesen, weil ich überzeugt war, daß die Sache selbst für den Antrag, den
ich stellte, sprechen werde, und sich bei der Ausführung des damaligen Landtags - Beschlusses von
selber ergeben werde, daß man ohne konfessionelle Ausgestaltung nicht auskommenkönne. Heute
liegt uns der Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes vor, eine katholischeAnstalt mit zn gründen,
und habe ich mit großer Befriedigung mich davon überzeugt, daß man, indem mau die Fürsorge
für die Epileptischenin die Hand nahm, zu einer konfessionellen Ausgestaltung hat übergehen
müssen. Ich glaube, daß hiermit der Weg beschritten ist. der für die Förderung der Humanitären
Bestrebungen, dieses wichtigen Theiles der Provinzial-Verwaltuug, sich segensreicherweisen wird.
Das ist der eine Punkt; den andern Punkt halte ich für ebenso wichtig. Er besteht in dem
Novum, daß hier die Provinz zum ersten Mal bei einem großen Unternehmen— als ein solches
betrachte ich diesen vorläufig geringen Anfang in Rath — darauf verzichtet, selbst Unternehmerin
zu sein, und sich darauf beschränkt,einen freien Verein oder eine geistliche Genossenschaft,die
diefen wohlthätigen Zweck im Auge haben, zu fördern, indem sie dieselbe durch Darrcichuug von
Geldmitteln und Ucberweisungvon Zöglingen und Pfleglingen uuterstützt. Wie schon im Referate
ausgesprochenwurde, ist dies auch der billigere Weg, aber das ist nicht die Hauptsachefür mich,
sondern ich betrachte ihn als den Weg, der uns zu recht vielen Anstalten und zu einer viel größeren
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Ausdehnungder Humanitären Bestrebungen führen wirb. Wenn die Provinz selbst eigne Anstalten
gründen will, so wirb sie sehr große Kapitalien aufwendenmüssen und weil sie dieselben nicht zur
Verfügung hat, könnte die Entwicklung jener Bestrebungen nnr eine fehr launsame sein, wenn
sie aber den freien Vereinen, dieselben fruktifizirend,Mittel gewährt, uuter Kontrolle der Provinzial-
Verwaltuug ihre Ziele zu verfolgen, so glaube ich, daß bald viele Anträge werden an die Provinz
gerichtetweiden, um mit ihrer Unterstützungin ähnlicher Weise, wie es hier geschieht,die Noth
unserer Mitbürger zu mildern. Ich betrachte es als einen großen Fortschritt, daß wir anfangen,
die Humanitären Bestrebungen der Proviuzial-Verwaltung konfessionell auszugestalteu und daß die
Provinz darauf verzichtet, selbst Unternehmerin dieser Anstalten zu sein. Ich hoffe, daß wir auf
diesem Wege recht glücklicheFortschritte zum Heile der Provinz machen werden.

Landtags-Marfchall: Es meldet sich Niemand mehr zum Wort, ich schließe die
Diskussionuud bringe den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die
dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist gegen eine Stimme angenommen,
Wir haben auf der Tagesordnung noch zwei Wahlsachen, wir thätigen zunächst die

Ergänzungs- und Neuwahleu der bürgerlichen Mitglieder der Ober-Ersatz-Kom¬
missionen, Herr von Steffens hat den Bericht übernommen. Ich bin in diesem Falle in der
Lage, sehr froh zu fein, von der gewöhnlichen Art der Aehandluug dieser Wahleu abgegangen zu
sein, denn eben sagt mir der Referent, daß die Aufstellungin dem Anschreiben des Herrn Landtags-
Kommissariusmit der Wirklichkeit nicht ganz stimmt,

Referent AbgeordneterFreiherr von Steffens: Die Aufstellungstimmt wohl, aber es
hat eine Verschiebungstattgefunden. Deshalb bin ich genöthigt, ein paar erläuternde Erklärnngen
zu geben. Nach einer Mittheilung des KöniglichenOber-Präsidiums der Rheinprovinz ä. ä.
Koblenz, den 7. Dezember 1882 sind durch den Tod bei deu für die Jahre 1881 bis incl. 1883
gewählte» bürgerlichen Mitgliedern der Ober - Erfatz - Kommissionim Bezirke der 28. bis 32.
Infanterie-Brigade und deren Stellvertreter Abgänge vorgekommen,deren Ersatz für den Rest der
Wahlperiode wünfchenswerthist.

Es sind gestorben der erste Stellvertreter für den Bezirk der 29. Infanterie Brigade,
Landrath a, D. Haßlacher zu Aachen, der erste und zweite Stellvertreter für den Bezirk der 30.
Infanterie-Brigade, Bürgermeister a. D. Wachendorf zu Bensberg und Hanptmann a D. und
GutsbesitzerMund zu Brüchen.

Hiernach werden in Ersetzungderselbenvorgeschlagen:
n. für den Bezirk der 29. Infanterie-Brigade als 1. Stellvertreter Herr Gutsbesitzer

Jakob Ianscn, als 2. Stellvertreter Herr GutsbesitzerErdmann zu Iülich;
d. für den Bezirk der 30. Infanterie-Brigade als 1. Stellvertreter Herr Werner Breuer,

Gutsbesitzerzu Giesenlirchen,als 2. Stellvertreter Herr Fritz Pauli, Negierungs- Assessor a. D.
zu Großkönigsdorf, als 3, Stellvertreter Herr Gutsbesitzer Weidt aus Großköuigsdorf (Land¬
kreis Köln).

Wie Sie gehört haben, stimmt das nicht ganz genan mit der Aufstellung des Ober-
Präsidiums. Es war die Verschiebungnothwendig, da gewisse Herren, welche seit längerer Zeit
in der Ober-Ersatz-Kommissionsind, den Wunsch ausdrückten,aus den nnteren Stellen aufzurücken,
weil sie ein lebhaftes Interesse für die Sache haben, uud andere Herren wieder in die zweite und
dritte Stelle zu rückeu wünschten, damit sie nicht so oft in die Lage kämen, zum Dienst herangezogen
zu werden.
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Landtags-Marschall: Ist gegen die Wahl etwas einzuwenden? sonst würde ich die
einzelnenPersonen vorlesen. — Für den Bezirk der 29, Infanterie-Brigade als 1. Stellvertreter:
Herr Gutsbesitzer Iatob Iansen. Ist gegen die Wahl etwas einzuwenden? (Eine Einwendung
wird nicht erhoben.)

Ich erkläre den Genannten für gewählt. 2. Stellvertreter: Herr Gutsbesitzer Erduiann
zu Iülich. Sind Sie damit einverstanden? — Für den Bezirk der 30. Infanterie-Brigade als
1. Stellvertreter: Herr Werner Breuer, Gutsbesitzerzu Giesenkirchen,als 2. Stellvertreter: Herr
Fritz Pcmli, Regierungs-Assessora. D. zu Großtonigsdorf, als 3. Stellvertreter: Herr Gutsbesitzer
Weidt aus Großtöuigsdorf (Landkreis Köln). Ist etwas gegen diese Wahlen einzuwenden? (Eine
Einwendung wird nicht erhoben.)

Ich erkläre die Genannten für einstimmiggewählt und frage die hier Anwesenden,ob sie
die Wahl annehmen, (Geschieht,)

Nunmehr kommen wir zu den Ergäuzungs- und Neuwahlen der Bezirks-Kom-
missionen für Entscheidung über Beschwerden und Reklamationen gegen Veranlagung
zur klassifizirteu Einkommen- und zur Klassensteuer. Herr Wolters hat das Wort.

Referent AbgeordneterWolterS: Meine Herren! In dem Regierungsbezirk Aachen ist
aus deu Einkommensteuerpstichtigeu auögcfchicde» resp, gestorben Freiherr von Geyr-Schweppenbnrg;
dafür schlägt der I. AusschußIhueu vor deu Freiherrn von Scheibler.

Landtags-Marschall: Sind Sie hiermit einverstanden. (Zustimmung.)
Ich erkläre den Genannten für gewählt,
Referent Abgeordneter Wolters: «.ä 2, 3 und 4 werden die Herren Landrath a. D.

Ianfcn zu Aachen, Freiherr von Spies-Aüllesheim zu Haus Hall und GutsbesitzerJakob Ianseu
zu Vinsfeld zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Landtagö-Marschall: Ist hiergegen etwas einzuwenden?(Eine Einwenduug wird nicht
erhoben.)

Referent AbgeordneterWolters: An Stelle des Lederfabritanteu Friedrich Lang-Gores
zu Malmedh wird Herr Joseph Bcckmanu zu Malmedy vorgeschlagen.

Landtags-Marschall: Sind Sie hiermit einverstanden? (Zustimmung.)
Ich erkläre den Geuanntcn für gewählt.
Referent Abgeordneter Wolters: 6, 7 und 8 Freiherr von Wenge-Wulffen zu Haus

Overbach, GutsbesitzerAugust Kockerolszu Seiffarth, Rentner Andr« von Grand-Ry zu Eupeu,
werden zur Wiederwahl empfohlen.

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas einzuwenden?(Eine Einwendung wird nicht
erhoben.)

Ich erkläre den Vorschlag für genehmigt.
Referent Abgeordneter Wolters: Als Mitglied aus den Klafsensteuerpflichtige» wird zunächst

vorgeschlagen, den bereits früher gewählten UhrmacherJoseph Schaffrath zu Aachen wieder zu wählen.
Landtags-Marschall: Sind Sie hiermit einverstanden? (Zustimmung.)
Ich erkläre den Genannten für gewählt.
Referent AbgeordneterWolters: An Stelle des Wein- uud Papierhäudlers Graf zu

Schleiden wird vorgeschlagen,den Beigeordneten Hubert Meyer aus Mülheim bei Blanckenheim
zu wählen.

Landtags-Marschall: Sind Sie hiermit einverstanden? (Zustimmung.)
Ich erkläre dc» Genaunten für gewählt.
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Referent AbgeordneterWolters: Es werden aä 2 Herr Christian Böhmer zn Kinds-
Weiler und aä 4 Herr Jakob Reh, als Stellvertreter aus den EinkommensteuerpflichtigenHerr
Gutsbesitzer Hubert Schlick, Herr Kaufmann Hugo Schleicher und Herr Nadelfabrikant Arthur
Pastor, aus den Klassensicucrpflichtigen Herr Lambert Hirsch zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Landtags-Marschall: Sind Sie damit einverstanden?(Zustimmung,)
Referent AbgeordneterWolters: Es wird vorgeschlagen,an Stelle des Herrn Gustav

Fremereh den Herrn Nudolph Fettweiß, Kaufmann in Eupen und an Stelle des Herrn Hilferich
zn Barmen bei Iülich den Herrn Wirts, Beigeordneter zu Freialdenhofen zu wählen.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit diesen vorgeschlagenenWahlen einverstanden?
(Zustimmung.)

Ich erkläre die Genannten für gewählt und frage die hier Anwesenden,ob sie die Wahl
annehmen. (Geschieht)

Der Herr Abgeordnetevon Wcnge-Wulffenhat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von W eng e-Wulf fen: Ich bin veranlaßt, eine Sache hier vor

dem Landtage zur Sprache zu bringen, in der der Herr Landtags-Marschall oder der Provinzial-
Ausschußiu Bezug auf diese Wahlen vielleicht Rcmednr schaffen könnte. Der Ober-Regierungsrath
und Vorsitzende der Bezirts-KommissionAachen weigert sich, die Stellvertreter einzuberufen. Wir
sind von der Königlichen Staatsregiernng veranlaßt, die Stellvertreter zu wählen, er behauptet
aber, er habe nicht die Verpflichtung, wenn auch rechtzeitig ein Mitglied der Bezirks-Kommission
sich entschuldigt, dann einen solchen einzuberufen, er könne mit wenigen Leuten arbeiten und die
Entscheidungmit so vielen treffen, wie sich gerade an dem betreffendenTage einfinden. Ich muß
mich auf das Zeugniß des Herrn Kockerols berufen, ich bin in der betreffenden Sitzung nicht
anwesendgewesen, weil ich im preußischen Landtage war, das Faktum steht aber fest. Außerdem
sind die Mitglieder der Vezirks-Kommission,welche auswärts wohnen, gezwungen,des Morgens
bei finstrer Nacht schon aufzubrechen,um in Aachen zu den Sitzungen rechtzeitigeinzutreffen, und
ebenso, wenn die Sitzungen des Abends geschlossenwerden, muthet der Vorsitzendeuns zu, an
demselbenTage auch noch abzureisen. Das ist eine Sache, die in der Bezirks-Kommissionzur
Sprache gekommen ist. Der Herr Vorsitzende sagte, ich kann den Herren in den Diäten keine
Reisetage bewilligen,Sie müssenda sein, wenn ich Sie rufe, und Sie müssenforlreisen, wenn die
Geschäfte abgewickelt sind. Ich glaube nicht, das dies richtig ist, und meine, daß von Seiten
unserer Proviuzial-Behörde, wenn sie sich mit dein Herrn Ober-Präsidenten benehmen würde,
sehr leicht Nemedur zu schaffen wäre.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Es unterliegt gar keinem Zweifel, baß, wenn die wirklichen

Mitglieder verhindert sind, die Stellvertreter einberufen werden müssen. Im Regierungsbezirk
Düsseldorf besteht eine ganz andere Praxis, als wie sie Herr von Wulffeu geschildert hat. Wir
werden sehr frühzeitig, 14 Tage vorher, von dem Vorsitzenden Herrn Ober-Regierungsrath mit
der Bemerkung eingeladen, möglichst bald eine Erklä'rnng über das Erscheinenabzugeben, damit
im Falle der Verhinderung die Stellvertreter rechtzeitig einberufen werden können. Im Uebrigen
hat er sich auch stets unseren Wünschen in Betreff der Zeit, wie sie den Mitgliedern paßte,
angeschlossen;in unseremBezirk ist von den verschiedenen Punkten aus die Resideuz des Bezirkes
noch leichter zu erreichen. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß, wenn die wirklichenMitglieder
verhindert sind, die Stellvertreter einberufenwerden müssen,denn dafür sind sie ja da.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSahler hat das Wort.
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Abordnete,' Zahler: Ich kann dasselbe sagen. In Koblenz wird in ganz gleicher
Weise verfahren, in jedem Einladungsschreiben an die Bezirks - Kommissionsmitgliedersteht die
Aufforderung,rechtzeitig zu antworte«, damit anderenfalls die Stellvertreter einberufen werben können.

Land tags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKockerols hat das Wort.
AbgeordneterKockerols: Auf die Interpellation, die wir an den Vorsitzenden der Bezirks-

Kommissiouim vorigen Jahre gestellt haben, antwortet« der Herr Ober-Regierungsrath von
der Mark uus: weun mehr als die Hälfte der Eingeladenen zugefagt hat, baun arbeite ich mit
diesen und ich habe nicht nothwendigdie Stellvertreter einzuladen. Meine Herren! Wir haben in
der Vezirks-Kommissionacht Mitglieder aus den Einkommensteuerpflichtigcuund vier Mitglieder
aus den Klafsensteuervflichtigen,das gibt zusammen zwölf Mitglieder; weun sieben Mitglieder
zugesagthaben, so begnügt sich der Herr Ober-RcgierungSrath von der Mark mit dieser Zahl und
ladet keine Stellvertreter ein.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Weuge-Wulffenhat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Weuge-Wulffen: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Herr Graf vou Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Nach meiner unmaßgeblichenAnsicht geht diese

Sache den Provinzial-Verwaltungsralh nichts an. Ich möchte den Herren, die mit dieser begründeten
Beschwerde kommen, den Rath geben, sich event, in «ornoro zu dem Herrn Ober-Präsidenten zn
begebenund ihm die Sache vorzutragen, event, in Aussichtzu stellen, die Sache an das Haus
der Abgeordnetenzu bringen. Ich glaube, wir siud hier blos zur Wahl berufen; so wie wir gewählt
habe», entzieht sich das Uebrige unserer Kompetenz.

Landtags-Marschall: Freiherr von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Eugen vou Lo 8: Ich wollte im Wesentlichen dasselbe erwidern,

was Herr Graf von Hoensbroech gesagt hat. Ich glaube nicht, daß der Landtag, ebensowenig, daß der
Provinzilll-Perwllltnugörath oder Seine Durchlaucht in der Lage sind, dieser Beschwerde Abhülfe
zu schaffe». Das Einzige, was geschehen kann, um den gerechten Beschwerdenabzuhelfen, ist die
Beschwerde an die oberen Verwaltungs-Instanzen und ich bin überzeugt, daß, wenn diefer Weg
betreten wird, der Herr Ober-Negierungsrath eineu sehr ernstlichenVerweis erhalten wird, denn
er darf nicht arbeiten, ohne daß die Stellvertreter einberufe» werden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaeseu hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Ich gehöre der Einschätzungs-Kommission 30 Jahre an und taun

bestätige«: der Herr Vorsitzende hat die wirtlichen Mitglieder einzuladen,wenn diese sich rechtzeitig
entschuldigen,muß er die Stellvertreter eiuladeu, tommeu aber auch diese uicht, so kauu er die
Sitzung sogar mit drei Mitgliedern beginnen, das ist genug. Wenn die Herren sich zu beschwere»
haben, können sie es nicht hier thun, sondern müssen direkt an den Finanzministcr gehen. Dieser
wird dem Herrn Ober-Rcgierungsrath sehr bald die Gesetze klar stellen, aber hier, glcmbe ich nicht,
daß die Stelle ist, wo retlamirt werden kann.

Landtags-Marschall: Freiherr von Wulffen hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Wenge-Wulffen: Meine Herren! Ich glaube, die Sache

liegt doch anders. Wir Mitglieder der Bezirks-Kommissionen sind von den Ständen gewählt und
sind als ständische Vertreter der Bevölkerung dort, um die Reklainationen mit zu eutscheidcu.Da,
glaube ich, ist es, wenn die betreffendeBehörde nicht richtig mit uns verfährt, auch unsere Sache,
uns an den Landtag zu wenden und zn sagen: Ihr habt uns für diese Sache gewählt, der Ver
lreler der Regierung faßt die Sache so ans, wir bitten also, daß von Seiten des Landtages irgend
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etwas geschehe, um die Sache klar zu lege», wer von uns Recht hat. Wir haben Anspruch
darauf, daß wir, die einzelnen Mitglieder, nicht auf den Beschwerdeweg hingewiesen werden. Ich
bin vom Landtage gewählt, also mnß der Landtag auch in dieser Beziehung Remednr ein¬
treten lassen.

Laudtags-Marschall: Herr Graf von Hoeusbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoeusbroech: Ich glaube doch, daß diese Rechtscmschauung

des Freiherrn von Wulffen nicht die richtige ist. Wir wählen die Mitglieder der Äezirks-
Kommifsionen nicht ans eigener Machtvollkommenheit, fondern auf Gruub des Gefetzes, welches
von der Staatsregierung und den gefetzgebendeuFaktoren erlassen ist. So wie wir die Bestimmungen
des Gesetzeserfüllt und gewählt haben, entzieht sich nach meiner Ansicht alles Uebrige unserer Kompetenz.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Ehuern hat das Wort.

Abgeordneter von Ehncru: Meine Herren! Nach der strengen Nechtsanschauung haben
gewiß Graf Hoeusbroech und Herr von Lo« Recht, aber ich fche nicht ein, weshalb wir unsere
Funktion so eng nehmen sollen. Wir haben die Wahl zu treffen; und nun sehen wir, daß die
von uns Erwählte» zu der Arbeit uicht iu dem Maße von Seiten des Regierungs-Präsidentcn
herangezogen werden, wie wir es im Interesse derjenigen Arbeit für wünfcheuswerth erachten, für
welche wir die Mitglieder wählen. Run meine ich denn doch, daß es nicht diesen Mitgliedern
überlassen bleiben kann, sich beschwerdeführend an die höhere Instanz zn wenden, daß, sobald diese
Mitglieder die Sache hier im Provinzial-«andtage zur Klage stellen, der Provinzial Verwaltung^
rath allen Anlaß hat, diese Klage anfznnchmen, sie weiter zn verfolgen und dies nicht den einzelnen
Mitgliedern, die erwählt sind, zu überlassen. Derartige Reklamationen von unferer Seite haben
ein bei Weitem größeres Gewicht, als gleiche Retlamatiouen der einzelnen Mitglieder. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Ich bin mit dem, was Herr vou Ehuern gefagt hat, vollständig
einverstanden. Nach dem strengen Ncchtsstaudpnnkt haben Graf Hoeusbroech und Herr von Loe
vollständig Recht, es gehört dies nicht zu unserer Kompetenz, aber wenn hier Klagen von Seiten
der Mitglieder zur Sprache gekommen sind, so tonnen wir wohl, auch weuu cö nicht zu unserer
Kompetenz gehört, uns mit dem Herrn Ober-Präsidenten vou Seiten des Verwaltungsraths in
Verbindung setzen und fragen, wie die Sache liegt. Was die Herren Mitglieder für sich auf dem
Beschwerdeweg erreichen — die Mitglieder der Aachener Bezirtö-Kommiffiou werden ja jedenfalls
für sich Beschwerde führen — kommt hier nicht in Frage; wir können von unserer Seite aus
die Beschwerde dadurch kräftigen, daß wir bei dem Herru Ober > Präsidenten darüber anfragen.
Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Pice-Landtagö-Marjchall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Punkt 4
der heutigen Tagcsordunng, wie er auf der Kurrende steht, lautet: Ergänzuugs- und Neuwahlen
der Bezirks - Kommissionen. Wir haben die Ergänzungswahlen und wir haben die Neuwahlen
gethätigt, aber vorher hatten wir Punkt 5 und da steht gleichfalls auf der Kurrende: Ergänzungö«
und Neuwahlen der bürgerlichen Mitglieder der Ober-Erfatz-Kommissionen. In diesem Falle haben
wir nur die Ergäuznngswahl vorgenommen. Ich wollte mir erlauben, darauf aufmerksam zu
machen, daß auch da wohl die Neuwahl gethätigt werden muß, indem die Amtsdauer dieser
Kommissionen ultiino 1883 erlischt, und ich zufällig aus eiuer Unterredung mit dem Herrn Ober-
Präsideuten weiß, daß er ausdrücklich erwartet, daß auch eine Neuwahl gethätigt wird, weil, was
momentan nicht vorauszufeheu, aber immerhin möglich ist, zufällig der Landtag im Jahre 1883
nicht zusammentreten könnte und dann die Kommissionen uicht gewählt wären.
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Laudtags-Marschall: Zunächst muß ich dem Herr» Vice-LandlagSMarschall erwidern,
daß wir »och uicht mit der WahlsacheNr. 4 unserer Tagesordnung fertig sind; wir haben erst
den RegierungsbezirkAachen erledigt und bei Gelegenheitdes RegierungsbezirksAachen hat Freiherr
von Wenge - Wulffen diese Frage in Anregung gebracht. Wir werden nachher auf die Sache
zurückkommen, die Herr von Solemacher eben angeregt hat, — Es ist von Freiherrn von Wenge-
Wulffen die Anregung gegeben worden, nnd ich frage Sie, ob Sie den Beschluß fassen wollen,
daß diese Angelegenheitau den Provinzial-Verwallnngörath verwiesenwird. (Zustimmung,)

Ich toustatire, daß Sie hiermit den Beschluß gefaßt haben. Die Angelegenheitgeht also
an den Provinzial-Verwaltungsrath,

Referent AbgeordneterWolters: Wir kommen zu dem Regierungsbezirk Koblenz Bei
Koblenzwerden die sämmtlichenbisherigenMitglieder znr Wiederwahl vorgeschlagen mit Ausnahme
des Herrn Sabler, der uicht wünscht wiedergewähltzu werden, und der Herren Caesar, Lehmaun
»nd Fransquin, Der I. Ausschuß schlägt Ihueu vor, an Stelle des Herrn Sahler ;u Kreuzuach
deu Herru Johann Anton Waldschmidt, Bergwerksbesitzer in Wetzlar, zu wählen, an Stelle des
Herrn Johann Wilhelm Caesar zu Neuwied unseru Kollegen Herrn Radermacher zu Neuwied,
an Stelle des Herrn Anton Lehmann zu Adencm den Herrn Johann Baptist Engelsmaun zu
Kreuznach(auch für Meifeuheim),und an Stelle des Herrn Fransquin den Herrn Peter Zwick zn
Nieder-Hammerstein,

Landtags-Marschall: Sind Sie mit der Wahl dieser Mitglieder einverstauden?—
Der Herr AbgeordneteBremig hat das Wort.

AbgeordneterBremig: Unter den Wiederzuwählendenbefinde auch ich mich. Ich wollte
bitten, von meiner Wiederwahl abzusehen und an meine Stelle den Herrn Kaufmann Thomas
Douqu« zu wähle». Ich bin in den letzten zwei Jahren zufällig jedesmal, wenn die Kommission
zusammentretensollte, so verhindert gewesen, daß ich es durchaus nicht möglichmachen konnte, den
Sitzungen beizuwohnen. Der Zufall kann sich wiederholen; ich wollte Sie deshalb bitten, den
Herrn Kaufmann Thomas Douqu6 an meiner Stelle zu wählen.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dem Vorschlagedes Herrn Bremig einverstanden?
(Zustimmung.)

Dau» würde der Herr Kaufmann Douqnä zu den hier Genannten hinzutreten. Wenn
kein Widersprucherfolgt, erkläre ich die sämmtlichenHerreu, die hier geuanut sind, für gewählt.
Diejenigen, die bereits früher Mitglieder der Bezirks-Kommissiouenwäre», würde» bleibe» u»b
wieder ne» gewählt werden.

Referent AbgeordneterWolters: Es würden noch bleiben außer den Ncngewählten aus
den Eiukommensteuerpftichtigen, Herr Gutsbesitzer Gustav Hirschbrnnn zu Obermendig,Herr Oekonom
Adolf Wunderlich zu Neuwird l. U., Herr Kaufmann Georg Carl Immich zn Cnkirch, ans den
Klassenstencrpflichtigen Herr Math. Ios. Kreuzbcrgzu Nhrweiler und Herr Bürgermeister Kurz zu
Flammersfeld, als Stellvertreter aus den Einkommeusteuerpflichtigen Herr Oekonom Adolf Reinhard
zu Heddesdorf, Herr OekonomHeinrich Trapp zu Waldböckelhcim,Herr Kaufmann Johann Reiff
zu Mayen uud Herr Graf Carl zu Westerholt-Ghsenbergans Arenfels, aus bei, Klasscnsteuer-
Pflichtigen Herr Ludwig Tessendorfzu Thalböckelheim.

Landtags-Marschall: Sind Sie auch mit dieser Neuwahl eiuvcrstaudeu?(Zustimmung.)
Ich erkläre die Herren für gewählt und frage die hier Anwesenden,ob sie die Wahl

annehmen? (Geschieht.)
Wir gehen nun zum RegierungsbezirkKöln über, zunächst zu den Ersatzwahlen.
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Referent AbgeordneterWolters: Im RegierungsbezirkKöln scheiden aus Herr Jakob
Horst zu Köln, Herr Franz Strunck zu Warth bei Hennef und Hauptmann a. D. Hugo Mund
aus Brüchen. An Stelle des Herrn Jakob Horst schlägt der I. Ausschuß vor zu wählen Herrn
Joseph Reichard, Kaufmann zu Köln, an Stelle des Herrn Franz Strunck deu Herrn Bürgermeister
Karl Eich zu Bödingen, an Stelle des Herrn Hanptmann a. D, Mund den Herrn M, Marx
zu Leidenhauseu.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit diesen Ergänzungswahleneinverstanden? (Zustimmuug.)
Ich erkläre die Genannten für gewählt und frage die hier Anwesenden,ob sie die Wahl

annehmen. (Geschieht.)
Referent AbgeordneterWolters: Zur Wiederwahl schlägt Ilmen der I. Ausschuß vor

aus den Einkommensteuerpflichtigen:Herrn Wilhelm Kaesen zu Köln, Herrn Will). Anton Hospelt
zu Köln, Herrn Wilhelm von Rccklinghauseuzu Kölu, Herr» I)r. Noeckerath zu Köln, Herrn
Gustav Marcus zu Aouu, Herrn Franz Horster zu Hersel und Herrn Josef Hubert Weidt zu
Groß-Königsdorf, aus den Klassensteuerpflichtigen Herrn Chemiker Kyll zu Kölu, Herrn Bürger¬
meister Itteubach zu Gymnich, Herrn Bürgermeister Schmitz zu Oberkassel, Herr» Bürgermeister
Schnorrenberg zu Vilich und Herrn Bürgermeister a. D. Wachendorf zu Bensberg, als Stell¬
vertreter aus den Einkommensteuerpflichtigen Herrn Bürgermeister Jakob Müller zu Eitorf, Herrn
GutsbesitzerPeter Joseph Frings zu Hersel, Herrn Bürgermeister Neß zu Rheinbach, Herrn
Spiunereibesitzer Karl Friedrich Wehner zu Niedergaul bei Wipperfürth, Herrn Abgeordneten
Rittergutsbesitzervon Kesseler zu Köln, Herru Rentner Sebastian Mentz zn Kölu, aus den Klassen
steuerpflichtigen Herrn GutsbesitzerPeter Frings zu Anschdorf,Herrn BeigeordnetenAugust Strunck
zu Hennef und Herrn Heribert Noch zu Noisdorf.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit der Neuwahl der sämmtlichen Herren für die
künftigePeriode einverstanden? (Zustimmung.)

Ich erkläre die Genannten für gewählt uud frage diejenigen Herren, die hier anwesend
sind, ob sie die Wahl annehmen. (Geschieht.)

Der Herr Abgeordnetevom Hövel hat das Wort.
Abgeordnetervom Hövel: Ich wollte bemerken, ich habe auch den Namen des Bürger¬

meisters a. D. Wachendorf zu Bensberg gehört. Derselbe lebt uicht mehr.
Landtags-Marschall: Herr von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Ich schlage an Stelle des verstorbenen Bürger¬

meisters WachendorfHerrn vom Hövel vor.
Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteIeutges hat das Wort.
AbgeordneterIentgeö: Herr vom Hövel ist nicht tlasseusteuerpflichtig,er kann also nicht

gewählt werden.
Landtags-Marschall: Ich bitte Herrn vom Hövel, an Stelle des Bürgermeisters

Wachendorf einen andern Herrn vorzuschlagen.
Abgeordnetervom Hövel: Ich schlage Herrn PostmeisterSöhngen zu Berg.Madbach vor.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Au Stelle des Bürgermeisters a. D, Wachen¬

dorf wird Herr Postmeister Söhugen zu Berg.-Gladbach vorgeschlage». Siud Sie mit dieser Wahl
einverstanden. (Zustimmung.)

Referent AbgeordneterWolters: In dem RegierungsbezirkDüsfeldorf wird vorgeschlagen
an Stelle des Herrn Kaufmann Wilhelm von Eynern Herrn Otto von Eynern wieder zu wähle»,
an Stelle des Herrn Kanfmann Schwarz Herrn Iustizrath Eourth zu Düsseldorf, an Stelle des
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Herrn Rentner Friedrich Hermann Wülfing Herrn Beigeordneten Dietze zu Elberfeld, an Stelle
des Herrn OekonomcnSchraver zu Ucdem bei Goch den Herrn Peter Noghmauu zu Cranen-
burg bei Cleve, an Stelle des Herrn Grafen August von Spee den Herrn Grafen Franz von
Spee zu Cromfort, au Stelle des Herrn Kaufmann Schüler zn Dornap Herrn Inlius Arockhoff
zu Duisburg. Die anderen Herren werden zur Wiederwahl empfohlen.

Landtags-Marschall: Siud Sie mit diesen Ergänznngswcchleneinverstanden? — Der
Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich erkenne voll die Ehre an, die mir der Hohe
Landtag crweifen will, aber ich gestehe, daß es mir lein angenehmes Kommifsoriumist. Wen»
sich eine andere geeignete Persönlichkeitfände, so wiirde ich gern zurücktreten.

Landtags-Marschall: Ich müßte Herrn Courth bitten, dann einen Vorschlagzu mache»,
(Rufe». Nein) oder ich muß ihu bitteu, seinen Antrag zurückzuziehen.

AbgeordneterCourth: Ich acceptire.
Landtags-Marschall: Sie wollen also die Wahl acceptiren, Meine Herren! Ist gegen

diese Wahl etwas einzuwenden? (eine Einwendung wird nicht erhoben) da dies nicht der Fall ist,
erkläre ich die Genannten für gewählt und empfehle diese und die anderen, die schon fungiren,
zur Wiederwahl für den RegierungsbezirkDüsseldorf für die folgende» sechs Jahre. Wir brauchen
wohl die Namen nicht alle zu verlesen. Ich frage die Herren, die hier anwesend sind, ob Sie
die Wahl annehmen. (Geschieht.)

Referent AbgeordneterWolters: Im RegierungsbezirkTrier ist an Stelle des Herrn
Advokat-AnwaltsZell zu Trier Herr KommcrzienrathLautz bereits früher gewählt. Dieser, sowie
alle audereu bisherigen Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn von Solemacher, der aus dem
RegierungsbezirkTrier verzogen ist, werden zur Wiederwahl empfohlen. An Stelle des Herr»
von Solemachcr wird der Herr Geheime KommerzienrathBoch zn Mcttlach vorgeschlagen.

Landtags-Marschall: Zur Ergänzuugswahl wird der Herr Geheime Kommcrzieurath
Voch vorgeschlagen. Sind Sie mit dieser Wahl einverstanden?(Zustimmung.)

Ich frage Herrn GeheimenKommerzienrathNoch, ob er die Wahl annimmt. (Geschieht.)
Ich erkläre, wenn kein Widersprucherfolgt, auch die Neuwahl für die künftige Periode

gethätigt und frage die hier anwesendenMitglieder, ob sie die Wahl annehmeu. (Geschieht.)
Es ist hiermit diese Augelegeuheiterledigt. Wir kommeu auf das zurück, dessen Herr

von Solemacher eben Erwähnung that, daß wir nicht nur die Ergäuzungswahlcu, soudern auch
die Neuwahlen für die Ober-Ersatz-Kommissioncn vorzunehmenhaben. — Der Herr Abgeordnete
von Steffens hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Steffens: Ich wollte mir zwei Worte zu deu Bemcrkuugcu
des Herrn von Solemacher erlaube». Ich habe uur Ergäuzuugswahlen vorgeschlagen, weil in dem
Reskript des Ober-Präsidiums nur der durch deu Tod Abgegangenengedacht ist und weil zweitens
die Wahlperiode bis Ende 1883 reicht, also anzunehmen ist, daß bis dahin ein ordentlicher
Provinzial-Landtag zusammenberufeuwerden wird. Deshalb habe ich nicht für nöthig gehalten,
eine Neuwahl vorzuschlagen.

Landtags-Marschall: Ich möchte, um sicher zu gehen, vorschlagen,daß wir heute
schon dieselben Herren, die wir heute genauut haben, auch für die künftige Periode nen wählen.
-- Der Herr AbgeordneteIentgcs hat das Wort.

AbgeordneterIentges: Ich wollte nur bestätigen, daß die Angaben des Herrn Vice-
Marschalls mit dem Protokoll des Jahres 1879 Seite 48 übereinstimmen. Da finden sich die
Worte: für die Wahlperiode 1881 bis incl. 1883.



150

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich frage also, ob Sie gegen die Wiederwahl
der vorhin genannten Herren für die künftige Periode, vom 1. Januar 1883 ab, etwas einzu¬
wenden haben? (Eine Einwendung wird nicht erhoben.)

Da dies nicht der Fall ist, so erkläre ich die Herren für gewählt und denke, die Herreu,
die vorhin angenommenhaben, werden auch jetzt «»nehmen.

Hiermit ist unsere Tagesordnung erledigt. Die Plenar-Sitzung für morgen, deren Tages¬
ordnung Ihnen zugestellt werden wird — sie wird eben gedruckt — ist auf 11 Uhr anberaumt.

Ich ersuchedie Mitglieder des I. Ausschussesjetzt auf 10 Minute» zufammenzutreten,
um zwei Referate festzustellen. Dann ersuche ich die Mitglieder des I. Ausschusses, morgen früh
um 10 Uhr in dem Sitzungssaale des ProvinziabVerwaltungsraths zusammenzutreten. Sind Sie
damit einverstanden? (Zustimmung) ober, meine Herreu, vielleicht ist es besser, da um 11 Uhr
schon Plenar-Sitzuug ist — wir haben noch einige größere Sachen — baß wir die Sitzung des
I. Ausschusses morgen Nachmittag 5 Uhr abhalten. (Zustimmung.)

Also Sitzung des I. Ausschusses morgen Nachmittag um 5 Uhr. Jetzt treten wir ebenfalls
zusammen.

Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 6«/. Uhr.)

Vierte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Donnerstag den 14. Dezember1882.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1. Beschlußfassung wegen Genehmigung des mit dem Landes-DirektorFreiherrn von Lands»

berg, bezüglich seines Rücktrittes geschlossenenVertrages ä. ä. Düsseldorf, den
27. Oktober 1882. (I. 1 der Druckfachen.)

2. Festsetzung resp. Genehmigung der Anstellungs-Aedingungenfür den neu zu erwählenden
Landes-Direktorund Vornahme der Wahl des Landes-Direktors. (I. 2 der Drucksachen.)

3. Antrag der KöniglichenRegierung zu Düsseldorf, bezüglich anderweiter Verkeilung
der für die Niersregulirung und die Herstellung des Nierskanals nebst Schleuse vom
27. RheinischenProvinzial-Landtagebewilligten Beihülfe von 39192 M. (IV. 15 der
Drucksachen)

4. Referat, betreffendden Ankauf des Hauses FriedrichstraßeNr. 60 als Dienstwohnung
für den Landes-Direktor. (IV. 16 der Drucksachen.)

5. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag, betreffend
a. die künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales und
d. die Verwendung der bewilligtenMittel zu baulichen Aenderungen und soustigeu

Beschaffungenfür das Ständehaus.
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Land tags-Marsch all: Meine Heiren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll noch etwas zu erinnern? Da dies nicht der Fall ist, erkläre ich
dasselbe für genehmigt. Ich ersuche den Herrn Freiherrn von Loö das Protokoll zu übernehmen.
(Geschieht.)

Ich habe zunächst dem Hohen Hause mitzutheilen, daß Herr Kommerzienratl,Lautz mir
augezeigthat, baß er in Folge eines Todesfalls in seiner Familie Plötzlichabberufen worden sei
und deswegen bis zum Schlüsse unserer Session au derselbennicht Theil nehmen könne.

Sodann hat mir der Herr Ober-Landesgerichtsrath von Kempis seine Vollmacht über¬
reicht, welche er von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Solmö-Lich erhalten hat. Herr
von Kempis ist in die Versammlung eingetreten und hat seinen Platz eiugenommeu. Die Voll¬
macht geht zu den Akten.

Sodann, meine Herren, ist ein Gesuch des Ausschusses des Rheinisch-Westfälischen Feuer¬
wehr-Verbandes zu Bochum um Gewährung von Beihülfen aus Proviuzalmitteln zu den Zwecken
des Verbandes eingegangen. Ich schlage dem Hohen Hause vor, dies Gesuchan den Provinzial-
Verwaltungsrath zur weiteren Veranlassungabzugebcu.— Es erfolgt kein Widerspruch,es geschieht.

Es ist mir sodann gestern am Schlüsse der Sitzung ein Antrag übergeben worden, welcher
von 14 Mitgliedern des Landtages unterfchricbcuist und welcher folgendermaßenlautet:

In Anbetracht, daß die Hitze in den Sitzungssälen des Ständchauses, namentlich bei
Gasbeleuchtung, geradezu unerträglich und der Gesundheit schädlichist, stellen die
Unterzeichnetenden Autrag: Hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath
veranlassen, baldmöglichstuud jedenfalls vor Zusammentritt des nächsten Landtages
für eine bessere Ventilation in den Sitzungssälen des Ständehauses Sorge zu tragen
und zu diesem Zwecke eine Summe bis zum Betrage vou 5000 M, aus den bctreffeuden
Fonds bewilligen.

Meine Herren! Es ist fehr schwierig, einen solche» Antrag jetzt noch zu behandeln.
Geschäftlichist bestimmt, daß, wenn solche Anträge eingehen, sie erst in den Ausschüssen geprüft
und dann wieder die Anträge der Ausschüsse an den Landtag gehen sollen, ich weiß aber gar nicht,
wo wir die Zeit dazu hernehmen sollen, um dies Alles jetzt noch in den drei Tagen zu erlebigen.
An der ersten Stelle steht Freiherr von Scheibler unterzeichnet. Ich frage den Herrn Antrag¬
steller, was für ein Verfahren er vorschlägt.

AbgeordneterFreiherr von S ch eibler: Die Sache ist sehr einfacher Natur. Ich glaube,
daß die Mehrzahl der Mitglieder des Hauses mit mir einverstandenist, daß in dieser Beziehung
etwas geschehen muß. Ich glaube, baß, wenn die Sache dem Ausschuß überwiesen wird, dieselbe
bis morgen im Ausschußerledigt sein und in einer der nächsten Sitzungen vielleichtschon zur Ver¬
handlung kommen kann.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehnern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ehnern: Nachdem ein solcher Antrag von vierzehn Mitgliedern des

Hauses gestellt worden ist, glaube ich, daß der Provinzial-Verwaltungsrath die Sache in die Hand
nehmen kann, ohne daß eine spezielle Vorberathung dieses Antrages im Ausschussestattzufindenhat.
Wenn der Provinzial-Verwaltungsrath für gut befindet — ich glaube, er wird es für gut befinden -
eine bessere Ventilation einzurichten, so werden wir ihm hinterher für den Betrag, den er dafür
ausgelegt hat, die Indemnität ertheilen. Ich glaube, der Proviuzial-Verwaltungsrath kaun ruhig
damit vorgehen.
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Landtags-Marfchall: Herrn von Eynern muß ich erwidern, daß dies einen nicht
richtigen Präzedenzfall schaffen würde. Ganz gewiß ist der Provinzial - Verwaltungsrath dabei
interessirt, daß eine gute Ventilation, besonders in seinem eigenen Sitzungssaal, vorhanden sei,
denn die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths haben am längsten und am Meisten dort zu
fitzen und zu arbeiten. Aber was die Bewilligungen und eine Vorwegnahme der Summen aus
irgend bereiten Beständen von Seiten des Provinzial-Verwaltuugsrcithes betrifft, fo weiß ich nicht,
ob es angängig ist in der Hoffnung auf später zu ertheilende Indemnität hin, solche Veränderungen
vorzunehmen. — Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort,

Abgeordneter von Grand >Ry: Meine Herren! Die Sache ließe sich sehr wohl so
machen, daß der Antrag zur Kenntnißnahme angenommen und von Seiner Durchlaucht wie andere
Anträge behandelt, also einem Ausschuß zur Berathung überwiese» würde. Eine Beschlußfassung
über das Materielle dieses Antrages scheint mir in diesem Augenblick nicht möglich.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich meine, wir wären ganz souverän in der
Handhabung unserer Geschäftsordnung, (Widerspruch) doch ja, vorausgesetzt, daß auch der Herr
Vorsitzende mit der Abänderung der Geschäftsordnung für einen folchen Fall einverstanden ist.
Wir können meines Trachtens den Antrag ohne vorherige Ansschnßberathung annehmen. Wenn
unsere Geschäftsordnung eine fo mangelhafte wäre, daß wir mit ihr einen solchen Antrag nicht
erlebigen tonnten, so würden wir für diese Geschäftsordnung doch sehr arg an uns selbst bestraft,
denn nur in Folge dieses Mangels würden wir verurtbeilt, in künftigen Landtagen in demselben
Maße zu schwitzen, wie wir in diesem Landtag zu schwitzen das Vergnügen haben.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pelz er: Ich glanbe, der Uebelstand hat sich in so krasser Weise geltend

gemacht, daß jedes Mitglied des Landtages bestätigen kann, wie schlecht hier die Ventilation ist
nnd welche furchtbare Hitze das Gas über uns anrichtet. Ich möchte glauben, daß, mit der
vermuthlich einstimmigen Zustimmung des Landtags, der Herr Landtags-Marschall von der Form
der vorherigen Ueberweisung an den Ausschuß bisvensiren könnte. In der Hand des Landtags«
Marschalls liegt die ganze Geschäftsordnung; er taun daher auch unter Umgehung einer so schwer¬
fälligen Form die Sache direkt im Plenum verhandeln lassen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice»Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Es ist mir nicht recht

verständlich, worin die Schwierigkeit liegen soll. Es handelt sich nicht um eine fremde an uns
herantretende Petition, fondern um einen Antrag ans dem Landtage und über die Nothwendigkeit
der Sache felbst, über die Zweckmäßigkeit ist nicht der geringste Zweifel; ich sehe also gar nicht
ein, warum, und finde auch nicht, daß die Gefchäftsordnung irgendwie Schwierigkeiten entgegensetzt,
wenn der Herr Landtags Marschall jetzt die Sache an den I. Ausschuß verweist. Der i. Ausschuß
kommt heute Nachmittag zusammen, über die Sache wird leine Diskussion stattfinden, der I. Aus¬
schuß erstattet morgen eiu Referat und die ganze Sache ist erledigt.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Herr von Solemacher hat zum großen Theil bereits das gesagt,
was ich anführen wollte. Nur würde es doch für das Hohe Haus bedenklich schein«,, wenn
der Herr Landtags-Marfchall Anstand nimmt, auf feiue Verantwortlichkeit eine Ausgabe bis zu der
Höhe von 5000 M ohne ausdrückliche Autorisation auf sich zu nehmen, daß wir sagen: fetzen
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Sie sich dann über die Bedenkenhinweg. Im Ucbrigen ist die Ausführung des Herrn von Sole-
machcr durchaus zutreffend,es heißt insbesondereim Z, 7 der Geschäftsordnuuglüinen. 3:

„Nur weun die Beschaffenheit des Gegenstandes eine schriftliche Berichterstattung
entbehrlich macht und in dringenden keinen Aufschub leidenden Fällen, kann,
mit Einwilligung des Vorsitzenden,auch mündlicheBerichterstattung an die Stände-
Versammlung stattfinden."

Dieser Weg ist ein sehr bequemer; der I. Ausschuß, der doch heute Abeud 5 Uhr
zusammenkommt,ist in der Lage, die Sache zur Berathung zu briugeu, und dieselbe kam, dann
ohne schriftliche Berichterstattung zur Berathung kommen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Scheibler hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Scheibler: Ich wollte bemerken, wenn in dem Autrage von

der Zurdispositionsstelluugvon 5000 M. zu dem betreffendenZwecke die Rede ist, so basirt sich
das ans eine Rücksprache, die ich mit Herrn Baurath Dreling genommenhabe, welcherversicherte,
daß eine bessere Ventilation eingerichtetwerben könne, wenn die Mittel Seitens des Landtages zur
Verfügung gestellt würden.

Landtags-Marschall: Ich verweise somit diesen Antrag an den I. Ausschuß;derselbe
wird ihn heute Abend behandeln.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstandist das Referat des
I. Ausschusses, betreffend die Genehmigung des mit dem Landes-Direktor Freiherrn
von Landsberg bezüglich seines Rücktrittes geschlosseneu Vertrage« ä. ä. Düsseldorf,
den 27. Oktober 1882. Referent ist der Herr AbgeordneteCourth.

Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Das Referat des I. Ausschusses, betreffend
die Geuehmigung des mit dem Landes-DirektorFreiherrn von Landsberg bezüglich seines Rücktrittes
geschlossenenVertrages ü. ä. Düsseldorf, den 27. Oktober 1882, lautet:

„Zwifchendem Landtcigs-Marschalleder Rheinprovinz, Fürsten zn Wied, handelnd
Namens und auf Grnnd Beschlusses des Provinzial-Verwaltnngsraths einer¬

und

dem Freiherr» Hugo von Laudsberg, Landes-Direktor der Rheinprovinz anderer Seits,
ist am 27. Oktober 1882 folgender Vertrag nnter Vorbehalt der Genehmigungdes
Provinzial-Laubtags der Rheinprovinz abgeschlossen worden:

Artikel eins.

Freiherr Hugo vou Laudsberg legt das Amt als Laudes-Direktor der Rheiu-
provinz mit dem 31. Dezember d. I. nieder und verzichtet von diesem Tage ab auf
die mit diesem Amte verbundenenKompetenzen.

Artikel zwei.

Freiherr Hugo vou Laudsberg bezicht vom 1. Januar k. I. au lebenslänglich
einen Betrag von jährlich 4900 M., in Worten: viertausend neunhundert Mark, ans
provinzialständischcnFonds, dessen Bezug den Bestimmungen des von dem 27.
Rheinischen Provinzial-Landtagefür die ständischen Beamten der Rheiuprovinz erlassenen
Pensions Reglements unterliegt.

20
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Der Vorsitzendedes Ausschusses,Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied, gab auf den
Antrag, der AbgeordnetenFreiherr Felix von Loö, von Grand-Ry und Freiherrn von Eerde an
der Hand der Akten des Provinzial-Verwaltungsraths die Vorgeschichte des Vertrages.

Der I. Ausschußbeschloßmit allen gegen eine Stimme, dem Provinzial-Laudtag vorzu¬
schlagen:dem bezogenenVertrage die Genehmigung zu ertheilen,"

Meine Herren! Wie Sie aus dem Referate ersehen, sind im Ausschusse die Verhältnisse,
wie sie vorliegen, vorgetragen worden. Ich glaube im Sinne des Ausschusses zu sprechen, wenn
ich an Sie die Bitte richte, in eine Erörterung der Verhältnisse nicht einzutreten. Es wurde in
dem Ausschusse Anfangs sogar von mehreren Mitgliedern gewünscht, daß eine besondere Kommission
beauftragt werde, das Material einzusehen; es ist aber beliebt worden, dem ganzen Ausschußden
Vortrag zu halte». Das ist geschehen. Der Ausschußbestand, incl. des Herrn Vorsitzenden,aus
25 Mitgliedern; es sind ja auch eine Reihe von Ihnen, die nicht dem Ausschußaugehöreu, als
Zuhörer zugegeugewesen. Die Thatsachen sind allgemein bekannt. Es ist in dem Ausschusse der
Ausdruckgefallen, man möge die Ehescheidung,wie die Lösung genannt worden ist, par oonsLn-
teinont innwel entgegennehmen. Die Thatsachen sind dem Ausschuß so gewichtigerschienen,daß
er es mit allen gegen eine Stimme für zweckmäßig erachtet hat, Ihnen die Genehmiguug des
Vertrages zu empfehleu. Ich will bemerken, daß die Abfindungssumme,die nach dem Vertrage
Herr Freiherr von Laudsberg beziehen soll, gleichstehtder Pension, die er erhalten würde, wenn
er sich jetzt Pensionirenließe, uud daß diese Abfindung auch ebenfo behandelt werden foll, wie eine
Pension, also eventuell auf ein zukünftigesGehalt in Berechnung zu bringen sein würde.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über dicfen Antrag des Ausschussesdie Diskussion
und gebe das Wort Herrn Freiherrn Felix von Loö.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herreu! Es haben eine Menge von Ihnen
den Verhandlungen des sehr stark besetzten Ausschussesbeigewohnt, so baß die größte Zahl der
anwesenden Provinzial-Landtagsmitgliedcr die dortigen Verhandlungen ziemlich kennt, nichtsdesto¬
weniger, da ich es für richtig halte, einen Gegenantrag zu stellen, erlaube ich mir ans die dort
gepflogenen Verhandlungen zurückzukommen.Meine Herren, wir sollen hier einen Vertrag ge¬
nehmigen, der in unseren Reglements nicht vorgesehenist; es ist ein außergewöhnlicherSchritt,
den wir thun sollen. Wir haben es nicht mit der Pensioniruug eines Beamten oder mit einem
regelmäßigenErlöschen seines Amtes zu thun, sondern wir sollen durch gegenseitiges Uebereinkommeu
einen noch auf längere Zeit bestehendenVertrag gewissermaßenlösen. Wir haben im Ausschuß
gefragt, welche Gründe denn eigentlich vorlägen, damit ei» solch außerordentlicherAkt geschähe.
Der Herr Landtags-Marschall hat die Güte gehabt, uns einige der Schriftstückemitzutheilen,die
in der letzten Zeit zwischen dem Provinzial-Verwaltungsrath und zwischenden: Herrn Landcs-
Direktor gewechselt worden sind, nämlich in jener Zeit, seitdem der Herr Landes-Direktorvon seinem
Urlaub, den er wegen Krankheit hatte, zurückgekehrt war uud die Geschäfte thatsächlich wieder
übernommen hatte, also, um es mit einem Wort zu sagen, seit dem 1. Oktober d. I. Meine
Herren, ich gehöre zu denjenigenMitgliedern des Ausschusses, die aus den uns gemachtenVor¬
lagen nur haben erkennen können, daß auf Seiten des Landes-Direktors kein Grund gegebenwar,
der einen derartigen Schritt motivirte. Aus den mitgetheilten Schriftstücken habe ich erkennen
muffen, und ich habe das auch ausgefprocheu,daß der Provinzial-Verwaltungsrath sich mit einige»
der von uns erlassene» und zum Theil auch Allerhöchst genehmigten Vestimmuugeu in Wider¬
spruch gesetzt hatte und der Landes-Direktordaher vor die Schwierigkeitgestellt war, ob er es mit
seiner Stellung vereinbaren könne, diese ihm zugewiesenen Beschlüsse des Provinzial-Verwaltnngs-
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raths auszuführen. Zwei Wege stauben dem Landcs-Direktor meines Erachten« offen, entweder
konnte er sagen: ich halte mich nicht für berechtigt,diese Beschlüsse auszuführen, weil sie mit den
höher stehendenReglements und Bestimmungen in Widerspruchstehen, und er hätte sich dann an
die vorgesetzte Behörde — ich weiß nicht, an welche — zu wenden gehabt, um zu sagen: das
wird von mir verlangt, ich halte mich nicht für berechtigt es zu thun, bitte veranlassen Sie, daß
z, B. der Provinzial-Landtag bei seinem nächsten Zusammentritt über die zwischen uns bestehenden
Meinungsverschiedenheitenals höhere Instanz entscheide. Das wäre der eine Schritt gewesen, der
andere ist der, den er gethan hat. Wir haben im Ausschuß gehört, daß der Herr Landes-
Direktor einfach au den Verwaltuugsrath geschrieben hat: ich habe die Ueberzeugunggewonnen,
daß ein gedeihliches Zusammenwirken zwischenuns beiden nicht mehr möglich ist, aus diesem
Grunde wünsche ich, von meinem Amt entbunden zu werden, vorbehaltlichder Genehmigungdes
Provinzial-Landlags, die er in dem Schreiben ausdrücklich provozirt hat. Das ist der erste Aus¬
gangspunkt des uns heute vorliegendenVertrages gewesen.

Meine Herren! Es sind nicht die Gesundheitsverhältnisse,die die heutige Vorlage herbei-
geführt habeu — der Herr Landes-Direttor behauptet auch, wie ich höre, wieder vollstäudig
arbeitsfähig und gesund zu sein — sondern, meine Herren, ich wiederhole es, es sind mehrere
Punkte gewesen, in denen nach meiner Ueberzeugungder Provinzial-Verwaltungsrath seine Befugnisse
überschrittenhat. Er hat meiner Ansicht nach dies z. B. darin gethan, daß er gegen die Vorschläge
des Landes-Dircttors die Dirigenten der verschiedenen Abtheilungen bestimmt hat, während nach
dem betreffendenReglement der Landes-Direttor diese zu ernennen hat, mit Genehmigung des
Provinzial-Verwaltungsraths. Es ist von ihm verlangt worden, daß er, während er nach dem
Regulativ nur verpflichtetist, anzuzeigen, wenn er einmal verhindert ist, auch noch die Gründe
angebe, die ihn zum Nichterscheinen veranlaßten. Es hat drittens, während es in den Bestimmungen
heißt, daß im Falle der Verhinderung des Landes-Direktors der älteste ortsanwefeude Landesrath
die Stellvertretung oo i^»o zu führen habe, der Verwaltuugsrath dies nicht gestattet, er hat den
ältesten ortsanwefendcnLandesrath damit nicht beauftragt, sondern hat beschlossen, daß der zweite
Landesrath, der Herr Klein, damit betraut werden solle, und dieser hat die Vertretung auch gehabt,
während meines Erachtens lein Grund erkennbar ist, warum ein anerkannt so tüchtiger und
bewährter Beamter, wie es der erste Landesrath Fritzen ist, von dieser Funktion entbunden werden
mnßte, Wenigstens aus den Akten habe ich nichts Derartiges erkennen tonnen; ob andere innere
Gründe vorlagen, ist mir offiziellnicht bekannt; der Landesrath Fritzen war auch in Düsseldorf
anwesend; es lag auch nicht der Fall vor, daß der Herr Landes-Direktorauf mehr als acht Tage
abwesend war — deun dann hat der Verwaltuugsrath die Stellvertretung zu besorgen — sondern
cr hatte sich vom Urlaub zurückgemeldet uud am anderen Tage erklärte er, verhindert zu sein.
Es ist feruer, wie ich höre — darüber sind uns keine Vorlagen gemacht worden — ein anderer
ganz ausgezeichneterBeamter unserer Verwaltuug, der kommissarisch augestellt war, der Herr
Hammers, von seiner Stelle in sehr kurzer Zeit entbunden worden, ohne daß der Herr Landes-
Direttor darüber gutachtlichvernommenworden ist. Wenn ich mich darin irre, werde ich mich
freuen, wenn ich rektifizirt werde.

Das sind alles Punkte gewesen, die mich zu der Ueberzeugung geführt habeu, daß nachdem,
was vorliegt, nicht eigentlich der Landes-Direktoretwas gethan hat, wodurch er sich in diese Lage
versetzt hat, sondern daß er durch die Maßregeln des Verwaltungsraths genöthigt gewesen ist,
einen der beiden von mir bezeichneten Schritte zu thun.

20*
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Nachdem ich hier die faktischenVorgänge allsgeführt habe, will ich zu den Bestimmungen
des Reglements im Allgemeinen kommen. Es ist anerkannt worden, daß dieses Regulativ und
Reglement gewisse Lücken enthält, aus denen man verschiedeneSchlußfolgerungen ziehen kam,.
In dem ersten Allerhöchst genehmigten Regulativ vom 27. September 1871, welches in der
Zeit erlassen wurde, als der Herr von Frentz noch Landtags-Marschcillwar und hier iu Düsseldorf
selbst wohnte, also in der Lage war an der Führung der Geschäfte persönlich sich mehr zu betheiligen,
lautete der §. 4 dahin:

„Der Landtags-Marschall, und in dessen Behinderung der Stellvertreter desselben,
welcher die ständische Verwaltung nach Außen uud vor Gericht vertritt, auch Namens
derselbenmit Behörden und Privatpersonen verhandelt, den Schriftwechselführt und
alle Schriftstückezeichnet, führt den Vorsitz im Proviuzial-Verwaltungsrath."

Es ist nun ganz selbstredend, daß, nachdem Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied Landtags-
Marschall gewordenwar und nicht hier wohnte, er diese kleine Geschäftsführung, die Funktion des
Unterzeichnens,das Vertreten vor Gericht u. f. w. selbst nicht übernehmen konnte und es war
selbstredend, daß der Provinzial-Verwaltungsrath dazn überging, Abhülfe zu schaffen, das geschah
dadurch, daß man aus den Bestimmungen der altländischen Proviuzial-Verfassung den Landes-
Direktor mit hinüber nahm und diesem gewisseFunktionen mit übertrug, nämlich es heißt da: „die
Bestimmung", die ich eben verlesen habe, „wonach der Landtags- Marschall und in dessen
Behinderung der Stellvertreter desselbeu,welcherdie ständische Verwaltuug nach Außen uud vor
Gericht vertritt, auch Namens derselbenmit Behörden und Privatpersonen verhandelt, den Schrift¬
wechsel führt und alle Schriftstücke zeichnet, wird hierdurch abgeändert", es heißt in ß, 1: Es
wird der Landes-Direktoreingesetzt und in §. 2 heißt es: „Der Landes - Direktor führt die Ver¬
waltung der Geschäfte selbständig." Wenn es heißt: Der Landes-Direktor führt die Geschäfte
selbständig, (Landtags-Marschall: die laufenden Geschäfte) ja die laufenden Geschäfte, so
wird jeder daraus entnehmen, daß er darin vollständig freie Hand hat, was ihm auf Grund
anderer Bestimmungen vom Verwaltungsrath bekanntlich bestritten wird. Das sind jedenfalls
Unklarheiten,die selbst im Ausschußvon dem Herrn Landtags-Marschall in sehr dankenswerther
Weise als solche bezeichnet worden sind. Ich glaube, meine Herren, es ist eine Nemednr absolut
nothwendig, wir dürfen keine unklaren Bestimmungen haben, die den Keim von MißHelligkeiten
zwischen dem Verwaltungsrath und dem Chef der Piovinzial-Verwaltuug, dem Landes-Direktor, in
sich bergen. Daraufhin wird vom Ausschuß— wir kommen noch daran — Ihnen die Bestimmuug
vorgeschlagen werden, den Landes-Direktorzum stimmberechtigten Mitglied des Provinzial-Verwaltungs-
raths zu machen, um eben die Harmonie mehr herbeizuführen. Damit allein ist es aber nicht
gethan. Wie Sie wissen, sind hier verschiedeneandere Bestimmuugen, in denen Meinuugs-
verschiedenheiten bestehenund die selbst bei dem besten Willen mit der allergrößten Leichtigkeitzu
Zwistigteiteu führen können. Ich halte daher für nothwendig,daß sobald als möglich außer den
vom Provinzial-Verwaltungsrath selbst vorgeschlagenen,sehr dankeuswerthenReformen wir etwas
weiter gehen und den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, uns sobald als möglich, d. h. bis
zum nächstenordentlichenProvinzial-Landtag, der ja im nächstenJahr zusammentretenwird, die
nöthigen abänderndenVorschläge zu machen,damit wir daun, wo wir selbständigbeschließentönneu,
selbständigdarüber beschließen, wo wir es nicht können, die Allerhöchste Genehmigungzur Abänderung
beantragen. Meine Herren, wenn wir anerkennen, daß derartige mißliche Bestimmungen bestehen,
so können Sie heute unmöglichzu dem Akte übergehe», einen neuen Landes-Direktor zu wählen,
denn Sie würden ihn von vornherein wieder in diese unklare Stellung hiueinsetzen. Wenn wir
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einen neuen Landes-Direktorwählen wollen, so müssen wir ihm eine klare Position schaffen, die
der bisherige nicht gehabt hat. Deshalb müssen wir, wenn wir das wollen, für heute und für
den jetzigen Provinzial-Landtag von der Wahl des Landes-Direktorsabsehen, also den vorliegenden
Vertrag nicht genehmigen.

Ich habe genug darüber gesagt und das was ich denke, klar ausgesprochen,ich erlaube
mir daher einen Antrag einzureichen. Derselbe lautet folgendermaßen:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, mit Rücksicht darauf, daß in den provinzial-
ständischen Regulativen und Reglements mannigfacheMängel und Widersprüche bestehen,
welche zu wiederholten, die Führung der Verwaltung schädigenden Unzuträglichkeiten
geführt haben, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, dem nächsten Provinzial-
Landtage die nöthigen Abänderungen vorzuschlagen, aus diesem Grunde aber den
Vertrag, betreffendAbgang des Landes-Direktors nicht zu genehmigen."

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Zunächst muß ich meinem Bedauern Ausdruck

geben, daß entgegendem Wunschedes Herrn Referenten diefe ganze Sache hier noch einmal breit
getreten werden foll. Wenn ich deshalb, wie sehr ich auch, so viel es eben möglich ist, die
Betheiligten schonen werde, ebenfalls des Weiteren in diese Angelegenheit hineingehen muß, so
weise ich zurück, daß dies von unserer Seite, von Seiten des Verwaltungsraths geschieht; es
geschieht nur in Folge von Angriffen, die in der direktestenWeise gegen den Vcrwaltungsrath
geführt worden sind. (Zustimmung.)

Trotzdem hoffe ich, in der Lage zu sein, jede Schärfe zn vermeiden; es läßt sich Manches
zwischen den Zeilen lesen, ohne daß man die Dinge bei dem wirtlichen Namen nennt. Der Herr
Vorredner geht zunächst davon aus, daß der Vertrag, der Ihnen heute vorliegt, nicht ein Pensions-
Vertrag, sondern ein Abkommenmit dem bisherigen Landes-Direktor sei. Er greift in diesem
Fundament den Vertrag an, indem er behauptet, dazu sind wir in erster Linie gar nicht berechtigt
und wir können deshalb, wenn nicht ganz zwingendeGründe vorliegen, zu einer derartigen Maß¬
nahme nicht übergehen; er sagt mit dürren Worten: der Herr Landes-Direktor ist nicht krank,
derselbe hätte ebenso gut weiter fnngiren können. Meine Herreu! Dieser Behauptung des Herrn
Vorredners will ich zunächst entgegensetzen, daß ich allerdings nicht weiß, ob er mit dem bisherigen
Herrn Landes-Direktor in der Zeit, in der dieser mit uns zuerst wieder in geschäftliche Verbindung
trat, persönlichverkehrt hat, also in der Lage ist, aus eigener Anschauungzu urtheilen. Ich kanu
es nicht glauben. Deun wir vom Verwaltuugsrath, wir wissen, wie es damals mit dem Herrn
Laudes-Direttor aussah, und Sie werden uns doch auch wohl zutrauen, daß wir nur pflichtschuldigst
unser Urtheil abgegeben haben, als wir dahin gekommensind, uns sagen zu müssen: bei dem
Zustand, in dem der Herr Landes-Direktoraugenblicklich sich befindet, ist eine gedeihlicheWetter¬
führung der Geschäftemit ihm nicht möglich. Dieselben Worte: „ein gedeihliches Zusammenwirken"
hat der Herr Landes-Direktor nachher in seinem Schreiben an uns gebraucht, und wir fanden
ebenfalls, daß dies gedeihliche Zufammenwirken,wie ich eben gesagt habe, mit dem Herrn Landes-
Dircttor nicht ferner möglich wäre, aber nicht aus den Gründen, die Herr von Los angeführt
hat, sondern aus dem Grunde, weil der Herr Landes-Direktorein tranker Mann war. Ich will
absichtlich nicht näher auf diesen Puutt eingehen, weil er nicht weiter verfolgt werden kann, ohne
Persönlichwerden zu müssen. Es wird nun von dem Herrn Vorredner gegen den Verwaltungs¬
rath gewissermaßendie Anklage erhoben, derselbe habe in so und so viel Punkten seine Befugnisse
überschrittenund dadurch den Herrn Landes-Direktorgewissermaßenin die Nothlage gebracht, das
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Provinz nicht andere Mittel haben sollte, sich gegen ihm zugemutheteUngerechtfertigkeitenzu
wahren, als das vorher genannte; das erste Mittel wäre denn doch auf alle Fälle gewesen, daß
er persönlich Rücksprache nahm mit denjenigen Herren, welche über ihre Befugniß hinaus Beschlüsse
gefaßt hatten, daß er in die Sitzung gekommen wäre, anstatt daß er während derselbenunten in
seinem Arbeitszimmersaß, daß er mit uns verhandelt hätte. Das war das Allererste was wir
verlangen konnten. Statt dessen thut er nichts, er schreibtden Brief, den wir acceptircn, weil
wir froh sind, das Verhältniß zu löfen, weil wir der Ansichtsind: das kann so nicht weitergehen;
und hinterher spricht er mit allen Herren, denen er begegnet, wahrscheinlich auch mit dem Herrn
Vorredner, wie ihm Unrecht geschehen sei, in welche fatale Situation er gebracht worden sei.
Was die cinzelueu Vorwürfe anbelangt, die von Seiten des Herrn von Loö gegen uns gerichtet
worden sino, so wurde, soviel ich mich erinnere, zunächst geltend gemacht, es seien gegen den Vor¬
schlag des Landes-Direktorsdie Abtheilungen geändert worden. Meine Herren, das Ding verhält
sich gerade umgekehrt. Wir hatten ein ganzes Jahr in Abwesenheit des Herrn Landes-Direktors
mit seinem Stellvertreter die Verwaltung geführt, während dieser Zeit war die Aenderung der
Abtheilungen getroffen worden, wie die Neuordnung der Verhältnisse sie absolut nothwendig machte,
da einestheils der Landes-Direttor ausgefallen war, anderutheils der Landcsrath Herr Fritzen den
Winter über im Reichstag sich befand. Selbstverständlich war hierdurch eine Aenderung in der
bisherigen Vertheiluug bedingt. Nun hat der Herr Landes-Direltor, uachdemer das Schreiben
wegen Uebernahme des Amtes an den Herrn Landtags-Marschall gerichtet hatte, an demselben
oder an dem folgenden Tage verfügt, daß die Abtheilung««wieder in ganz anderer Weise geordnet
werden sollten. Dazu war er nicht berechtigt, denn der Standpunkt auf dem wir staudcu, war
die frühere Verfügung, die getroffen war. Wollte der Herr Landes-DirektorAbänderungen treffen,
so konnte er mit Vorfchlägenan den Provinzial-Verwaltuugsrath kommen, und dann handelte es
sich darum, ob die Vorschläge genehmigt wurden oder nicht. Bis dahin bestand das, was in
Abwesenheit des Herrn Landes-Direktorsvon dem Provinzial-Verwaltungsrath in Uebereinstimmung
mit dem stellvertretendenHerrn Landes-Direktorangeordnet war.

Es ist dann ferner der Vorwurf gegen den Provinzial-Verwaltuugsrath erhöbe» worden,
es seien von dem Herrn Landes-Direktor Gründe für sein Nichterscheinen in der Sitzung verlangt
worden. Nun, meine Herrn, wenn wir heute ein Schreiben von dem Herrn Landes-Direktor
bekommen, in welchem er sagt: ich bin wieder hergestellt, ich trete mit dem heutigen Tage mein
Amt wieder an; wenn wir zwei Tage darauf hier uns als Provinzial-Verwaltungsrath iu Gegcuwart
des Herrn Ober-Präsidenten versammeln, und es erscheint ein Brief des Herrn Landes-Direktors:
ich taun der Sitzung nicht beiwohnen,während wir gleichzeitig wissen, daß der Herr Landes-Direttor
unten im Bureau sitzt, aber nicht heraustommeu will; wenu man dabei erwägt, daß der Herr
Landes-Direktor nicht nothwendig hatte, die vier Sitzuugstage beständig bei uns anwesend zu
sein, sofern er nur bei den wichtigsten Sachen sich bei uns gezeigt uud seine Meinung kund gethan
hätte; so kann keiner, der alles dieses zusammenfaßtund bedenkt mit Recht fagen: der Provinzial-
Verwaltungsrath hat feine Befugnisse überfchritten,indem er von dem Herrn, der ganz gemüthlich
unten im Arbeitszimmer sitzt, Gründe für sein Nichterscheinenverlangt. In jeder geordneten
Verwaltung würde dies geschehen, mag es in dem Reglement stehen ober nicht.

Dann ist der fernere Vorwurf gegen den Verwaltungsrath erhoben worden, daß der
Verwaltungsrath die Stellvertretung des wieder zurückgekehrten Landes-Direktors durch deu Herrn
Klein angeordnet habe, wogegenin diesem Augenblicke Herr Lanbesrath Fritzen nach dem Reglement
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der natürliche Stellvertreter gewesen wäre. Meine Herren! In diesem Punkte gebe ich Herrn
von Loö gern und bereitwillig zu, daß, wenn man das Ding rein formell ansieht, eine gewisse
Berechtigung zu diesem Vorwurf vorliegt, aber vergegenwärtigenSie sich dock, die Verhältnisse,
wie sie lagen, vergegenwärtigen Sie sich, daß ein ganzes Jahr hindurch Herr Klein die Stell¬
vertretung geführt hatte, daß wir die Ueberzeugung gewonnen hatten, daß der Herr Landes-
Direktor ebensowenigfähig war, die Stelle wieder zu übernehmen, wie er es zwölf Monate
vorher gewesen war, daß wir überzeugt waren, daß der Herr Landes-Direktor gar nicht in die
Lage kommen würde, dauernd die Geschäfte zu führen, konnte da der Verwaltungsrath anders
handeln, als denselben Beamten, den er ein ganzes Jahr mit der Stellvertretung beauftragt hatte,
auch jetzt wieder mit der Stellvertretung zn betrauen? Wenn hier auch formell vielleicht ein Verstoß
gegen das Reglement vorliegen könnte, fo würden Sie doch anerkennenmüssen,daß wir im Sinne
der Bestimmungen und im Interesse der Verwaltung allein so richtig gehandelt haben.

Dann ist gesagt worden, die Thätigkeit des Herru Hammers in der Proviuzial-Verwaltnng
sei beendet worden, ohne den Herrn Landes-Direktor zu hören. In welcher Weise soll der
Verwaltungsrath den Herru Landes-Direktorhören, wenu dieser für gut befindet, in den Sitzungen
nicht zu erscheinen, in welchen diese Dinge verhandelt werben? Er hat erklärt: ich komme nicht;
in Folge dessen trat der stellvertretendeHerr Landes-Direktoran feine Stelle und wir verhandelten
mit dem stellvertretenden Herrn Landes-Direktor, und mit dessen Einverständniß wurde das
Verhältniß so geordnet, wie es in den Beschlüssen des Verwaltungsraths geschehen ist.

Nun behauptet ferner der Herr Vorredner, es feien Unklarheiten im Reglement und es
seien Mißlichkeiten vorhanden, die zu Kouflikteu zwischendem neuen Landes-Direktor und dein
Verwaltungörath führen könnten; dieselben würden auch dadurch nicht ganz aus dem Wege geräumt,
daß der Verwaltungsrath bereits eine Vorlage an Sie gerichtet habe, den Landes-Direktorzum
Mitgliede des Provinzial-Verwaltnngsraths zu machcu, und aus diesen Gründen will der Herr
Vorredner heute den Vertrag nicht genehmigenund eine Vertagung der Wahl beantragen. Meine
Herren! Ich vermuthe, daß wir hier an dem Punkte sind, wo des Pudels Kern in der ganzen
Sache liegt. (Heiterkeit.)

Ich glaube uicht, daß der verehrte Herr Vorredner auf den Gedanken gekommen wäre,
eine lange Rede über die Richtbestätiguug des Vertrages zu halten, wenn uicht seine Absicht
gewesenwäre, damit zn gleicherZeit die Wahl des Landes-Direttors zu verhindern. Nun weiß ich nicht,
wie sich der Landtag zu dieser Sache stellen wird, ich muß ihm das überlassen, aber Sie gestatten
mir wohl als Mitglied des Provinzial-Verwaltungsrathes zu sagen, daß der Verwaltungsrath in
der entschiedensten Weise Front gegen jede Vertagung machen muß. Meine Herren! Sie werden
uns soviel Urtheil über unsere Verwaltung zutrauen, die wir thcilweise, wie ich, Herr von
Solemacher und Herr Bremig, über zehn Jahre in dieser Verwaltung sind, daß wir wissen, wie
das Räderwerk läuft, und wir sagen: wenn Sie die Wahl noch ein Jahr vertagen, so riskiren
Sie, daß die ganze Proviuzial-Verwaltnng, die wir endlich mit der größten Mühe in ordnungs¬
mäßigen Gang gebracht haben, daß dieses Räderwerk versagt. Wir haben leider keine ausreichen¬
den Disziplinar-Vefuguisse, das ist der Krebsschadenunserer ganzen Verwaltung. Haben wir
nicht einmal einen wirklichen Landes-Direktor,der in der Lage ist, durch persönliche Autorität ein¬
zugreifen, wohin foll es bann kommen? Ein stellvertretender Landes-Direktor ist blos so weit
Landes-Direktor, als es sich darum handelt, die Geschäfte fortzuführen; in Diszipliuar-Angelegen.
heilen wird er niemals die Initiative und die Macht eines wirklichenLcmdes-Direktorszeigen
können. Wenn Sie es auf sich uehmeu wollte,,, die Wahl um ein Jahr zu vertagen, so müßten
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wenigstenswir Herren vom Verwaltungsrath auf das Entschiedenste die Verantwortung für einen
derartigen, unsere ganze Verwaltung gefährdendenSchritt ablehnen. (Lebhaftes Bravo.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehnern hat das Wort.
Abgeordneter von Ehnern: Meine Herren! Ich habe es für meine Pflicht gehalten

den Verhandlungen des I. Ausschusses beizuwohnen,ich kann nicht sagen, daß die Erfüllung dieser
meiner Pflicht eine besonders angenehmewar. Ich habe in diesen Verhandlungenwenig Erfreuliches
gehört, es wurden viele fehr delikateFragen behandelt, und ich glaube, es wäre wünschenswerth
gewesen, wenn die, in diesen Ausschuß-Verhandlungenmeiner Ansicht nach genügend geklärteFrage
sich nicht in die Plcnar-Sitzung des Landtages übertragen hätte, ich möchte auch fast glauben, daß
es im Interesse des Herrn von Landsberg vielleicht selbst gewesen wäre, wenn er seine Freunde
gebeten hätte, von diesen Verhandlungen in den Plenar-Sitzungeu, die alle stenographirt werden
und in die Öffentlichkeit kommen, Abstand zu nehmen. Wir haben gesehen, dem Verwaltungsrath
sind schwere Vorwürfe von Seiten des Herrn von Loü gemacht worden, sie find mit derselben Ent¬
schiedenheit von Seiten des Herrn von Heister zurückgewiesen worden, und ich glaube, meine Herren,
wünschenswerthist es nicht, derartige Fragen in die Öffentlichkeit hineinzubringen,Personenfragen
überhaupt iu dieser Weise zu debaltiren. Denn schließlich meine Herren kommt es doch auf
Persoueufragcuhinaus, die Regulative machen es nicht, die Verfügungendes Provinzial-Verwaltungs-
raths machen es auch nicht. Konstatirt ist, und das geht aus allen Verhandlungen hervor, daß
ein Zusammenwirkenzwischen dem Provinzial-Verwaltungsrath und zwischen dem jetzigen Herrn
Landes-Direktoraus einem Zusammenwirkenvon Ursachenfür das Interesse der Provinz nicht gut
und nicht ferner gedeihlich ist. Nun habeu wir die Gelegenheit gefunden, in einer, wie ich glaube,
freundlichenund angenehmenForm dieses Verhältniß zu lösen, der Vertrag ist abgeschlossen, beide
Seiten haben sich damit einverstandenerklärt und habe» sich damit frei gemacht. Nun meine ich,
meine Herren, daß wir diesen Vertrag so genehmigen, wie er ist und nicht weiter über diese sehr
delikatenFragen hier im Plenum diskutiren. (Bravo!)

Meine Herren! Ich stehe hier nicht als Freund des Herrn von Landsberg, ich stehe hier
auch uicht als Freund des Proviuzial-Verwaltuugsraths, freundschaftliche Beziehungen habe ich zu
deu Personen, aber nicht zu deu Aemtern, ich frage mich nur: wo ist das Interesse der Provinz?
— dieses habe ich zu vertreten — und im Interesse der Provinz liegt es, daß ein Verhältniß,
welchesals ein angenehmes und als ein daucrudes sich uicht erwiesen hat, gelöst werde. Wenn es
nicht gelöst wird, so können wir vorhersehen, daß die Interessen der Provinz dadurch geschädigt
werden, und ich glaube, wenu wir Gelegenheit haben, diese durch Lösung des alteu Verhältnisses
zu wahren, so sollten wir, die wir keine Freundschaftenvertreten, es freudig begrüßen, daß ein
derartiger Vertrag abgeschlossen ist uud daß die Provinzial-Verwaltung für die Folge mit dem
neuerwählten Landes-Direktor, wie wir Vorausfehen,besser wie bisher, arbeiten kann. (Bravo!
Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Meine Herren! Mit den beiden Herren Vorrednern bedauere

auch ich die Verhandlung, die heute unter Assistenz vieler Mitglieder im I. Ausschußstattgefuudeu
hat. Da Herr Freiherr von Loü seine Stellung zur Sache charakterisirthat, so werden Sie es
auch mir gestatten, für die übrigen Mitglieder des Ausschusses,wenigstens für einen Theil der¬
selben, das Wort über deren Stellung zur Sache zu nehmen; die beiden Mitglieder des Hauses,
welche bereits erwidert haben, Herr von Ehnern und Herr von Heister gehören nämlich nicht
dem Ausschusse an. Mit vielen Mitgliedern des I. Ausschussesbin ich von der Haupterwägnug
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geleitet worden, daß Herr von Landsberg krank ist, so krank, daß er die Geschäftenicht fortfuhren,
dieselben nicht ersprießlich fortführen kann. Das ist für uns die Hauptveranlassung gewesen, dem
Vertrage unsere Zustimmung zn geben. Im Uebrigen aber siub auch wir an der Hand der uns
mitgetheilten Akten der Ueberzeugunggeworden, daß ein ersprießlichesZusammenwirkenzwischen
dem Provinzial-Verwaltungsrath und dem Herrn von Landsberg nach Lage der Sache nicht mehr
möglich ist, und daß selbst, wenn die Gesuudheits-Nücksichtcu nicht vorhanden wären, auch dies uns
bestimmen müßte, dem Vertrage unsere Zustimmung zu geben. Meine Herren! Erwägen Sie,
daß Herr von Landsbcrg — es ist dies schon des Weiteren ausgeführt worden — längere Zeit
auf Urlaub war, daß er am 1. oder 2. Oktober meldete, er sei wieder hergestelltund nähme die
Geschäftewieder auf, daß er aber schon am 3. Oktober, wo eine wichtigeSitzung des Provinzial-
Vcrwaltungsrathes war, einfach ohne Angabe der Gründe erklärte, er sei verhindert, an der
Sitzung Theil zu nehmen. Mögen die Verhältnisse zwischen dem Landes-Dircktor und dem
Provinzial-Verwaltungsrath sein, wie sie wollen, ich glaube, aus solchen Thatsachen ergibt sich die
Nothwendigkeit, daß ein Zusammenwirkennicht möglich ist. Wenn wir also dem Vertrage unsere
Zustimmung gewissermaßeugeben müssen, so kommt noch hinzu, daß, meine Herren, eine Ver¬
tagung auch aus juristischenGründen unmöglich ist. Ich glaube wohl uicht, daß Herr von Los
beantragen wird, den Herrn von Landsberg von Neuein in sein Amt einzusetzen. Wenn aber die
Spitze der Landes-Dircktionfehlt, dann, meine Herren, können wir deren Neuwahl wohl nicht ver¬
tagen, denn wo die Spitze fehlt, ist anch die Vertretung derselben unmöglich. Die Landes¬
räthe sind alsdann nicht im Stande, den Landes-Direktor zu vertreten, und werden sich hüten,
die Verantwortlichkeiteiner solchen Vertretung zu übernehmen.

Lanbtags-Marschall: Herr Dr. Mooren hat das Wort.
Vertreter Seiner Durchlaucht des Fürsten von Solms-Braunfels, Dr. Mooren: Was ich

zu der Sache zn bemerke» hätte, ist eigentlich schon durch die beiden Vorredner erledigt. Ueber
die Krisen, die vorausgegangen sind und Herrn von Landsberg bestimmt haben mögen, sein Amt
daranzugeben, habe ich kein Urtheil und kümmeremich auch nicht darum, ich kann als Zeuge nur
sagen: Herr von Landsberg ist Physisch absolut nicht in der Lage, sein Amt ferner verwalten zu
könueu. (Hört, hört!) Bald nach seiner Rückkehr aus Italien hat er mich besuchtund aus¬
drücklich bemerkt: „nachdem ich in den letzten Wochen den Schlaf wiedergefundenhabe, ist das
Zusammenlebenmit dem Verwaltungsrathe für ein paar Tage bereits genügend gewesen,um mir
die Vortheile meiues italienischenAufenthaltes zn nehme»." Meine Replik war: der Trieb der
Selbsterhaltung drängt Sie dann dazu, Ihr Amt daranzugeben. „Ich werde es thun", war seine
Antwort. Wenn er demnachsein Amt darangegebenhat, so ist dieses ein Akt der Freiwilligkeit,es
ist kein Zwang. Ich will auf die Vorgeschichte dieser Angelegenheitnicht zurückkomme», ich will
nur bemerken,daß es der Zufall gewollt hat, daß ich Herrn Courth getroffen habe, ehe der Herr
Laubes-Direktor in Urlaub ging nnd ihm meine Mittheilung darüber machte, wie ich Herrn
von Landsbcrg gefundenhabe. Ich trete nicht in die Details der Diagnose ein, ich bemerke nur,
es war der ausdrückliche Wunschdes Freiherrn von Landsberg von seinein Amte zurückzutreten
und in diesem Augenblick ist er absolut uicht in der physischen Lage, sein Amt führe» zu köunen.
(Rufe: Schluß, Schluß!)

Laudtags-Marschall: Meine Herren! Ich bitte um Ruhe, ich bitte, uicht Schluß zu
rufen, sondern einen Antrag auf Schluß einzubringen. Herr von Graud-Ny hat sich zum Worte
gemeldet,es ist kein Schluß-Antrag eingegangen.— Herr von Grand-Ry hat das Wort.

21
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Abgeordnetervon Graud-Rh: Ich danke zunächst dem Herrn Vorsitzenden, daß er den
Rufen nach Schluß nicht Folge gegeben hat uud gestattet, auf die Augrisse, die mein politischer
Freund Herr von Lo8 erfahren hat, zu erwidern.

Laudtags-Marschall: Ich muß Herrn vou Graud-Rh unterbrechennnd ihm bemerken,
daß hier nicht der Platz ist, um vou politischen Freunden zu spreche». Ich habe schou im letzte»
Landtage Gelegenheit gehabt, gerade Herrn vou Grand-Ny zn bemerken, daß wir hier nicht iu
einer Berliner parlamentarischeuVersammluug siud, sondern daß wir hier die höchste verwaltende
Körperschaftder Nheiuproviuz siud. (Bravo!)

Abgeordnetervou Grand-Ry (fortfahrend): Ich erkenne das vollkommen au, ich habe
den Ausdruck uicht iu dem Sinne ausgesprocheu,wie ihn Durchlaucht aufgefaßt haben; ich bin
mir sehr Wohl bewußt, daß eiue derartige Stelluuguahme hier unmöglicham Platze ist. Was nun
die zur Berathung stehende Angelegenheitbetrifft, so urtheile ich völlig objektiv, uud tanu Herr»
vou Heister gegenüber ausdrücklichbemerken, daß ich die Wahl des Landes-Direktorö nicht ver¬
hindern will, sondern daß ich dem Vertrage zustimme, ich habe aber sehr wohl Gründe, meine
Zustimmung zu dem Antrage zu motivircu. Mciue Herren! Der Antrag ist offenbar eine außer¬
gewöhnliche Form, fie paßt uicht iu dcu Nahmen unserer Regulative uud uuserer Gesetze, und ich
glaube daher, daß es ganz gerechtfertigt ist, sich gegen die praejndicicllcn Konsequenzendieses
Vertrages in weiterer Ferne zu verwahre,,. Was die Stellung des Landes-Direktors persönlich
betrifft, so hat der Herr Geheime Rath Mooren durch seine Erklärung, die wir iu der Kounuission
nicht kannten, jede Diskussion über die Fortführung der Geschäfte durch deu Laudcs-Dircktor
eigentlichabgeschnitten. Nach dieser Erklärung, meiuc Herren, ist es geradezu „„möglich, ih„ iu
seinem Amte zu erhalten. Der Zweck des Antrags des Hcrru von Loö geht auch, wie ich ihn
auffasse, nicht dahin, soudcru Herr vou Loö wollte, daß die Diugc gründlich uutersucht werden uud
klargestellt werden sollte, was in der Verwaltung selbst uiaugelhaft sei, mit Rücksichtauf das
Verhältniß zwischen dem Laudes-Direl'tor uud deu, Proviuzial-Verwaltuugsrath, vor Allem iu den
Orgauisatious-Verhältuisseu. Das war der Grund, darum habe,, wir auch iuucrhalb der
Kommissiouauf Darlegung der Gründe gedrungen, die den Laudes-Direttor dazu geführt haben,
die Erklärung abzugeben,daß er ein weiteres gedeihliches Znsammeuwirtcu mit dem Verwaltuugö-
rathe uicht für möglich halte. Die Distussiou iu dieser Sache ist — ich bemerke das Herr,, vou
Ehucru gegenüber — keine angenehmePflicht, aber ich erachte sie für eine Pflicht. Ich erachte
sie für eine Pflicht deshalb, weil der Landtag daranf dringen muß, daß eiu ersprießlichesVer¬
hältniß in der Orgauisatiou Boom fiudet, uud wem, eiu Mitglied erkauut hat, daß dieses ersprieß¬
liche Zusammenwirkengehindert wird durch das Zusammenstehen verschiedener Bestimmungen, die
nicht zu einander passen, dann, glaube ich, ist es Pflicht dieses Mitgliedes, diese Dinge auf¬
zudeckenund dafür Sorge zu trage,,, daß sie ein Eude uehincn. Es bedarf dieser etwas längeren
Einleitung, weil sich die Angriffe der Herren Vorredner gerade darauf gerichtet haben, daß diese
Sache überhaupt hier zur Sprache gebracht wird; ich bin aber zudem uoch der Meinung, daß wir,
da wir die Oeffentlichkcithier nicht haben, um so eher delikate Angelegenheitenhier verhandeln
können. Wir sind berufe,,, über VcrwaltuugS-Augclcgeuhciteuzu urtheile,, uud uerbesserude Vor¬
schläge zu machen; dies ist nicht möglich ohne freie Diskussionder Mäugel. Ich bin vor allen
Dingen auch der Mciuuug, daß jedes Verwaltuugsorgau sich streugstcus iu seiner Kompetenzin
den Beziehungen zu deu andern Organen zu verhalten hat, und es scheint mir nothwendig zu
betouen, daß in der Iunehaltuug dieser Greuzeu uud in der sorgfältigenNcspettirung der durch
Gesetz uud Regulativ jedem Organ zngewiesenenStellung eiu wichtiges Moment znr Erhaltuuss
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des Friedens nud der Autorität, der Freudigteil in der Wirlsamleit für deu arbeitende!!Beamleu
gesucht werde» muß, daß ein gcgcnthciliges Verfahren nothwendigzur Verwirrung in der Verwaltung
und zur Schädigung der Interessen — das betone ich Herrn von Heister gegenüber — der
Provinz führen muß. Ich, meine Herren, finde eine höhere Schädigung der Verwaltung darin,
daß hier Dinge vertuscht statt geradezu ausgesprochen werden, oder daß man die Schäden nicht
klar ausspricht und nicht dazu mitwirkt, daß sie geheilt werden. Es ist in der Kommission aus¬
drücklich anerkannt und ausgesprochenworden, daß das Verhältniß des Landes-Direktors zu dem
Verwaltnngsrath in den Institutionen eine Quelle der Streitigkeiteu habe. Es ist uns zn unserem
großen Erstaunen gesagt worden, daß schon vor vier Jahren in dem Verwaltungsrath die Meinung
geherrscht habe, daß die Dinge nicht so fortgeführt werden können. Es hat Herr Iustizrath
Bremig in der Sitzung des Ausschusses erklärt, daß er darauf angetragen habe, diefe Verhältnisse
dem Randlage vorzutragen, daß aber mit Rücksichtauf die Opportunist man davon Abstand
genommen habe, daß er bedauere, daß dies nicht damals fchou hier geschehen sei. Ich berufe mich
auf die Mitglieder des Ausschusses. Was die besonderen Beschwerdenangeht, so will ich augen¬
blicklich nicht tiefer darauf eiugcheu, ich will uur eiu paar Worte Herru vou Heister erwidern,
da ich voraussetzenmuß, daß die Versammlung nicht weiter auf die Sache eingehen will. (Rufe:
Schluß!) Sobald ich fertig sein werde; ich muß den Herrn, der Schluß ruft, bitten, die Grenze
nicht zu eng zn ziehen. Die Beschlüsse in Bezug auf die Verthcilung der Nefforts sind in geheimer
Sitzung gefaßt worden, in Folge defseu hat der Landcs-Direktorau der Sitzuug uicht Theil nehmen
können, (Widerspruch.)

Gut, ich nehme also an, daß der Landes-Direktor hätte zugegen fein können, ich will
dann dies gerne zurücknehmen,es hat aber der Proviuzial-Verwaltungsrath, meine Herren, nicht
das Recht, den Dirigenten und die Geschäftsvertheilungzn bestimmen,sondern es steht dem Landes-
Direktor das Vorschlagsrccht zu, und der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat nur das Recht, diefe
Vorschlägeabzulehnen, aber nicht selbst zu bestimmen; darin ist offenbar eine Verletzung eingetreten.
Was die Stellvertretung betrifft, so wird schon zugegeben, daß der Provinzial-Vcrwaltnngsrath
nicht berechtigtwar, bei Anwesenheitdes ältesten Beamten einen anderen mit der Stellvertretung
des Landes-Direktors zn betrancn und ich will Herrn von Heister gegenüber bemerken, daß die
Uebertragnng der Stellvertretung auf Herrn Klein, foweit ich unterrichtet bin, nicht nach Jahres¬
frist, sonderu gleich erfolgt ist, bevor das Jahr der Verwalluug verlaufen war, eS ist also nicht
zutrcffeudwas Herr von Heister znr Entschuldigungdieser Maßregel angeführt hat.

Was die Entlassung des Ober-Bürgermeisters a. D. Hammers betrifft, fo will ich in diesem
Augenblick nicht darauf eingehen, ich glaube, daß ich die Details dieser Entlassung, die meiner
Ansicht nach zn einer begründetenKritik Anlaß geben könnten, im Interesse der Sache selbst auf
Weiteres verschieben soll.

Ich schließedamit, meine Herreu, daß ich nach den Verhandlungen in der Kommission
annehmen mnß, daß der Verwaltungsrath in der That seine Kompetenzen nicht voll inne gehalten
hat, nnd der Wunsch vollkommengerechtfertigt war, daß jedes Verwaltungsorgan sich in den
Grenzen, die ihm durch Regulativ und durch Gesetz gestecktsind, strenge halte, und eine Entschnldignng
für die Uebertretnng nicht angenommen werden kann. Ich bin der Meinung, es sollte der
Verwaltnngsrath vor Allein dafür Sorge tragen, daß die Bestimmungen die unklar sind, die möglicher
Weise ;u solchen ZwistigleitenAnlaß geben tonnen, verbessertoder beseitigtwerden. Mein Wunsch
in der Kommission ging daher dahin, daß bis znm nächsten Landtage diese Punkte festgestellt und
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in einer Vorlage die Klarstellung des Verhältnisses des Landes-Dircktors zum Verwaltungsrath
nach jeder Richtung hin herbeigeführt werde.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Schlnß gestellt worden,
ich halte aber dafür, daß, nachdem durch die Worte des letzten Redners alle die vorhergehenden
Anschuldigungengegen Ihren Provinzial-Verwaltungsrath wieder aufgegriffenund neue hinzugefügt
worden sind, es nicht an der Zeit ist, zn schließen. Ich glaube nicht, daß eS Ihre Absicht sein
kann, daß diejenigen Männer, welche durch Ihr Vertrauen dazu berufenworden find, die Verwaltung
zu führen, in dieser Weise angeschuldigt werdcu, und daß diese Anschuldigungenals letztes Wort
stehen bleiben.

AbgeordneterCroon: Ich ziehe meinen Antrag auf Schluß zurück.
Landtags-Marschall: Herr Croon zieht seinen Antrag ans Schluß zurück. Meiue

Herren! Erlauben Sie mir, bitte, auch meine Stellung in dieser Angelegenheit mit einigen Worten
klarzulegen. Ich greife sehr ungern in diese Debatte ein, ich habe aber die Ehre gehabt, als
Vorsitzender des I. Ausschusses den ersten Anprall dieser Augriffe gcgeu deu Provinzial-Verwaltnngs-
rath aushalten zu muffen. Ich habe damals mich bemüht, so zart wie möglichund so rücksichtsvoll
wie möglichdie Sache zu behandeln; durch den hier wiederholtenAngriff gegen den Provinzial-
Verwaltungsrath ist aber diese rücksichtsvolle Behandlung nicht mehr möglich gewesen, und wir
haben heute schon manche harte Worte gehört, von denen ich sehr bedauere, daß sie haben aus¬
gesprochenwerden müssen. Meine Herren! Was den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö
betrifft, der zuerst eingereicht worden ist, so glaube ich, daß er mit seiner ganzen Begründung zu
demjenigenGegenstand gehört, den wir morgen behandeln werden, zu der Vorlage über die beiden
Gesetz-Entwürfeund die Organisations-Veränderungen, daß aber der Schluß allein einen Anhalt
gibt, warum der Antrag hier in dieser Weise eingebrachtworden ist. Zum Zweiten möchte ich als
Vorsitzender Herrn von Grand-Ny darauf aufmerksam machen, daß ich, als er das Wort „vertuschen"
gegenüberdem Provinzial-Verwaltuugsrath gebraucht hat, die Hand an die Schelle gelegt habe,
um ihn zn unterbrechen; ich habe aber, um ihn nicht zweimal in einer Rede zu unterbrechen,die
Hand wieder zurückgezogen.Die Hauptanklage, welche von den beiden Herren, Freiherr« Felix
von Los und Herrn von Grand-Ny gegen den Provinzial-Verwaltuugsrath erhoben worden ist,
begründet sich auf den Wortlaut des ß. 11 der Instruktiou für den Landes-Direltor und die ihm
zugeordnetenoberen Beamtem Der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath hat, wie Herr von Heister schon
zugegeben hat, formell Unrecht gehabt in Bezug auf die Stellvertretung des am 1. Oktober in
sein Amt wieder eingetretenenLandes-Direktors. Meine Herren! Ans den Ausführungeu, die hier
gemacht worden sind, sowohl von Herrn von Heister, als auch ganz besonders von Herrn
Geheimen Rath Mooren, werden Sie, glaube ich, ersehen haben, daß, wenn der Verwaltungsrath
auch formell Unrecht gehabt hat, wir materiell die Berechtigung hatten, das ganze Vorgehen
des Herrn von Landsberg, sowohl das Wiederciutreten in die Verwaltung, das erste Schreiben,
welches er uns zugeschickthat, als auch sein zweites als ein eben in seiner Krankheit begründetes
anzusehen,wir mnßteu aus materiellen Gründen zur Aufrechterhaltuugder Orduung in der ganzen
Verwaltung, die Form verletzen.

Was nun diejenigenAnschuldigungeu betrifft, die soeben von Herrn von Grand-Ny nur
angedeutet worden sind — und ich muß sagen, daß angedeuteteAngriffe für eine verwaltende
Körperschaftviel unangenehmersind, als ausgesprochene, — so möchte ich Herru vo» Grand-Ny
darauf erwidern, daß wir dem Herrn Ober-Bürgermeister a. D. Hammers, von dem er hier
gesprochen hat, zu warmem Danke für seine guten Dieuste, die er unserer Verwaltung in seiner
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Stellung geleistet hat, verpflichtetsind. Meine Herren! Sie wissen alle, Herr Ober-Bürgermeister
a. D. Hammers war nicht Landesrath, sondern war nur als Diätar hier beschäftigt,wenn auch
in einer unserer höchsten Amtsstellungeu. Sobald also durch die Verhältnisse der Verwaltung
seine Amtsthätigkeitaufhörte — und besonderesgeschah das, weil seine Abtheilung außerordentlich
vermindert war, nachdemalle Neubauten fertiggestelltworden waren — ist Herrn Ober-Bürger¬
meister a. D. Hammers gekündigtworden, nnd nach seiner Anstellungmußte, sobald die Kündigung
ausgesprochenwurde, auch seiu Dienst an demselben Tage aufhören. Mciue Herreu! Ich habe als
Vorsitzender des Verwaltuugsraths diesen Zustand sehr bedauerlich gefunden und diesem meinem
persönlichen Bedauern Ausdruckgegeben, aber wir konnten es nicht ändern. Wir haben damals
beschlossen,dem Herrn Ober-Bürgermeister a. D. Hammers in einem Schreiben, welches ich als
Vorsitzender deö Verwaltungsraths selbst unterzeichnethabe, unseren warmen Dank für seine treff¬
lichen Dienste, besonders in der schweren Zeit der Ausführung all der Neubauten, auszusprechen.
Ich frage den Landtag, ob nach meiner Erklärung hiermit dieser oknltc Angriff, dieser nicht
ausgesprochene Angriff auf den Verwaltungsrath erledigt ist. (Zustimmung.)

Meine Herren! Auf die anderen Angriffe brauche ich wohl nicht einzugehen,ich glaube,
sie sind von Herrn von Heister wohl genügend widerlegt worden. — Der Herr Abgeordnete
Vremig hat das Wort.

AbgeordneterVremig: Meine Herren! Nnr zwei Worte. Ich will auf deu Fonds der
Sache nicht weiter eingehen,derselbe ist hinreichenderschöpft, aber es ist von Herr» von Loe und
von Herrn von Graub-Ny dem Provinzial-Verwaltungsrath direkt vorgeworfen worden, er habe
bei den Beschlüssen, die er auf die Anträge des LaudeS-Direktorsgefaßt habe, seine Machtbefugnisse
überschritten,es ist dies geradezu behauptet worden, ohne irgend ein Moment anzugeben, worin
das geschehen sei. Meine Herren! Ich verweise Sie auf das Regulativ, darin ist in dem §. 9
zu leseu:

„Die staatlicheOberaufsicht über die gesammteständische Verwaltung führt der Ober-
Präsident. Derselbe ist befugt, über alle Gegenstände der ständischenVerwaltung
Auskunft zu erfordern und nn den Berathungen des Provinzial-Verwaltungsrathes
entweder felbst oder durch seiueu gesetzlichenStellvertreter Theil zn nehmen. Er hat
Beschlüssedes Provinzial - Verwaltuugsrathcs, welche dessen Befuguisse überschreite»
oder das Staatswohl verletzen, zu bcaustanden."

Als dem Provinzial-Verwaltungsrath die Anträge, die theilweifevon dem Herrn Landes-
Direktor ausgegangen waren und die sich thcilweise aus der Geschäftsführungvon selbst ergaben,
unterbreitet wurden, hat der Provinzial-Verwaltungsrath keinen Moment daran gezweifelt, daß
dieselben von außerordentlicher Tragweite seien, und hat eine kleine Kommission von drei Mitgliedern
zur Vorberathung und zum Zweck der Vorschläge au deu Verwaltuugsrath ernannt, Dieser
Kommission, deren Vorsitzender der Vice-Landtags-MarschallHerr von Solemacher war, gehörten
noch Herr Dietze und ich an. Wir traten fofort in die Berathung ein, und der Herr Vice-
Landtags-Marschall hatte den ganz glücklichen Gedanke», den Herrn Ober-Präsioeuten zu bitten,
an den Berathungen dieser Vorkommission gütigst Theil zn nehmen. Das hat der Herr Ober-
Präsident bereitwilligst gethan, und mit ihm zusammen, uuter seinem Bcirath und nach seinem
sehr präzisen Eingreifen in die Diskussionen in der Kommission sind die Beschlüsse, die die Kommission
dem Verwaltuugsrathe uuterbrcitete, zu Stande gekommen, und, meine Herren, auch da ist die Frage,
ob wir uns ganz im Bereiche unserer Machtbefugnissebefänden, mit dem Herrn Ober-Präfidenten
distutirt uud festgestellt worden. So wie die Beschlüsseaus diese« Berathuugen hervorgcgaugeu
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sind, sind sie dem Provinzial-Verwallnugsralh unterbreitet worden, und in dieser Sitzung war der
Herr Obcr-Präsidcul ebenfalls wieder anwesend, nnd in seiner Gegenwart sind die Beschlüsse
gefaßt worden. Was glauben Sie wohl, meine Herren, wenn in irgend einem Punkte der Proviuzial-
Vcrwaltungsrath seine Machtbefugnisseüberschritten hätte, daß der Herr Oder-Präsident gethan
hätte Angesichtsder Bestimmung, daß er solche Beschlüsse zu beanstanden hat. Das, meine Herreu,
zn Ihrer Bernhiguug, daß nirgends der Provinzial-Verwaltungsrath seine Befugnisse überschreiten
wollte und auch nicht überschrittenhat, wie die höchste Aufsichts-Aehördeanertaunl hat.

Laudtags-Marfchall: Es ist ein Autrag auf Schluß gestellt wordcu. Da lein
Widerspruch erfolgt, so schließe ich die Diskussion. Zunächst hat der Herr Referent das Wort.

Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Nach der eingehendenDiskussionwollte
ich mir nur uoch erlauben, mich mit dem Antrage des Herrn Freiherrn von Loö zn befassen.
Der Aulrag hat eigentlichbloS die Spitze, deu vorliegenden Aulrag, welchen der Ausschußslclll,
nichl zn genehmige»; er ist also kein selbständiger Antrag, weuigsteuö uicht in seinem Ziele.
Es soll der Provinzial-Verwallnugsralh aufgefordert,werdeu, eiue Revision der Regulalive vor¬
zunehmen, aber das Kouklusumgehl dahiu, dein Vertrage die Geuehmignng nichl zn ertheilen.
Der Aulrag gehört eigeutlichzu dem zweiten Punkt der Tagesordnung, welcher von der Wahl
des Landes-Diretlors handelt; hierbei war von Herru vou Lo« im Ausschüsse nuter derselben
Begrlluduug beantragt worden, die Wahl zu vertage,,, dort konnte man meines Erachlcnö sagen,
daß zuerst die Verhältnisse sachlich vollständiggeregelt sein müßten, ehe ein neuer Laudes-Dircttor
einträte; aber hier haben wir es mit einer reinen Persoueufrage zn thun. Sie werden sich zu
entscheiden haben, ob es angezeigl ist, daß Freiherr von Landsberg seine Stellung verlasse, sei es,
daß er physisch uicht iu der Lage ist, an der Spitze der Verwaltung resp, der Beamten zu bleiben,
oder daß die Reibungen mit dem Provinzial-Verwaltungsrath, welche zn Tage getreten sind, einen
solchen Grad erreicht haben, daß es nicht zum Nutzen der Provinz ist, wenn er länger in dieser
Stellung verbleibt. Ich meiue, die persönliche Frage muß vou der sachliche,,Frage, ob die Stellung
des Landes-Direktors im Allgemeinenzn verändern und zu verbessernsei, wozu ja Schritte auch
in diesem Landtage geschehen sollen, vollständig getrennt werden.

Landtags-Marschall: Zn einer persönlichen Bemerkung hat zunächstHerr Freiherr
von Loö das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich will ganz kurz sein. Es ist
wiederholt von Angriffen gegen den Verwaltungsrath geredet worden. Ich habe keine Angriffe
gegen den Verwaltungsrath gerichtet, (Widerspruch) ich habe mir objektiv die Sache behandelt;
denn wir haben objektiv sowohl die Handlungen des Verwaltungsraths zu besprechen, wie die jedes
Anderen, der in ocr Sache mitwirkt. Dazu siud wir im Interesse der Provinz verpflichtetund
ich werde mich dieser Pflicht nicht entziehen. Es hat fodann der Herr Abgeordnete von Heister
von des Pudels Kern bei meinem Antrage gesprochen nnd hat darauf hiugedeutet,daß des Pudels
Kern der Schluß sei, die Nichtgeuchmigungdes Vertrages, Den letzten Gedanken hat auch Seine
Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall ansgesprochen. Die Absicht dessen, was ich gesagt habe,
nnd dessen, was ich beantragt habe, ist Folgendes: Ich habe in dem ersten Theil meiner Rede,
in der ich von dem Verhalten des VerwaltnngsrathS gegenüber den Beamte» gesprochenhabe,
nur eine Pflicht diesen gegenüber erfüllen »vollen, die sich große Verdiensteum die Verwaltung
erworben haben, und die meiner Ansicht nach jetzt ein Schicksalerlitten haben, welches ihnen nach
diesen Verdiensten nicht gebührt. (Rufe: das ist nicht persönlich.) Das ist der Sinn meines
Antrages.
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Landtags -Marschall: Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der ^»err
Abgeordnete von Grand-Ny.

Abgeordneter uon Graud-Ry: Meine Herreu! Der Herr Vorsitzende ist ans das Wort
„vertuschen" zurückgekommen. Ich muß, um jedes Mißverständniß zu beseitigen, erkläre», daß ich
Niemanden der Absicht beschuldigt habe, zu vertuschen, daß ich nnr auf die Thatsachen Rücksicht
genommen habe und weit entfernt bin, irgend einem Mitglied des Verwaltungsraths einen
derartigen Vorwurf zu machen. Es ist mir die Besprechung dieser Thatsachen überhaupt schwer
geworden bei der persönlichen Liebenswürdigkeit der Verwaltnngsraths-Mitglieder; nur in Erfüllung
meiner Pflicht bin ich auf die Dinge zurückgekommen. Dann habe ich mich gegc» die Auffassung zu
verwahren, als ob ich okulte Angriffe ausgesprochen hätte. Ich habe ausdrücklich erklärt, als ich
vou dem Falle Hammers sprach, daß ich mir vorbehielte, eveutuell auf diesen Fall zurückzukommen,
da augenblicklich ihn näher zu erörteru mir nicht geeiguet schien. Ich glaube, baß dies auch zur
Perzcptiou des Hauses gekommen ist, und daß ich den Vorwurf, den der Herr Vorsitzende in dieser
Richtung auf mich geschleudert hat, nicht verdiene.

Landtags-Marschall: Ich muß zu dem, was Herr von Grand«Nh gesagt hat, doch
bemerken, daß ich meinerseits zu meinem Bedauern deu Vorwurf aufrecht erhalten muß. Ich
weiß nicht, wie der Landtag darüber deutt, aber ich deuke fo.

Meine Herren! Wir schreiten zur Abstimmung. Meine Herren! Wir haben den Antrag
des Ausschusses, der dahin geht, den Ihnen vorliegenden Vertrag zn genehmigen. Dementgegen
ist der Antrag des Herrn Freiherrn vou Loe gestellt worden:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen: mit Rücksicht darauf, daß in den provinzial-
, ständischen Regulativen und Reglements mannigfache Mangel und Widersprüche bestehe«,
welche zu wiederholten, die Führung der Verwaltung schädigende« Uuznträglichkeiten
geführt haben, den Provinzial-Verwaltuugörath zu beauftragen, dem nächsten Provinzial-
Landtage die nöthigen Abänderungen vorzuschlagen, aus diesem Grunde aber den
Vertrag, betreffend Abgang des Landes-Direttors nicht zu genehmigen."

Meine Herren! Dicfer Autrag steht dem entgegen, was der Ausschuß Ihueu vorschlägt.
Wir habeu immer die Sitte gehabt, den Antrag des Ausschusses zur Abstimmuug zu bringen.
(Abgeordneter Dietze: Der Antrag des Herru vou Loö muß zur Abstimmung kommen.)

Wolleu Sie deu Antrag des Herrn Freiherr« von Loü zunächst znr Abstimmung gestellt
haben? (Stimmeu: Ja!) Dauu biu ich damit einverstanden. Meine Herren! Ich stelle den Autrag
des Herrn Freiherr« von Loö, deu ich soeben verlesen habe, zur Abstimmung und bitte Diejenigen,
die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist dies die Minorität, der Autrag ist also gefallen. — Der Herr Abgeordnete Dietze
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Dietze: Ich möchte den Herrn Vorsitzenden bitten, zn konstatiren, wie viele
Mitglieder des Hohen Landtages in der Minorität gestimmt haben.

Land tag s-Marsch all: Soviel ich gesehen habe, ueun, ich bitte die Herreu, noch einmal
aufzustehen. (Geschieht.)

Es sind zehn Mitglieder. Ich bringe nunmehr den Antrag des Ausschusses zur Ab¬
stimmuug nnd bitte Diejenigen, die gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zn erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen, es ist eine Minorität von zehn Stimmen dagegen.
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Hiermit ist dieser Punkt der Tagesordnung erledigt. Wir gehen nunmehr über zum
zweiten Pnntt der Tagesordnung: „Referat des I. Ausschusses, betreffend die Festsetzung
resp. Genehmigung der Anstellungs-Bediugungen für den neu zu erwählenden
Landes-Direktor und Vornahme der Wahl des Landes-Direktors." Referent ist der
Herr AbgeordneteCourth.

Referent Abgeordneter Courth: Das Referat, betreffenddie Festfetznng resp. Genehmigung
der Anstellungs-Vedinguugcnfür den um zu erwählendeu Laudes-Dircktor und Vornahme der
Wahl des Landes-Direktors, lautet wie folgt:

„Für den Fall der Genehmigung des von dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe mit dein
Landes-Direktor Freiherr« von Landöberg am 27. Oktober d. I. abgeschlossenen Vertrages —
wonach dieser sein Amt niederlegenwill — durch deu Provinzial-Landtag beantragt der I. Ausschuß
bei dem Proviuzial-Laudtage:

1. Die Wahl eines neuen Landes-Direktors vorzunehmen, welcher mit der Allerhöchsten
Bestätigung seinen Dienst anzutreten hat;

2. die Dauer der Wahl auf denjenigenZeitpunkt festzusetzen, bis auf Grund einer neuen
Provinzial-Ordnung für die Rheinprovinz ein neu gewählter Landtag zum ersten Male
zusammentritt, mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-Direktor so lange
die Amtögeschäftefortführt, bis er dieselben einem neu erwählte« uud Allerhöchst
bestätigten Nachfolger übergeben kann, diese Dauer im Ganzen aber für alle Fälle
auf fechs Jahre zu beschränken;

3. dem zu wählenden Landes-Direktor ein jährliches Gehalt von 12 000 M. uud freie
Dienstwohnung, welche bei der Peusioniruug mit 4800 M. in Verechnuug kommen soll,
zu gewähren; was die Pension anlangt, festzusetzen,daß das neue Reglement, betreffend
die Pensioniruug der ständischen Beamten, zur Anwcuduug kommeu soll mit folgenden
Ausdehnungen:
a. daß der 8- 22 auch für den Fall der Nichtwiedcrwahl oder NichtbestätigungAn¬

wendung findet,
1». baß der Gewählte, insofern demselbennicht deshalb, weil er sich bereits im stän¬

dischen Dienste befindet, in Gemäßheit des Reglements höhere Pensionsansprüche
zustehen,in den Fällen der Dienstunfähigkeit,Nichtwiederwahloder Nichtbestätigung
vor Ablauf der Wahlperiode von sechs Jahren, im ersten Jahre 700 M. und in
jedem folgendenJahre 700 M. mehr, als Pension erhalten soll;

4. an die Wahl die Bedingung zu knüpfen, daß der Gewählte bei Annahme der Wahl
gleichzeitigeine Erklärung abzugebenhat, daß er sich eine eventuelle Aenderung des
Organisations-Negulativs nebst Nachträgen, der Geschäftsordnungfür den Provinzial-
Verwaltungsrath, sowie der Geschäftsinstruktionfür den Landes-Direktor und die ihm
zugeordneten oberen Beamten durch den Provinzial-Landtag gefallen zu lassen habe.

Die vorstehendenModalitäten snb 2 und 3 entsprechen denjenigen Bestimmungen, welche
der 27. Provinzial-Landtag in seiner Sitznng vom 28. November 1881 für die damalige Wahl
des Landes-Direktors festgestellthat. Es erschien zweckmäßig, die »ud 4 formulirte Bedingung
beizufügen,um etwaigen Differenzen vorzubeugen.

Der AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hatte beantragt, den folgendenAntrag dem
Provinzial-Landtage zu empfehlen:



169

Der Hohe Landtag wolle beschließen, mit Rücksicht auf die mannigfachenMängel ein«
zelner provinzialständischerRegulative und Reglementsden Proviuzial-Verwaltnngsrath
zu beauftragen, dem nächsten Provinzial-Landtage die nöthigen dcsfallsigen Abände¬
rungen vorzuschlagen, bis dahin aber die Neuwahl des Landes-Direktors aus¬
zusetzen.

Derselbe begründete diesen Antrag damit, daß bei Gelegenheitder DiskussionÜber die
Genehmigung des mit dem Freiherrn von Landsberg bezüglich seines Rücktritts abgeschlossenenVer-
träges die Unzuträglichkeiten,welche hinsichtlichder Stellung des Landes-Direktorsbeständen,be¬
sonders zu Tage getreten seien, weshalb eine Revision der betreffendenRegulative und Reglements
dringend, und angezeigt sei, bis daß diese Revision geschehen, die Wahl eines neuen Landes-
Direktors, dessen Stellung sonst ebenso unzuträglich werde, auszusetzen. Diesem Antrage wurde
von anderer Seite widersprochen. Der Verwaltungsrath sei, wie die zur Mittheilung des Land¬
tags gelangten Entwürfe eines Gefetzes, betreffend die Regelungder Disziplinar-Vcrhältnisse der pro-
vinzialständischenBeamten der Nheinprovinz, sowie eines zweiten Nachtrages zu dem Regulativ
für die Organisation zeigten, bemüht, eine augcmesseuere Stellung des Landes-Direttors herbei¬
zuführen und sei der Landtag in der Lage, hieran anknüpfend, weitere Schritte zu thun. Es
gehe aber uicht an, die Wahl des Landes-Direktors auszusetzen; denn abgesehen davon, ob es zu¬
lässig sei, daß der in der Organisation vorgesehene wesentliche Faktor überhaupt fehle, könne eine
weitere Verlängerung eines Interimistikums, welches jetzt fchon in Folge der Beurlaubung des
Freiherrn vou Landsbcrg über ein Jahr dancre, der Verwaltung nur zum Schaden gereichen.

Der Antrag des Herrn Freiherr« von Los wurde mit allen gegen vier Stimmen abgelehnt."
Was die Modalitäten des Vertrages anbelangt, so ist die Bedingung hinsichtlichder

Zeitdauer eine Nothwendigkeit,indem die Allerhöchste Bestätigung eingeholt werden muß, und die
Staatsregieruug die Wahlbeschräukungauf sechs Jahre, event, bis zum Erlaß der neuen Provinzial-
Ordnung verlangt, sodaß wir in dieser Hinsicht gebundensind. Was die Pension anbelangt, so
soll sich diese nach dem Peusions-Reglement richten, und es muß selbstredendfür die Fälle, daß
der Landes-Direktor nicht wiedergewählt oder nicht wieder bestätigt würde, ihm Anspruch auf
Pension ebenso zugestandenwerden, als wenn er aus Gesundheitsrücksichten seinen Abschied nähme.
Ebenso ist nothwendig,vorzusehen,daß wenn die neue Provinzial-Ordnung vor Ablauf der sechs
Jahre käme, ihm auch Pension zusteht; denn nach dem Pensions-Reglement haben die Beamten
vor Ablauf von sechs Dienstjahren sonst keine Pcnsionsansprüche; hierfür ist die besondere
Bestimmung mit 700 M. pro Jahr vorgeschlagen. Diese Modalitäten sind Ihrem Beschlusse vom
November v. I. entnommen,als damals die Neuwahl vorgenommenwurde. Zusätzlich ist beliebt
worden, Ihnen vorzuschlagen,au die Wahl die Bedingung zu knüpfen, daß der Gewählte bei
Annahme der Wahl gleichzeitigeine Erklärung abzugebenhabe, daß er sich etwaige Aenderungen
der Regulative und der Gefchäftsinstruktionfür den Verwaltungsrath gefallen lassen müsse. Es
wurden Stimmen laut, es sei dies ein Lupsrlluuin; es verstehesich von selbst, daß der Gewählte
sich etwaigen organisatorischenAenderungen zu unterwerfen habe; um aber möglichen Differenzen
vorzubeugen,wird Ihnen vorgeschlagen, in dieser Hinsicht eine ausdrückliche Erkläruug zu verlange».

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge des I. Ausschusses die General-
Diskussion. Herr von Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich kann die Vorschläge,die von Seiten des
Ausschusses,in Bezug auf die Bedingungen für die Anstellung des Landes-Direktors gemacht
worden sind nur genehmigen,auch speziell den Bedingungen, die in Bezug auf die Unterwerfung
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des Landes-Direktors bei Abänderung des Regulativs oder der Geschäftsordnung gestellt worden
sind, kann ich nur beipflichten, ich glaube nur, meine Herren, daß darin eine ganz wefentliche
Bedingung fehlt, und ich möchte da auf die Debatte zurückgreife», die wir im vorigen Jahre
bezüglich der Wahl des Herrn Landesraths Fritzen in den Deutscheu Reichstag gehabt haben.
Ich habe damals, meine Herren, hervorgehoben, daß es wohl nicht angängig fei, daß die Ver¬
waltungsbeamten der Provinz sich in eine repräsentative Körperschaft ohne Zustimmung des
Provinzial-Verwaltungsraths hineiuwählen laffen, daß sie den Gefchäftcn der Provinz dadurch
auf eine längere Zeit des Jahres entzogen werden, fo daß während diefer Zeit eine Stellvertretung
von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths auf alle Fälle gestellt werden muß. Meine Herren!
Wenn Sie sich die Konseqnenzen eines solchen Schrittes ausmalen — der Landes-Direktor sowohl,
wie die Landesräthe sind sehr angesehene, anerkannt sehr tüchtige Männer, und es richtet sich sehr
leicht die Aufmerksamkeit der Wähler auf diese Herren — so könnte eine Zeit kommen, wo der
Landes-Direktor und sämmtliche Landesräthe sich in Berlin befänden, fo daß die Provinz ohne
höhere Selbst-Verwaltnngsbcamten wäre. Nnu haben Kommunen, die unter denselben Verhältnissen
stehen, in die Bedingungen bei Anstellung von oberen Beamten der Kommunal - Verwaltung zum
Schutz für ein derartiges Vorkommnis; aufgenommen, daß die Herren sich verpflichten, eine Wahl
in eine repräsentative Körperschaft nur anznuchmeu mit Genehmigung der städtischen Vertretungs-
törper. Ich glaube, meine Herren, daß es auch in unserm Falle angezeigt ist, ausschließlich im
Interesse der Provinz, uns vor derartigen Vorkommnissen zn schützen. Ich kann nicht anders
sagen: für die Parlamente würde ich es bedaueru, wenn derartige tüchtige Kräfte, die mit den
kommunalen uud provinziellen Verhältnissen bekauut sind, den repräsentativen Körperschaften entzogen
werden, und speziell glaube ich, daß auch Herr Laudeörath Fritzen, von dem auch ich die Debatte
damals angeregt habe, für den Reichstag ein anßerorventlich schätzeuswerthes und tüchtiges Mitglied
ist, (Sehr richtig!) aber das, meine Herren, ist er für uns in erster Linie und ich bin der
Ansicht, daß zunächst die Pflicht dahin geht, die Arbeitskraft für das Amt zu verwenden, welches
der Herr hier in der Proviuzial-Verwaltnng angenommen hat. Meine Herren! Ich glaube, daß
Sie sich meinen Gründen gar nicht entziehen können. Es ist Niemand unter uns, der wnuscheu
kann, daß unsere Beamten ohne unsere Zustimmuug auderweitige Fuuktionen annehmen und ihre
Arbeitskraft dem Amte, das wir ihnen bestimmt und das sie freiwillig angenommeu haben, entzogen
wird. Ich hoffe, meine Herren, daß Sie dem Antrag, den ich stelle, daß unter den Bedingungen
der Anstellung des Landes-Direttors auch die Bediuguug gestellt werde, er möge uach Möglichkeit
vermeiden, eine Wahl zu eiuer repräsentativen Körperschaft anzunehmen oder, wenn dieselbe erfolgt,
vorher die Zustimmung des Provinzial-Verwaltnugsraths zur Anuahme dieser Wahl einholen,
einstimmig folgen weiden.

Landtags-Marschall: Ich bitte, den Autrag einzureichen. — Herr Freiherr von Eerde
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Der Antrag des Herrn von Eyneru mag an und für
fich ganz praktisch sein, aber ich finde ihn doch etwas fehr stark, und ich möchte es als eine oapitis
üeminntia bezeichuen, einein Beamten, der eine solche Stellung einnimmt, 8tri«t>88inio die
Beschränkung seiner politischen Freiheit aufzuerlegen. Ich glaube nicht, daß es dahin kommen
wird, daß wir eine Landesrathstammer bekommen werden, wie fchon eine Landrathskammer eristirt
hat, und ich meine, daß wir es doch dem Ermessen des Beamten und dem vertraulichen Zusammen¬
wirken desselben mit dem Provinzial-Verwaltungsrath im Allgemeinen überlassen können, ob die
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Annahme eines Mandates etwa zu vermeiden, so daß es nicht nöthig ist, diese Bestimmung auf¬
zunehmen. Es ist im Prinzip eine zu starke persönliche Beschränkung,

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Meine Herren! Herr von Eynern hat diese Beamten von der

Theilnahme an den parlamentarischenVersammlungennicht ausschließen, sondern nur die Zustimmung
des Provinzial-Verwaltuugsraths dazu beantragen wollen. Das scheint mir aus den von ihm
angegebenenGründen durchaus zutreffend. Im Ucbrigen wissen wir Alle, meine Herren, daß ein
großer Theil der Landes-Direktoreu im Abgeordnetenhauseund im Reichstage sitzt: der Präsident
des Reichstags, Herr von Levetzow, ist meines Wissens Landes-Direktor von Brandenburg, Herr
von Beuuiugscn ist Landes-Direktorvon Hannover, Herr Rickert war oder ist noch heute Laudes-
Direttor von Westvrenßen. (Rufe: war.)

Die Gründe, die Herrn von Eynern dazu geführt haben, uns davor zu schützen, daß
unsere ganze Landes-Direltion eiumal nach Berlin wandert, halte ich für so durchschlagender Natur,
daß man denselben kaum entgegentretenkann.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Eine äomivnrti« «apitis, wie der Herr Vorredner

diesen Verzicht auf ein Recht genannt hat, liegt hier nicht vor, es ist allerdings der Verzicht ans
ein wichtiges Recht, aber ein Verzicht, im eigenen Interesse gemachtund mit wesentlich praktischen
Motiven. Ich will einen höheren Verzicht anführen, der durch Gesetz auferlegt wird: alle uufere
Offiziere entbehre« des allerersten Staatsbürgcrrechts, des Rechtes der aktiven Wahl. Ich bitte,
sich dabei vollkommen zu beruhigen. Ich halte die Maßregel, die Herr von Eynern vorgeschlagen
hat, für durchaus korrekt und durchaus nützlich für unsere Verwaltung.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich habe auch noch ein anderes Bedenkendabei und

zwar ein praktisches; es kauu nämlich uicht dem Verwaltungsrath anheimgegebenwerden, ob der
eventuell gewählte höhere stäudische Beamte das Mandat annehmen solle oder nicht, indem man
bei einer desfallsigenEntscheidungdes Verwaltungsraths demselben alsoanu noch imputiren könnte,
die Mitglieder desselben richteten sich nach ihrer politischenAnsicht. Ich glaube, dieselben stehen
besser, wenn sie über diese Fragen nicht zu entscheiden haben.

Landtags-Marschall: Herr vou Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Zwei kurze Bemerkungen auf das, was Herr vou Eerde

gesagt hat. Er giug davon ans. daß ja das nothwendige Einverständnis;zwischen einem Landesrath
oder Lcmdes°Direktorund dem Provinzial-Vcrwaltungsrath sich immer herstellen lassen würde.
Ais jetzt haben wir iu dieser Beziehung recht tranrige Erfahrungen gemacht. Ich will nicht
weiter hierauf eingehen,aber von EinVerständnißist in keiner Weise die Rede gewesen, sondern die
Reibereien haben sich in der ganzen Verwaltung fühlbar gemacht. Dann ist davon die Rede
gewesen, daß die Entscheidungendes Verwaltuugsraths sehr leicht den Eindruck machen könnten,
als ob dieselben vou politischenRücksichteubedingt würden. Herr vou Eerde wird mir Recht
geben, daß mau dies erstens von dem Verwaltuugsrath nicht erwarten darf, und daß zweitens,
wenn dieser wirklichans einem so kurzsichtigenStandpunkte einmal stehen sollte, doch wahrscheinlich
>» der Sache nichts damit erreicht werden würde, weil der Wahlkreis einen anderen Abgeordneten
genau von derselbenFarbe wählen würde.

Landtags-Marschall: Ich bedanre, meine Herren, daß abermals eiue Frage der Politik
hier angeregt worden ist, denn ich glaube, so lange ich die Ehre habe, den Vorsitz zu führen,

22»
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sowohl in dem Landtag, als auch in dem Provinzial-Verwaltungsrath, ist überhaupt noch nie von
einer politischen Färbung, welche es auch sei, die Rede gewesen,und ist leiner der Beschlüsse des
Provinzial-Verwaltungsratheö durch politische Rücksichten geleitet worden. Ich möchte dem gegen¬
über, was Herr von Gerde gesagt hat, folgendes bemerken. Herr von Eerde hat von Vertrauen
gesprochen, ich glaube aber, daß Vertrauen nicht nur zwischen den Beamten und dem Provinzial«
Verwaltungsrath, sondern auch zwischen dem Landtag und dem Verwaltungörath bestehen muß.
So wenig wie der Landtag politische Rücksichten walten läßt, so wenig braucht er zu befürchten,
daß seine Mandatare politische Rücksichten walten lassen. — Der Herr Freiherr von Eerde hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich habe wahrhaftig nicht von Politik gesprochen,
Sie irren, (Heiterkeit) sondern nur gesagt: ich will den Verwaltnngsrath dagegen wahren, baß
man ihm eventuell politischeAnschauungenimputiren kann, indem die« aus seiner betreffendenEnt¬
schließung entnommen werden könnte. PolitischeParteien gibt es überall; baß absolut keiner von
politischen Ansichten beherrschtwerden sollte, dafür sind wir eben Menschen. Daß solche dem Ver¬
waltnngsrath auch einmal unterschobenwerden könnten, kann ich nicht leugnen, aber indem ich
dies hervorhob, behandelte ich doch nicht Politik!

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn von Eerde meinen Dank aussprechen, daß er
für den Verwaltungsrath fo eintritt und für ihn sorgen will. (Heiterkeit. AbgeordneterFreiherr
von Eerde: Das wollte ich auch.) Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort,

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich möchte nach keiner Richtung hin miß¬
verstanden werden, ich wünsche nicht, dem Laudes-Direttor und den Landesräthen den Eintritt in
irgendwelche repräsentative Versammlung überhaupt zu beschränken, sondern ich wünsche,daß dieser
Eintritt nur dann erfolge, wenn vorher darüber eine Besprechung und Verständigung mit dem
Provinzial-Verwaltungsrath stattgefundenhat. Ich glaube, das ist ein selbstverständlicher Wunsch.
Ich bin daneben überzeugt, daß der Provinzial-Verwaltungsrath in einzelnenFällen seine Geneh¬
migung dazu geben wird, daß ein Mitglied des Landes-Direttoriums in eine repräsentativeKörper¬
schaft eintrete, aber ich will mit meinem Antrag verhindern, baß eine solche Flucht aus den
Aemtern stattfinden kann, ohne daß der Provinzial-Verwaltungsrath irgend etwas davon weiß oder
sie verhindern kann. Meine Herren! Wie soll es geschehen dürfen, wie es damals geschehen ist,
daß sich ein Landesrath wählen läßt und erst nach geschehener Wahl erhält der Verwaltnngsrath
Nachricht davon, daß der Herr auf Monate sich nach Berlin entfernen will. Das geht in einer
geordneten und geregelten Verwaltung nicht. Aus diesem Grunde allein will ich meinen Antrag
gestellt haben.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Serbe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Es handelt sich nicht um eine Flucht sämmtlicher

Beamten, denn wir haben es speziell mit einer Bestimmung zu thun, die dem Landes-Direktor
allein auferlegt werden soll.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Wir haben jetzt die Bedingungen für den

Herrn Landes-Direktor festzustellen;wenn wir einen neuen Landesrath wählen ober zu wählen
hätten, doch das ist Sache des Provinzial-Verwaltungsraths, so würden wir dasselbe thun, und
ich bin überzeugt, daß der Provinzial-Verwaltnngsrath in jedem neuen Vertrag mit jedem neuen
«anbesrath genau dieselbe Bestimmung hineinsetzen wirb. (Sehr richtig!)
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Landtags-Marschall: Ich kann nur erwidern, Herr von Eynern, daß der Proviuzial-
Verwaltungsrath jedenfalls Sorge tragen wird, daß eine genau ebenso lautende Bedingung, wenn
dieselbe hier von dem Landtage bewilligt wird, in die Anstellungsverträgemit neuen Landesräthen
hineingesetzt wird. Der Antrag des Herrn von Eynern lautet folgendermaßen:

Unter den Bedingungen, welche dem Landes-Direktor für sein Amt auferlegt werden,
wird beantragt hinzuzufügen, daß der Landes-Direktor die eventuelle Wahl in eine
Repräsentativ-Versammlungnur mit Zustimmung des Provinzial-Verwaltungsraths an-
nehmen kann.

Es würde also heißen:
4. an die Wahl die Bedingung zu knüpfen, daß der Gewählte bei Annahme der Wahl

gleichzeitig eine Erklärung abzugebenhat,
1. daß er sich eine eventuelle Aenderung des Organisations-Regulativs nebst Nachträgen,

der Geschäftsordnungfür den Provinzial-Verwaltungsrath, sowie der Geschäftsinstruktion
für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten durch den
Provinzial-Laudtag gefallen zu lassen habe,

2, daß derselbe die eventuelle Wahl in eine Repräsentativ-Versammlungnur mit Zustimmung
des Provinzial-VerwaltungSraths annehmen werde.

Der Antrag von Eynern gehört zu dieser Nr. 4. — Der Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Es bleibt meines Erachten« in diesem Antrag ein Punkt dunkel,

das ist die Frage der Berufung in das Herreuhaus. Ich weiß nicht, ob Herr von Eynern das
Herrenhaus den repräsentativen Versammlungen zuzählt; bei einer Unterhaltung, die ick) mit ihm
über das Kapitel hatte, glaubte er, es könne den rcpäsentativeuVersammlungcueingereiht werden.
Ich bin nicht ganz derselbenMeinung, ein Vorschlagsrecht, ein Wahlrecht ist da, die Berufung
erfolgt aber durch des Königs Majestät. ES wäre nöthig, dies klar zu stellen. Ich glaube, die
Absicht des Antragstellers ist es, auch eine solche Berufuug iu das Herrenhaus vou der Zu.
stimmung des Landtages abhängig zu machen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevou Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Das Herrenhaus ist auch eine repräsentative

Versammlung, ich habe es allerdings eingeschlossen, aber ich möchte erklären, wenn dem Herrn
Landes-Direktor die Ehre zu Theil würbe, durch Seine Majestät in das Herrenhaus berufen zu
werden, so möchte ich den Provinzial-Verwaltuugsrath sehen, der sagt: wir geben Dir dazu uicht
die Erlaubniß. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Herr Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich verzichte, ich habe dasselbe sageu wollen.
Landtags-Marschall: Also wir wollen diese Frage fallen lassen. Herr Ientges zieht

sein Bedenkenwohl zurück. (AbgeordneterIentges: Ja)
Wenn sich Niemand weiter zum Worte meldet, schließe ich die General-Diskussionund

frage, ob über die einzelnen Anträge noch die Spezial-Disknssioneröffnet werden soll. (Stimmen: Nein!)
Meine Herren! Dann würde ich vorschlagen,den 1., 2. und 3. Antrag, die ganz gleich

mit denjenigen Beschlüssen lauten, welche der vorige Landtag gefaßt hat, Ln dloo anzunehmen.
Das sind die Anstellungs-Bediugungen. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Die drei Anträge sind einstimmig angenommen. Den vierten Antrag habe ich mich
soeben vorzulesen beehrt, er zerfällt, nachdemich den Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern
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als Zusatz zu diesem 4. Antrage hingestellthabe, in zwei Theile, oder ich werde zuerst über das
Amendementdes Herrn von Ehnern abstimmen lassen. Sein Autrag heißt:

„Unter den Bedingungen, welche dem Landes-Direktorfür sein Amt auferlegt werden,
wird beantragt hinzuzufügen, daß der Landes - Direktor die eveut, Wahl in eine
Repräsentativ- Versammlung nur mit Zustimmung des Provinzial - Verwaltungsraths
annehmen kann."

Ich bitte diejenigenMitglieder, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das sind neun Mitglieder, der Antrag ist also angenommen. Meine Herreu! Dieser

Antrag würde nun, da er angenommen ist, in der Weise, wie ich vorgeschlagenhabe, iu den
vierten Antrag eingesetzt werden. Sind Sie damit einverstanden?(Zustimmung.)

Soll ich den ganzen 4. Antrag noch einmal verlesen.(Stimmen: Nein.)
Dann würbe der Antrag in der Weise, wie ich ihn verlesen habe, eingetragenwerden. Sind

Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)
Ich stelle also den ganzen Antrag vier zur Abstimmungund bitte Diejenigen, die daqegeu

sind, sich zu erheben, (Geschieht.)
Das sind dieselbenHerren, der Antrag ist also gegen eine Minorität von neun Mitgliedern

angenommen. Hiermit ist die ganze Vorlage erledigt.
Meine Herren! Wir schreiten nunmehr zur Wahl, ich bitte die Mitglieder sämmtlich Ihre

Plätze einzunehmen,damit ich übersehenkann, ob alle Mitglieder anwesendsind; ich habe einige
Fragen zustellen. Meine Herren! Ich beehre mich zunächst, und bitte «,n Ihre Aufmerksamkeit, das
Wahlgesetz vorzulesen, damit nachher keiu Zweifel eutsteht. (Stimmen: Ist nicht nothwendig.)

Dann verweise ich auf tz. 4:
„Alle Wahlen erfolgen durch absolute Stimmenmehrheit in der Art, daß der Gewählte
mehr als die Hälfte der Stimmen der erschieneneu Wähler oder zwar nur die Hälfte,
aber darunter die Stimme des — nach den Lebensjahren — älteste», Mitgliedes der
Wahlversammlung erhalten haben muß. Befindet sich indeß das älteste Mitglied
unter deneu, welche gleiche Stimmen erbalten haben, fo entscheidetdie Stimme des
uächstältesten,bei der Entscheidungnicht persönlich bethätigten Wählers."

Meine Herren! Ans Grund dieses Paragraphen muß ich zunächst fragen, wer in dieser
Hohen Versammlung das älteste Mitglied und das nächstälteste ist, ich muß also diejenigenHerren,
die sich beschuldige,,, die älteste» zu sein, bitten, sich zu melden.

AbgeordneterMaas: Ich bin im Jahre 1814 geboren.
AbgeordneterKaesen: Ich bin 181N geboren.
AbgeordneterLetixerant: Ich bin 1813 geboren.
Landtags-Marschall: Ist Jemand hier der früher als 1813 geboren ist?
AbgeordneterBoch: Ich bin im Jahre 1809 geboren.
Landtags-Marschall: Ist Jemand in der Vcrsammluug. der früher als 1809 geboren

ist? — Ich konstatire, daß dies uicht der Fall ist und habe die Ehre Ihnen mitzutheilen, daß
Herr GeheimerKommerzieurathBoch das älteste und Herr Lctirerant das zwcitciltesteMitglied unserer
Versammlung ist. — Meine Herren! Es ist eiu Irrthum nnterlanfen, ich hätte es eigentlich
wissen sollen, Seine Durchlaucht Fürst Salm-Dht ist 1811 geboren, folglich ist Herr Geheimer
Kommerzieurath Boch der Aeltestc und Seine Durchlaucht Fürst Salm der Zweitälteste unserer
Versammlung. Ich habe zu konstatire,,, wer die beiden Jüngsten dieser Versammln,,g sind, und
glaube nicht fehl zu gehen, daß Graf Aeissel der Jüngste und Graf Hoensbroech der Zweitjüngstcist.
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Landtags' Marsch all: In früheren Landtagen bis auf den letzten hatte ich die Ehre

selbst der Jüngste zu sein, Graf Aeissel ist im Jahre 1851 geboren, ist Jemand unter uns der
später als im Jahre 1851 geboren ist? Graf Hoensbroechist im Jahre 1849 geboren, ist Jemand
außer Graf Beissel hier, der später geboren ist, als Graf Hoensbroech?(Es meldet sich Niemand,)

Meine Herren! Das sind die beiden jüngstenMitglieder. Ich bitte dieselben, als Skrntatoren
zu fnngiren.

Meine Herren! Bei der Wahl im vorigen Landtage wäre es beinahe zu der Frage
gekommen, wie es sich mit weißen Stimmzetteln verhält. Ich habe, um alle Zweifel zu beseitige»,
mit dem Herrn Landtags>Kommissariusmich über diesen Punkt benommen, und derselbe hat die
bestimmte Ansichtausgesprochen, daß weiße Zettel als nicht gültige Stimmzettel zu betrachten sind,
auch bei der Zählung der absoluten Majorität nicht mitgerechnetwerden. (Sehr richtig!)

Ich wollte das nur konstatireu, damit nachher bei der Wahl nicht Schwierigkeiten
entstehen.

Wenn hiermit alle Vorfragen erledigt sind, so schreiten wir zur Wahl. Ich bitte
sämmtlicheHerren, den Namen einzutragen und den Stimmzettel geschlossenabzugeben.— Der
Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.

AbgeordneterPelz er: Ich mochte vor Abgabe der Stimmzettel um eine Erklärung darüber
bitten, ob es ausreichend ist, daß blos der Name des Kandidaten auf den Stimmzettel geschrieben
wird, oder ob eine nähere Bezeichnung des Titels u. f. w. unerläßlich ist. Ich glaube, daß
Zweifel kaum entstehenkönnen, da es sich ja um ganz bestimmte, uns allen durch den bloßen
Namen bekannte Persoucn haudelt; die Hinzufügn««,des Vornamens oder Titels wird nicht
erforderlichsein; die Vornamen sind ohnehin wahrscheinlich den Meisten von uns unbekannt und
wird il>re Angabe kaum möglichsein.

Laudtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Frentz hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Freutz: Meine Herren! Die Stimmzettel, die aufgemacht

werden, müssen nach dein Wahlreglement die Bezeichnungder Person so deutlich enthalten, daß
ein Zweifel darüber nicht obwalten kann. Ob der Stimmzettel so beschrieben ist, daß die Person
aus demselbendeutlichzu erkennen ist, darüber entscheidet der Herr Wahlkommissar. (Einsammlung
der Stimmzettel.)

Land tags-Marsch all: Meine Herreu! Zunächst muß ich aufragen, ob alle Herren ihre
Stimmzettel abgegebenhaben. — Es meldet sich Niemand mehr, ich schließe das Strutinium nnd
gehe nun zur Zahlung der Stimmzettel über. (Geschieht.)

Meine Herren! Es sind 78 Stimmzettel abgegeben, 40 ist die absolute Majorität; wenn
Weiße Zettel dabei sind, so gehen dieselben von der Oesammtzahlab. (Durchsicht der Stimmzettel.)
Es sind zwei weiße Zettel eingegangen,dieselben gehen von der Oesammtzahl ab, also ist nicht 40,
sondern 39 die absolute Majorität. ES sind auf den Landesrath Klein 49 Stimmen gefallen,
auf Freiherrn von Solcmacher 14 Stimmen, auf Freiherrn von Frentz 12 Stimmen, auf Land¬
rath a. D. Ianfen eine Stimme. Die absolute Majorität beträgt, da zwei Weiße Zettel eiugegangen
sind, 39, ich erkläre also Herrn Laudesrath Klein mit 49 Stimmen für erwählt und werde
anfragen, ob er die Wahl annimmt.

Wir fahren in unserer Tagesordnung fort uud kommen zu Nr. 3 der Tagesordnung:
»Neferat des IV. Ausschusses, betreffend die Anträge der Königlichen Regierung zu
Düsseldorf auf anderweite Vertheilung der für die Niersrcguliruug und die Herstellung
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desNierökanals nebst Schleusen vom 27. Rheinischen Proviuzial-Landtage bewilligten
Beihülfe von 39 l92 M " — Referent ist Herr Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Es liegt hier ein
Antrag der KöniglichenRegierung vor, welcherbezweckt, einen im vorigenJahre von uns gefaßten
Beschluß zu modifiziren; dem gegenüber steht eine Petition von anderer Seite, in welcherder
Landtag gebeten wird, diese von der Regierung gewünschte Modifikation nicht vorzunehmen,sondern
an dem vorigjährigen Beschlusse fest zu halten. Um Sie in aller Kürze mit der Sachlage bekannt
zu machen, mochte ich mir erlauben, vor Verlesung des Referates Ihnen ein Schreiben vorzulefen,
welches den Akten beigeheftet ist, aber vielleicht nicht von allen Herren gclefen ist, welches ich
persönlichals Interessent in der Sache vor einiger Zeit an den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-
Verwaltungsraths mir zu richten erlaubt habe. Dasselbe lautet wie folgt:

Durchlauchtigster Herr Fürst!

Euer Durchlaucht als Vorsitzenderdes Provinzial-Verwaltungsrathes der Rheinprovinz
wollen geneigtest gestatten, wenn ich Hochderen Aufmerksamkeitauf ein Vorgehen der König¬
lichen Regierung zu Düsseldorf zu richten mir erlaube, welches dieselbe in Ausführung eines Be¬
schlussesdes letzten Provinzial-Landtages glaubt einnehmen zu dürfen. Wie Euer Durchlaucht
erinnerlich, wurde iu der fechsteu Plenarsitzung des vorigjährigen Landtages auf Antrag des Pro-
vinzial-Verwaltungsraths aus vroviuzialständischeuFonds zur Regulirung der Niers und zur
Wiederherstellungdes Nierskanals und der Kaualschleuse eine Beihülfe von 39 192 M. bewilligt.
Diese Summe sollte in der Weise zur Vertheilung gelangen, daß

H.. zur Regulirung der Niers
1. im Kreise Geldern ............... 17 951 M.
2. „ „ Eleve ................ 13 741 „

L. zur Wiederherstellungdes Nierskanals und der Kanalschleuse ... 7 500 „
entfallen.

Wie ans dem Antrage selbst und aus den Verhandlungenhierüber im Ausschusse ersichtlich,
sollten die zur Regulirung der Niers festgesetzten Summen in den einzelnenKreisen den Niers-
beerbten von den Gesammtkosteuin Abzug gebracht werden. So war die Intention des Antrags
uud in diesem Sinne wurde demselben vom Landtage Folge gegeben.

Nachdem nun bisheran Nichts über eine derartige Abrechnungbekannt wurde, ließ ich
dieserhalb bei der KöniglichenRegierung anfragen und erhielt hierauf den Bescheid, den ich mich
in Abschriftbeizulegen beehre. Derselbe tonstatirt, daß die Negierung beabsichtigt, die den NierS-
beerbten im Kreise Geldern „zur Regulirung der Niers" gewährteBeihülfe von 17 951 M.
nicht zu diefcm ihr vorgesetzten Zweck, sondern zur Wiederherstellung des Nicrskanals und der
Kanalschleufezu verwenden. Die vollständige Außerachtsetzung der der Regierung vom Landtag
gestellten Bedingungen liegt auf der Haud. Wenn nun die Regierung glaubt, ihr Verfahren
durch eine Kompensationrechtfertigen zu können und diefe Aenderung der Bedingungen nur als
eine formelle hinstellt, so durfte diese in keinem Falle eine willkürliche sein, sondern mußte auch
hierzu die Nutorisation des Landtags eingeholt werden. Es würde aber eine derartige Kompen¬
sation nicht nur eine formelle, foudern auch eine materielle Aenderung der Bedingungen und damit
eine bedeutende Schädigung der Niersbcerbten entHallen. Es liegt nämlich eine Verpflichtung der
Niersbeerbten zur Bestreitung der Kosten des Nierskanals, wie sie im Bescheid der Königlichen
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Regierung ausgesprochenist, sowohl nach allgemeiner Ansicht der Niersbeerbten, wie besondersnach
alter ständiger Praxis nicht vor, vielmehr hat die Staatsrcgicrung als Eigcnthümcrin des Niers¬
kanals die Verpflichtung der Unterhaltung desselben. Die Negierung hat zwar, wie aus dem an
den Provinzial-Landtag gerichtetenweitläufigen Antrag, betreffend„die Bewilligung einer Beihülfe
aus Proviuzialfouds zu den Kosten der Nänmuug der untern Niers und der Wiederherstellung des
Nierskanals" (^. 155 der Verhandlungendes Jahres 1881) ersichtlich ist, wiederholtversucht, diese
Verpflichtungden Niersbeerbten zuzuschieben, sie ist aber mit diesen Versuchen in ur«.xi niemals
durchgerungen, und die große Unsicherheit ihres Ncchtsstandpunktesergibt sich zur Genüge sowohl
aus den Ausführungen dieses Antrages wie aus beiliegendem Bescheid.

Wenn nun die Königliche Negierung in den ihr vom Landtag zur Vertheilung überwiescnen
Geldern glaubt die Mittel zu besitze«, die Verschiebung des Nechtsstandpnuktesmit größeremErfolge
wie früher vornehmen zu können, so müssendie Niersbeerbten gegen diese einseitige Negulirung
der Rechtsfrage entschieden Verwahrung eiulegen; sie stehen aber in diesem Falle derselben machtlos
gegenüber,wenn nicht die Provinzial-Verwaltung sie in ihren Interessen und ihrem Rechte schützt.

Ich bitte daher als Niersbeerbtcr Euer Durchlaucht ebenso ergebenst wie dringend, die
Königliche Regierung auf die Inkorrektheit ihres Verfahrens aufmerksamzu machen und auch in
diesem Falle die Sorge zu übernehmen, daß die Beschlüssedes Provinzial-Landtags sowohl dem
Wortlaute wie dem Sinne nach zur Nusführuug gelangen.

Genehmigen Euer Durchlaucht die Versicherung ausgezeichneterHochachtungund Vcr»
ehruug, in der ich die Ehre habe zu verharren als Euer Durchlaucht ergebensterDiener

gez. Graf von Hoensbroech.

Schloß Haag bei Geldern, den 19. September 1882.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Meine Zerren! Die Frage ist also die: die Regierung sagt, die Niersbeerbten sind ebenso

zur Iustandhaltuug des Nierslanals wie zur Regnlirung der Niers verpflichtet,daher ist es ganz
gleichgültig, ob die vom vorigem Landtage festgesetzteSumme in der Art und Weise, wie sie der
Landtag bestimmt hat, zur Verthciluug kommt, oder ob man die Summe gauz auf das eine oder
ganz auf das andere Eonto setzt. An und für sich wäre gegen diese Kompcusiruugnichts ein¬
zuwenden,wenn der Rcchtsstandpunltder Königlichen Staatsregicrnng ein unbedingt richtiger wäre.
Die Sache ist im Ausschüsse zur Sprache gekommen,ich habe mir erlaubt, den Nechtsstandpuukt
dort etwas näher zu beleuchten, wie er im vorigjährigenAntrag enthalten ist, und da ist uns Allen
doch die Ueberzeugunggeworden, daß der Rechtsstandpunktkein so unzweifelhafter ist, wie die
Negieruug ihn darstellt, soudern daß sich gerade in Bezug auf die Rechtsfrage maucheZweifel
und manche guten Grüudc der Gegenseite anführen lassen, die auch erwogen werden muffen. Der
Ausschuß ist daher zu der Ueberzeugunggekommen, daß er durch Annahme dieses Antrages der
KöniglichenRegierung dem Ncchtsstandpnnktezu Ungunsteu der Nicrsbeerbteu Präjudiziren würde.
Das durste nicht in seinem Beschlusse liegeu; die Rechtsfrage mußte ciue offeue bleibe«, sie konnte
weder im Ausschußnoch kann sie hier zu Ungunsteu einer Seite entschieden werden. So bitte ich
Sie denn den vorigjährigen Beschluß im vollen Umfang aufrecht zu erhalten; dann mögen die
Niersbeerbten selbst — sie sind dazu in der Lage und werden dazu kommen — sich über die
Rechtsfrage mit der Königlichen Negierung auseinandersetzenund dieselbe zur Entscheidung bringen.
Ich bitte Sie den vorliegende» Antrag des Ausschusses zu genehmigen. Das Referat hierüber lautet:
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„Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Anträge der Königlichen Regierung zu
Düsseldorf auf anderweite Vertheilung der für die Niersregnliruug und die Herstellung des
Nierskanals nebst Schleusen, vom 27. Rheinischen Provinziell - Landtage bewilligten Beihülfe
von 39 192 M.

In Erwägung, daß ein freies Verfügungsrecht über die ungetheilte Summe zu Kompen-
fationeu führen würde, denen das Einverständnis; der Niersinterefsenten fehlt,

daß vielmehr die rechtliche Verpflichtung der Niersbcerbteu zur Traguug der Räumnngs'
kosten des Nierskanals auch in der Motivirung des vorigjährigcn Antrags der Königlichen
Regierung keine ausreichende Begründung gefuudeu hat,

daß es ferner ocr Wille des 27. Proviuzial-Landtages war, durch die Gewährung der
Beihülfe den Niersbeerbteu fclbst eiue Unterstützung zu geben,

befindet sich der IV. Ausschuß nicht in der Vage, die Anträge der Königlichen Regierung
dem Hohen Landtage zur Annahme zu empfehlen, bittet dcnfelbeu vielmehr:

„Ein Hoher Landtag wolle beschließen, den iu der sechste« Sitzuug des 27. Proviuzial-
Landtages gefaßten Beschluß im vollen Umfange aufrecht zu erhalten und hierdurch
fowohl vorliegeude Anträge der Königlichen Regierung, wie cmch die denselben gegenüber-
stehende Petition von Niersbcerbteu als erledigt zu betrachten."

Vice-Laudtags-Marschall: Sie habeu das Referat felbst uud die Anträge gehört, ich
stelle dieselben zur Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion
und bringe die Anträge des Ausschusses zur Abstimmung. Diejenigen Herren, die gegen die Anträge
sind, bitte ich sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemaud.) Die Anträge sind einstimmig angenommen.

Wir fahren iu der Tagesorduuug fort und kommen zu Nr. 4: Referat, betreffend
den Ankauf des Haufes Friedrichslraße Nr. 60 alsDicnstwohnung für den Land es -Direktor.

Referent Abgeordneter Troost: Meine Herreu! Bevor ich zur Verlesung des Referats
übergehe, halte ich mich verpflichtet, Ihnen eine kurze Mittheilung über deu Gang der Ver-
Handlungen im IV. Ausfchuß zu machen. Sie wissen aus Nr. 16 der Vorlage des Proviuzial-
Verwaltungsraths, baß ein Haus als Dienstwohnung für unseren Landes-Direktor gekauft worden
ist. Die Gründe, warum dies geschehen, finden Sie ebendaselbst dargelegt, ich darf mich daher wohl
euthalteu, Ihnen diefclbeu des Näheren hier vorzutragen, da ich annehmen darf, daß Sie die
Angelegenheit jedenfalls studirt haben. In dem Ausschuß wurde von einer Seite die Vegründuug
iu manchen Punkten als nicht so ganz richtig anerkannt; es wurde bezweifelt, daß das Haus in
Folge seiner Größe für unseren Landes-Direktor praktisch sei; es wurde darauf aufmerksam gemacht,
daß wir eiucu weitaus größeren Betrag in Zukunft an Zinsen ausgeben würden, als wie wir
heute an Micths-Entschädigung zu zahle» habeu. Als Kernpunkt wurde hervorgehoben, daß der
Verwllltungsrath in diesem Falle gegen die Bestimmungen eines früheren Landtages, desjeuigeu
vou 1879, gehandelt habe, wo es in dem zehnten Referat des IV. Ausschusses wegeu des Ankaufs
eiucs Hauses als Dienstwohnung für den Landes-Direktor heißt, daß diefer Ankauf auf eine spätere
Zeit verschoben werden solle. Vou anderer Seite wurde aber hervorgehoben, daß auch eine andere
Interpretation dieses Ausschuß-Referates zulässig sei. Die Vertreter des Verwaltnngsrath« waren
wohl weniger dieser Meinung, sie sagen: wir waren eben vor die Nothwendigteil gestellt, uus
über den Antcinf eines uns fehr paffend erscheinenden Hanses zu entscheiden und wir haben getauft!
Es läßt sich auch annehmen, daß der Verwaltnngsrath felbst Zweifel an feiner Berechtigung, den
Kauf zu thätigen, gehabt hat; er hat ihn aber gethätigt, nnd, um jeder Unannehmlichkeit zu eingehen,
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beantragt er jetzt Indemnität für sein Thun und Lassen. Das war so ungefähr der Gang der
Verhandlungen, ans Ornnd deren der Ausschuß folgendes Referat unterzeichnet hat:

„Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Vorlage des Verwaltnngsraths über den
Anlauf des Hauses Friedrichstraße Nr, 60 als Dienstwohnung für den Landes-Direktor, Der
IV. Ausschuß trat beute in die Berathung eiu über den Ankauf des Hauses Fricbrichstraßc Nr, 60,
bezüglich welches der Verwaltungsrath deu Antrag gestellt hat:

Hoher Landtag wolle
1, für den Ankauf des Hauses Friedrichstraßc 60 zu Düsseldorf als Wohuuug für den

Landes-Direktor zum Preise von 115 000 M. Indemnität ertheilen;
2, zn kleineren Reparaturen und Herstellung des Hauses dein Provinzial-Verwaltungsralh

eine Summe von 5000 M, zur Verfügung stellen; endlich
3, beschließen, daß behnfs Beschaffung der erforderlichen Mittel eine Summe von

120 000 M. zinsfrei aus dem Proviuzialfonds eutuommeu und znm Ersatze diefer
Summe innerhalb zwölf Jahren jährlich 10 000 M. aus dem Zinsgcwiuu der Provinzial-
Hülfskasse dem Provinzialfouds zugeführt werden follcn.

Nach einer eingehenden Disknfsion, welche fowohl die Kompetenz des Verwaltnngsralhcs
znm Anlanf, als die Nothwendigkeit desfelbcn, sowie den Werth uud die eueutuelle Vcrwcnduiig
des fraglichen Hauses umfaßte, wurde folgendes Amcudemcnt eingebracht:

Hoher Landtag wolle deu Vcrwaltnngsrath für den getätigten Anlauf des p. Riucklale'schen
Hauses zum Preise von 120 000 M. Indemnität ertheilen unter der Bedingung, daß
die mit dein Hause verbuudeueu Bauplätze zur Disposition des Landtages als solche
rescrvirt werden.

Die Beschlüsse des IV. Ausschusses ergaben das Resultat, dem Hohen Laublage zu empfehlen:
1. dem Proviuzial-Verwalluugsralhc Iudemuität für deu Ankauf des fraglichen Hauses

zu ertheilen;
2. die Anträge 1 und 2 iu Verbiuduug mit dem verlesenen Amendcment zu genehmigen,

nnd ferner
,',. dem Antrage 3 des Proviuzial-Verwaltnugsrathes bezüglich Beschaffung der erforder¬

lichen Geldmittel die nothwendige Zustimmung zu ertheilen."
Ich mache noch darauf aufmerksam, daß bei dem ersten Antrag, dem Verwaltungsrath

Indemnität zn ertheilen, sich eine Minorität von sieben Stimmen in dem Ausschuß ergab, daß aber
bei dem Antrag 2 nur eine Stimme sich gegen die Annahme der beiden Anträge, in Ver¬
bindung mit dem Amendemcut erklärte.

Vice-Landtagö-Marschall: Ich eröffne die Diskussion, Das Wort hat Herr Freiherr
Eugen von Loe, '

Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Meine Herren! Ich habe auch zu denjenigen
gehört, welche gegen die Majorität des Ansschusses unterlegen sind. Ich war nicht hauptsächlich
aus dem Grunde dagegeu, weil der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath, wie er selbst iu seiuciu gedruckte»
Nescrat zugibt, seiue Kompeteuz überschritten hat — aus diesem Grunde wird ja gerade Indemnität
»achgesucht — ich glaube, daß es Fälle gibt, wo die allgemeine Richtschnur, die eiu früherer
Beschluß des Proviuzial-Laudtages für gewisse Fälle gezogen hat, vom Provinzial-Verwaltuugsrath
"erlassen werde» tauu, ich glaube aber, daß in der gegenwärtigen Angelegenheit dieser Fall nicht
vorlag, ich glaube, daß gar keine Nothwendigkeit vorhanden war, das Hans zu acquirireu, Anßer-
bcm ist mir gesagt worden, daß das Haus eiueu sehr billigen Ankauf darstelle, uud daß nicht die

H l ^
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geringsteVerlegenheit entstehen würde, falls der hohe Landtag der Ansicht des Ausschusses nicht
beitritt, von dem Ankaufedes Hauses wieder befreit zu werden, den Ankauf zu löfen. Aus diesem
Gruude bin ich im Ausschuß gegen den Antrag gewesenund werde auch heute dagegen stimmen,
und werde um so mehr dagegen stimmeu, als vor einer Viertelstundedie Wahl auf eine Persou
gefallen ist, die bereits hier in der Stadt mit einem Hause versehen ist,

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Monschawhat das Wort,
Abgeordneter von Monschaw: Ich bin ebenfalls gegen den Ankauf des Hauses, nnd

zwar aus dem Gruude, weil der 26. Rheinische Provinzial-Landtag am 5, Mai 1879 nach
eingehender Diskussion beschlossenhat, überhaupt kein Haus anzukaufen. Damals wurde die
Mieths-Entschädigung auf 4800 M. festgefetzt. Außerdem würden sich durch den Ankauf des
Hauses die jährlichen Kosten bedeutendhöher stellen nnd zwar um ca. 3000 M. Ich sehe keine
Gründe ein, weshalb man es nicht bei der früheren Mieths-Entschädigungbelassenwill. Ich bitte,
also, den Antrag des Ausschusses abzulehnen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Steffens hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Steffens: Meine Herren! Es liegt nicht in meiner Absicht,

eine Kritik über deu Ankauf des Hauses zu üben, ich werde mich auch uicht verbreiten über die
Nützlichkeitsrücksichten,die obgewaltethaben, auch nicht über das Vortheilhafte, was vielleicht in
diesem Kauf liegen mag, ich will sogar annehmen, daß der Verwaltungsrath in dieser Frage als
Konus patLr tainilias gehandelt hat, und daß wirklich der Ankauf ein ganz nützlicher ist. So
liegt aber die Frage heute nicht, wir stehen vor einem tait, aoeom^li, und dadurch ist unser
Stimmrecht erheblichbeeinträchtigt, denn wenn man von uns eiue Indemnität verlangt, so liegt,
wenn ein tait aooornpli vor uns tritt, ein gewisser Druck auf uns, ich sollte aber meinen, daß
man damit vorsichtigersein müßte. Wenn eine Verwaltung in der Provinz nicht solche Erfolge
auszuweisen hat, wie sie etwa der deutsche Reichskanzler im Reiche aufzuweisen hat, dann muß
man solche Fragen mit Vorsicht behandeln. Ich ergreife nur das Wort, um der Hohcu Verfammlung,
der ich die Ehre habe anzugehören,das stecht der Abstimmung in dieser Beziehung zu wahre«.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Nefcreut hat das Wort.
Refereut Abgeordneter Troost: Ich möchte nur auf eine Bemerkung des Herrn

Vorredners zurückkommenund darauf aufmerksam machen, daß es in diesen Verhandlungen
allerdings heißt, zur Zeit sei der Ankauf oder Bau eines Gebäudes für deu Laudcs-Direktornoch
nicht spruchreif, daß aber keineswegsstrikte Unterlassung des Ankaufes eiues Hauses stattgefunden
hat. Es heißt nämlich: „Der Ausschußhält die Frage, insoweit es sich um die Erwerbung eines
Hauses als Dieustwohuung für deu Landes-Direktor handelt, für noch nicht fpruchreif, muß sich
vielmehr für einstweilige Beibehaltung des jetzigen Provisoriums durch miethweise Beschaffung
einer Wohnung für den Laudes-Dircktor uutcr gleichzeitiger Disponibclhaltung jedoch einer dem
Landtage die Erwerbung eines Hauses jederzeit ermöglichenden Summe aussvrecheu." In Verbindung
mit diesem Antrage bezüglich der Erwerbung eines Hauses für den Landes-Direktorstand damals
schon der Autrag, eine Summe für den Ankauf des Haufes dem Verwaltungsrath znr Verfügung
zu stellen, und wenn dies damals schon geschehen wäre, dann würde ja überhaupt hente uns die
Sache nicht mehr beschäftigen. Es ist auch die Gegeu-Iuterpretation, die aus der Mitte des Aus¬
schusses hervorging, eine nicht ganz unberechtigte!Der Verwaltungsrath selbst aber hat sich auf
den nach meiner Anficht korrekten Standpunkt gestellt: wir muffen Indemnität nachsuchen,weil
wir Etwas gethan haben, was nicht ganz genau im Sinne der bezüglichen Verhandlungen vom
Jahre 1879 ist!
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Vicc-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort,
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Es versteht sich ganz von selbst, daß solche

Falle, in denen bei namhaften Geldbeträgen der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath Indemnität beim
Landtag nachsuchen muß, sich nicht allzu oft wiederholenwerden; Sie können aber ebenso überzeugt
sein, daß wenn eine derartige Nothwendigkeitnach Ansicht des Vcrwaltungsraths eintritt, derselbe
auch in Zukunft den Muth haben wird, mit einer folcheu Angelegenheitvor Sie zu trcteu. Der
Verwaltnngsrath hat sich im vorliegendenFalle gesagt: wir wollen das Risiko laufen, daß der
Landtag wirklich unsere Gründe nicht anerkennen will, wir wollen es riskircn im Interesse der
allgemeinenguten Sache, wir wollen das Haus kaufen und uöthigeufalls perfönlich mit dem eigenen
Geldbeutel den Schaden leiben, wenn es dazn kommen sollte. (Bravo!)

Meine Herren! Wenn Sie sich auf den Staudpunkt stellen müssen, zu sagen: das ssaus
paßt nicht für uns, fo haben Sie es vollständigin Ihrer Gewalt, uns das Haus zum Eigenthum
zu überweisen. Daß eine solche Entscheidung,abgesehen von der materiellen Seite auch formell
eine wenig angenehmefür den Verwaltungsrath sein würde, brauche ich nicht weiter auszuführen,
da dieser doch nur gethan hat, was er nach bestemWissen und Gewissen geglaubt hat thun zu
müssen. Es ist von verschiedenen Seiten der Einwurf gemacht,weuu auch uicht weiter ausgeführt
worden, die heutige Wahl des Landes-Direktors mache den Ankauf des Hauses unnöthig, weil der
Gewählte ein eigenes Haus hier besitze. Aber, meine Herren, wie konnten nur vor Monaten, vor
drei Monaten wissen, wer zum Lcmdes-Direktorgewählt werben würde? Wir waren nicht in der
Lage, uns auf eine bestimmte Person vorzusehen, sondern wir hatten das Amt des Landcö-Direktorö
im Auge, und wir glaubten, ihm bei dieser Gelegenheit eine Wohnnng im eigenen Hanse geben zu
müssen, um den wenig würdigen häufigen Wcchfcl der angemicthetcnHäuser iu Zukunft zu ver¬
meide». Es ist uun gesagt wordeu: das Haus ist gut uud schöu uud billig, aber trotz alledcm
wollen wir es nicht. Ich denke, meine Herren, wenn diese Aehauptuugeu hier nicht angefochten
werden können, fo sind sie die entscheidendsten uud mächtigste»Orüude, die der Verwaltuugsrath
für sich anführen kann; wenn gegnerischer Seits dies anerkannt werben muß, so kann der Landtag,
meines Erachten«, nicht sagen, wir mißbilligenden Ankauf dieses Hauses.

Es ist außerdem zu bcinerleu, daß das Hans sowohl als solches, wie in seinen beiden
Bauplätzen auch Raum zu anderen Verwendungen bietet. Sie wissen, daß wir über kurz oder
laug zur Grüudung des laudschaftlicheu Krcdit-Iustituts übergehe« werden; für dieses Institut würde
das Haus, falls Sie wirklich der Ansicht wären, daß es für den Landes-Direktorzu groß sei, die
beste und billigste Verwendung finden. Hinter diefein Hause befinden sich die beiden großen Bau¬
plätze, welche deshalb von dem Verwaltuugsrath mitaugekauftworden sind, weil es über kurz oder
laug uothwcndig werden wird, für die Vergrößerung unserer Bureaus die erforderliche»Bauplätze
zu haben. Der Verwaltuugsrath glaubt, uicht blos durch deu Erwerb des Hauses, sondern anch
der Bauplätze für die Verwaltung gesorgt zn haben, und zwar nach besten Kräften; er ist überzeugt,
daß nur mit größeren Opfern ein ähnlichesHaus uud ähuliche Bauplätze in geeigneter Lage später
zu beschaffen fein würden. Es ist endlich gesagt worden, zwar hier weniger, aber im Ausschuß
ausgeführt wordeu, die jährlichen Kosten wären zu hoch. Meine Herren! Die Kosten sind aller¬
dings vielleichtetwas höher, als Sie bisher für Mielhe ausgeworfen haben, aber jedenfalls mir
uubedeuteudhöher. Zunächst will ich im Allgemeinen anführen, wie es auch im Ausschußvon
anderer Seite dargelegt worden ist, was ursprüuglich für deu Landes-Direktor beabsichtigt wurde.
Der Landes-Direktorsollte die beiden Etagen in der westlichen Fronte des Stänbehauscs beziehen.
Sehen Sie sich diese schönen Ränme an und fragen Sie sich, ob das Haus, welcheswir jetzt
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crworbeu habe,,, im Vergleich dazu prachtvoller und größer oder nicht umgetchrt einfacher und
llciner ist. Bedenke» Sie ferner, was diefe Räume tosten, sie bilden etwa den vierten Theil des
ganzen Gebäudes, das ganze Gebäude lostet circa 1 350 000 M,, der vierte Theil davon find etwa
340 000 M., wogegen das Haus mit den Bauplätzen nur 120 000 M. kostet. (Ruf: Rechnen!)

Ich werde provozirt, ich folle rechnen, ich will alfo folgendermaßen vorrechnen. Ob diefe
120 000 M., welche Sie jetzt als Kaufpreis des Haufes ausgeben, in dem Trefor der Provinzial-
Hülfskasse zu im besten Falle etwas weniger als 4°/° angelegt liegen, oder ob diefe 4800 M.
Ziuscu durch das Haus in nawr«, wegen Erfparung der ebenfalls anf 4800 M. angefetztcn
Miethsentfchädiguug für das Haus des Landes-Direktors jährlich aufgebracht werden, ist genau
dasselbe, darin liegt nicht ein Silbergroschen Vertheuerung, die Vertheuerung liegt blos darin, daß
man bei einem eigenen Haufe Steuern zu zahlcu hat uud über kurz oder lang Neparaturlostcn
entstehen. Wenn Sie sich demgegenüber vergegenwärtigen, daß die beiden Bauplätze die bisher
verwerthet worden sind — der eine war ein Kohlenlager, der andere war eine Werkstatt uud ein
Aufbewahrungsort für Marmor-Industrie — anch aufs Neue verwerthet werden können, fo bin ich
überzeugt, daß die Kosten für die Steuer vollständig uud zum großen Theil auch die Koste» für
die uothweudigen Reparaturen aus diesen Einnahmen werden crfetzt werden können. Sollte aber
anch, wie ich zu Aufaug gefagt habe, ein ganz kleiner Mehrbetrag herauskommen, fo sollte ich
meinen, derselbe wäre nicht in Betracht zu ziehen gegenüber dem Umstand, daß der Guides,Direktor
dauernd in Zukunft in würdiger Weife untergebracht ist, (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courlh hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Ich habe eben flüchtig die Verhandlungen vom

Jahre 1879 durchgclefen und habe nicht den Eindruck bekommen, als fei der Hohe Landtag über¬
haupt damals abgeneigt gewesen, daß dem Laudcs-Direttor eiue feste Wohuuug geschaffen werden
folle. Es war die »rfprüngliche Absicht, wie Herr von Heister schon hervorgehoben hat, daß der
Landes-Direktor hier in dem schöne» Palais wohnen solle. Ich meine, es entspricht durchaus der
Würde der Proviuz, daß der Lcmdes-Direttor ein festes, angemessenes Heim bekomme, daß er nicht
den Kündigungen und der Schraube des Vcrmiethers uuterliegc; wenn dies richtig ist und auf der
anderen Seite die jetzt erworbene Wohuuug wirtlich den Zweck erfüllt, so meine ich, müsseu wir
anuchmeu, daß der Verwaltungsrath unsere Geschäfte gut geführt hat nnd müsse» de» Kauf
genehmigen. Bezüglich des zweiten Punktes kann ich meine eigene Erfahrung mit ins Feld führen.
Ich hatte zufällig — es ist uoch nicht lauge her — kurz ehe der Autauf intcndirt wurde — die
Aufgabe, das Haus uud die beiden Bauplätze dahinter zu nntcrfuchen, indem der Eigenthümer von
einer Verwaltimg, der ich augehörc, ei» hhpothctarifches Kapital wüufchte. Ich habe mich dicfer
Aufgabe unterzogen uud tau» Sie, meine Herreu, nach meiner Kenntniß der hiesigen Verhältnisse
versichern, ich halte den Preis für einen fchr geringen und bin überzeugt, daß der Verwaltuugsrath,
wenn er wirtlich Eigenthümer des Haufes bleibeu follte, not». u«n« mit den beiden Baustellen,
die dazu gehöre,,, kein schlechtes, fondcrn ein gutes Gcfchäft machen würde. Ich meine aber, wir
dürfen ihn nicht in, Stich lassen und beantrage, dem Kauf die Geuehmigung zu ertheilen.

Vice-Laudtags-Marfchall: Herr Freiherr von Scheibler hat da« Wort.
Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Sehr geehrte Herren! Nachdem ich von dem

Anlauf des Hauses zuerst Kenntniß erhielt, kann ich nicht leugue», daß ich mich zu der Ansicht
hinneigte, daß dieser Kauf vielleicht ein etwas voreiliger gewesen fei, nachdem jedoch in den Ver¬
handlungen des IV. Ausschusses die Sache von allen Seiten erwogen uno erörtert wurde, tan,
ich zu der festen Ueberzeugung, daß der Verwaltungsrath in diesen, Falle ontnna Käs und als
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Kunu« plltLi- lllmililr« gehandelt >md nur das Interesse der Provinz im Auge gehabt hat. Es
läuft nämlich der MielhSverlrag in Betreff der Wohnung für den früheren Landes-Direttor mit
Ende dieses Jahres ab, uud uur unter erschwerendenBedingungen sollte der Alt von neuem ge-
thätigt werden können. Gerade bei dieser Veranlassung wird das Haus zum Kauf angeboten,und
der Laudes-Baurath Dreliug, der mit den Verhältnissen ganz genau bekannt war, empfahl das
Haus als eiu fehr prciswürdiges. Es staud fest, daß auf die Dauer der Landes-Dircttor der
Rheinprovinz doch wohl nicht in einem Miethhanse würde wohueu können, das wird von allen
Seiten zngegebeu werden — der Kauf des Hanfes bot sich als ein vortheilhafter dar, das wird
selbst von Seiten der Gegner zugestanden,es lag also nichts näher, als auf die Sache einzugehen.
Nach einer gründliche!!Untersuchuughat sich ergebe», daß durch den Kaufakt ein für die Provinz
günstiges Resultat erzielt würde und auf Gruub dessen ist der Akt gethätigt worden. Ich glaube,
nicht, meine Herren, daß wir dem Proviuzial-Verwaltuugsrath für diese Handlung ein Miß¬
trauensvotum ertheilen tonnen, im Gegentheil dürfen wir ihm eher ein Vertrauensvotum
geben. (Bravo!)

Ich glaube daher, meiue Herreu, daß Sie mit gutem Gewissen in dieser Beziehung In¬
demnität ertheilen können. Das Haus ist nm so werthvoller, weil für künftige Zwecke zwei fehr
werthvolle Bauplätze, die von dem neuen Laudes-Direktor nicht mit als Garten benutzt werdeu,
zur Disposition des Landtages für Bauzwecke reservirt werdeu. Aus diesem Grunde bitte ich Sie,
dem Antrage des Ausschusses beizutreten,

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist mir soeben ein Antrag ans Schluß
eingereichtworden, es haben sich uoch zum Worte gemeldet Herr von Eynern, Herr von Grand
Ry, Graf Hoensbroechund Freiherr Felix von Loe.

AbgeordneterFreiherr von Frentz: Ich ziehe meinen Schlußantrag zurück.
AbgeordneterDietze: Ich nehme den Schlußantrag auf.
Vice-Landtags-Marschall: Ich frage, ob der Schlußautrag unterstütztwird. Herr

Graf von Hoensbroechwünfcht das Wort zu dem Schlußautrag.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich glaube doch, daß die Sache wirtlich wichtig

genug ist nnd besonders, daß die praktischeSeite der Sache nicht genügend beleuchtet ist. Ich
möchte den Herrn Antragsteller bitten seineu Schlußautrag zurückzuziehen,

Vice-Landtags-Marschall: Diejenigen Herren, welche für den Schluß siud, bitte ich,
sich zu erhebe,,. (Geschieht.)

Es stehen 33 Herren, ich bitte die Gcgeuprobezu machen. (Geschieht,)
Es stehen jetzt 38 Herren, es wird also in der Diskussion fortgefahren. Herr von Eynern

hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich habe selbst mit für den Schluß gestimmt,wenn ich nnn

zum Worte komme und rede, so biu ich jedenfalls nicht Schuld barau, daß Ihre Zeit weiter in
Anspruch genommen wird. Ich möchie mich gegen einige Ausführungen wenden, welche Herr
Freiherr von Steffens gemachthat. Wenn ich ihn richtig verstandenhabe, hat er gesagt, Indemnität
tonnte wohl Jemand erbitten, der die großen Verdienstedes Reichskanzlershätte, der Provinzial-
Verwaltnngörath dürfe aber eine derartige Anforderung nicht stellen. Ich will zugeben, daß der
Provinzial-Verwallungsrath Verdienstehat, aber auch Herrn Frciherrn von Steffens zugeben, daß
dieses Kollegin»! schwerlich jemals zu ähnlichen Verdiensten kommen wird, wie der Herr Reichs
tanzler; ich möchte aber bemerken, daß auch kleinere Lenle, als der Herr Reichskanzler,auch kleinere
Minister, in vielen Fällen Indemnität erbitten. Wenn Sie die Bau-Etats in den Landtags-
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Verhandlungen durchgehen, so finden Sie zuweilen, daß Terrains oder Hänser von Regierungen
angekauft worden sind und daß hinterher der Landtag gebeten wird, diese Ankäufe zu bekräftigen.
Meist wird der Vorbehalt gemacht, daß der Landtag die Anlänfe fpäter genehmige; in einigen
Fällen geschieht es auch nicht und das ist nicht anders möglich. Jede Regierung — der Provinzial-
Vcrwaltungsrath ist ja auch ein Stück Negierung — muß derartige Kompeteuzen haben. Wenn
dies bei der Regierung eines ganzen Landes bei einjährigem Etat der Fall ist und man ohne
solche Indemnitätöertheilungcn nicht auskommen kaun, so sind solche bei einer zweijährigen Etats¬
periode, wie wir sie haben, um so nothwendiger. Ich habe bei einer früheren Gelegenheit nach¬
gewiesen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath innerhalb einer zweijährigen Etatspcriode lange nicht
genug Bercchtiguugeu hat. In diesem Falle ist der Provinzial-Verwaltnngsrath nach bestem
Wissen und Gewissen und nnzweifelhaft nach den Intentionen des ganzen Landtags, denn auf die
Dauer werden wir den ersten Beamten der Selbstverwaltnng der Provinz nicht in einer Weihs-
Wohnung wohnen lassen, in gntein Glauben vorgegangen und hat ein schönes Haus gekauft, was,
soweit ich es beurtheile» kann, seinem Zweck entspricht. Wenn Herr von Loü jetzt, nachdem
die Wahl des Landes-Dircktors gethätigt ist, anführt, der neue Landes-Direktor sei schon
im Besitze eines Hauses, es sei deshalb umsowenigcr Vcraulasfnng, das Haus zu kaufen, so ist
dies das, was man Treppenweisheit nennt. Als der Provinzial-Verwaltuugsrath den Beschluß
faßte, konnte er nicht wissen, auf wen die Wahl fallen würde, und es ist auch zweifelhaft, ob das
Haus, welches Herr Kleiu bewohut, für die Stclluug eines Laudes-Direttors, die ihm jetzt geworden
ist, für geeignet befunden werden kann: es kann Jemand als Laudcsrath ganz hübsche Räume
bewohnen, die für ihn paßten, für eine höhere Stellung dürften dieselben Räume aber vielleicht
nicht passen. Ich habe das Haus gesehen und ich glaube, es ist eine gute Aussteuer und ein
vortheilhafter Kauf. Es ist auch zu berücksichtige», was Herr von Heister ausgeführt hat: für
die Kasse, die eingerichtet werden foll, müssen wir Räumlichkeiten haben. Ich glaube daher, wir
dürfeu die Iubemuität nicht abschlagen. Wenn die Herren ein Konsortium gebildet habe», um
das Haus im Falle unserer Ablehnung zum Verkauf zn bringen, so möchte ich darum ersuchen,
mich in dieses Konsortium einzuschließen, ich bin überzeugt, daß man Geld dabei verdienen kann,
das Haus ist mehr werth, als der Preis, zu welchem es uns unter günstigen Umständen angeboten
worden ist. Ich glaube, wir haben nach allen Erwäguugen nichts besseres zu thun, als zuzugreifen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter vou Graud°Ry: Meine Herren! Wenn es richtig ist, daß die Veräußerung

des Hauses gar keine Schwierigkeiten bietet, so wird die Entscheidung in der Sache sehr viel
erleichtert, man braucht wegeu der Auflösung des Vertrages mit Bezng auf den Verwaltuugsrath
sich kciuc Bedenken zu machen. Wenn Herr vou Eynern die Landes-Verwaltung mit der
Proviuzial-Verwaltuug vergleicht, so möchte ich dies doch für eine fehr bedenkliche Sache in
Bezug auf finanzielle Fragen halten. Auch wird meisteus bei Ankäufen Seitens der Landes-
Verwaltuug die Genehmigung des Landtages vorbehalten, Ich möchte auch glauben, daß wenn
gegen die Intention des Landtages ein tait aoooinpli, wie Herr von Steffens es ausspricht,
geschaffen wird, man dann nicht so leicht darüber hinweg gehen, nicht Vertrauensfragen
stellen foll. Die Vertrauensfrage ist auch wiederum aufgeworfeu wordeu. Ich bedaure das sehr
lebhaft, ich glaube, es erschwert die Stellung der Mitglieder und die objektive Behandlung der
Diuge iu's Unendliche, wenn immer wieder die Frage eines Vertrauensvotums für den Verwaltungs¬
rath gestellt wird. Es ist dies von Seiten einzelner Redner wiederholt geschehen. Wohin, meine
Herren, soll das führen. Diejenigen, die fachlich etwas bekämpfen, befiudeu sich iu der allerpeuibelsten
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Stellung es wird ihnen sofort ein Makel aufgelegt, die Störung des friedlichenVerhältnisses, auf
Grund dessen man gewohnt ist einstimmigdie Beschlüssezu fassen? Ich bitte darum, stellen Sie
nns diese Frage nicht immer entgegen,wir können sie nicht acceptiren. (Ruf: Das hat Niemand
gethan,)

Jawohl, meine Herren, es ist die Vertrauensfrage wieder in diese Angelegenheithinein¬
gebracht worden. Ich will in der Sache selbst mich auf das äußerste kurz fassen. Ich bin der
Meinung, daß in dem damaligenBeschlusse des Landtagesausdrücklich liegt, daß eine Dienstwohnung
nicht gewünscht wird, daß man, die Uebelständeeiner Dienstwohnunganerkennend,nicht wollte, daß
eine Dienstwohnung beschafft werde. Ich bin der Meinuug, daß eine folche in diesem Augenblick
noch viel weniger angezeigt ist, als damals. Trotz dieser Tendenz hat man das Haus dennoch
getauft. Es ist zweifelhaftund ich glaube nicht, daß man pekuuiär ein so brillantes Geschäft
gemachthat, wie es dargestellt wird. üü kommt noch bei diesem Hanse hinzu, daß es außerordeutlich
groß ist, der Landes-Direktormuß es seiner besonderen Stellung angemessenmöblireu, es ist ihm
möglicherWeise eine viel größere Last, als die Herren denken. Wenn aber das Haus absolut
behalten werden soll, so, meine ich, sollten Sie aus dem Antrage die Worte streichen:„als Wohnung
für den Landes-Direktor". Herr von Heister hat betont, daß das Haus uoch für andere Zwecke
gebraucht werden kann, er hat folche Zwecke genannt. Ich meine, wenn Sie einmal das Haus
dem Provinzial-Verwaltuugsrath uicht überlassen wollen, so streichen Sie die Bestimmung und
lassen Sie das Haus zu dem Zweck, wofür der Provinzial-Verwaltuugsrath glaubt es gebrauchen
zu können, wofür es dienen kann. Diejenigen Herren, welche das Vertrauen haben, erweitern es
auch dahin, daß das Haus die beste Verwendung finden werde, wenn sie die Verwerthung desselben
ganz nnb gar in die Hände des Provinzial-Verwaltuugsratheö legen.

Vice-Landtags-Marfchall: Herr Graf von Hocnsbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich möchte doch noch einmal auf

die praktische Bedeutung der Frage aus dem Grunde zurückkommen, weil sie nicht genügend hervor¬
gehobenworden ist. Es ist mir in diesen Tagen, nachdemich mich hierüber näher erkundigt habe,
von durchaus sachkundiger Seite wiederholt ausgedrücktworden, daß das Hans, um es mit einem
Worte zu sagen, durchaus nicht diesen günstigen Ankauf rcpräfentire, wie dies hier geschildert
worden ist, es ist mir gesagt worden: das Haus ist ein Blender. Ich habe das Haus selbst nicht
gesehen, ich bin also nicht in der Lage, dies zu bestätigenoder dem zu widersprechen,aber, wie
gesagt, es ist mir dies vou sehr sachkundiger Seite gesagt worden. Dann hat Herr von Heister
eine Rechnung aufgestelltund gesagt, es bliebe sich schließlich ganz egal, ob wir 120 000 M. für
das Haus hergeben oder 4800 M. Miethsentschädigungleisten. Meine Herren! Das ist nach
meiner Ansicht doch nicht ganz egal. Herr von Heister hat die Rechnung so gemacht,daß er 4 °/u
als Micthswerth augenommcn hat, er hat aber nicht hinzugerechnet 1 ^"/« für Unterhaltung^
kosten und hat nicht die Steuer hinzugerechnet. Meine Herren! Ich rechne anders uud beanspruche
für meine Rechnuug die Nichtigkeit. Mit Hinzurechuung der von Herrn von Heister vergessenen
Prozente wird Jeder eingestehen, daß unter 0°/» nicht gerechnet werden darf, und wenn man 6°/u
als Miethswerth rechnet, so bekommt mau uicht 4800 M, sondern 7200 M, das macht eiue
Differenz von 2400 M. Die Provinz wird also in die Lage versetzt, mindestens3200 M. mehr
wie früher zahlen zu müssen.

Es ist hervorgehobenworden, das Hans eigne sich vorzüglichnoch zu weitere»Anbaute».
Das HauS ist ein Eckhaus, mit einer brillanten, lang hingestreckten Frontseite, es soll ein Äallsaal
darin sein. — (Widerspruch.) Nach zwei Seiten ist es von Straßen eingefaßt, »ach der dritten
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Seite von einem Nachbarhaus begrenzt, nach der vierten Seite ist es frei, bort sind die projektirten
Bauplätze. Wenn man den Sitnatiousplan dieses Hanfes vorliege» hat, so muß man sich fragen
wo bleibt das Licht, wenn man zu bauen anfängt, mau kann doch nicht ans die Straße bauen.
Ein Haus, welches diese Front hat, welches diese große» Räumlichkeitenhat, muß doch Hof und
Garten haben. (Rufe: hat es ja!)

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte die Herren, sich zum Worte zu melden und den
Redner nicht in dieser Weise zu unterbrechen.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: (fortfahrend) Den wollen Sie ja aber verbaue».
Ich ziehe daraus den Schluß, daß das brillante Geschäft,welche« hier immer hervorgehoben wordeu
ist, durchaus nicht der Art ist; ich wenigstens kann kein brillantes Geschäft darin finde». Ich
möchte, weuu die Sache abgelehut wird, dem Provinzial-Verwaltungsrath von Herzen wünschen,
daß er seinerseitsein Geschäft mache.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Verzeihen Sie, mciue Herreu, wenn ich in dieser

laugen Debatte mich auch uoch zum Worte melde, ich habe ein kleines historisches Recht dazu.
Auf dem vorletztenProvinzial-Landtag, als die Sache zur Verhandlung kam, war ich Referent,
ich habe den stenographifchen Bericht eingesehen und freue mich, daß sich das heute bestätigt, was
ich damals im Namen des Ausschussesgesagt habe. Der Ausschuß hatte damals einstimmig
beantragt, die disponiblen 120 000 M. für den Ankauf eines Hanfes nicht zu bewilligen. Ich
erlaubte mir damals anzuführen: „Gegen diesen Kanf einer Wohnnng wurde im Ausschuß
namentlich das geltend gemacht, daß man sagte: ebenso gut wie das jetzige ueue Stäudehaus dem
Zweck, den man anfaugs damit verbinden wollte, nicht vollständig entspricht, wie mau sich da
geirrt hat, so kann man sich auch in Betreff des Ankaufes einer nenen Wohnung irren." Uud
dann heißt es weiter: „nach dem nächstenProvinzial-Landtage wolle» wir darüber entscheiden."
Die Tragweite des Beschlusses des damaligen Provinzial-Landtagcs war somit, daß er sich sagte:
wir habeu uns start bei dem Ban des Ständehanscs geirrt, man kann die Wohnnng für den
Landes-Direltor, die darin projektirt war, nicht findeu, wir wollen daher jetzt erst Erfahruugen
machen und wollen uns für später die Bestimmung über das Definitivum vorbehalten. Ich gebe
zu, daß es Fälle gibt, wo der Vcrwaltungsrath handeln muß, wo perienlnin in inor«, ist; das
ist hier aber nicht der Fall. Der Referent hat damals sehr richtig gesehen, wenn er glaubte,
mau köune auch iu Zukuuft wieder irre», denn der Irrthum liegt klar vor uns. Der Herr
Protokollführer hat es ja richtig gesagt: es ist, wie die Sache jetzt liegt, ein Haus für einen
Laudes-Direktor gekauft, der eines Hanfes uicht bedarf — ich lege den meisten Werth ans die
Bedürfnißfrage — es liegt aber ein Bedürfniß für den Besitz dieses Hauses nach keiner Seite
vor. Ich will die Sache nicht weiter ausführen, es ist darüber genug geredet wordeu, ich schließe
mich dem Wunsche des Vorredners an, daß diejenigen Herreu, welche eine Aktien-Gesellschaft
gründen, ein gutes Geschäftdabei machen wollen, fofort heute damit vorgehe» mögen, daß es aber
uns nicht überlassen wird, ein Haus zu haben, dessen wir nicht bedürfen und dessen Ankauf ganz
gewiß in der Provinz keinen gntcn Eindruck macht, da fchon so viel über den Luxusbau dieses
Stäudehauses gesprochen wird. Auch im Reichstage ist er zum Gcgeustauddes Gesprächsgeworden.
(Ruf: Durch Reichcnsperger.) Ich will uicht, daß sich Aehnlichcs wiederhole.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eynatten hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Meine Herren! Nachdemdie fachlichen Bedenken,

die gegen den Antrag fprecheu, hier weitläufig erörtert worden sind, verzichte ich, weiter darauf
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einzugehen, ich will „ur eine ganz kurze Bemerkung im Interesse der Verwaltung machen. Ich
glaube nicht, daß außerhalb dieses Saales ein solcher Ankauf mit so milden Augen angesehen
werden wird, wie wir das hier eventnell konnten, die wir der Sache näher stehen. Nach meiner
Ansichterwirbt sich unsere nenc Verwaltung dadurch keine Sympathien, daß, nachdem eben das
Stäudehaus als großartiger uud monumentaler Ban fertig gestellt worden ist, nunmehr auch uoch
für deu Landes-Direttor ein herrschaftlichesPalais gekauftwerden soll.

Vicc°L and tags-Marsch all: Seine Durchlaucht Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herren! Drei oder vier Vorredner haben mir die Aufgabe der

Autwort in der Reihenfolge,in der ich jetzt znm Worte komme,etwas schwer gemacht. Ich habe
uach allen Seiten Dank zu sageu, zunächst Herrn Freiherrn von Loö, der uns Glück zu einem so
guten Geschäfte für »ufere Aktien-Gesellschaft, die wir grüudeu Wolleu — ich spreche nämlich als
Vorsitzenderdes Provinzial-Verwaltnngsraths — wünscht. Ich glaube nicht, daß es gerade Auf¬
gabe des Landtages ist, seine Vertrauensmänner als Aktien-Gesellschaftdnrch diese That zn
tonstituireu. Zweitens möchte ich Herrn Graf Hoensbrocchdanken, daß er mit absoluterSicherheit
seine Rechnung vorführt. Dieselbe ist gewiß ganz richtig, ich möchte Sie aber fragen, ob es nicht
auch Ankäufegibt, bei denen eine so große Wcrthzuuahme des Gebäudes anzuuchmeu ist, daß die
augeublickliche Rechnung auf 6°/« oder 4°/n nicht stimmt. Ich erinnere Sie daran, daß jetzt der
ganze Stadttheil, in dem das Haus liegt, zu einem gemeinsamenGanzen in die Stadt hinein¬
gezogenwerden soll. Der trennende eiserne Gürtel der Eisenbahn wird in kurzer Zeit wegfallen
uud der Werth des Hauses sich dadurch so bedeutend vermehren, daß ich glaube, daß diese
120 000 M. durchaus uicht ins Gewicht fallen. Der ncne Sndbahnhof wird in der nächsten
Nähe des Hanfes liegen, und ich glaube, daß der Kirchplatz einer der bevorzugten Lagen von
Düsseldorf werde» wird. Dann wollte ich dem Herrn Grafen von Hoensbroccherwidern, daß das
„mehr Licht!" welches er über das Haus hereiugerufeuhat, von demjenigen nur beurtheilt werden
taun, der das letztere gesehen hat, und er hat selbst zugegeben, daß er das Haus uicht gesehen hat.
Ich habe mir das Haus sehr genau augeschcuund kaun versichern, baß der Ruf nach mehr Licht
dort nicht angebracht ist. Es ist ein Eckhans nnd hat sehr viele Fenster, hat einen Hof und nebe»
diesem Hof mit einer breiten Einfahrt nach einem Zwischcnraum einen zweitenBauplatz, der
an der Seitenstraße tief in das Land hineingreift; ein großer Banplatz, auf dem ein ebenso großes
Haus, wie das bestehende, gebaut werden kauu, ohue daß man nach mehr Licht zu rufen braucht.
Dann wnrdeu von verschiedenen Herren Angriffe gegen das gerichtet,was Herr von Heister gefagt
hat. Meine Herren! Ich halte das Hans für eine der schönstennnd angenehmstenWohnungen
die es geben kann, es liegt außerdem sehr bequem uud cmgcuehm,gerade zwischen der Provinziab
Feuer-Societät uud dem Stäudchause, Wolleu wir also, wie Herr von Heister sehr richtig gesagt
hat, den Bauplatz bcuutzeu, wenn nnsere Räume — das betone ich — für die Hülfskasse
uicht ausreiche», und das wird wahrscheinlichgeschehen, dann können wir dorthin außer dem
Baut-Iustitut die Hülfskasseverlegeu, iu feuerfesten Räumen unterbringen, die dort sehr gut gelegeu
wäreu uud deu Kouto-Korrentverkehrmit der Zcuer-Gocietät uud alle diese Mauipulatioueu uuter
der direkteuKontrolle des Landes-Dircktors außerordentlicherleichtern würden, Ist das Haus zu
groß, so töunen wir ein Stück desselben zn anderen Wohnungen verwenden; sollte das Haus aber
nicht genügen, so könnte man das Haus selbst als ein Bank-Institut einrichten. Endlich hat der
Herr Protokollführer deu Augriff auf die That des Proviuzial-Verwaltungsraths, für welche dieser
die Indemnität nachsucht,dann! eröffnet, daß er gesagt hat: wir stehe» einem Faktum gcgeuüber,
»ach welchem der Autauf eiues Hauses uicht nothwendig ist. Ja, meine Herren, wollen Sie Ihren

2<l*
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Provinzial-Verwaltungsratl, dafür verantwortlich machen, daß ein solches Faktum dazwischen
getreten ist. Wir haben, wie ich schon in der vorigen Diskussion mitgetheilt habe, am 2. Oktober
die Mittheilung bekommen,daß Herr von Landsberg sein Amt als Landes-Direktor, nachdemer
er seine Gesundheit wieder erlangt hatte, angetreten hätte. Wir haben Sitzuug abgehalten und
haben im Laufe dieser Sitzuug den Beschlußgefaßt, für diesen Landes-Direttor, Herrn Freiherrn
von Landsberg, ein entsprechendes Gebäude zu kaufen, nachdemuns von allcu hiesige» Einwohnern,
von allen Sachverständige« in Düsseldorf dargelegt worden war, daß dieses Hans ausgezeichnet
wäre, vorzüglichgebaut, vorzüglichgelegen. Das Einzige, was mich bestimmte, für den Ankauf
zu stimmen, war die Nützlichkeitfür nnfere Verwaltung. Wer auch immer der Landes-Direktor
sein mag, ich halte dafür, daß es durchaus nothwendig ist, daß der Landes-Direktor möglichst nahe
bei dem Ständehause wohue. Wir konneu uns nicht darauf cinlasseu, daß der Provinzial-Ver<
waltuug ciumal dort gekündigtwerde, dann dort wieder die Miethe geschraubt werde, uud wir
herumziehcud für den Landes-Direttor neue Dienstwohnungeu suchen müssen. Nachdem uns hier
durch ganz merkwürdigeZufälligkeiten angeboten worden ist, diefes Haus so billig zu erwerben,
mochte ich Sie bitte», deu Provinzial-Verwaltungsrath nicht dahin zu drängen und zu sagen: ihr
habt ein schlechtes Geschäftgemacht, ihr habt euere Befugnisse überschritten,dazwischen haben wir
eine Wahl gcthätigt, es sind Ereignissedazwischen getreten, die das Haus nicht nöthig machen,da
habt ihr das Haus! Ich glaube nicht, daß dies dem Verhältuiß zwischen Landtag und Provinzial-
Verwaltungsrath entspricht. Ich bitte Sie also, meine Herren, genehmigenSie den Ankauf und
ertheilen Sie uns Iudemuität für denselben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich will ganz kurz sein »nd nur dem Herrn

Grafen von Hoeusbroecheinige beruhigendeWorte in Bezug auf deu Werth des Hauses sagen.
Ich habe zwei klassische Zeugen dafür, der eine Zeuge ist Herr von Eyuatten, der vorgestern im
Ausschußselbst zugegeben hat, das Haus habe den Werth, den wir dafür anlegen wollen; der
andere Zeuge ist der Herr Provinzial-Fener-Societäts-Direktor Seul, der allerdings als Landtags-
Abgeordneterin dem Ausschuß eine andere Meinung gehabt zu habcu scheint, wie als Fener-
Societäts-Dircktor; denn als Feuer-Societäts-Direktor hat er das Haus zu 35 000 Thalern für
so billig gehalten, daß er bereit war, seinerseitsdem Kuratorium der Feuer-Societät vorzuschlageu,
eine Hypothekvon ungefähr folcher Höhe darauf zu bewillige». (Hört! Hört!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerbe hat da« Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich verzichte.
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich verzichte.
Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eynatten hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Ich kann Herrn Dietze nur darin Recht geben,

was er eben erklärt hat, ich neige mich auch zu der Ansicht, daß der Ankauf — an und für sich
betrachtet — zu solidemPreise abgeschlossen ist. Ich erkläre dies mit Willen, um darzuthuu, daß
ich in der Sache die Ueberzeugunghabe, daß der Verwaltungsrath geglaubt hat, ein gutes Geschäft
zu macheu; andere Leute fagen, es wäre ein schlechtes Geschäft; indem dieses Haus, welches
bekanntlich seit langen Jahren zum Verkaufe ausgeboten wurde, zu billigerem Preise zu haben
gewesenwäre. — Meine Meinung ist, daß das Haus einen solchen Werth hat. Doch ich hatte
nicht vor, auf die sachlichen Bemerkungennoch einmal einzugehen. Seine Durchlaucht der Fürst
legten besonderen Werth auf den Banplatz uud in Bezug auf seine Lage au dem Kirchplatz. Dieser
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Werth ist ei» sehr fraglicher, derselbe ist meiner Ansicht nach über die Maßen in die Höhe geschraubt
worden, denn mit dem Südbahnhof ist es Zukunftsmusik. Wenn man ferner einen Nachdruck
darauf legt, daß das Haus fiir den Landes-DirektorHerrn von Landsberg gelauft worden wäre,
so wäre es rücksichtsvoll gewesen, den Herrn von Landsberg doch zu fragen, wie ihm das Haus
gefiele oder ihm überhaupt Mittheilung zu machen, letztererhat aber davon Nichts gewußt, er hat
erst von dem Ankaufe späterhin durch PrivatMittheilnngcn Kenntniß erhalten (Rufe: Schluß!)

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es wirb von allen Seiten Schluß ge.
rufen; es haben fich noch zum Worte gemeldetHerr Freiherr Eugen von Lotz, Herr Freiherr von
Scheibler, Herr Courth, Herr Freiherr Felix von Los und Herr Seul (AbgeordneterSeul: Zur
persönlichen Bemerkung,)

Persönliche Bemerkungen erfolgen nach Schluß der Debatte. Es ist ein Antrag auf
Schluß gestellt, ich bringe denselben zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche für Schluß sind,
bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist weitaus die Majorität, ich schließe die Debatte und ertheile zunächst dem Herrn
Referenten das Wort, falls er es verlangt, zum Schluß

Referent AbgeordneterTroost: Ich wollte nur kurz erwähnen, baß ich bei dem Studium
der Verhandlungen ans Hem Jahre 1879 nicht den Eindruck gewonnen habe, daß man damals
überhaupt kein Haus kaufen wollte, denn dagegen sprechen die Thatsachen, die darin enthalten sind.
Es heißt bort:

„Der IV. Ausschußstellt daher einstimmigden Antrag: . . . sowie aus den bei der
Central-Verwaltung ersparten in 4 "/«igeu preußischen Staatsschuldscheinenangelegten
Ueberschüssen die Summe von 120 000 M. zu asserviren",

für einen Neubau. Wenn überhaupt auf die Beschaffungeiner Wohnung uicht reflektirt worden
wäre, so würde kein Geld asservirt worden sein. Der Ausschuß selbst hat die Absicht gehabt, diese
120 000 M. für den Ankauf eiues Dieustgebäudes für den Landes-Direktor zu asservircu; dies
wurde später iu Folge der Diskussion abgelehnt, aber der Ausschußselbst hat doch seiuerzeit eiu
Dieustgcbäudein Aussicht genommen. Wenn Herr Graf Hoensbrocch bemerkt, das Haus sei ein
Blender, so möchte ich dies mit Rücksicht auf die mir hier vorliegendenTaxen doch bezweifeln.
Diese Taren sind von unseren Bauräthen ausgegangen; sie sind, wie Herr Dreling gesagt hat, auf
Grund der heutigen Verhältnisse mit Berücksichtigungder allerbilligsteuHerstellungskostenaufgc-
stellt und sie belaufe» sich auf 123 000 M. Wir haben das Haus aber für 115 000 M getauft!
Wenn ausgesprochenworden ist, daß es bei dem projektirtcn Neubau vielleicht au Licht fehlen
würde, so kann auch das nicht ganz richtig sein, denn die jetzige bebaute Fläche beträgt 526 hin
und wer das Haus gesehen hat, wird zugeben,daß sehr viel Raum dort ist und daß dasselbe ans
drei Seiten ganz frei liegt. Die noch nicht bebaute Fläche, die für den event, weiteren Bau
reservirt werden soll und zur Disposition des Landtages bleibt, beträgt 680 hin, also 160 hin
mehr als der heutige Bau mit Gärtchen und Nebengebäude».

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Los hat zunächst das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Zur Gefchäftsorbnuug die Frage, ob der uns
vorgelegteBeschluß im Verwaltungsrath einstimmiggefaßt worden ist.

Vice-Landtags. Marschall: Zur Geschäftsordnung hat das Wort Seine Durchlaucht
Fürst zu Wied.

Fürst zu Wied: Ich halte dafür, daß dies leine Geschäftsordnungs-Frageist.
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Vice-Landtags-Marschall: Die Sache ist erledigt. Herr Freiherr von Steffens hat
das Wort zu einer persönlichen Bemerkung.

Abgeordneter Freiherr von Steffens: Wenn Herr von Eynern mich nicht verstanden
hat, so bedauere ich das, ich meine aber, ich hätte mich klar ausgedrückt, ich habe nämlich gesagt,
so lange eine Verwaltung uicht diejenigen Erfolge in der Provinz hinter sich habe, die der Reichs¬
kanzler im Deutschen Reiche hat, müßte man vorsichtig mit dem Verlange» einer Iudeninität sein.
Das habe ich gesagt.

Vice-Laudtags-Marschall: Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort Herr Senl.
Abgeordneter Seul: Ich wollte dem Herrn Kollegen Dietze antworten, daß ich sowohl in

meiner Eigenschaft als Direktor der Feuer-Societät, als in meiner Eigenschaft als Mitglied des
Landtages den Hauskanf, was den Preis anbelangt, für einen sehr vortheilhaften halte, daß aber,
wenn ich vor die Frage gestellt werde, ob ich Indemnität ertheilen soll oder nicht, für mich nicht
allem der Preis des Hauses und die Frage, ob das Haus preiswürdig gekauft ist, foudern vor
Allem die Frage eutscheidcnd ist, ob der Ankauf des Hauses nothwendig und zweckmäßig war, und
da ich diese Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit uicht anerkennen tonnte, deshalb habe ich in,
Ausschuß gegen den Ankauf gestimmt nnd werde auch jetzt dagegen stimmen.

Vice-Laudtags-Marschall: Zu eiuer persönlichen Bemerkung hat das Wort Herr
Graf von Hocnsbroech.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte eine Bemerkung au Diejeuige knüpfen,
die der Herr Lanbtags-Marschall mir gegenüber gemacht hat. Ich habe in meinen Ausführungen
nicht nach „mehr Licht" im Hanse gerufen, sondern ich habe blos gesagt, wo bleibt das Licht auf
der einen Seite, wcuu gebaut wird. Der stenographische Bericht wird die Nichtigkeit ergeben.
Dann hat der Herr Referent seine Ausführuugen so gemacht, als weuu ich das, was ich vorgetragen
habe, z. V. den Ausdruck „Blender" aus der eigene« Anschauung entnommen hätte, als wenu das
meine feststehende Ansicht wäre. Das ist durchaus uicht der Fall. Ich habe Uou voruhereiu
erklärt, ich hätte das Haus uicht geseheu, sondern ich hätte dies Urtheil von anderer durchaus
sachkuudiger Seite gehört. Dies zur Nichtigstellnug.

Vice-Laudtags-Marschall: Zu einer persönliche« Bemerkung hat das Wort Seine
Durchlaucht Fürst zu Wied.

Fürst zu Wied: Ich habe ganz richtig verstauben, was Graf Hoensbroech gesagt hat,
ich habe es vollständig aufgefaßt, mnß aber dabei bleiben, was ich gesagt habe, daß ein Neubau
auf dem auliegenden Grundstück den, Licht keinen Eintrag thut.

Vice-Laudtags-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand weiter zum Worte
gemeldet. Wir kommen nunmehr zur Abstimmuug, Es ist von Seiner Durchlaucht dem Fürsten
von Salm ein Autrag auf namentliche Abstimmuug eingereicht worden. §. 18 unserer Geschäfts-
orduung fagt:

„Die Abstimmuug geschieht iu der Regel durch das Zeichen des Aufsteheus. Bleibt
das Resultat zweifelhaft oder hält der Laudtags-Marschall oder eiu Drittel der Ver¬
sammlung eine namentliche Abstimmung für nothwendig, so geschieht sie durch den
uameutlichen Aufruf."

Mciue Herren! Als Vorsitzender habe ich die Ehre zu erkläre», daß ich persönlich eine
namentliche Abstimmung für nicht erforderlich halte, es würde demnach die Frage entstehen, ob der
Hohe Landtag eine solche wünscht. Ich bitte diejenigen Herren, welche namentliche Abstimmung
wünschen, sich zu erheben. (Geschieht.)
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Es ist mehr als cm Drittel der Versammlung,wir schreite» zur namentlicheu Abstimmung.—
Herr von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Ich mochte bitten, nach dieser namentlichenAbstimmungdie
Versammlung zu vertagen.

Vice-Landtagö-Marschall: Wir wollen zunächst einmal die uamentlicheAbstimmung
vornehmen.

(Der Laudtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Es ist zu meinem Bedauern eine alphabetische Liste nicht

vorbereitet, ich habe aber hier eine Liste mit Ja und Nein vorliegend uud werde nun nach dem
Ihnen vorliegenden gedruckten Verzeichnis— ich natürlich zuletzt — die Abstimmung vornehmen.
Ich bringe die Anträge des Ausschusses,die ei» Ganzes bilden, zusammen zur Abstimnmugund
bitte Diejenigen, die für den Antrag des Ausschussessiud, mit Ja, Diejenigen, die gege» deu
Antrag des Ausschusses siud, mit Nein zn stimmen. — Der Herr Abgeordnete Ieutges hat das
Wort zur Fragestellung.

AbgeordneterIentges: Es dürfte sich vielleicht empfehlen,nach der Anregung des Herrn
von Graud-Ny die Worte: „Zur Wohuung des Laudcs-Direktors" fallen zu lasseu.

Laudtags-Marschall: Wir siud jetzt in der Abstimmung, ich kann nicht mehr darauf
eingehen. Die Anträge des Ausschusseswerden zusammen zur Abstimmung gestellt. Ich bitte
Diejeuigeu, welche für den Antrag des Ausfchuffes,für den Ankauf des Haufes siud, mit Ja, uud
Diejeuigen, die gegen den Antrag des Ausschusses,also gegen den Ankanf des Hauses siud, mit
Nein zn stimmen.

(Es stimme,, mit Ja: Fürst zn Wied, Vertreter des Fürsten zu Sol,us°HohcusolmSLich,
von Kempis, Freiherr vou Geyr-Schweppenbnrg, von Heister, Freiherr von Scheibler, Freiherr
vo» Solemacher-Autweiler, Graf zu Westerholt-Gyscnberg,Freiherr von Wenge-Wnlffen, Bremig,
Brockhoff,Courth, Dietze, Erbmann, von Eynern, Friederichs, von, Hoevel, Heufer, Ientges, Kaesen,
Marcus, Nels, Pelzer, Sahler, Troost, vou Werner, Ackermann, Voch, von Aoeuninghansen,
Armer, Eich, Horster, Iagenberg, Ianseu, Karcher, Limbourg, Maas, Nautcnstrauch, Reinhard,
Rmupel, Weidt, Wever.

Es stimmen mit Nein: Fürst vou Salm-Dyk, Fürst von Hatzfeld-Wilbenburg,Vertreter
des Fürsten von Solms-Vraunfels Dr. Mooren, Graf von Beissel-Gymnich, Freiherr von Äoesclager,
Freiherr vou Bourscheidt, Freiherr von Eerde, Freiherr von Eynatten, Freiherr Raitz von Frcntz,
Freiherr von Fürsteuberg-Borbcck, Freiherr von Fürstenberg-Gimboru,von Groote, Graf von Hoensbroech,
Graf von Hompefch, Freiherr vou la Palette, Freiherr Eugen von Loö, Graf von Wolff-Metteruich,
Seul, Graf Franz von Spee, Freiherr von Spies-Bülleshcim, Freiherr von Steffens, von Graud-Ny,
Kreuzberg, von Monschaw, Noechling,Radcrmacher, Bönniger, Leti^erant, Freiherr Feli^ von Loi',
Merrem, Schlick,Wolters, Wunderlich.

(Es fehlen: Graf zu Stolberg-Wernigerode,Couze, Croou, Lautz, Kockcrolö, Trapp.)
Meine Herren! Der Antrag des Ausschussesist bei namentlicher Abstimmung mit

41 Stimmen Ja gegen 33 Stimmen Nein genehmigt. — Zur Geschäftsordnunghat das Wort
der Herr AbgeordneteIeutges.

AbgeordneterIentges: Ich möchte jetzt meiueu Antrag wiederholen,daß dem Proviuzial-
Verwaltungsrath das Recht eingeräumt werde, das Haus ganz oder theilweife auch zu andere,,
Zwecke» als zur Wohuung des Lcmdes-Dircktorszu verwende».
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Landtagö-Marschall: Einen solchen Antrag kann ich nicht annehmen.— Zur Geschäfts¬
ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnetevon Eynern.

Abgeordnetervon Eynern: Ich möchte meinen Vertagungs-Antrag wiederholen.
«audtagö-Marschall: Meine Herren! Ich nehme an, daß Sie mit diesem Antrage

einverstandensind. (Zustimmung.)
Ich bitte die Herren vom I. Ausschuß, heute Nachmittag 5 Uhr zusammenzutreten.

(Stimmen: Nicht möglich!)
Wir haben noch viel zu thun, ich möchte Sie bitten nm 5 Uhr zu erscheinen. Morgen

ist wieder Plenar-Sitzuug; ich denke wieder um 11 Uhr. (Stimmen: 10 Uhr!)
Meinetwegen, meine Herren, um 10 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

Fünfte Sitzung
im Ständehmise zu Düsseldorf, mn Freitass den 15. Dezember 1882

Beginn: 10 Uhr Vormittag«.

Tagesordnung:

1. Referat des IV. Ausschusses zu dem Antrage des Provinzial<VerwaltungsrathSan den
Provinzial-Landtag, betreffend,

»,. die künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales nnd
1). die Verwendung der bewilligten Mittel zu baulichen Aenderungennnd sonstigen

Beschaffungenfür das Ständehaus. (IV. 1? der Drucksachen.)
2. Mündliches Referat des I. Ansfchusfes zu der Mittheilung der Verhandluttgen refp.

der geschehenen Schritte behufs Erlasfes:
a. eines Gesetzes,betreffend die Gestaltung der Oeffentlichteitder Verhandlungen

des ProvinziabLandtages der Nheinprovinz;
1>. eines Gesetzes, betreffend die Regelung der Diszipliuar-Verhältnisseder provinzial-

stiindischen Beamten in der Nheinprovinz;
«. eines zweiten Nachtrags zu dem OrganisationS-Regulativevom 27. September 1871,

betreffend eine andcrweite Znfammcnfetzungdes Provinzial-VcrwaltungSraths.
(I. 8, der Drucksachen.)

:;. Referat des VI, Ausschusses über den Entwurf eines Gefetzcs,betreffenddie Haftung
der Brand'Entschädigungsgelber für die Ansprücheder Inhaber von Privilegien und
Hypothekenim Bezirke des ehemaligenAppellations-GerichtshofeSzu Köln.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der gestrigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu eriuneru. — Ich koustatire,daß dies nicht der Fall
ist, und erkläre das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren! Es ist mir soeben folgendes Schreiben zugegangen, welches ich mich
beehre Ihnen vorzulesen:

Euerer Durchlaucht beehre ich mich in Verfolg des sehr geschätzten Schreibens
vom heutigen Tage ganz ergebenst mitzutheilen, daß ich die auf mich gefallene Wahl
als Landes-Direttor der Rheinproviuz mit dem Ausdrucke meines tiefempfundenen
Dankes für das mir bewiesenegroße Vertrauen des Hohen Provinzial-Landtages
annehme.

Klein,
An Landesrath,

den Landtags-Marschall der Rheinproviuz,
Seine Durchlaucht den Fürsten zu Wird,

Hier.

Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Iu Gemäßhcit unseres gestrigen Beschlusses würben die Bedinguugeu

noch besondersauzuerkennensein; eine solche Erklärung fehlt in dem Schreiben.
Landtags-Marschall: Ich kann darauf mittheilen, daß Herr Klein die Bedingungen

mündlich mir gegenüber anerkcmuthat, ich werde veraulafsen, baß dies auch schriftlichgeschieht.
Ist hiermit diese Frage erledigt? (Zustimmung.)

Sodann habe ich dem Hohen Landtag mitzutheilen, daß nach einer gestern Abend im
I. Ausschußstattgehabte« Verhandlung über die Frage der Neu- resp. Ergäuzungswahlen für den
Proviuzial-Verwaltuugsrath Herr Freiherr von Solemacher erklärt hat, daß er, da er aus dem
Regierungsbezirk Trier nach dem Regierungsbezirk Köln verzogen ist, sein Mandat für den
Regierungsbezirk Trier niederlege. Wir haben somit drei Wahlen für den Provinzial'Verwaltungsrath
zu thätige», erstens eine Wahl im zweiten Stande für den RegierungsbezirkTrier, zweitens eine
Wahl im zweiten Stande für den Regierungsbezirk Köln und drittens eine Wahl im vierte» Staude
für den RegierungsbezirkKöln. Die Wahl wird morgen vorgenommen werden. Ich bitte, die
Vorbcrathungen dafür innerhalb der Regierungsbezirkezu treffen. — Das Wort zur Geschäfts¬
ordnung hat Herr Freiherr von Frentz.

AbgeordneterFreiherr von Frentz: Ich glaube uicht, daß im RegierungsbezirkTrier eiu
wahlberechtigtesMitglied des zweiten Standes vorhanden ist. Herr von Louiseuthalist der einzige
wählbare Abgeordnete des zweiten Standes, derselbe ist aber krank. Es würde bei der Vor¬
besprechung über die Wahlen in Aussichtzu nehmen sein, die Stelle durch ein Mitglied des dritten
oder vierten Standes auszufüllen.

Landtags-Marschall: Ich bin darüber zweifelhaft. Ich bin mit Herr» von Frentz
vollständigdarin einverstanden,daß das einzige Mitglied des zweiten Standes im Regierungsbezirk
Trier, welches dort angesessenist, Freiherr von Louiseuthal ist. Derselbe ist zu unserer aller
Vebllureu durch Krankheit verhindert, am Laudtag Theil zu nehmen, und würde auch eine Wahl
in den Provinzial-Verwaltungsrath nicht annehmen können. Es wäre die Frage, ob Graf Acissel
wählbar ist; derselbe wohnt gerade auf der Grenze uud hat eiueu Theil seines Rittergutes im
NegierungsbezirtTrier liegen. Ich weiß es nicht. Das Wort hat Herr Freiherr Eugen von Loe.
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AbgeordneterFreiherr Eugen von Lo8: Ich will natürlich der Entschließungdes Herrn
Freiherr« von Solemacher durchaus nicht vorgreisen. Ich habe gesprächsweise verlauten hören,
daß er das Mandat, welches er im RegierungsbezirkTrier angeuouuueu hat, abgesehen davon,
daß er seinen Aufenthaltsort von Trier uach Köln verlegt hat, noch weiter bis zum Ablauf der
Wahlperiode, für welche er vor 4 oder 5 Jahren gewählt wurde, beizubehalten geneigt sei. Wir
kämen dadurch über alle Schwierigkeit« hinweg, falls das zutreffend ist, was ich gehört habe,
uud weun Herr von Solemacher sich entschließen könnte, sein Mandat beizubehalten,

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr vou Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

habe mir erlaubt, gestern im I. Ausschussedie Sache weitläufig auseinander zu setzen. Es find
fo viele der Herren anwesendgewesen, daß ich eigentlich glaubte, uicht noch einmal darauf eingehen
zu muffen. Die Frage, ob mein Mandat fortdauert oder uicht, ist, da ich mcineu Wohnsitzaus
dem RegierungsbezirkeTrier nach dem RegierungsbezirkKölu verlegt habe, eine kontroverse, daß
mein Mandat bis heute fortgedauert hat, ist zweifellos, benu es heißt ausdrücklich:bis ein Nach¬
folger gewählt ist. Ob mciu Mandat fortdauert, ist die eiue kontroverseFrage. Die zweite
Frage ist, wer die zuständigeBehörde ist, um diese Frage zu entscheide,,. Ich habe gestern aus-
geführt, daß es fraglich ist, ob es geuüge, wenn die Abgeordnetendes RegierungsbezirksTrier
erklären, daß sie nach wie vor die Wahl als die auf sie entfallende betrachten, ich habe feruer
gesagt, man könnte die Theorie aufstellen, daß der Landtag darüber zu befinden habe, man könnte
auch die Theorie aufstelle,,, daß die Staatsregicrung darüber zu befinden habe, es kann vielleicht
fogar der Fall sein, daß Gerichte darüber zu entscheiden haben, denn der Provinzial-Verwaltungs-
rath ist in manchen Fällen Nekursinstanz, z. V. für Feucr-Societäts-Augelegenheiten; es tonnte
also ein solcherBeschluß angefochten werden, wenn ein Mitglied mitgesesscu hat, dcsseu Maubat
fraglich ist. Um lein Präzedens zu fchaffeu, um keinem Rechte zu nahe zu treten, ist der aller»
einfachste Weg: ich erkläre, ich lege mein Mandat für den RegierungsbezirkTrier uieder. Damit
ist diese Frage erledigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Freiherr von Frentz hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Frentz: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich habe nach den Worten des Herrn Freiherrn

von Solcmacher nicht mehr viel zu sage,,, ich möchte uur mit Rücksicht auf den Vorschlag des
Herrn Freiherrn vou Frentz Folgendes bemerken:Die Sache ist einfach. Es bestehtdie Vorschrift,
daß auf die fünf Regierungsbezirkeje drei Wahlen fallen, das an Stelle des Herrn Freiherrn von
Solemacher zu wählende Mitglied muß im Ncgicruugsbezirk Trier wohueu, (Landtags-
Marschall: angesessen sein) jawohl, angesessensein. Ist also kein Mitglied aus dem zweiten
Stande da, welches wählbar ist, ist Herr von Louisenthalder einzige und krank, fo mnß aus einem
anderen Stande gewählt werden.

Landtags-Marschall: Dagegen wollte ich bemerken, daß Herr Graf Beißet im
RegierungsbezirkTrier ansässig ist. — Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich kann die Erklärung des Herrn vou Solcmacher
uur dahin auffassen, daß sie in der Intention abgegebenist, daß derselbe seine Stellung als zwei¬
felhaft ansieht. Ich glaube, daß darüber der Provinzial-Landtag zu beschließen hat. Wenn über
diese Sache eiu Beschluß des Provinzial-Laudtages herbeigeführt wird, und diefer Beschluß dahin
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ausfällt, daß das Mandat nicht als erloschen zu erachten ist, so wird Herr von Solemacher wohl
auch von einer weiteren AufsageAbstand nehmen.

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn von Eerde darauf erwidern, daß dies nach
der Erklärung, welche Herr von Solemach»r eben abgegebenhat, nicht gut möglich ist. Er sagt:
es ist zweifelhaft,welche Instanz darüber zu entscheiden hat; wie kann also der Landtag darüber
beschließe»? Wenn ein Mitglied des Proviuzial-Verwaltuugöraths erklärt, sein Mandat deshalb
niederzulegen,weil es zweifelhaftist, so kann kein Landtag ihn p«r Beschluß zur Beibehaltung des
Mandat« zwingen wollen. — Zu einer persönlichen Aeinerkuug hat Herr Freiherr von Solemacher
das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher.Antweiler: Die Sache ist einfach
dadurch erledigt, daß ich mir erlaubt habe, zu erklären: ich habe niedergelegt.

Landtags- Marschall: Der Herr AbgeordneteIcntges hat das Wort,
Abgeordneter Ientges: Diese Erkläruug habeu wir ebeu bedauert, denn der Herr

Vice-Landtags-Marschallhat meines Erachten« keine Veranlassung dazu. Die Anordnungen für
die Neuwahlen und die Ersatzwahlengehen von der Königliche!,Behörde, nicht vom Landtage, aus.
Wir sind aufgefordert, Neuwahlen zu thätigen für Herrn von Oeyr-Schweppenburgund für Herrn
Mnnd, die mit dem Tode abgegangen sind, aber eine Aufforderung zur Neuwahl in Folge
Veränderung des Wohnsitzesliegt nicht vor. Darum würde es im Interesse des ganzen Landtages
liegen, damit er diese Frage nicht zu erledigen hat, daß Herr von Solemacher seine Erklärung
zurückzöge. Ich glaube, es würde dies mit Freudeu begrüßt werden, und wir kämen über diese
Frage hinweg. Meiner Ansicht nach ist es uuzweifelhaft, daß die Mitgliedschaft im Provinzial-
Verwaltungsrath bis zur Wahl eines Nachfolgers fortdauert, daß, bis eine solche erfolgt, das
Mitglied <1<? ^'nro Sitz und Stimme im Provinzial-Verwaltnngsrath hat.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Meine Herrcu! Ich gehöre zn Denjenigen, welche

im Ausschuß Herru vou Solemacher gebeten haben, da die Sache zweifelhaft wäre, zu bleibe«;
ich habe meiu Bedauern über feinen Entschluß, seiu Mandat niederzulegen,ausgesprochen,wenn
er aber daran festhält, können wir es zn unserm Bedauern nicht ändern. Ich bin nicht der
Ansichtdes Herru AbgeordnetenIentges, wir haben meiner Ueberzeugungnach auch aus eigener
Entschließungzu wählen, uicht nur, wem, der Königliche Kommissar uns die Sache zuweist. In
diesem Punkte sind wir souveraiu, unsere Wahlen in dcu Provinzial-Verwaltnngsrath sind an keine
Bestätigung gebuudcu, also können wir aus eigener Entschließungnen wählen.

Landtags-Marschall: Ich kann dies nur bestätigen; geschäftsordnnngSmäßigist da«
so und gesetzlichanch. — Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Laudtags-MarschallFreiherr vou Solemacher-Antweiler: Die Worte des Herrn
Freiherrn Felix vou Loi> ließen die Deutuug zu, als weuu ich andere Motive zur Niederleguug
meines Mandats haben könnte, als diejenigen, welche ich ausgesprochenhabe. Ich erkläre also
ausdrücklich:ich lege meiu Mandat nieder, weil ich es für zweifelhafterachte und der Frage der
Pnifuug für die Zukunft in keiner Weise präjndiziren möchte.

Landtags-Marschall: Das Wort hat Herr Freiherr Felix von Los.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich habe absolut keine Audeutuug

>» meine Worte legen wollen. Ich habe ausdrücklichgesagt, daß es wegen des Ritterguts eine
zweifelhafteFrage sei.
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Lanbtags-Marschall: Meine Herren! Die Sache ist wohl hiermit erledigt. — Der
Herr AbgeordneteMarcus hat das Wort.

AbgeordneterMarcus: Ich wollte noch hervorheben, daß alle ständischenWahlen vor
der Thätigung der Wahl bekannt gemacht werden müssen.

Landtags-Marschall: Das ist bei Wahlen in den Provinzial - Verwaltungsrath nie
geschehen. Wir haben im letzten Landtage auch eine solche Wahl gethätigt — ich brauche Sie
nur daran zu erinnern — der Abgeordnete Horst legte sein Mandat fiir den Provinzial-Verwaltungs-
rath während der Dauer des Landtages nieder und drei bis vier Tage darauf haben wir deu
AbgeordnetenKaesen an seine Stelle gewählt. Ich glaube, Sie werden sich dessen Wohl erinnern;
die Sache ist damals vollständigrite behandelt worden und so liegt die Sache auch heute. Die
stäudischeu Wahlen, welche in dem Gesetz augezogensind, sind ganz andere, als die Wahlen zum
Provinzial-Verwaltuugsrath, welche der Landtag zu thätigen hat. — Wünscht in dieser Sache
noch Jemand das Wort? — Da dies nicht geschieht,erkläre ich diese Angelegenheit für erledigt.
Wir würden also morgen zur Wahl schreiten.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein, zunächst:
Referat des IV. Ausschusses zu dem Nutrage des Provinzial-Verwaltungs-

raths au den Provinzial-Landtag, betreffend:
a. die künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales und
d. die Verwendung der bewilligten Mittel zu baulichen Aenderungen und

sonstigen Beschaffuugen für das Ständehaus.
Referent ist Herr Freiherr Eugen von Loe.
Referent AbegeordneterFreiherr Eugen vou Loe: Dem IV. Ausschuß, meine Herren,

hat unter anderen ein Antrag des Herrn AbgeordnetenKaesen vorgelegen, ein Antrag, welcherdie
künstlerischeAusschmückungdes Sitzungssaales in unserem Ständehause betrifft. Der An¬
trag lautet:

„Der Provinzial-Verwaltungsrath wolle uuter Aufrechterhaltung seiner Vorlage (die
künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales im Ständchause betreffend) in
Betreff der künftigen Behandlung dieser Angelegenheit dem Hohen Landtage vor¬
schlagen : die Beschlußfassungüber die Zeit, wann dieses Projekt weiter verfolgt werden
soll, einem späteren Landtage vorzubehalten."

Mit diesem Antrage des AbgeordnetenKaesen steht iu engem Znsammenhangdas Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag, welches den Mitgliedern des Hohen
Hauses unter IV. 1? der Drucksachenzugegangen ist und worin der Provinzial-Verwaltungsrath
den Antrag an den Hohen Landtag richtet, er wolle

1. beschließen, daß die großen Wandflächendes Sitzungssaales mit Ailderwerkzu verzieren
seien und zu diesem Zwecke eine Konkurrenz unter Zugrundelegungdes hier angeschlossenen
Programms ausgeschrieben werden soll;

2. eine Kommissionvon drei Mitgliedern aus seiner Mitte ernennen, welche gemeinsam
mit den im Konkurrenz-Programmebenannten drei Künstlern unter dem Vorsitz des
Landtags-Marschalls die eingehendenArbeiten zu prüfen und die ausgesetzten Preise zu
vertheilen haben wird.

Der IV. Ausschußhat sich mit dieser Angelegenheitbefaßt und den Antrag an das Hohe
Haus gerichtet, welchen ich mir erlaube zu verlesen:
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„Referat, betreffend das Referat des Proviuzial-Verwaltuugsraths Drucksachen IV. 17,
in Verbindung mit dem Antrage des AbgeordnetenKaeseu ä. ck. Köln, den 7. Dezember 1882,
die künstlerische Ausschmückung des Sitzungssaales betreffend.

Der Antrag Kaesen wurde in Verbindung mit dem Referate des Proviuzial-Verwaltuugs-
raths vom 30. November 1882, über die künstlerische Ausschmückung des großen Sitzuugssaales
und die Verwendung der bewilligtenMittel zu baulichen Aeudernngeuund sonstigen Beschaffungen
für das Ständehaus (IV. 1? der Drucksachen)im IV. Ausschusseeiner entgehenden Erörterung
unterzogen, und hiernach ging die Ansicht des Ausschussesdahin, daß dem Autrage des Herrn
Kaesen stattzugebensei: der gegenwärtig tagende außerordentlicheLandtag könne umsowcuiger in
diesem Augenblicke,wo ein großer Theil der Provinz von den traurigste» Folge« elementarer
Ereignisse heimgesucht sei, Geldmittel zu Luxuszweckeubewilligen, weil dadurch iu der Provinz ein
Eindruck hervorgerufen werden könnte,den mau besser vermiedensähe.

Was den in der Drucksache IV. 1? sud b. aufgeführten Beschluß des 27. Proviuzial-
Landtageö betrifft, in dessen Ausführung von den behufs mehrerer bauliche,, Aeuderungen und
behufs Beschaffungen für das Ständehaus zur Disposition gestellten 10 000 M. Seitens des
Proviuzial-Verwaltungsrathes Ausgabe» in Höhe von 4900 M. gemachtworden find, so ist der
Ausschußder Meinung, dem Provinzial-Lanbtage vorschlagenzu sollen, daß der noch disponible
Betrag von ri. z>. 5000 M. dem Provinzial-Verwaltungörathe zur Verfügung bleiben foll, um
ein Bildnis; Seiner Majestät des Kaisers zu beschaffen,welches im Lesezimmer des Stäudehauses
Platz finden solle.

Der IV. Ausschußschlägtdemnachdem Hohen Landtage vor, zn beschließen:
1. Die Beschlußfassungüber die Zeit, wann das Projett, betreffend die künstlerische

Ausschmückung des Sitzungssaales weiter verfolgt werden soll, wird einem späteren
Landtage vorbehalten, und

2. Der Proviuzial-Verwaltungsrath wird ermächtigt, ein Bildniß Seiner Majestät des
Kaifers für 5000 M. zn befchaffen,um demselben im Lesezimmer des Stäudehauses
Aufstellungzu geben."

Meine Herren! Ich erlaube mir noch zu erwähnen, daß dieser Antrag des IV. Ausschusses
einstimmiggefaßt worden ist.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diese Anträge des Ausschusseszur
General-Diskussion.— Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Vielleichtnimmt vor mir der Herr AbgeordneteKaeseu zur
Begründung seines Antrages das Wort; dann würde ich so lange auf dasselbe verzichten, wenn
nicht die Gründe, die Herr Kaesen in seinem schriftlichen Antrage angegebenhat, die einzigensind,
die ihn zur Stellung dieses Antrages veranlaßt haben. (AbgeordneterKaesen: Ich halte eö für
unzulässig,jetzt das Wort nehmen.)

Ich fetze also voraus, daß Herr Kaesen keine anderen Gründe hat, als Diejenigen, welche
er augegebenhat. Es ist sonst üblich, daß wer Anträge stellt, seine Anträge begründet bevor
Andere das Wort ergreifen. Wenn Herr Kaesen dies als unzulässig erachtet, so kann ich nur
annehmen, daß diejenigen Gründe, die er in seinem Antrage schriftlichangibt, für ihn crfchöpfend
sind. Meine Herren! Ich erlaube mir, zu diesem Antrage des Ausschusses und zu diesem Autrage
des Herrn AbgeordnetenKaesen Folgendes zu beautrageu:
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„Hoher Landtag möge die 5000 M, zur Beschaffungeines Bildnisses Seiner Majestät
des Königs bewilligen,

über die übrigen Anträge des Verwaltuugsraths, weil dieselben erst vor den
nächstenordentlichen Landtag gehören, sowie über den sich daran anschließenden Autrag
Kaesen, zur Tagesordnung übergehen."

Der vorige Landtag hat den Provinzial-Ansschuß beauftragt, uicht dem fetzigen außer¬
ordentlichen Landtag, sondern dem nächsten Landtag, d. i, dem nächste» ordentlichen Landtag
Entwürfe und Kostcuanschlägefür die beschlossene Ausschmückung des Saales im Stäudehause
zuzustellen. Weun nun der Provinzial-Verwaltungsrath dem gegenwärtigenaußerordentlichen
Landtage noch nicht die Entwürfe und Kostenanschläge,sondern den Entwurf eiues Kouknrrenz-
Programms und den Vorschlag znfertigt, der Kommifsioufür die Prüfung der Entwürfe und
Kosteuaufchlägc uoch drei Mitglieder aus dem Landtag zuzuweisen, so ist dies außerordentlichlicbens-
würdig, aber es ist dies leine Forderung, die der Landtag bei seinem Beschluß au deu Provinzial-
Nerwaltungsrath gestellt hat. Meine Herren! Nach dem Wortlaute des Beschlusses habeu
wir im uächsten Landtage Entwürfe und Kostenanschlägefür die Ausschmückung des Stände-
saaleS von Seiten des Provinzial-Verwallungsruths zn fordern, nnd wir sind meiner Rechts-
auffassung nach in keiner Weise berechtigt, vou dem damalige« Beschluß, der auf den nächsten
ordentlichen Landtag verweist,durch deu Beschluß eines außerordentlichen Landtages in irgend einer
Weise abzugeheu. Meine Herren! So steht die Frage und deshalb beantrage ich, in Bezug auf
sämmtliche Anträge des Provinzial-Verwalluugsraths, soweit sie sich auf die Ausschmückung des
Ständcsaales beziehe«,zur Tagcsorduung überzugehen.

Dann, meiue Herren, komme ich zu dem Antrage des Herrn AbgeordnetenKaesen. Der
Herr Abgeordnete Kneseu begründet denselben damit, daß er sagt, „soll die Provinzial-Hülfs-
kasse ihrem Namen gerecht werden, so kann sie in der gegenwärtigenZeit Mittel zn Lnzms-Auögaben
nicht besitzen." Ich möchte mir erlauben, den Herrn AbgeordnetenKaesen darauf aufmerksamzu
machen, daß die Provinzial-Hülfstassc nicht nach ihrem Namen zn beurtheile» ist, sondern nach
deujcuigeu Vestimmuugcn, die ihr zur Ausführung in ihrem Statut zugewiesen sind, nnd diese
Bestimmungen sind, daß die Provinzial-Hülfstaffe gebildet ist, „zn dem Zwecke, gemeinnützige
Anlagen und Anstalten, Gemcindebauten, Tilgung von Gemeindeschnlden, Grnndverbesserungenund
gewerblicheUnternehmungen durch Darlcheu zu erleichtcru und den Geldverkehr überhaupt zu
befördern." Die Proviuzial-Hülfskaffeist alfo nicht eine Hülfstaffe, die dazu gebildet ist, Noth-
zustande zu lindern, foudcru es ist eine Kaffe, die die großen Geldgeschäfte für die Provinz befördern
nnd unternehmen foll. Ich möchte aber das Mitglied des Provinzial-Verwaltuugsraths, welches
diesen Antrag gestellthat, den Herrn Abgeordnete«Kaesen, in seiner Eigenschaftals einfaches Mit¬
glied des Landtags darauf aufmerksammachen, daß es sich hier gar uicht um die Provinzial-
Hülfskasse, sondern um deu Ständefouds handelt, und daß die Summe zur Ausschmückung
dieses Saales ans dem Ständefonds entnommenwerde« foll, der etwas ganz anderes ist, als die
Proviuzial-Hülfskafsc. Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Kaefcn begründet feinen Autrag
damit, in der gegenwärtigen Zeit fei eine Entnahme aus diesen bereiten Fonds nicht thunlich.
Meine Herren! Er meint damit die Zeit, wo wir Nothzuständein der Provinz haben. Hätte der
Herr Abgeordnete Kaesen deu Antrag gestellt, die für die Ausschmückuugdes Ständesaales bestimmten
Gelder zur Linderung des Nothznstandeszu verwenden,so hätte das allerdings einen Sinn, dann
hätte dieser Antrag, möchte ich sagen, in seiner Form und seinem Inhalte Verständniß für mich,
aber nur beschließen, wir sollen die Vorarbeiten zur Ausschmückn»«,des Ständesaalcs zurücksetzen
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die Gelder ruhig liegen lassen, gar nicht zu irgend einen, anderen Zweck verwenden, das bedeutet
gar nichts Anderes, als den Historienmalern, die auf die Ausschmückung des Ständesaales sich
gefreut haben, dafür, daß ein Nothzustandin der Provinz ist, auf eiu Jahr oder auf zwei Jahre die
Arbeits-Gclegcnheit nehmen. Das kommt mir so vor, als wenn der Herr Abgeordnete Kaesen
sagte: weil ein Nothzustaudiu der Provinz ist, werde ich nur uoch Wasser uud keinen Wein
trinken. Wenn er die Ersparnisse an Wein beu Nothleidcudeuzuwendete, so fände ich das in der
Ordnung, wenn er sich aber nur Abstiucnzin dem Trinken von Wein auferlegt, was ist der
Erfolg? er wird durch den geringere» Kousum au Wem seinen Wcinvorrath im Keller nicht
augreifeu und wird den Winzern au der Mosel — ich setze uämlich voraus, daß er Moselwein
trinkt — (Heiterkeit) die Gelegenheit zu Neuanschaffnngeufür seinen Keller entziehen. Meine
Herren! Sie werden zugestehen,daß der Antrag des Herrn AbgeordnetenKaesen, den er uuu
vielleichtnäher begründe« wird, etwas unverstäudlichist, Der Herr AbgeordneteKaesen will die
Ausgaben nicht machen, er will das Geld uur asservireu und er sagt ferner, die Ausschmückung
dieses Stäudesaales wäre eiuc Luxus-Ausgabe. Nuu, meine Herren, der Saal ist ja iu dekorativer
Beziehung recht schön; was neben dem Baumeister der Anstreicheruud der Tischler daraus hat
macheu köuucn, ist da, aber Sie werde» zugestehen,daß dieser Saal heute mehr wie der Saal
eines Parvenns aussieht. (Lebhafter Widerspruch.)

Jeder, der Geld hat, kann sich einen solchen Saal Herrichten; ein Saal, in welchemdie
Vertreter der Provinz sitzen, hat eine größere, weittragendereBedeutung, in ihm sollen die Zwecke,
die dieser Saal und dieses Haus hat, kundgegeben werden und die Kuust soll diese Bedeutung zum
Ausdruckbriugeu.

Laudtags-Marschall: Herr von Eynern, ich würde den Ausdruck, den Sie so eben
gebraucht haben, abschwächen, er klingt etwas sehr scharf.

Abgeordnetervou Eyueru: Welchen?
Land tags-Marjch all: Parvenu.
Abgeordnetervon Eynern: Ich bin sehr gern bereit, dafür zn sage,,: eines Mannes,

der nicht durch seine Stellung im Leben, sondern durch seineu Geldbesitz allein Bedeutung bean¬
sprucht. Meine Herren! Sie werden zugestehen, daß die einzige künstlerische historische Aus¬
schmückungdieses Saales, der nackte Mann da in unserm juugen Wappeu für die Versammlung
der Vertreter einer großeu Provinz nicht geniigenkann. Es ist keine Lurusausgabe, die wir hier
haben machen wollen, sondern wir haben ein würdiges Versammluugs-Lokalherstellenwollen, das
auch äußerlich die Vedeutuug unserer, des Landtags, Stellung, wiedergibt,und wir barnebenhaben
den Zwecken des Ständefonds, die nach seiner ersten Bestimmung ausdrücklichdahin gehen, Kunst
und Wissenschaft neben Nothzustäudeu iu der Provinz zu hebe», gerecht werde» wollen. Meine
Herreu! Ich halte den gegenwärtigeuLandtag weder für berechtigt,noch für befugt, nach unseren
früheren Beschlüssen den Antrag des Herrn Abgeordneten Kaesen anzunehmen; wir haben ans
einen ordentlichen Landtag verwiesen. Wir können allerdings, meine Herren, einen Beschluß
fassen, der eiucu früheren Beschluß aufhebt, aber ich glaube, meine Herren, das wäre ein Vor¬
gehen, wie es bisher in parlamentarischen Versammlungen uicht üblich geweseu ist. Ich ersuche
Sie deshalb, meine Herren, den Antrag, den ich gestellt habe, zu unterstütze!, und damit die
Vorarbeiten des Verwaltuugsraths für eine künstlerischeAusschmückungdes Ständchauses ruhig
weiter gehen zu lassen; es kann dann der nächste Landtag über dessen Vorlage Beschluß fassen

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn von Eynern zunächst bitten, mir seiuen
Antrag freundlichst einreichen zu wolle,,. Ich bemerke zur Geschäftöordunng, die er angezogen
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hat, daß, nach meiner Ansicht,ein außerordentlicherLandtag sehr Wohl befugt ist, über Beschlüsse
zu befinden, die ein früherer Landtag gefaßt hat. — Herr Graf Hoensbroech hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich hatte die Absicht, mich in ähnlicher Weife
zu dem Autrage des Ausschusses auszusprechen,wie ich es schon im Ausschußselbst gethan habe,
nachdemich aber die Ausführung des geehrte» Herrn Vorredners bis zu Ende gehört habe, bleibt
mir wirklich nur noch übrig, zu konstatiren, daß der Antrag desselben in Folge unüberlegte«
Selbstmords nicht mehr unter den Lebende« weilt.

Abgeordnetervon Ehnern: Ich weiß nicht, ob ich deu Ausdruck,den Graf Hoeusbroech
gebraucht hat, richtig verstaudeuhabe.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Es war in Bezug auf den Antrag gefagt, er
weile nach der eben gehörten Begründung in Folge unüberlegten Selbstmords nicht mehr unter
den Lebenden.

Abgeordnetervon Ehuern: Ich muß dem Herrn Lcmdtags-Marschallanheimgeben, ob
dieser Ausdruckein irgendwie gerechtfertigterund erlaubter ist.

Landtags-Marschall: Ich wollte schon fragen, wie der Ausdruckgemeint ist.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich bitte den Ausdruckals das aufzufassen,was

er sein sollte: als einen Witz, als Entgegnung auf die Witze des Herrn von Ehnern, nichts weiter.
Landtags-Marschall: Dann ist dies wohl hiermit erledigt.
Abgeordnetervon Ehnern: Ich habe allerdings für Witze in dieser Art lein Verständniß.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordnetePelzcr hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Darüber kann ein Zweifel wohl nicht bestehen,

daß diese Angelegenheit, so gut wie jede andere, auch zur Kompetenz eines außerordentlichen
Landtages gezählt werden kann, wenn dieser Landtag sie selbst zu seiner Kompetenz nehmen will.
Die ordentlichen und die außerordentlichenLandtage unterscheidensich ihrem Weseu nach nicht,
wir find stets dieselben und köuneu, sobald wir versammelt siud, iu jedem Augenblickdasjenige,
was in früheren Sessionen, seien sie ordentlicheoder außerordentlichegewesen, beschlossen worden
ist, hier wieder abändern. Auf eiue folche Abänderung zielt allerdiugs der Autrag des Herrn
Kaefcn refp. des Ausschusses. Ich glaube nnn, meine Herren, gegenüber den Ideen, die Herr
von Ehnern früher hier nur mehr oder weniger angedeutet, über die er sich aber heute erst ganz
klar ausgesprochenhat, gegenüber dem ungeheuren Aulauf, den er heute bezüglich dieser Wand-
flächen und ihrer Ausschmückung nahm, ist der Antrag ihres Ausschussesdurchaus berechtigt.
Herr von Ehnern hat offenbar nach seinen heutigen Erklärungen, nichts mehr und nichts weniger
im Sinne, als diese Wandflächen ;n einem Feld für kostspielige Hanpt- und Staatsaktionen der
Historienmaler zu macheu, er sagte, die Herren hätten sich darauf fchou alle weitum im Lande
gefreut. Meine Herren! Ich glaube, es würde ein Wegwerfen der Mittel der Provinz sein,
(Widerspruch) wenn wir große Historienmaler einlüden — jawohl, meine Herren, ich bleibe
dabei, — auf diefe unglücklicheu Wandflächen,die eiue gauz uugenügcndeBeleuchtung haben, die
man überdies nicht fehen kann, ohne daß die Kronleuchter einem mitten im Auge hängen, große
Historienbilder im dramatischenSthle zu malen. Ich glaube, daß dazu die Mittel der Provinz
nicht herhalte,, dürfen, weder diejenigen der Hülfskaffe, noch diejenigen des Ständefonds. Zn
meiner Zeit, wo mehr Geld im Lande war und zwar sowohl in öffentliche!, als privaten Tafchen,
zu einer Zeit, wo die Kunst in Deutschlandin hoher Blüthe und vielleicht höher stand, als heute,
hat man sich begnügt, derartige Wandflächenin Sitzungssälen rein dekorativ zu behandeln. Auch
hier wird eine dekorativeBehandlung diefer Wandflächen sich „»gleich mehr empfehlen, als die
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Projekte, die Herr von Ehuern im Schilde führt. Herr von Eyneru hat gesagt, wir säßen hier
wie im Saale eines Parvenu. Meine Herren! Gerade bei den Parvenus und bei den Gründern
findeu Sie deu unsinuigeu Lurus, der auch selbst auf solche verlorene Wandflächengroße dramatische
Malereien bringt; eine monumentale Malerei wie sie für folche Sitzungssäle und deren Ernst paßt,
begnügt sich damit, daß sie etwa große Wappenschilder,welche der Geschichte des Landes angehören,
anbringt, oder in Spruchbändern und dergleichen auf heimathliche Verhältnisse und Geschichte
hinweist. Bescheiden und beschränken wir uns in der Weise, wie die Leute früher in Deutschland
gethan haben, die, wie gesagt, mehr Geld hatteu, als wir heute haben. Ich glaube, zweckentsprechend
wäre es speziell für unseren Sitzungssaal, wenn er einfache Andeutungen und Erinnerungen an
dasjenige bringt, was rheinische Geschichte, rheinische Sage und Poesie in ungeheuremReichthum
bieten. Wenn wir nach der Absicht des Herrn von Eynern mit offenbar ganz kolossalen Summen,
die dazu erforderlich find, ein paar einzelne historischeMomente herausgreifen, während wir,
beiläufig bemerkt,nicht einmal eine gemeinsame Historie haben, dann werden wir auf ewige Zeit
dafür büßen und ewig um die Kronleuchter des Saales herumgehen, um einen Platz zu finden,
Von welchem aus wir auf diesen dunklen oder halbdnnklleuWandflächcn die Bilder scheu können,
die mit diesem Sitzungssaal und dessen Aufgaben nichts gemein haben. Ich bin also prinzipiell
gegen den Antrag von Eyuern und bin ferner auch deshalb dagegen, weil ich, wie gesagt, den
Sitzungssaal des rheinischen Ständehauses nicht iu der Weise ausschmücken will, wie sich die
Privatsäle der Parvenus und der Gründer ansgeschmückt finde». — Wenn der Antrag Kaescn
heute abgelehnt wird, würde ich dem Hohen Landtag vorschlagen, im Anschluß au den früheren
Beschluß eine lediglich dekorativeAusschmückung dieser Waudflächen,die so ungeeignet wie möglich
sind, darauf große Geldsummezu verwenden, zu beschließen.

Was den nackten Mann angeht, so gebe ich denselbenHerrn von Ehneru vollständig
Preis, ich wünfche, daß die Figur, die auch in meinen Augeu eine wahre Scheußlichkeitist,
möglichstbald ans diesem Saale eutfcrnt werde; sie hat in ihrer krassen abgeschmacktenNatürlichkeit,
in dem Mangel allem und jedes Stils etwas wahrhaft EkelhaftcS;mau glaubt bei ihrem Anblicke
den Schweißgerucheines Atlethen zu spüre». (Heiterkeit.)

Ich möchte deshalb bitteu, hier gleich zu beschließe», dieseu Kamcradeu auf jedcu Fall
aus dem Sitzungssaal zn entfernen; e« handelt sich ja hier, zum Unterschied von den besprochenen
großen Historienbildern, glücklicherWeise unr um eiucu kleinen Scherz, den wir uns erlaubt
haben und der mit kleinen Mittel» wieber redressirt werden kann. (Beifall.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat zu meinem Bedaueru deu
AusdruckParvcuu, deu Herr von Ehnern gebrauchthat, wiederholt au sehr hervorragender Stelle
gebraucht; ich möchte daran erinnern, daß Herr von Ehnern ans meine Bitte diesen Ansdruck
sofort abgeschwächt hat. — Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelz er: Das Bedauern des Hcrru Landtags-Marschallsist mir nicht vollständig
erklärlich. Herr von Eynern hat iu seinen Worten geradezu davou gesprochen, daß der Landtag
hier wie ein Parvenu sitze. (Abgeordneter von Eynern: Nein, ich muß sehr um Entschuldigung bitten.)

Nun ja, ich habe vielleicht uicht gauz korrekt die Worte des Herrn von Eynern wieder¬
gegeben. Herr von Eynern hat aber doch gesagt, wir säßen hier in einem Saale, wie ihn Parvenus
hätten, oder in den, Saal eines Parvenus. Das scheint, mir ziemlich ideutisch zu sein; ein
Mißverständnis;dessen, was Herr von Ehneru gesagt uud was er freilich nachher abgeschwächt hat,
ist kaum möglich. Dem gegenüberhabe ich denn meine Ausführung dahin gerichtet: lassen Sie
uns dafür sorgen, daß wir uns nicht gerade in einen Saal versetzen, wie ihn sich die Parvenus
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anschaffe,,. Es scheint mir doch wohl statthaft zu sein, daß ich an den Landtag die Warnung
ergehen lasse, nicht so zu handeln, wie ein Parvcnn thnt.

Landtags-Marschall: Dann ziehe ich das, was ich über diesen Pnukt gesagt habe,
zurück und kann nur konstatireu, daß Herr Pelzer als Mitglied des Prouiuzial-Vcrwaltungsraths
nnd als Mitglied der Kommission,welche darüber berathen hat, wie diese Wände ausgeschmückt
und welche VorschlägeIhnen dafür gemacht werden sollen, ein sehr eifriges Mitglied gewesen ist
und die besten Vorschlägegemachthat. Ich glaube, daß ein großer Theil seiner Ncde nickt gerade
jetzt hierher zur Behandlung dieser Frage gehört hat, sondern wahrscheinlichdann erst am Platze
sein wird, wenn einmal die Vorschläge von Seiten der Künstler gemacht worden sind, und wir
uus über die verschiedenen Vorlagen, welche die Künstler uns macheu, zu entscheiden haben, denn,
meine Herreu, es haudelt sich heute uicht darum, zu beschließen,wir »vollen 50 000 M. ober
100 000 M. an Künstler ausgeben, um den Saal auszuschmücken, sondern es handelt sich darum,
Künstler aufzufordern, uns zu zeigen, was sie leiste» konucn, uud dafür die geringe Summe von
0000 M. aufzuwenden. Den Beschluß über die Ausschmückung hat der nächste Landtag sich vor¬
behalten. Der Herr AbgeordneteKacsen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Meine Herren! Sie haben in dem früheren Landtage beschlossen,
die Wandflächcn auszuschmücken, ich bedaure, daß Sie uicht beschlossen haben, die Neben aus-
zuschmücken, soust hätten Sie es heute vou Herru von Eyucrn sehr billig gehabt. (Heiterkeit.)
Er hat angeführt, daß mein Antrag keinen Sinn habe, er hat trotz seiner geistreichen Nede keinen
Sinn darin gefunden, ich frcne mich aber, daß 20 Mitglieder des Ausschüsse« dem Antrage
einstimmig zugestimmthaben; wenn in meinem Antrage kein Sinn ist, so haben 26 Abgeordnete
sich dieser sinnlosenSache angeschlossen.

Landtags-Marschall: (den Redner unterbrechend)Ich habe dieses Wort nicht gehört,
sonst hätte ich mir erlaubt, deu Ausdruckzu rügcu.

AbgeordneterKaesen: Der Ansdrnckist aber positiv gefallen.
Landtags-Marschall: Ich bedauere diese« Ausdruck sehr, ich darf solche Ausdrücke iu

diesem Saale uicht duldcu.
AbgeordneterKaesen: Herr von Eyucrn hat ferner deduzirt, daß der Gewinn aus der

Provinzial-Hülfslasse zu deu Zwecke« bestimmt sei, welche er vorgelesenhat; wenn die Hülfskasse
selber zu Hülfelcistuugcnbestimmt ist, so deute ich, daß der Gcwiuu aus der Proviuzial-Hülfskasseauch
in erster Linie zn Hülfslcistnugcu bestimmt ist. Im Allgemeinensteht in der Verordnuug, daß er
zunächst zu gemeinnützigenZwecken dienen soll, und ich glaube, daß in dein Augenblick,wo die
Staats-Verwaltung mit der Proüinzial-Verwaltung einen Nothschrcidnrch die ganze Welt erschallen
läßt, die gemeinnützigste Verwendung für die dispouibelu Gelder der Hülfskasse, für die Gcwiuue
der Hülfskassein der Unterstützungder Nothleidendcnliegt. Es handelt sich uicht um den Betrag,
mau muß in einer solchen Zeit, wie die jetzige, auch mit der Empfindlichkeitder Bevölkerung
rechnen, (Sehr wahr!) und iu einem Augenblick, in dem die Bevölkerung nicht allein durch Wasser
geschädigt ist, sondern, wie der Herr Ober-Prä'sibeut erklärt hat, der Nothstand auch in Folge der
Mißernte fast ebenso groß ist, läßt man solche Ausgaben bei Seite, bis die Verhältnisse sich
gebessert haben. Nicht um der 0000 M. willcu habe ich meiueu Antrag gestellt, wenn 1000 M-
gefordert wären, hätte ich dasselbe beantragt. Wenn in einer Familie, in einem Geschäft, ober
fonstwie Jemand heute große Verluste erlitte» hat, dauu wird er es seiner Frau sehr übel nehmen,
wenn sie morgen kommt und Geld für Schmucksachen verlangt; die Frau wird sie kriegen, aber er
wird sagen: lieb Kind, warte einen besseren Moment ab. Der Saal hier mag ausgeschmückt sein,



203

wie er will, ich glaube, daß er vorläufig weuigsteus für eiu Jahr als Sitzungssaal noch leidlich
genüge» wird. Wollen wir ihn ausschmücken, so strengen wir uus an, ihn durch recht tüchtige
Leistungenauszuschmückeu;ich glaube, daß wir dadurch weiter kommen und in der Provinz mehr
Beifall fiudcn werden, als durch die Ausschmückung mit Bildern. Daß eiu Beschluß feststeht, daß
etwas geschehen solle, trifft nicht zu; der frühere Landtag hat kein Geld zu den Vorarbeiten
bewilligt, deshalb verlangt der Vcrwaltungsrath heute die Mittel für die Prämiiruug. Der vorige
Landtag hat effektiv Geld uicht bewilligt.

Lanbtags-Marschall: (deu Neduer uuterbrecheud)Ich muß das faktisch bestreiten. Der
Landtag hat beschlossen,daß der Provinzial-Verwaltuugsrath hinsichtlich der Vorbereitungen für die
Ansschmücknug freie Verfügung hätte.

AbgeordneterKaesen: (fortfahrend) Aber er hat keine Summe bestimmt, die dafür cms-
gegebenwerden soll. Ich beautrage nichts weiter, als daß Sie der Sache den Lauf lasseu, deu
Sie ans dem frühereu Landtage bestimmthaben. Der nächste Landtag soll ohnehin über die Sache
beschließen; der jetzige Landtag ist ein außerordentlicher,die Sache scheint im gegenwärtige!! Augenblicke
uicht so eilig, daß wir sie uicht bis zum nächstenordentlichen Landtag vertagen könnten. Das ist
Alles, was ich habe beantragen wollen. Ich frene mich, daß sich der Ausschuß meiner Ansicht
angeschlossen hat.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-LandtagsMarschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Die letzten Worte des

Herrn Kaesen bringen es mir ganz klar zum Bewußtsein, daß er faktisch bei Stellung seines
Antrages sich den früheren Landtags-Beschlußnicht augcsehcu hat. (Sehr richtig!)

Was zunächst die im Eingang der Debatte viel diskutirte Frage betrifft, ob wir in einem
außcrordeutlicheuoder ordentlichenLandtage uns befiudcu, so gehört dies nicht hierher; mag es
ein ordentlicher oder ein außerordentlicherLandtag sein, einer kann so gut beschließen wie der
andere, und außerdem ist uubestreitbar, baß eiu folgeuder Laudtag deu Beschluß des vorhergehende!!
wieder aufheben kaun; fo gut, wie der eine ihn gefaßt hat, kann der andere ihn aufheben. Meine
Herren! Weuu der Herr AbgeordneteKaefen mit seinemAntrage wirklich nichts weiter bezweckt,
als er jetzt zuletzt ausgeführt hat, baun hat der Ausschuß— ich möchte das konstatireu—
wcuigstenS ich selber mit, deu Autrag absolut uicht verstanden, uicht so verstanden, denn im
Ausschüsse war die Meinung, der Antrag bezwecke, die ganze Ausschmückung in Anbetracht des
jetzigen Nothstandes auf weitere Zeit hiuauszuschiebcu,während der Antrag des Herrn Kaesen nach
sciuer letzten Ausführuug keine Aenderung vornehme« will. Meine Herren! Ich persönlichbin für
das HiuauSschicbeu— das möchte ich gleich erwähnen — aber deshalb faßte ich den Autrag des
Herrn AbgeordnetenKaesen anders auf, als er ihu ebeu definirt hat. Meine Herren! Der letzte
Landtag hat beschlossen, der Provinzial-Verwaltuugsrath solle dem nächstenLandtage Vorlagen in
Betreff der künstlerische!, Ausschmückung des Saales macheuund — ich konstatire dies ausdrücklich
im Widerspruchzu dem Herrn AbgeordnetenKaesen — die hierzu erforderlichenBeträge aus dem
Stäudefouds entnehmen. Das steht hier, Sie können es gedruckt lesen. Also, meine Herren!
Dem ProvinziabVerwaltuugsrath sind die Mittel bewilligt worden, um Vorarbeiten zu machen,
uud der Provinzial-Verwaltnugsrath hat den Auftrag bekommen,dicfe Vorarbeiten macheu zu
lassen. Nuumehr hat mau mit diesen Vorarbeiten angefangen und war nun so weit gekommeu,
daß mau sich im Provinzial-Verwaltnugsrath geeinigt hatte, eine Konkurrenz anszuschrcibeu,die
Projekte sollten eingehen uud iu Ausführuug Ihres Beschlussesdem im nächsten Jahre zusammen¬
tretenden Landtage vorgelegt werden. Nun ist plötzlich die Berufung dieses Landtages dazwischen
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gekommen,da hat der Provinzial-Verwaltungsrath keine Aenderung vornehmen, Ihnen nichts
Neues vorschlagen, keine neuen Kompetenzen sich geben lassen wollen, sondern Ihnen nur berichten
wollen, wie weit die Sache bis jetzt gediehensei, und hat Ihnen gesagt: in Ansführnng Ihrer
Beschlüsse sind wir dahin gekommen,daß wir jetzt das Konkurrenz-Programm fertig haben, wir
wollen es jetzt in die Zeituugcn setzen lassen, wollen Ihren Beschlüssennachkommenund dem
nächstenordentlichenLandtage die Sache vorlegen, da Sie aber jetzt versammelt sind, theilen wir
Ihnen die Sachlage mit. Die einzige Aenderung besteht darin, daß mau sich im Proviuzial-
Verwaltuugsrathc sagte: wer soll über diese Entwürfe entscheiden, wer soll die Entwürfe Präiniiren?
und da haben wir uns im Proviuzial-Verwaltungsrathe gesagt: der Vcrwaltungsrath greift nicht
gern dem Landtage vor uud vermeidetgern jede Gelegenheit,wo er wie ein Vormüuder augesehen
werden könnte; Landtag, ernenne du selbst die drei Mitglieder, welche die Prämiirnng vornehmen
sollen. Das ist der einzige Unterschiedund die einzige Borlage. Nun kommt der Antrag des
Herrn Abgeordneten Kaesen, die Sache zu vertage». Wir haben seineu Autrag nicht anders
auffassen können,als er wollte, daß dem nächsten Landtage leine Vorschlägegemacht werdeu solle» —
so werdeu vermuthlich die Herreu dcu Antrag auch aufgefaßt haben — während der Herr
AbgeordneteKaesen eben definirt hat, er habe nichts weiter gewollt, als die Sache solle ihren
Gang gehen. Wie der Antrag des Herrn AbgeordnetenKaesen in Wirtlichkeit zn verstehen ist,
das muß Herr kaesen am besteu wissen, aber im Ausschüsseist er gauz uubediugt so aufgefaßt
worden, daß der Proviuzial-Verwaltnngsrath jetzt seine ganze Thätigkeit in der Sache einstellen
nnd dem nächstenLandtage die Vorlage machen solle, die Ihueu heute gemachtwordeu ist.

Laudtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eyuern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eyneru: Meine Herren! Ich möchte zunächst dem Herr» Abgeord¬

neten Kaesen mittheile«, daß ich nicht gesagt habe, sein Antrag habe keinen Sinn, dazn bin ich
ein viel zu höflicherMauu, selbst wcnu ich es deukeu sollte, spräche ich es uicht aus. Was ich
gesagt habe, war, wenu Herr Kacseu deu Autrag stellte, das Geld statt für die Ausschmückungdes
Saales für die Nothleioeudeu zu bewillige«, dcmu würde der Autrag für meiu Verständniß
Sinn haben; ich habe mein mangelndes Verständniß doknmentirt,uud ich freue mich, daß ich mich
iu dieser Beziehungin Uebereinstimmung mit dem Herrn Viec-Laudtagö-Marschallbefinde, dem ebenfalls
nach den Erklärungen des Herrn Kaesen das Verständniß dessen, was der Herr Antragstellereigeut-
lich mit seinem Antrage will, abgegangen ist. Meine Herren! Ich möchte zunächst darauf hin¬
weisen, was auch der Herr Viee-Laudtags-Marschallhervorgehoben hat, daß der Herr Abgeordnete Kaesen
über die Konsequenzenuud die Tragweite seines Antrags sich wohl nicht recht klar geworden ist.
Er hat gesagt, es sei kein Geld für diesen Zweck bewilligt worden. Wir haben aber ausdrücklich,
meiue Herren, den Beschluß gefaßt, daß der erforderliche Betrag aus dein Stäudefouds eutuommeu
werden solle, wir haben sogar eine sehr weitgehendeBewilligung gemacht, indem wir den Pro-
viuzial-Verwaltnugsrath in der Summe, au die er gebunden sein sollte, nicht beschränkthaben,
also eine Nertraueusbewilliguug im weitesten Sinne des Wortes. Wenn Herr Kaesen sagt, er
denke sich, daß der Gewinn der Provinzial-Hülfstasse zunächst dem Stäudefouds für die Noth-
leidenden überwiesen werben müsse, so habe ich ihm schon iu meiuer ersten Rede bemertlichge¬
macht, daß es sich um den Stäudefouds uud die statutenmäßigenBestimmnngen desselbenhandelt,
daß diese etwas ganz anderes sind. Das Beispiel von der Traner der Familie nud vou der Frau,
die von ihrem Manne Schmucksacheu fordert, paßt gar uicht hierher, ich sollte meinen, ein solches
Beispiel aus dein gewöhnlichentäglichen Leben, welches zunächst auch wohl noch eine Geistes¬
störung der Frau voraussetzt, dürften wir hier uicht hcreiuziehen. Uud was dcmu die vo« Herr«



Kaesen behandelteEmpfindlichkeit der Bevölkerung anlangt, so glaube ich, die öffentliche Meinung
töuute doch nur durch seineu Antrag und zwar dadurch erregt werden, daß man ohne Noth uud
Ursachediejenige» Mittel, welche für Kunstzweckebestimmt sind, plötzlichden Künstlern,den Malern
entzieht, die Maler wollen so zn sagen auch lebeu! — Nun, meiue Herreu, komme ich auf das,
was der Herr AbgeordnetePelzer gesagt hat. Ich freue mich, mich mit ihm in Uebereinstimmnng
über deu uackteu Manu da obeu zu befinden. Ich möchte aber doch nicht soweit gehen, die Ent¬
fernung desselbenherbeiführen, er gehört einmal zum Wappeu, und es unterliegt nicht unserer
Beurtheilung, ob dasselbe sehr hübsch ist oder nicht, es ist einmal das Provinzial-Wappen.

Dann möchte ich denjenigenreich gewordene»Mann ohne Familie uud Familientrabitiou
sehen, der seine Säle mit historischen auf ihu bezüglichenBildern ausschiuückeu läßt; ich keime keiueu
einzigen,wohl aber keune ich solche, die derartige Säle gerade mit dekorative»Ausschmückungen
versehen,weil solche mehr in die Augen springen und am Ende dem gauzen Charakter und der
gauzeu Vergangenheit eines solchen Mannes allein entsprechen. Im Uebrigcu wünsche ich nichts
weiteres, als die Förderung der Ausführung derjenigenBeschlüsse,die der Landtag gefaßt hat
uud diese lauten dahin, die zwei großen Wandflächcndieses Saales dem ProvinziabVerwaltnngSrath
zu künstlerischen Ausschmückungen zu überweisen. Es wird ausdrücklich von diesen Wandflächen
zur künstlerischen Ansschmückuug gesprochen uud es hat demgemäßauch der Provinzial-VerwaltnngS-
ralh seine Anfgabe ganz richtig dahin erkannt, daß die dekorative Ausschmiickuugdes großen
Sitzuugssaales zunächstauf eine Verwendung der beideu Waudflächeu zu bildliche»Darstclluugeu
zu beschränken sei. Bildliche Darstelluugeu uud dekorative Darstelluugeu sind aber nicht dasselbe,
also decken sich die Beschlüsse des Provinzial-Vcrwaltungsrathes mit denen des Landtages uud auch
«ollständig mit meinen Ausführungen nnd nicht mit denjenigen des Herrn Abgeordnete» Pelzcr.
Im Uebrigeu kann man ja darüber noch sprechen,wenn die künstlerischen Entwürfe einmal uns
vorliege«. Herr Neicheuspergerhat mir kürzlich in einem fchr interessantenVortrag auch seine
Ansicht dahin ausgesprochen,daß für den ganzen Saal eine dekorative Ausschmückuug das zweck¬
mäßigste sei, besser als eine Ausschmückn»«,nur durch Historienbilder. Wir wollen uns seiner
Zeit darüber auf Grund der Entwürfe näher unterhalten, aber jetzt handelt es sich nur darum
ob die Fertigstellungdieser Entwürfe aufgehalten werden soll und daß das nicht geschehe, dahin geht
mein Antrag.

Landtags-Marschall: Meiue Herren! Es ist ein Antrag auf Schluß gestellt worden;
es haben sich noch znm Worte gemeldet: Herr Wolters, Herr Graf Hoensoroech,Herr Heuser,
Freiherr vou Scheiblcr uud Graf Beissel. Außerdem ist folgender von 15 Mitgliedern unter-
schriebcnerAntrag eingegangen:

„Hoher Landtag wolle im Anschluß an den Beschluß des 27. RheinischenProuiuzial-
Landtages unter Ablehnung des Autrages Kaeseu dem Provinzial-Verwaltnugsrath
gegenwärtig den Auftrag zu eiuer lediglich dekorativen Ausschmückung der großen
Wandflächendes Sitzungssaales ertheilen."

WünschenSie zu hören wer diesen Antrag unterschriebenhat? (Stimmen: Ja!)
Pelzer. — Graf von Hompesch.— Graf Franz von Spee, — Freiherr von Fürstenberg.—

Freiherr vou Spics-Bülleshcim. — Seul. — Freiherr von Frentz. — Eroon. — von Eynatten. ^
Wolters. — Freiherr Felix von Loö. — Ang. Heuser. — Kaeseu. - - G. Marcns. -^ N. von
Monschaw.
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Außerdem liegt der Autrag des Herrn von Eynern vor, der dahin geht:
„Hoher Landtag möge die 5000 M. zu Beschaffungeines Bildnisses Seiner Majestät
des Königs bewilligen, über die übrigen Anträge des Verwallungsralhs, weil dieselben
erst vor den nächsten ordentlichen Landtag gehören, sowie über den sich daran
anschließenden Antrag Kaeseu, zur Tagesordunng übergehen."

Zur Geschäftsordnunghat das Wort der Herr AbgeordneteEourlh.
AbgeordneterEourth: Da noch ein Antrag eingegangenist, so meine ich, daß wir in

der Dislussiou jetzt noch nicht abbrechenkönnen.
Laudtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich ziehe meinen Antrag auf Schluß zurück.
Land tags-Marsch all: Herr Freiherr von Eerde zieht seinen Antrag auf Schloß

zurück. — Herr Graf Hoeusbrocchhat das Wort znr Geschäftsordnung.
AbgeordneterGraf von Hocnsbroech: Ich habe mich in der Sache selbst znm Worte

gemeldet, da kam, ich gleich ausführen, was ich zur Geschäftsordnungfagen wollte.
Laudtags-Marschall: Zunächst hat das Wort der Herr AbgeordneteWolters.
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Ich kann mich sehr kurz fassen. Ich glanbe

daß hier im Landtag uur eine sehr kleine Partei, wenn ich mich nicht irre, dafür ist, daß hier
eine große künstlerische Arbeit an dieser meiner Auffassuug uach recht uuglücklichcn Stelle aus¬
geführt werde. Eine andere Partei ist hier, die sich sagt, wenn der Saal dekorativ, ganz einfach
ausgefchmückt wird, dann genügt das vollkommen, und die Meinung dieser Partei hat in dem
Antrage, der eben verlesen worden und von Herrn Pelzer zuerst unterschriebenist, ihren Ausdruck
gefunden. Meine Herren! Wir töuucu in späterer Zeit thun und lassen, was wir wollen, aber
der jetzige Augenblick, wo abgesehen von der Wasserönoth und von der Noth in der Eifel, überhaupt
überall ein schlechter Geschäftsgaug iu der Provinz zu beklagen ist, ist nicht der paffende, große
Geldsummen für künstlerische Ausschmückungen auszugeben. Ich möchte bitteu, im Interesse der
Zeit die Sache, die meiner Auffassunguach, ziemlich klar unter uns ist, nicht zu weit auszudehucu
uud möglichst bald über die bciveu Anträge abzustimmen. Ich zweifle keinen Augenblick, daß der
Autrag Peltzer durchgehenwird.

Landtags-Marschall: Herr Graf vou Hocnsbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoeusbrocch: Wir haben im Ansfchuß bedauert, daß Herr

Kaeseu nicht Mitglied desselbenwar; es ist dadurch das Mißverständnis; entstanden, welches der
Herr Vicc-Laudtags-Marschall hervorgehoben hat. Es wird hier immerfort vom Autrage des
Herru AbgeordnetenKaesen gesprochen; wenn der Herr Abgeordnete Kaesen seinen Antrag nicht
speziell mit der Motivirung eingereichthat, die er eben angegebenhat, so liegt nicht ein Antrag
Kaesen, sondern der Antrag des Ausschusses vor, (Sehr wahr!) uud der Autrag des Ausschusses ist iu dem
Sinne gefaßt worden, daß die ganzen Verhandlungenuud überhauptAlles, was auf die Ausschmückung
Bezug hat, im augenblicklichen Momente bis dahin suspenbirt werde, wo der Provinzial-Landtag
den Verwaltnngsrath ermächtigt, die Vorarbeiten wieder anfzunehmen. In diesem Sinne bitte
ich Sie den Antrag zu geuehmigeu.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHcnser hat oas Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Ich würde dem Antrage des Ausschusses durchaus

zustimmenkönnen. Es ist vielleicht müßig, über den Antrag Kaesen noch ein Wort zn verlieren,
ich habe ihn dahin verstanden,daß der demnächst künftige Landtag sich mit der Sache befassen
möge, von der Unterstellung ausgehend, daß Umstände die Sache verändern. Die eingetretenen



20?

Umstand? sind derartig, daß man sie wohl als Nothstand bezeichnen kann: Sie alle, meine Herren,
wissen, daß uns die Mittel fehlen, auch nur den berechtigten Erwartungen, geschweige denn den heran¬
tretenden ungemessenen AnsprüchenRechnung zu tragen. Es ist ein natürliches Gefühl bei dcu
Notleidenden, daß jeder unnöthige Luxus sie reizt. Ans diesem Grunde bin ich der Ansicht, daß
dieser Augenblick kein glücklich gewählter ist, nm eine derartige Vorlage zn machen.

Lcindtags-Marschall: Herr Freiherr von Scheibler hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Scheibler: Als Mitglied des IV. Ausschusses wollte ich auch

konstatiren,daß unsere Meinung gewesen ist, daß diejenigen Schritte, welche Seitens des vorigen
Provinzial-Landtagcs behufs Ausschmückung dieses Saales beschlossenworden sind, bei dein großen
Nothstand, der in unserer Rhcinprovinz herrscht, vorläufig sistirt werden sollten. Sollte der
Antrag des Herrn Abgeordneten Kacscn durch den Proviuzial ° Landtag in dem Sinne aufrecht
erhalte» werden, wie Herr Kacscn will, so würde ich es als einen sehr glücklichen Zufall betrachte,,,
daß Seitens des Herrn Pelzcr die Art und Weise der Ausschiuückuug zur Sprache gebracht worden
ist; ich würde mich vollständigdem Antrag des Herrn AbgeordnetenPelzer anschließen,ich glaube
aber, meiuc Herren, daß cS gegenüberdem jetzigen Nothstände an der Zeit ist, an dem Antrag,
wie er in dem Ausschußfestgestellt worden ist, festzuhalten; hiernach solle vorläufig iu der Sache
weiter nichts geschehen „nd den, nächsten Provinzial-Landtag ein desfallsiges Projekt noch nicht
Uorgclcgt werben.

Lcindtags-Marschall: Es ist wieder ein Antrag auf Schluß gestellt worden, es haben sich
noch zum Worte gemeldet Herr Graf vou Beissel, (AbgeordneterGraf von Veissel: Ich verzichte
ans das Wort) Herr Conrth uud Herr Bremig. Ich muß Ihnen gestchen, meine Herren, daß
ich selbst noch auf das, was hier gesagt worden ist, gern Einiges in der Materie sagen würde,
weil ich mich, wie Sie wissen, für die künstlerische Ausschmückungdieses Hauses intercssire.
(AbgeordneterCourth: Nur ciu paar Worte!)

AbgeordneterFreiherr von Eerdc: Ich ziehe den Schlnß - Antrag für Herrn Eourth
noch zurück.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgcorducteEourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, gegen den Antrag des

Herrn AbgeordnetenPelzcr zn stimmen nnd hier nicht irsi irato — so fasse ich es fast auf —
einen Beschluß zu fassen. Die Ausschmückung des Saales soll auf eine dekorativeAusschmückung
beschränktwerden. Das Wort will mir nicht gefallen uud auch die Sache nicht. Lassen Sie
uns ruhig in dem nächstenLandtage überlegen. Ich habe uichtö dagegen, daß die Angelegenheit
dahin verschobenwird oder anch daß Sie beschließen, daS frühere Mandat bestehenzu lassen;
aber machen Sie nicht solche Einschränkungen. Es war ganz schön, was der 27. Landtag gesagt
hat: zur künstlerische»Ausschmückuug.Wir wolleu scheu, was uns gebracht wird, vielleicht
gefällt Ihnen die geschichtlicheDarstellung doch. Ich erinnere Sie an die Aula in der Realschule,
wo wir so häufig getagt habeu; wie eiufach uud doch wie schön ist dieselbe ausgeschmückt; uud die
Fläche,, siud nicht größer als dicsc hicr. Was dcn Vorschlagdes Herrn Pelzcr über das Anbringen
von Wappen betrifft, so entsprichtdasselbe meinem Geschmacke durchaus nicht. Ich möchte Sie
warnen, heute einen übereilten Beschluß zu fasse».

Landtags.Marschall: Es ist der Autrag auf Schluß, deu Herr Freiherr vo» Eerde
gestellt hat, bis jetzt nur zu Gunsten des Herrn Conrth zurückgezogen worden. - - Das Wort zur
Geschäftsordnunghat Herr Freiherr Felix von Lo«.
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AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Einen Schlnßcmtrag zu Gnnslen eines Redners
zurückzuziehen, ist nicht zulässig; wenn er zurückgezogen ist, so ist er überhaupt zurückgezogen.

Landtags-Marschall: Ich hatte mir erlaubt zu sagen, daß ich selbst noch einige Worte
über die Sache spreche» würde, uud außerdem hat sich uoch Herr Pelzer zum Worte gemeldet,
(Abgeordnetervon Eyncrn: Dann bitte auch ich uoch um das Wort.) Der Herr Abgeordnete
Wolters hat das Wort,

AbgeordneterWolters: Ich möchte für den Schluß sprechen. Meine Herren! Ich glaube,
die Sache ist vollständig klar im Hause: die einen stimme» für den Antrag Pelzer, der jedenfalls
zuerst zur Abstimmunggebracht werden wirb, die anderen stimmen für den Antrag des Ausschusses
oder vielleicht für Herrn vou Eyueru. Ich glaube nicht, daß es nothwendig ist, noch weiter in
die Sache einzugehen;dieselbe ist meiner Auffassungnach vollständig erschöpft.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich möchte von meiner Seite nur die Bitte
nussprechcu,gehen Sie uicht auf deu Autrag des Herrn Pelzer ein, denn Sie binden sich die
Hände für die Zukunft; überlassen Sie das doch dem nächsten Landtage. Ich kann Ihnen nur
eins sagen: der größte Historienmaler, deu wir haben, hat mir erklärt, es gäbe feine schöneren
Wände nnd keine schönereBeleuchtung für die schönstenDarstellungen der Kunst, als diese beiden
Wandflächen Ich bitte Sie, meine Herren, lassen Sie diefe beiden Anträge für die Zukunft uud
gehen Sie auf deu Autrag eiu, wie er vom Ausschuß gestellt worden ist, die ganze Sache bis
zum nächstenLandtag zu ajouruireu. (Abgeorduetervou Eynern: So lautet der Antrag nicht.)
Ihr Antrag lautet nicht so, der Antrag des Ausschusses aber lautet folgeudermaßcu:

„Die Beschlußfassungüber die Zeit, wann das Projekt, betreffend die künstlerische
Ausschmückung des Sitzungssaales weiter verfolgt werden foll, wird einem späteren
Landtagevorbehalten/' (Abgeordnetervon Eynern: Aber nicht dem uächstcu Landtag.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur Ge¬
schäftsordnung.

Abgeordneter von Eyncrn: Durchlaucht sagen, es solle die ganze Frage dem nächsten
Landtag überlassen werden. Damit wäre ich ganz einverstanden,wenn der Antrag des Ausschusses
so lautete, es heißt aber, daß die Fortsetzung der Arbeiten, die Beschlußfassungüber die Wieder¬
aufnahme der Arbeiten ^ das ist der Sinn — einem nächsten Landtage, nicht dem nächsten
Landtage überlassen werde. Nach einem solchen Beschluß des Landtages würden die Vorarbeiten,
die eingeleitetsind, ganz stocken.

Landtags-Marschall: Es handelt sich um die Auffassung des Antrages, diese müssen
wir debattiren, ehe wir darüber abstimme». Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Nach meiner Auffassunggeht der Antrag des Ausschusses dahiu, daß dem nächsten oder
einem darauf folgenden Landtage die Initiative überlassen bleiben soll, den Verwaltnngsrath
Wiederum zn beauftragen, die Vorbereitungen für die küuftigeBeschlußfassungdes Landtages zu
treffen. Sind sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Ich möchte die Antragsteller Pelzer nnd Genossenfragen, ob sie daraufhin ihren Antrag
bis zum nächsten Landtag zurückziehen.

Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Indem ich vollständig den Gedanken aufrecht
erhalte, deu ich hier ausgcfprocheuhabe, und indem ich mir vorbehalte, auf dem küuftige» Landtag
darauf zurückzukommen, ziehe ich gegenwärtig meinen Antrag zu Gnusten des Ausschuß-Antrages,
wie, ihu der Herr Landtags-Marschall erläutert hat, zurück, weuu die Mituuterzeichner damit ein¬
verstanden sind.



209

Land tags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort zur Geschäfts
ordming.

Abgeordnetervon Eynern: Wenn der Antrag deö Ansschusscs die Fassung zuläßt, die
Durchlaucht ihm soeben gegeben haben, dann ziehe auch ich zn Gunsten dieses also motivirteu
Antrags uiciueu Autrag zurück.

Landtags-Marsch all: Es steht also nur uoch der Autrag des Ausschusses zur Ab-
stimiunng. Wenn kein Widersprucherfolgt, erkläre ich die Debatte uud auch die Geschäftöordnuugs-
Debatte für geschlossn:. Alle andere« Anträge sind zu Gnusteu der Ausschußanträgezuriickgezogeu,
die letzterenlauten:

1. Die Beschlußfassung über die Zeit, wann das Projekt, betreffenddie künstlerische Aus¬
schmückung des Sitzungssaales weiter verfolgtwerden soll, wird einem späteren Landtage
vorbehalten,

ich brauche wohl die Erklärung, die ich dazu gegeben habe, nicht uoch einmal zu wiederhole!,?
(Stimmen: Nein,)

2. Der Proviuzial-Verwaltuugsrath wird ermächtigt, ciu Vilduiß Seiner Majestät deö
Kaisers für 5000 M. zu beschaffen, um demselbenim Lesezimmerdes Stäudehauses
Aufstellungzu geben.

Wollen Sie über die Anträge einzeln ober zusammenabstimmen? (Stimmen: Zusammen,)
Es wird also on d1<x> Abstimmung beantragt. Ich bitte Diejenigen, die gegen diese

beiden Anträge sind, sich zu erhebeu. (Es erhebt sich Niemand.)
Beide Anträge sind einstimmigaugenommeu. Hiermit ist diese Sache erledigt.
Meine Herren! Das Nächste was uns vorliegt, ist da« müudliche Referat des

l. Ausschusses, betreffend die Ihneu gemachte Vorlage wegen eines Nachtrags zum
Orgauifatious- Regulativ.

Herr Breung hat das mündlicheReferat für den I. Ausschußübernommen.
(Der Vicc-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)

Vicc-Laudtags-Marschall: Wollen die Herren eine Panse machen? (Stimmen: Nein.)
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterBremig: Meine Herren! Es liegt Ihnen eine Drncksachc I. 8 vor,
worin es heißt: „Mittheilung der Verhandlungen refp. der geschehenen Schritte behufs Erlasses
-l. eines Gesetzes, betreffenddie Gestattung der Oeffentlichteit der Verhandlungen des Provinzial-
Landtages der Nheinprovinz; I). eiucs Gesetzes, betreffenddie Regelung der Diszipliuar-Verhältuisse
der proviuzialständischenBeamten in der Rhcinprovinz; c eines zweiten Nachtrages zn dem
Organisations-Regulative vom 27. September 1871, betreffend auderweitc Zusammeusetzungdes
Provinzial-Verwaltuugsraths." Diese drei Entwürfe sind znr Begutachtung uud event. Beschluß¬
fassung dem I. Ausschuß überwiesen worden. Der I. Ausschuß hat sich ciugehend mit diesen
Entwürfen beschäftigt. Aus dem Referate deö Provinzial-Verwaltungsraths entnchmeuSie, meiue
Herreu, wie diese Entwürfe ins Leben getretensind. Der erste Entwurf, betreffend die Oeffentlichteit
der Verhandlungen war durch Ihren Beschluß vom vorigen Jahre veranlaßt, bei der Königlichen
Staatsregiernng vorstellig zu werden, dieselbe möge die von ihr zur Erreichung der Oeffentlichteit
der Verhandlungen des RheinischenProvinzial-Landtags als erforderlicherachtetengesetzgeberische«
Schritte jedenfalls bis vor Zusammeutritt des uächsteu Provinzial-LandtagSzur Erledigung bringen.
Es wurde demgemäß von Seiten des Provinzial-Vcrwaltnngsraths ein Gesetz-Entwurf uach der
Dichtung hin aufgestellt,die Oeffentlichteitunserer Verhandlungen zu erstreben. Als der Provinzial-

27
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Verwaltnngsrath mit dieser Arbeit beschäftigtwar, trat ein unangenehmerFall von Disziplin¬
widrigkeit bei einem Lehrer in Nenwied ein. Wir halten im Vcrwaltnngsrath geglaubt, Rechte
in Bezug ans die Disziplin zu haben, mindestens so viel Rechte, als die Städte denjenigen
Beamten gegenüber, die sie selbst anstellen, durch die Städteordnung gewährt erhalten haben.
Wir haben demgemäßverfahren und sind unterlegen, der Herr Minister hat entschieden,daß uns
ein Diszipliuarrccht in dem vorerwähnten Sinne nicht zusteht, Darauf sah sich der Provinzial-
Perwallmigsratl) veranlaßt, nunmehr einen Gesetz-Entwurf auszuarbeiten, um der Provinziell-
Verwaltung eine disziplinarifche-Befugnis; zn erwirken, »lud zwar in dem Siuue, wie Sie das in
dem Entwurf ausgedrücktfinden. In dritter Linie sah man sich veranlaßt, ein Nachtrags-Regulativ
mit dem Antrage zn entwerfen, den Laudcs-Dircttor uud den Vicc^Landtags-Marschallzu gcborcueu
Mitgliedern des Perwaltungsrathö zu inachen und die Zahl der Provinzial-Vcrwaltuugsraths-
Mitglieder überhaupt in der Art zn vergrößern, daß aus dein RegierungsbezirkeDüsseldorf fortan
statt drei Mitglieder deren sechs zu wählen seien. Sie haben aus der Korrespondenz,die mit in
dem Referate abgedruckt ist, ersehe», welche Schritte vorläufig von Seiten des Provinzial-
Vcrwaltnngsraths, insbesondereauch vou unserm Herrn Landtags-Marschall geschehe» siud, um sich
darüber zu vergewissern, welchen Slaudpuntt der Herr Minister diesen Anträgen resp. Entwürfen
gegenüber einnehmen werbe, und Sie crfchcn, meine Herren, daraus, daß der Herr Minister
bezüglich der beiden Gesetz-Entwürfe sich eutschiedeu ablehnend verhält, daß er in Bezng auf das
Rachlrags-Negulativ darauf einzugehensich bereit erklärt, insoweit es sich um den Vicc-Landtags-
Marschall und den Landcs-Dircktor handelt, daß er aber unter allen Umständen sich dagegen
ausspricht, daß eine Vermehrnng der Zahl der ans den Regierungsbezirk Düsseldorf entfallenden
Mitglieder staltfinde. Dabei hat der Herr Minister noch darauf hiugewicseu, ob es nicht augäugig
wäre, eine» früher fchou vou der KöuiglicheuStaatsregicruug ausgesprochenenWunsch nunmehr
auch iu das Nachtrags-Regulativ anfzunchmen, nämlich den, daß nicht mehr, wie bisher nur der
Herr Obcr-Präsioeut uud dessen gesetzlicherStellvertreter das Recht haben sollen, den Sitzungen
des Provinzial-VcrwaltungSrathö beizuwohnen, sondern daß der Herr Ober-Präsident berechtigt
werde, zu seiner Vertretung irgend einen Staatsbeamten in den Provinzial-Vcrwaltungsrath abzuordnen.

Meine Herren! In dem I. Ausschußwurden diese Gesetz-Entwürfe in der Reihenfolge,
wie sie in den Drucksachen Ihnen vorliegen, geprüft. Mau stellte sich zunächst die Frage, was
soll überhaupt geschehe»? soll mau nach der Autwort des Herrn Ministers die ganze Sache ruhen
lassen oder soll mau neue Schritte thun, um der Sache irgend einen Fortgang zu geben? Darüber
war mau wohl allgemein einig, die Sache nicht so ohne Weiteres ans sich beruhen zu lassen.
Der Herr Abgeordnete Icntges war der Meinnug, der Hohe Landtag solle den Proviuzial-
Berwaltungsrath beauftragen, bei dem Staatsmiuisterium ans den baldige» Erlaß einer neuen
Provinzialordnung hinzuwirken. Der Herr AbgeordneteIcntges war zn diesem Antrage dadurch
veranlaßt, daß der Herr Minister seine ablehnendeStellung zu den beiden Gesetz-Entwürfe»damit
motivirte, daß, wenn er auf diese Spezial-Oesetzgebungeiugiuge,es den Anschein gewinnen könnte,
als wolle man an den Erlaß der Proviuzialordnuug nicht recht heran und cS töuue dies also das
Miuistcrimn in ein schiefes Licht stellen. Die Herren Freiherr Fclir von LoU nnd Graud-Nh
waren anderer Ansicht. Herr von Lo« meinte, durch eine Adresse an Seine Majestät den Kaiser
und König die Bitte auszusprechen,diese beiden Gesetz-Entwürfeden betreffendenGesetzeö-Fattoren
vorznlcgen,damit sie ebeu Gesetzewürden. Herr von Grand-Ry meinte, der Entwurf über die
Disziplinar-Verhältnisse sei vou der wesentlichsten Bedeutung, man möge wenigstens diesen Entwurf
aus dem Wege der Petition an Seine Majestät au AllerhöchsterStelle iu Anregung bringen.
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Der I. Ausschuß hat den Antrag des Herrn AbgeordnetenIeutges abgelehnt, er hat auch den
Antrag des Herrn Freiherr« von Loö, beide Gesetzentwürfe mittelst Petition an Allerhöchste
Stelle zn bringen, abgelehnt, dagegen hat er sich für den Antrag des Herrn von Granl>Ry
entschieden, wenigstens die Disziplinarfrage durch eine Petition an Seine Majestät gelangen zn
lassen. So war denn der Ausschuß, nachdem er also bezüglich der Oeffeutlichkcit der Verhandlungen
die Sache ans sich beruhen zu lassen beschlossenhatte, der Ansicht, daß der zweite Gesctz-Eutwnrf,
betreffenddie Regelung der Diszipliuar-Vcrhältnisse, nicht bei Seite gelegt werden, sondern durch
eine Petition bei Seiner Majestät darum gebeten werben solle, den Entwurf zum Gesetz erheben zu
lassen. Demnächst ging dann auch der I. Ausschuß auf die Prüfung der Entwürfe selbst ein.
Ich werde gleich darauf zurückkommen, wenn ich das Allgemeine bezüglich des Nachtrags-Regulativö
noch mitgetheilt habe. Es hat sich, wie Sie aus der Drucksache ersehen, im Provinzial-Verwaltungs-
rath über den zweiten Nachtrag eine Einigung nicht erzielen lassen. Die Ansichten gingen ziemlich
weit auseinander, insbesondere,was die Vermehrung der Zahl der Mitglieder des Provinzial-
Verwaltungsraths ans dem RegierungsbezirkDüsfeldorf anlangt. Der I. Ausschußwar in seiner
Majorität der Meinung, es sei angemessen,daß der Vicc-Landtags-Marschall geborenes Mitglied
des Proviuzial-Verwaltnngsraths würde, er war ferner der Meinung, es sei ebenso angemessen,
daß der Landes-Direktor stimmberechtigtesMitglied des Provinzial-Verwaltungsraths werde, er
lehnte aber auch die Vermehrung des Provinzial-Verwaltungsraths dnrch drei Mitglieder aus dem
RegierungsbezirkDüsseldorf ab, ging dann aber anch auf die Prüfuug des Nachtrags-Entwurfes
selbst eiu. Ich gestatte mir deshalb, zunächst zu referireu, iu welcher Art der I. Ausschuß die
Eulwürfe in ihren Spezial-Bestimmungen festgestellthaben wollte resp, festgestellthat, um sie
Ihnen zur Annahme zu empfehle». Was deu Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gestaltung
der Oeffentlichkcitder Verhandlungen anlangt, so hat der Ausschuß an dem Wortlaut gar nichts
verändert, sondern hat ihn ^nro so, wie er in der Drncksachesteht, angenommen, ich glanbe
deshalb nicht, daß es nöthig sein wird, daß ich Ihnen den ganzen Entwurf uoch einmal verlese;
er liegt gedruckt vor, es ist nichts daran geändert worden. Dagegen sind in dem Entwurf,
betreffend die Regelung der Disziplinar-Vcrhältnisse, einige kleine, fast nur redaktionelle Veränderungen
vorgenommenworden. Im ß, 1 ist ein Druckfehler^ „21. Inni", es muß heißen „Inli"
berichligt worden und außerdem ist lüino» 2 dieses Paragraphen verändert worden, wo es in der
Drucksache heißt: „Gegeu die übrigen provinzialständischeuBeamten steht die den Ministern nnd
den ProvinziabBehördeu beigelegte Befugniß zur Verhängnng von Ordnungsstrafen dein Landtags-
Marschall, dem Provinzial-Verwaltnngsrath und dem Landes-Direktor zu," Ich bemerke,meine
Herren, daß diese drei verschiedenen Faktoren als zn Ordnungsstrafen berechtigt in deu Gcsetz-
Eulwurf hineingekommensind, weil in einer Reihe von Regulativen bezüglich der Provinzial-
Anstalten, ehe wir einen Landes-Direktorhatten, überall der Landtags-Marschallund der Provinzial-
Verwaltuugsralh diejenigen Behörden waren, die zn solchen Ordnungsstrafen berechtigt waren.
Der Ansschnßwar der Ansicht,es genüge uollständii, wenn hier nur dem Landes-Direttor diese
Berechtigung, Ordnungsstrafen auszusprccheu,ertheilt würde; demgemäßschlägt der I. Ausschußvor,
das lllinuu 2 des ß. 1 so zu fasfeu, daß es heißt:

„Gegen die übrigen provinzialständischenBeamten steht die den Ministern nnd den
Provinzial-Bchördcn beigelegteBefugniß znr Verhängnng von Ordunngsstrafen dem
Landes-Direttor zn, jedoch dürfen die von dem Genannten festzusetzenden Geldbußen
den Betrag von 3N M. nicht übersteigen."

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)

27*
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Außerdemwar in lllino», 5 des ß. 1 gesagt:
„Gegen die Nekurs-Eutscheidungcudes Provinzial-Verwaltungsraths sowie die diszipli¬
narischenVerfügungen des Landtags-Marschalls oder des Proviuzial-Verwaltuugsraths,
durch welche Geldbußen festgesetztsind, steht den betreffendenBeamten, innerhalb zwei
Wochen nach Mittheilung der Entscheidungresp, der Verfügung, die Klage bei der
Rheinischen Deputation für das Heimathweseu als Rheinisches Verwaltuugs-
gcricht offeu.

Iu deu voraugcführteu Fällen entscheidet dieses Gericht in letzter Instanz."
Nachdem, meine Herren, der Landtags-Marschall und der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath in

llline», 2 des ß. 1 gestrichen waren, dieselben also uicht mehr berechtigt sind, solche Ordnungs¬
strafen zu erlassen, mußte iu alins«, 5 konsequenter Weise auch alles das gestrichen werden, was
auf eiuen Rekurs gegeu die Entscheidungen der beiden Behörden vorgesehenwar. Deshalb wurde
vorgeschlagen, alinou. 4 vollständig intakt stehen und kein ^linoa 5 folgen zu lasseu, sondern das
nächstfolgende,welches bisher a1in«H 5 war in das alinc«, 4 zu vcrschmclzcuund das alinLN, 4
also weiter lauten zu lasseu:

„Gegen die Nckurs-Eutscheidungendes Provinzial-Verwaltungsraths steht den betref¬
fenden Beamten, innerhalb zwei Wochen nach Mittheilung der Entscheidung die Klage
bei der RheinischenDeputation für das Heimathweseuals RheinischesVerwaltnngs-
gericht offen.

Meine Herren! Ich wollte noch ein paar Worte darüber verlieren, wie die Heimath-
Depulatiou iu die Sache hiucinkommt. Wir haben bekanntlichuicht die neue Provinzialordnung,
die die Verwaltuugsgerichte vorgesehen hat, und iu verschiedenenallgemeinen Landesgesetzen, die
also auch für die Nhciuprovinz gelte«, ist die Heimath-Dcputation als RheinischesVcrwaltnngs-
gericht vorgesehen;deshalb glaubte der Verwaltungsrath auch hier diese Bestimmung aufnehmen
zn können. Er ging von der Erwägung aus, daß zwei Instauzen im Verwaltuugswege geuügen,
daß aber eine dritte Instanz geschaffen werden müsse und diese hat der Proviuzial°Verwaltuugs>
rath eben in der Rheinischen Deputation für das Hcimathwescn als Rheinisches Verwaltuugs-
gcricht finden zu müsscu geglaubt. Es wird alfo demnachdas jetzige »linon. 6 iu der Drucksache
lllinea 5 werden nud dann weiter das ulinoa 6 als Schluß folgen. Da sind mir ein paar
Druckfehlerrcktifizirt worden, die von keiner Bedeutung weiter sind. So ist also der Entwurf von
dem I. Ausschuß festgestellt worden und wird znr Annahme empfohlen.

Was nnn den zweiten Nachtrag zu dem Regulativ aulaugt, so ist dariu Folgcudes
abgeäudcrt worden, was lediglich darauf Bezug hat, daß auch der Ausschußdie Vermchruug der
Zahl der Mitglieder für den RegierungsbezirkDüsseldorf abgelehnt hat.

Es müßte also heißen:
„Der Provinzial-Verwaltungsrath besteht bis zur Eiuführuug der zu erwartenden
neueu Proviuzial-Orduuug

1. aus dem jedesmalige« Laudtags-Marschall, als Vorsitzenden;
2. aus dem jedesmalige» Stellvertreter desselben(Vlce-Landtags-Marschall);
3. aus fünfzehn Mitgliedern, welche von dem Provinzial-Landtage aus seiner Mitte

uuter angemessener Betheiligung der vier Stände gewählt werden.
Diese Wahl, welche in der Weise geschieht,daß auf jedeu der füuf Regierungsbezirke
je drei Mitglieder entfallen,erfolgt auf die Dauer vou fechs Jahren mit der Maßgabe lc.;"

alles Andere ist vollständig so geblieben,wie es in der Drucksache lautet.
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Nun, meine Herren, hat der I. Ausschuß auch darüber berathen, ob oem Begehren der
Staatöregierung in diesem zweiten Nachtrag Ausdruck gegeben werden soll, daß, wie ich Ihnen
bereits mitgetheilt habe, nicht nur der Herr Ober-Präsident oder dessen gesetzlicher Stellvertreter
das Recht haben sollen, den Berathungen des Vcrwaltuugsraths beizuwohnen,sondern, daß der
Herr Ober-Präsident auch berechtigt sein soll, irgend einen anderen Staatsbeamten mit seiner
Vertretung zu beauftrage«. Der Ausschuß war einstimmigder Meinung, daß diesem Begehren
der Staatsrcgiernng nicht zu willfahre» sei, und, meine Herren, ich glaube, man bedarf nicht
vieler Worte, um sich gegen ein solches Begehren mit Nachdruck auszusprccheu. Es würde dem
Herrn Ober-Präsidenten die Berechtigung zn Theil, irgend einen Staatsbeamten, also auch den
jüngsten Regieruugs-Assessor,in den Verwaltuugsrath zn schicken, so würde er das Recht der
Beanstandung u. s. w. auf den Antrag und den Bericht einer solchen dritten Person erst ausüben können.
Es wäre an sich gewiß kein Unglück, wenn einmal ein junger Assessor den Verhandlungen des
Proviuzial-Verwaltuugsraths beiwohnte, aber es hat etwas sehr Bedenkliches, wenn weittragende
Rechte, wie sie in dem Regulativ der Staatsrcgierung in der Person des Herrn Ober-Präsidenten
gegeben sind, in der Weise ausgeübt werden, daß der Ober-Präsident nicht aus eigener Anschauung
diese Rechte wahrzuuehmcu verpflichtet sein soll, sondern daß er durch eine Mittelsperson sich
Bericht erstatten läßt, ehe er zu seinen Entscheidnugeuschreitet. Das wareu die Erwägungen,
welche den Ausschußbestimmt haben, Sie zu ersuchen, dem Begehren der Staatsrcgierung nicht
Folge zu geben.

Das sind die Verhandlungen, welche der I. Ausschuß gepflogeu hat. Der I. Ausschuß
hat also, um mich kurz zu rcsmnircn, sich dahin entschieden,Ihnen vorzuschlagen,den Gesetz-
Entwurf wegcu der Öffentlichkeit auf sich beruhen zn lassen, den Gesetz-Entwurfbezüglich der
Disziplincir-Verhältnisscdurch eiue Petition an Seine Majestät zn bringen, ebenso den zweiten
Nachtrag znm Regulativ durch den Provinzial-Verwaltnngsrath an die geeignete Behörde gelange«
zn lassen nm ans dem rcglemcntarischeuWege die Abänderung zn erzielen. Es ist dies kein
Gesetz-Entwurf, es bedarf zu dieser Abänderung des Regulativs nicht der Sanktion der gesetz¬
gebenden Faktoren, sondern das kann durch Seine Majestät in der Form des Reglements oder
der Abänderung eines Regulativs geschehen,

Laudtags-Marschall: Ueber diese Vorlage des I. Ausschusses eröffne ich die Gencral-
Disknssionnnd gebe znnächst Herrn Freiherr» von Solemacher das Wort.

Vice^audtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antwciler: MeineHcrrcu! Gestatten
Sie mir sowohl über die Vorlage des I. Ausschusses,als auch über die des Verwaltuugsrath«
ciuige Worte. Meine Herren! Was den Gesctz-Entwnrf,betreffend die Gestaltung der Öffent¬
lichkeit aulaugt, so glaube ich meiuem Bedauern Ausdruck geben zn dürfen, daß der I. Ausschuß
Ihucu vorschlägt,diese,, Gesetz-Eutwurfnicht weiter zu verfolge«. Meine Herren! Die Frage der
Öffentlichkeit der Laudtags-Verhaudlnngeu ist vor langen Jahren bereits ein Postulat uuseres
Proviuzial-Landtagö gewesen, sie hat nachher geruht uud ist erst auf dem drittletzten Landtage
wieder in Anreguug getomineu. Damals, meine Herreu, als vor 4 bis 5 Iahreu zu», erste»
Male wieder der Autrag auf Oeffeutlichkeitgestellt wurde, habe ich zu denjenigengehört, welche
gegen diesen Autrag gesprochen haben. Meine Herren! Das lag ganz in der Auffassung, welche
ich von der Aufgabe unseres Landtages habe. Die Provinzial-Lanotage sind eben keine politischen,
sondern wesentlich verwaltende Körperschaften,der Provinzial-Laudtag ist die oberste Verwaltungs¬
behörde des Provinzial-Vermögens, uud, meiuc Herreu, da erschieu es mir, daß die Eiuführuug
der Oeffeutlichkeitdiese Aufgabe erschwere. Es ist ja klar und anerkannt, daß es in öffentlichen
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Versammlungen— ich glaube, mich keinem Ordnungsruf auszusetzen,indem ich sage: iu öffent¬
lichen Versammlungen, zu deuen wir nicht gehöre» — Wohl vorkommt, daß das geschieht,was
man in der parlamentarischen Sprache zum Fenster hinaus reden nennt, daß sehr viele Reden
gehalten werden, die nicht strikte zur Sache und zur Erledigung der vorliegendenGegenstände
gehören, sondern welche zu dem anderen Zwecke gehalten werden, um gedruckt durch die Zeitungen
in die Welt zu gehen. Ich glaube, daß dies für eine wesentlich verwaltende Körperschaft, im
engeren Nahmen gehalten, nicht förderlich ist. Sodann, meine Herreu, ist eS doch auch sehr
wesentlich,daß jeder, der sich fiir einen bestimmtenGegenstand intercssirt, auch leichter die Mög¬
lichkeit habe, seiner Ansicht Ausdruck zu geben. (5s ist hier ans den Bänken der Herren Städter
das Nednertaleut am meisten vertreten, auf anderen Bänken weniger uud manchen Mitgliedern, zu
denen auch ich mich iu erster Linie rechne, fällt cö sehr schwer, ihren Gedanken Ausdruckzu gebe»,
(Oh!) nnd mau geht dazu uur sehr ungeru uud im äußerste» Nothfalle über. Um auch den
minder geübten Nednern Gelegenheit zu geben, manchmal ihre Ansicht zu äußer», ist es besser,
wenn dies in dein engeren, kleineren, geschlosseneu Kreise geschieht, als vor der großen Oesfcntlichteil.
Dies waren also die Momente, welche mich bestimmten, damals gegen die Öffentlichkeit zn
stimmen. Der nächste Laudtags-Abschied machte uns die Mittheilung, daß Seine Majestät sich die
Entscheidungüber diese Frage vorbehalte, weiter nichts. Es wurde eine Eingabe des Herrn
Landtags Marschalls beschlossen, noch einmal zu versuchen, ob die Oesfeullichleit doch uichl zn
erreiche»sei. Auch dieser Eingabe habe ich mich nicht angeschlossen,von ähnlichen Erwägungen
ausgehend, wie ich sie ebeu ausgeführt habe. Nunmehr ist auf dem letzten Landtag im vorige»
Jahre eine Ministcrial-Enlscheioungerfolgt, daß die Staatsregieruug das Ha»ptmomeul gegen die
Oesfenllichkcit darin sehe, daß sie selbst iu deu Sitzuuge» uichl vertreten sei. Meine Herren! Von
diesem Momente an, »ach dieser Erklärung der Staatsregieruug hat für mich uud, ich glaube, für
viele von Ihnen die Sache ein vollständig anderes Bild gewonnen, denn das ist gerade ein
Momeul vo» so außerordentlicherWichtigkeit,daß wenn wir dieses erreichenkönnen, wir »»»mehr
allerdings, ich will sage», die übrige» Uebelstände der Oesfentlichkeilmit Gleichmuth in Kanf
nehmen, indem dieselben dnrch die Anwesenheitder Vertreter der StaatSregiernng bei unseren
Berathungen weit überwogen werden. Meine Herren! Die jetzige Proviuzialordnuug entstammtlängst
verga»ge»cr Zeit, sie enthält viele Beslimmuuge», die uiit dem hculigeu Zeitgeistschwer zu vereiubareu
sind. Da wir »»» einer neue» Proviuzialorduung, wie es scheint, sobald nicht entgegen sehen tonnen,
so wäre eine Verbessenmghieriu ei»e sehr wesentliche. Der Geschäftsgangdes Landtags mit der
Negienmg im Wege schriftlicher Verhandlnnge» oder durch Dep»tatio»e» ist ei» so schleppender, ein
so erschwerender,daß es sich außerordentlich empfiehlt, jedes Mittel z» ergreife», um zu eiuem
vereinfachtenVerfahren zu gelangen. Nunmehr, meine Herrc», als der Provinzial-Verwaltnngsralh
an die Ncdaktion der betreffendenVorlage herantrat, war uns im Venvaltuugsrath sofort klar,
daß sich eiu zweiter wesentlicherFortschritt werde erzielen lasse», die Anwesenheildes Landes-
Direktors und der ihm zugeordneten oberen Beamten. Meine Herren! So wichtig auch die
Anwesenheitdeö Herrn Obcr>Präsidentcn und sonstigerstaatlicher Kommissarehier sein würde, so
isl doch die Anwesenheitdes Landes-Direktors und der ihm zugeordneten oberen Beamte« eiu
Gcgeusta»d, den ich für noch viel wichtiger halte. Meine Herren! Der ProvinziabLaudtag ist ja
dadurch, daß er höchstens jedes Jahr, meistens nur alle zwei Jahre versammelt ist, von dem
Laufende»der Verwaltung nicht so orientirt uud so in Kenntniß, wie es wirklichwünschcnswerth
wäre. Der Proviuzial-Verwaltnngsrath hal ja stets das Bestreben gehabt, dem Landtage nichts
vorzuexlhalle», ihm jedes Detail klar zu legen, aber, meine Herren, es ist doch dieses Bestrebe»
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des Verwaltuugsraths nicht immer ganz so gewürdigt worden, wie es dies wohl verdiente. Ich
glaube, Ihnen dies sagen zn dürfen, denn mit den Kollegen Bremig und Jausen habe ich die
längste Vergangenheit im Proviuzial-Vcrwaltuugsrath; mciue Hcrreu, es ist der dritte Herr
Laudtags-Marschall, deu wir im Vcrwaltuugsrath sehen, ich selber bin der vierte Vice-Laudtags-
Marschall in dieser Zeit, die meisten Stellen haben drei bis viermal die Inhaber gewechselt,es
sind eine Uumasse Herrcu an mir vorüber gegangen, aber ich koustatire,daß bei allen das Bestreben
war, stets das auszuführen, was vom Landtag beschlossen war uud sich innerhalb des Nahmens
der durch deu Landtag gesetzten Grenze zu bewegen. (Bravo!)

Meine Herren! Diese Kontrolle wird dem Landtag wesentlich erleichcrt, wenn er von dem
Gange der Verhandlungen uicht nur durch die Mitglieder des Prouiuzial-Verwaltungsraths in jedem
Augenblick Mittheilung bekommen, sondern wen» er cmch direkte Anfragen an den Landcs-Dircttor
uud die ihn, zugeordnetenoberen Beamten richten kann. Ich halte diesen Pnntt für etwa» so
Wesentliches,für etwas so Wichtiges, daß ich es wirklichnur auf das Tiefste beklagen taun, daß
dem Autrage des Freiherr» von LoiZ im Ausschuß nicht Folge gegeben worden ist, sofort bei Seiner
Majestät vorstellig zu werden, daß uus die Ocffcutlichtcit,nud zwar im Wesentlichen auf Gruud
des hier vorliegendenEntwurfs gestattet werde.

Nunmehr, meine Herren, komme ich zu dem zweiten Puutte, zur Negelnngder Disziplinar-
Vcrhältnissc. Meine Herren! Ich verkenne in keiner Weife, daß diefe Frage mindestens ebenso
wichtig, wenn nicht wichtiger ist als der vorhergehendeGegenstand, dcun eine Verwaltung ohne
Disziplinar-Vefugnissezu führe», ist beinahe uumöglich. Deshalb begrüße ich warm, daß von
Seite» des Ausschussesder Vorschlag gemacht wird, direkt mit einer diesbezüglichenBitte an
Seine Majestät zn gehen. Was die Details betrifft, die eben angeregt wurden, die Acuderuugcu,
daß dem Laudtags-Marschall und dem Provinzial-Verwaltuugsrath die Berechtigungznr Vcrhängung
von Ordnuugsstrafcu genommen werden foll, so kann ich mich dieser Auffassungeigentlich nicht
recht anschließen,sie entspricht uicht der Stellung, welche der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath bisher
gehabt hat, indem der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath zum Zwecke der Verwaltuug des proviuzial-
stäudischcuVermögens eingeführt ist uud der Landcs-Dircttor mir die laufendenGeschäftezn führen
hat. Ich wurde mich persönlichdafür aussprccheumüsse», die Vorlage iu der Fassuug stehe» zu
lassen, wie sie der Provinzial-Vcrwaltnngsrath vorgeschlagen hat, uud nicht so auzuuehmen,wie sie
der Ausschußamendirt hat.

Ich komme nun zu dem dritten Puuktc, das ist der zweite Nachtrag zu dem Organisatious-
Regulative. Da stehe ich auf dem Standpunkte, Ihnen die totale Ablehnuug diese» zweite» Nach¬
trages vorschlagen zu müsse». Meiuc Herren! Ich bin im Provinzial-Vcrwaltnngsrath sür diesen
zweiten Nachtrag überhaupt mir wegen der Bestimmunggewesen, daß der NegicruugsbezirkDussel-
dorf durch sechs Mitglieder vertrete» werden solle. Meine Herreu! ^ch verleime gar uicht die Be¬
denken, die dem entgegenstehen,die Gründe, welche der Herr Miuister anführt, „daß ein genaues
Abmesse»der Vertretung „ach Einwohuerzahl und Stenerleistnng hier so wenig, wie betreffs des
Provinzial-Landtagcs stattfinden kann, auch leicht andere ähnlich begründeteAnsprüchehervortreten
tonnten". Es ist sehr richtig, was der Herr Minister sagt, daß ein genaues Abwägen nicht
möglich ist, aber, meine Herren, der NegierungöbezirtDüsseldorf hat mehr als noch einmal so viel
Einwohner als die mcistcu übrigen, er zahlt 40 °/« der gesammtcn Umlagen in der Provinz.
Meiuc Herren! Es kommt „och ein anderes Motiv für mich hauptsächlich hinzu: Der Proviuzial-
Verwaltuugsralh ist ein Ausschuß deö Landtage« uud soll wcscutlich die Zusammensetzungdes
Landtages repräscnliren. Nun, meine Herren, ist cs gar nicht zu leugnen und zu bestreiken, daß
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der Regierungsbezirk Düsseldorf hier im Landtag der weitaus an, stärkstenvertretene ist, Sie haben
allein von 25 Vertretern der Städte 10 ans dem RegierungsbezirkDüsseldorf hier, im zweiten
Stande gehört gleichfalls ein sehr großer Theil dem RegierungsbezirkDüsseldorf an, folglich ist
der Regierungsbezirkweniger im Provinzial-Verwaltuugsrath vertrete«, als er im Landtag ver¬
treten ist. Eine stärkere Vertrctuug habe ich pcrsöulichfür ciue gerechteForderung gehalten, die
mir namentlich in dem letzten Jahre zum Bewußtsein kau,, als wir hier die Ausgleichungbezüg¬
lich der Irrenaustalteu beschlossen haben, bei welcher Gelegenheitder RegierungsbezirkDüsseldorf
stärker belastet wurde, als die übrigen, nnd die Vertreter desselbenmeinten, sie würden majorisirt
u, s. w. Damals habe ich die stärkere Vertretung als eine berechtigteForderung angesehen,uud
ich kann heute nur wiederholen,daß ich es im Interesse des Verwaltungsraths erachten würde,
wen» noch einige Herren ans dem RegierungsbezirkDüsseldorf dem Verwaltuugsrath zugefellt
würden, zumal derselbe früher aus zwei Regierungsbezirkenbestandenhat, muthmaßlichauch wieder
in zwei zerlegt werden wird. Was die beiden anderen Aenderungen des Negnlativs betrifft, nämlich
erstens, daß der Viec-Lcmdtags-MarschallMitglied des Verwaltungsrath sein soll, und zweitens,
daß der Laudes-Direttor Mitglied desselben sein soll, so möchte ich mich gegen beide Vorschläge
aussprecheu. Meine Herren ! Erstens, wird das Stimmverhältniß durch eiue derartige Vermehrung
verschoben,zweitens, möchte ich ans das Moment aufmerksammachen, daß die Erueuuung des
Viee-Landtags-MarschallsSeiner Majestät dem König znsteht,daß er, indem er zn dieser Stellung
ernannt wird, der von solch hoher Stelle an ihn herantretenden Bestimmung sich uicht entziehe»
kann, daß es aber sehr wohl möglich ist, daß seine Gesundheits-und sonstige«Verhältnisse, anch
andere Umstände, es ihm uicht gerade möglich oder erwünschtmachen, Mitglied des Provinziell
Verwaltnngsraths zn sein, ich glaube also, daß es zweckmäßiger sein würde, wenn man diesen
Passns hier aussetzte. I» Westfalen ist der Vice-Landtags-Marschall nicht Mitglied des Pro-
viuzial-Verwaltungsrath«, es haben sich aber gar keine Unzuträglichtcitenherausgestellt. Der
Herr Landtags-Marschall beruft die Sitzungen, wenn der Herr Landtags-Marschall sich nicht
selbst zu sehr in den Sitzungen anstrengt, danu wird ihm das Lebeu vou dcu audcrcn doch
uicht so schwer gemacht, daß er uicht recht gut allein in den Sitzungen den Vorsitz führen kann.
Es ist eine Anzahl von Sitzungen, wo nur der Landtags-Marschall oder der Vice-Landtags-
Marschall anwesendwar, wo während der Sitzung keine Stellvertretung stattgefunden hat. Ist
eiue Sitzuug des Provinzial-Verwaltungsraths berufen und ist der Landtags-Marschall erkrankt,
so telegraphirt er, und der Vice-Landtags-Marschall präsidirt der Sitzung. So geht es in West¬
falen, so kann es auch bei uns gehen; es ist nicht erforderlich den Proviuzial-Vcrwaltungsrath
durch ein weiteres Mitglied zu verstärken. Was sodann die Zutheilung des Landes-Direktoröals
stimmberechtigtesMitglied des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft, fo widersprichtdas vollständig
der Stellung, welche der Landcs-Direttor bisher gehabt hat, (Rufe: Bisher!) und, meine Herren,
widersprichtauch den von Ihnen beschlossenenAbänderungenund Bestimmungendes Gesetz-Entwurfes
über die Disziplinar-Verhältnisfe. Meine Herren! Wenn der Provinzial-Verwaltnngsrath Nekurs-
instanz gegen die Verfügungen des Laudes-Dircktors sein soll, kann der Landes-Direktor doch nicht
stimmberechtigtesMitglied in der Rekurs-Behörde sein. Wir sind bisher immer der Ausicht
gewesen, daß der Verwaltungsrath verwaltet, daß der Landes-Direktordie Beschlüsse des Verwaltuugs-
raths ausführt uud die laufende Verwaltung besorgt; wenn aber der Landes-Direktor nunmehr
Mitglied des Vcrwaltuugsraths sein soll, so tritt folgendes ein: er verhängt selbständig Geldstrafen,
Verweiseu. s. w., und nun wird Rekurs au die Behörde ergriffe», von der er auch noch einmal
Mitglied ist; das paßt absolut nicht. Deshalb, meine Herren, kaun ich Ihnen aus dieseu uud
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vielen andere,, Gründen, die der Herr Referent vielleicht noch in seiner Eigenschaft als Mitglied
des Verwaltuugsraths entwickelnwird, nur empfehlen, diese Bestimmungen heranszulasseu und
überhaupt keine Aenderungendes Regulativs vorzunehmen.

Landtags-Marschall: Meine Herreu! Ich möchte nur als Landtags-Marschallbemerken,
daß ich zu meinem Bedauern in dieser Angelegenheitmit dem Herrn Vice-LaudtagS-Marschallnicht
einer Meinung bin. (Bravo!) Ich habe meine Gründe, die vielleicht andere als die derjenigen
sind, die mir darin zustimmen, im I. Ausschußauseinandergesetztund will nicht darauf zurück«
kommen.— Der Herr AbgeordneteIeutges hat das Wort.

AbgeordneterIentges: Meine Herren! Die Vorlage, die unter Nr. 8 der Drucksachen
an uns gelaugt ist, ist unzweifelhafteine der wichtigsten,die uns in dieser Session zu beschäftigen
haben. Dementsprechendhat ihr der I. Ausschuß auch zwei lange Sitzungen gewidmet, eine
Vormittags, welche zwei Stunden dauerte, eine Nachmittags von vier Stunden, und dieser letzteren
haben außer den Mitgliedern des Provinzial-Verwaltungsraths auch noch mehrere andere Mitglieder
des Hauses in diesen Räumen beigewohnt;darum ist der Gang der Verhcmdluugeuim Allgemeinen
dem Hoheu Hause, wenigstensschou dein größten Theil der Mitglieder bekannt. Mit Rücksicht
auf die vorgerückte Zeit werde ich mich daher möglichst kurz zu fasse« sucheu. Weuu bei diesen
langen Verhandlungen ein gemeinsamesGefühl der Ueberzeugungzum Ausdruck kam, so war es
das, daß der jetzige Zustand der Dinge nicht mehr haltbar sei. In diesem Punkte stimmten alle
Mitglieder des Ausschusses überein. (Vrauo!)

Hinsichtlich des ersten Punktes wurde der Mangel der Oeffeutlichteit der Verhandlunge»
als ein Mißstaud anerkannt, der nicht länger dauern könne. Nachdem die kleinsten Gemeinden
und Kommnnen unserer Provinz, nachdemdie Handelskammernuud andere derartige Organe zur
Oeffentlichkeitgelangt sind, ist es bei den wichtigenGeschäften, die hier verhandelt werden, ein
Korrelat zur Wichtigkeitderselben,daß die Provinz mit den Handlungen ihrer Vertreter bekannt
werde. Wenn der Herr Vice-Laudtags-Marschallglaubt, daß irgeud eiu Mitglied des I. Ausschusses
auf diese» Puukt weniger Gewicht gelegt hat, als früher, so befindet er sich gänzlich im Irrthum,
es hat uur eine Meiuuugsverschieoeuheitdarüber bestanden, wie formell die Angelegenheit zu
behandeln sei uud da war allerdings ein Theil der Mitglieder des I. Ausschusses der Ansicht, daß
der Mangel eines Disziplinar»Gesetzes als ein größerer Rothstand zu betrachten sei, als der
Mangel der Öffentlichkeit der Verhandlungen. Ueber diesen Mangel mich weiter auszulasseu, halte
ich für überflüssig,wir siud iu diesem Punkte alle einig. Auch war der I. Ausschuß im Allgemeinen
mit den Aeuderungeneinverstanden, die zu u. dieser Borlage, also zu dein zweiten Nachtrage zn
dem Orgauisations-Regulative vom 27. September 1871, betreffend andcrwciteZnsammeusetzung
des Provinzial-Verwaltungsraths, Ihnen vorgeschlagen siud. Auch in diesem Punkte war, einzelne
kleine Ausnahmcu abgcrechmt, auf die ich später noch zurückkommen werde, der I. Ausschuß mit
deu Vorschlägendes Proviuzial'Verwaltungsrathö einverstanden.— Ich habe die jetzige Nothlage
noch in einem ferneren Umstände als sehr dringlicherNatur bezeichnet. Sie wissen, meine Herreu,
die Kreisreute ist augenblicklich fast ein todtes Kapital für uns gewordeuuud es drängt uus, diefc
sehr großen Summen für das Wohl der Provinz fruchtbar macheu zu können. Meine Herren!
Ich finde aber auch noch einen anderen Nothstand — Nothstand ist hier zu viel gesagt, aber ein
Mißvcrhältuiß, das zu bessern wäre, — nicht blos in der gegenwärtigenZnsammeusetznng deö
Provinzial- Verwaltuugsraths, soudcru auch in der gcsammteuZusammensetzungdes Prouinzial^
Landtages. Der Provinzial-Landtag ist bekanntlich im Jahre 1823 geschaffen worden, speziell das
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Regulativ für die Nheinproviuz im Jahre 1824, als unsere Provinz erst seit wenigen Jahren,
seit dem Wiener Frieden, aus höchst heterogenen Elementenzu einein gemeinsamen Ganzen zusammen¬
gefügt worden war. Seit dieser Zeit hat sich unser Gemeinwesen in ganz eminenter Weise
entwickelt^ wir repräsentiren jetzt eine Provinz, die mit Ausnahme des KönigreichsVaheru größer
ist au Steuerkraft und Bevölkerung, als die deutschen Königreicheuud Großherzogthümer. Seit
jener Zeit ist eiu gauz besondererWandel auch auf dem Gebiete unseres inneren Staatswesens
eingetreten,indem wir in 00 jähriger Entwickelung aus ciucm autokratischcn Staat in einen verfassungs¬
mäßigen übergegangensind, aber trotz alledem ist für die Vertretung unserer Provinz der Rock
geblieben,der ihr im Jahre 1823 angezogenworden ist. Die Bestimmungen,die auf ständischem
Prinzip damals iu dem Gesetz Ausdruck gcfuudeu haben, sind heute noch maßgebend»nd Sie werden
Alle mit mir einverstandensein, daß dieselben in vielen Richtungen den realen Verhältnissen der
hentigeu Provinz nicht mehr entsprechen. Ich habe im Ausschuß schon darauf aufmerksamgemacht,
daß von den 25 Millionen direkter Staatsstcner, die iu der Rhcinproviuz aufgebracht werdeu, die
Städte der Provinz allein 13 800 000 M,, also mehr als 55 > aufbringen, während dieselben iu
diesem Hohen Hause nur mit einem Drittel, noch weniger als einem Drittel, mit 30"/« vertrete»
siud. Es würde zu weit führeu, dies noch weiter nachzuweisen;ich habe die Ueberzeugung, daß
in der Zusammensetzung sowohldes Provinzial-Verwaltnngsraths, als des Provinzial-Landtags das
heute noch maßgebcudeRegulativ uicht mehr den realen Verhältnissen der Provinz entspricht.
Wenn wir in diesen: Punkte nicht alle einig waren, Wohl aber in dem Punkte in Betreff der
Öffentlichkeit und in Betreff des Disziplinar-Gesetzcs, so gingen wieder die Meinungen wesentlich
auseinander iu Betreff der geschäftliche« Behandlung dieser Dinge. Ich habe an der Hand der
Auseinandersetzungen,welche Sie hier alle in Nr. 8 vor sich haben, die Mcinuug gewonnen, daß
in der Antwort des Ministers, die wiederholt auf die Vorlagen des Provinzial-Verwaltnngsraths
gegebenworden ist, für uns eiu ganz bestimmterFingerzeig liegt, den einzigen Weg einzuschlagen,
der uns aus diesem Nothstände retten, der uns eine angemessene Gestaltung der Dinge verschaffen
kann dadurch, daß wir au der betreffendenStelle die Beschlennigung des Erlasses einer neuen
Provinzialordnung erbitten. Wenn Sie die Denkschriftdurchgclcscnhaben, werden Sie gefunden
haben, daß der Herr Minister allen diesen auch von ihm als absolut nothwendig auerkannten
Vorschlägendes Provinzial-Verwaltnngsraths gegenüber eine ablehnende Stellung einnimmt, indem
er dieselbe folgendermaßenmotivirt — erlauben Sie mir, daß ich die zwei Sätze vorlese. In
Bezug auf das Diszipliuar-Gesctzheißt es: „WaS ihn abhalten würde, dem Erlasse des jetzt vor^
geschlagenen Spezial-Gesetzesnäher zu treten, sei einerseits die Rücksichtauf die in gleicherLage
befindliche«andere« Provinzen, andererseits die zeitige Lage der Verwaltungs-Rcform-Gesetzgebung,
Es würde befremdlicherscheinen, eine Erweiterung in den Disziplinar-Aefugiiisscnder provinzial-
ständischeu Organe auf die Rheiuprovinz zn beschränken,vor allein aber würde eiu legislatives
Vorgehen gerade ans diesem EiuzelgcbietcbegründeteZweifel daran erwecken,daß es der Staats¬
regierung mit der Ausdehuuug der Reform auf die bisher davou ausgenommenen Provinzen
Ernst sei." Ferner sagt der Minister in Betreff der Oeffcntlichkeitder Verhandlungen: „Indefscn
würde auch hier das Herausgreifen einer einzelnen Materie leicht als eine Verzögerung der ganzen
Reform angesehenund — was entscheidend sei - - es würde die gleichzeitige Einführung desselben
Systems auch für alle anderen Provinzen reklamirt werden und dann fchwcr abzuweisen sein,
während sie doch, zur Zeit wenigstens, nicht überall ausführbar erscheine." Meine Herren! Ich
kann aus diesen Erklärungen des Herrn Ministers keine andere Schlußfolgeruug ziehen, als daß
er allen Vorschlägen gegenüber, die nnsercrseits wiederholt gemacht worden, um der jetzigen
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ungeeigneten^age nusercr Provinzial-Organisation Abhülfe zu schaffen, uns mit genügenderNoth¬
wendigkeit darauf hinweist— es ist ein Drücker, den er selbst anlegt — zn sagen: ja nun, Herr
Minister, nachdemSie sich gegenüberallen Vorschlägenzn einer vorübergehenden,zu einer zeit¬
gemäßen Reform ablehnend verhalten haben, nachdemSie sich geweigerthaben, auf diesem Wege
Abhülfe zu schaffen, schlagen Sie den allein übrig bleibenden Weg ein, geben Sie uns eine
dauernde Aenderungund eine dauernde Besserung der Verhältnisse. Geben Sie uns eine neue
Provinzialordnnug. In diesem Punkte stimmten die beiden Herren Antragsteller Herr Freiherr
von ^oü nnd Herr von Grand-Ry, mit mir überein, sie haben in dieser Beziehung meines Wissens
von meiner Auffassungnicht differirt, sie glaubte« nur, die geschäftliche Behandlung in anderer
Weise eintreten lassen zn müssen. Herr Freiherr von Loö hat den Antrag gestellt, in einer Adresse
au des Königs Majestät die Bitte anszusprechen, weuigstens die Öffentlichkeit der Verhandlungen
uud das Disziplinar-Gesetzeinzuführen, Herr von Grand-Ry hat sich darauf beschränkt,einen
Antrag dahin zn richten, die Bitte in dieser Adresse an des Königs Majestät auf das Diszipliuar-
Gefetz zu beschränken. Es würde daraus die Nothweudigkeit folgeu, argumcntiren die Herren, daß
von selbst der Erlaß einer neuen Provinzialordnung in Fluß kommen würde. Ich sage mir, wenn
unsererseitsdas Bedürfniß einer ucueu Provinzialorbnnng uud der Beschleunigungderselben aner¬
kannt wird, dann haben wir nach meinem Dafürhalten noch keinen Anlaß, den Instanzeugang zu
verlassen,der diesen Verhältnissen entspricht. Wir haben bisher keinen Antrag in dieser Richtung
au das Staatsmiuisterium gerichtet, im Allgemeinen dürfen wir aus deu dem Provinzial-Nerwaltnngs-
rath gegebenen Aulwortcu viel eher den Schluß ziehen, daß der Herr Minister des Innern unseren
Wüuscheugegenüber sogar eine wohlwollendeStellung einnimmt. Dies Alles hat mich in dem
I. Ausschusse zu dem Autrage vercmlaßt:

„In Erwägung, baß der Herr Minister des Innern gegenüber der Vorlage des
Provinzial-Verwaltuugsraths auf Gestattuug der Oeffcntlichkeitder Verhandluugcu,
ferner auf Erlaß eines Gesetzes,betreffend die Regelung der Diszipliuar-Verhältuisse
der proviuzialständischeuBeamten eine ablehnende Stellung eingeuommen hat, in
Erwägung, daß der Herr Minister die Erledigung dieser und uoch anderer wichtiger
Angelegenheitender Provinz auf den Erlaß einer nenen Provinzialordnung verwiesen
hat, uud iu fernerer Erwägung, daß die Beseitigung der jetzige« Nothlage vou Tag
zu Tag eine dringendere Nothwendigkeitwird, beschließtder Provinzial-ttaudtag, den
Provinzial-Verwaltuugsrath zu beauftragen, bei dem Staatsministcrium auf den
baldigsten Erlaß einer neue» Provinzialordnung hinzuwirken."

Das ist meine Stellung zur Sache, was die generelle Behandlung der Sache anbelangt. —
Der Herr Vorredner ist schon auf die Spezialfragcn eingegangenuud da sie sich wohl kaum von
der General-Diskussiou treunen lassen, so will auch ich iu aller Kürze auf einige Punkte zurück¬
kommen, die teilweise vou dem Herrn Referenten, theilweife vou dem Herrn Vice-Landtagö-
Marschall bekämpftworden sind. Der I. Ausschußwar meines Wissens auch einstimmigdarüber
einig, daß der Herr Laudes-Direktorin Zukunft Sitz nnd Stimme im Provinzial-Verwaltuugsrath
habe» solle. Die Gründe dafür sind zum Theil iu der Denkschrift niedergelegt. Sie wifsen Alle,
Meine Herren, daß in denjenigen Provinzen, die sich schon bisher der Wohlthat der neuen Provinzial¬
ordnung erfreuen, eiue ähnliche Bestimmnng eingeführt ist, und ich muß gesteheu, auch ich halte
die Anwesenheit des Landes-Direktors in diesem Kollegium für absolut nothwendig. Berührt
worden ist ferner von dem Herrn Referenten nnd vou dein Herrn Vice-Landtags-Marschallder
Vorschlag des Provinzial-Vcrwaltungöraths, der in diesem nnr mit sieben gegen sieben Stimmen,
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die nur durch den Hinzutritt des Herrn ttaudtags-Marschalls zur Majorität geworden sind, an¬
genommenworden ist, dem RegierungsbezirkDüsseldorf eine stärkere Vertretung zu geben. Meine
Herren! Ich lege nicht allzu großen Werth auf diefen Puukt, obgleich ich dem Negiernngsbezirt
Düsseldorf angehöre. Ich glaube, daß die ucue Proviuzialordmmg nicht so fern liegt, daß wir in
dieser Beziehung noch einer Aenderung des Statuts bedürften, aber da einmal dieser Punkt zur
Sprache gekommenist, so glaube auch ich, daß die realen Verhältnisse des Regierungsbezirks
Düsseldorf vollständig eine solche Verstärkung ohne Präjudiz für die übrigen Provinzen rechtfertige».
Ich habe bereits bei früheren Verhandlungen im vorigen Jahre augeführt, daß nach der Einwohner
zahl der Regierungsbezirk Düsseldorf 40°/° der Gesammt-Bevölkerungausmacht, während Koblenz 15°/«,
Köln 1?°/o, Trier 16°/°, Aachen 12—13°/« ausmachen. Die Bevölkeruugszahldes Regierungs¬
bezirks Düsseldorf ist also derjenigender anderen Bezirke nahezu um das Dreifache überlegen.
Was die Steuernmlage aubelcmgt, so partizipirt au derselben Koblenz mit 11'/»°/°, Düsseldorf
mit 40°/°, Köln mit 28,3°/°, Trier mit 11,°°/°, Aachen mit 13,.,°/°. Hier ist die ttage in Betreff
des Regierungsbezirks Köln also nicht ganz so wie in Betreff der Bevöltcrungszahl, aber Sie
fehen auch da, daß felbst dem Regierungsbezirk Köln gegenüber der Regierungsbezirk Düsseldorf
noch immer eine um die Hälfte größereSteucrkraft besitzt, Diese Dinge rechtfertigenden Vorschlag
des Verwaltuugsraths, der mit der durchschlagenden Stimme dcö Herrn Laudtag>Marschalls zum
Beschluß erhoben worden ist. Aber ich füge hinzu, auch ich lege wenig Werth darauf, ich habe
dies auch schon im Ausschusseausgesprochen.— Ich nehme demuach den Antrag, den ich im
Ausschußgestellt uud den ich vorhin verlesenhabe, hier wieder auf.

ttandtags-Marschall: Wollen Sie fo freuudlichsein, mir den Aulrag einzureichen.—
Der Herr Abgeordnetevon Ehueru hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Auf den Ausschuß-Antrag,daß die Mitgliederzahl der Vertreter
des RegierungsbezirksDüsseldorf im Verwaltuugsrath nicht vermehrt werden solle, werde ich auch
trotz aller Zahlen, die vorgelesen worden sind, nicht zurückkommen, ich möchte uichl iuuerhalb der
Proviuz eiueu gewissen Ncgierungsbezirks-Partitulariömus,der darin liegt, wieder aufnehmen. Ich
glaube, daß die Mitglieder aus den anderen Regierungsbezirkenunzweifelhaft in ihrer Stellnug
nicht dazu beitragen werden, jemals die Interesse» des Regierungsbezirks Düsseldorf vor den
Interesse» der anderen Regiernugsbezirkeirgendwie zu veruachlässigen. Sodann, meine Herren,
möchte ich mich mit dem Antrag des Ausschusses und des Provinzial-Verwaltnngörathö einverstanden
erklären, daß der Minister angegangen werden möge, in einem Nachtrag zu dem Regulativ dem
Vice-Landtags-Marschallund dem Landes-Direttor Sitz uud Stimme im Verwaltuugsrath zu geben.
Ans den Gründen, die der Herr Referent angeführt hat, bin ich mit demselben sodann dagegen,
daß eine Vertretung des Ober-Präsideuteu im Verwaltuugsrath stattfinden kann, wenigstens durch
uuser Gesuchherbeigeführt werden sollte. Dagegen kann ich mich nicht für den Autrag erklären,
de» Herr von Grand-Ry gestellt und den der Ausschuß angenommenhat, bei Seiner Majestät
im Interesse des Erlasses des Disziplinar-Gesetzeö,also eine« Spezial-Gesetzesals Disziplinar-Gefetz
für die Nheinprovinz, unter dem Fortbesteheu der gegcuwärtigeuVerhältnisse in der Prouinzial-
Verwaltung, vorstellig zu werden. Ich weiß nicht, ob Herr von «oü seiuen Autrag aufrecht
erhält, daß auch in Bezug auf die Oeffentlichkeitder Verhaudluugen eine Immcdiat-Eingabc au
Seine Majestät gemacht werden solle. (AbgeordneterFreiherr von «oü: Jawohl.) Herr von Los
thut das, dann möchte ich bemerken, daß der 26. Provinzial-Laudtag eine solche Immediat-Eingabe
an Seine Majestät schon gerichtethatte, nnd daß wir in ordnungsmäßigemWege die Autwort
durch den Minister des Innern darauf erhalten haben. Es erscheint mir uuthuulich, daß min in
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derselbenAngelegenheitder Provinziab«audtag sich noch einmal au Seine Majestät wende, nachdem
wir eine EntscheidungSeiner Majestät bekommen haben. Ebenso möchte ich es nicht für richtig
erachten, daß wir in Bezug auf das Disziplinar-Gesetzuus iu einer Immediat-Eingabe au Seme
Majestät wenden. Wir können uichts anderes erwarte», als daß diese Immediat-Eingabe denselben
Gang nimmt, den die erwähnte Immebiat-Eingabe iu Bezug auf die OeffentlielM der
Verhandlungen genommen hat. Seine Majestät werden als toustitntionellcr Monarch diese
Angelegenheit dem Staatsmiuisterium überweisen, und die Antwort des Staatsministcrinms auf
diesen Antrag liegt uns jetzt schon in dem Bescheide des Ministers des Innern vor. Nach meiner
Ansicht erreichenwir nicht nnr nichts, sondern ich halte es auch bei der ganzen Stellung, die wir
als Vertreter der Provinz zu dieser Frage ciuuehmeu, für undenkbar, daß wir uus wiederholt in
einer Immediat-Eingabe au Seine Majestät wenden, wo wir wissen, welche Autwort wir bekommen.
Wir können Seine Majestät nicht in die Lage setzen, eine andere Eutschciduugzu gebeu, als sie
das KöniglicheStaatsministerium schon gegeben hat. Ich möchte daher vorschlagen,daß wir den
Antrag des Herrn Freiherrn von Loö nnd jedenfalls anch den Autrag des Herrn Abgeordneten
von GranWRh nach dieser Seite hin ablehnen. (Abgeordnetervon Grand»Ry: Wir wollen also
gar nichts thun) Weuu Herr von Graud-Nh sagt: wir wolle» also gar nichts thun, so gehl
allerdings mciue Meiuung dahiu, daß wir iu Immediat-Eingaben nichts mehr thun, daß wir
dagegen aber dem Antrage zustimmen, den der Herr AbgeordneteIentges gestellt hat und der nach
Lage der Dinge und nach dem ausführliche« uud eingehenden Bescheide des Ministers des Inner»
allein als wünschenöwerthnnd zweckmäßig mir erscheint. Wir haben in Bezng auf unfern Wunsch
der Einführung der Provinzialordnuug zwei Wege vor uus. Wir können die Sache ruhig laufeu
lasseu, warten, bis von Seiten der Königlichen Staalsregierung die Aureguug dazu gegeben wird,
oder wir haben den anderen Weg, daß die Initiative von uus ausgeht, uud ich glaube, meine
Herren, die Sprache ist außerordentlichdeutlich, der Herr Miuister des Iuueru weist uuö sehr
bestimmt darauf hin, daß unfcren Beschwerdennur auf gesetzgeberischem Wege, durch Einführung
der Provinzialordnuug, wie sie iu deu alteu Provinzen eingeführt ist, Abhülfe verschafft
werden kaun. Meine Herren! Wenn wir unsere bisherigen Anträge aufrecht erhalten wollen
und die zwingendeNothwendigkeitzur Abänderung der jetzigen Verhältnisse einsehen, dann bleibt
uns nichts übrig, als diesen letzterenWeg zn beschrciteu, in Bezug auf welche» uus die Königliche
Slaatsregierung einen Fingerzeig gibt. Meine Herren! Ich schließe mich also dem Antrage des
Herru Abgeordnete»Ientges a». Wenn eine derartige Proviuzialordnnug von Seiten der Staats--
regicrmig für die Nheiuprovinz beabsichtigt wird, so wird wahrscheinlich,bevor die Einbringung
dieser Provinzialorduung bei den gesetzgeberischenFattoreu erfolgt, der Entwurf zu derselbe« dem
Proviuzial-Landtag zur Begutachtuug zugewiesen werden. Ich glaube, baß wir auf diesem Wege
diejenigenDinge, die Herr Ientges iu seiucm Antrage als Nothzustäude bezeichnet hat, werden
erledigen köuueu, währeud wir, weuu wir deu audereu Weg beschrciteu,mir zu einer Ablehunug
aller Anträge kommen werden.

Landtags-Marschall: Meine Herreu! Demgegenüber, was Herr von Eynern eben
gesagt hat, möchte ich mein Bedauern anssprechen,daß Herr von Eynern durch eiue Reise, die er
nothwendig machen mußte, verhiuderl wordcu ist, au deu Arbeite« des I. Ausschusses, dem er für
diese Sache zugetheilt war, Theil zu nehmen, deuu ich glaube, daß sowohl ich als Vorsitzenderdes
Proviuzial-Kerwaltuugsraths, als der Herr «audeörath Klein, der das Referat im Ausfchusfe
übernommenhatte, den Nothstand dargelegt haben, in welchem unsere Verwaltung sich befindet.
Der Aulrag, den der Herr AbgeordneteIentges ebeu vorgetragen hat, ist ein Antrag, der schon
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bei auoerer Gelegenheitaugeregt worden ist und der uach meiuer Ansicht sehr wenig auf Erfolg
rechnen kann. In den Jahren, bis ein Erfolg eintreten und wir eine neue Proviuzialorduuug
erhalten würden, würde ein wirklicherNothstand für uns bestehen, da uns Diszipliuar-Bcfuguisse
unseren 600 Beamte» gcgeuüber abgehen. Ich möchte nur diesem Bedauern Ansdrnckgeben nnd
Sie bitten, wenn Sie auch dem Antrage des Herrn AbgeordnetenIentges beistimmen,— denn
der eine schließt den anderen nicht aus, — dann doch auch auf die Behandlung des Nachtrags zum
Regulativ und des damit zusammenhängenden Disziplinar-Gesetzcs,das wir Ihnen vorlegen, einzugehen,
nm möglichst bald auf den beiden verschiedeueu Wegen, die Ihnen der Herr Referent vorgeschlagen
hat, einen Erfolg zu erzielen. — Meine Herren! Unsere Verwaltung ist in Beziehung auf die
Disziplinar-Vcrhältnisse ihren Beamten gegenüber iu einem Nothstande! — Herr Freiherr Felix
von Loü hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Es war meiue Absicht, mich nnr zur geschäftlichen
Behandlung dieser Frage zum Worte zu mcldeu und meinen Antrag, den ich im Ausschußein¬
gebracht habe, hier wieder einzubringen;eiu Puukt aus der Spezial-Debatte aber, in die mehrere
Herren schon eingegangensind, veranlaßt mich, einige Worte zu sagen. Ich bin erstaunt gewesen,
aus der Mitte des Verwaltnngsraths heraus einen ziemlich scharfen, will ich nicht sagen, aber
direkten Tadel einer Bestimmung der drei Vorlagen des Verwaltnngsraths gehört zu haben,
nämlich der Nr. 4 in dem zweite» Nachtrage zu dem Negulaliv, worin es sich darum haudcll,
den Landes-Direktorin den Prouinzial-Ncrwaltuugsralh als stimmberechtigtes Mitglied aufzunehmen.
Wir im Ausschuß habcu eö ciustimmig mit Frcudeu begrüßt, daß diese Äestimmuug uns vom
Proviuzial-Verwaltuugsrath vorgeschlagen worden ist, wir haben darin eine wesentlicheVerbesserung
gesehen, um die bisherige» Differenzen, von denen so viel geredet worden ist, zn beseitigen; wir
haben darin einen wesentlichen Schritt zur Herstellung der Harmonie zwischen dem Verwaltuugs-
rath und dein Laudes-Direktorgesehen. Meine Herreu! Wenn von Seiten Einzelner im Anöschnß
das Wort gebraucht worden ist, daß diese Bestimmung nicht angängig sei, weil der Verwaltung«,
rath berufen fei, die Kritik über den Laudcö-Direttor zu üben, fo hat diese Auffassung in
dem Ausschuß teiue Zustimmuug gefunden, man war vielmehr ciustimmig für diese Bcstimmuug.
Ich bedaure, daß dieselbe Auffassung aus der Mitte des Verwaltnngsraths durch den Herrn
AbgeordnetenFreiherrn von Solemachcr hier wieder vorgebracht worden ist; ich habe nicht Acht
gegeben, ob Herr Bremig dies auch gesagt hat. Ich möchte den Herren gegenüber die Frage
stellen: was würden Sie sagen, wenn ich in folgender Weise argnmentirtc: der Proviuzial-Laudtag
ist berufe», der Kritiker des Proviuzial-Vcrwaltungsraths zn sein, er ist die Rekurs-Instanz über
den Provinzial-Verwaltungsrath, ist es mithiu Recht, daß der Provinzial-Verwaltnngsrath in den
Beschlüssen des Landtages fünfzehn Stimmen in eigenen Angelegeuhcitenin die Wagschaale wirft?
(Sehr richtig!)

Das ist die einfache logische Konsequenz;wenn man in dieser Weise urtheilt, so werden
wir hier dasselbe Urtheil fällen müssen. Gestern hätten wir ein gauz anderes Resultat der
Abstimmnnggehabt, weuu im Siuue der Acußeruug dieser Herreu auch für den Provinzial-Ver¬
waltungsrath nnd Landtag die analoge Bestimmung gelte. Meine Herren! Ich bitte Sie daher,
nehmen Sie die Nr. 4 des Nachtrags zu dem Regulativ an, sie ist eine ganz außerordentliche
Wohlthai und wohl gemciut, und sie wird ganz gewiß im Interesse der fortschreitendenHarmonie
iu unserer Provinzial-Verwaltung sein. Ich komme jetzt zu dem allgemeiueuTheile. Ich erlaube
mir meiueu Antrag, den ich im Ausschußgestellt habe und gegen den keine prinzipiellen Bedenken
geltend gemachtworden sind, zn wiederholen. Wir haben drei Vorlagen, die dritte Vorlage braucht
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nicht auf gesetzgeberischemWege abgeändert zu werde,,, die beide,, andere,, müssen ans gesetz¬
geberischem Wege abgeändert werden, stehen also ganz in derselben «nie. Beide Vorlage» halte,,
wir für dringlich, einige sagen: die zweite ist dringlicher als die erste, darüber kaun man streiten,
jedenfalls ist die erste Vorlage in Betreff der Öffentlichkeit eine solche, welche einen Gegenstand
behandelt, den wir wiederholt in dem Landtage zur Sprache gebracht babcn „ud zu dessen Ouusten
Wir uns wiederholt in den Landtagen ausgcsprocheuhabe,,. Weun wir die zweite Vorlage wegen
der Disziplinar-Vcstimmungcn in einer Adresse au Seine Majestät den König bringen, so können
Wir die erste nicht in die Schublade legen uud degradiren, nachdemwir Jahr für Jahr dafür
gekämpft haben.

Ich bin aus dem Gruude nicht für dcu Autrag des Herrn AbgeordnetenIeutgcs, weil
ich glaube, daß wir dadurch „ach beide,, Seiten hin nusere Forderung abschwächen. Wir haben
eigentlich alle den Wunsch, daß die Provinzial-Verfaffnng, wie wir sie augenblicklichhaben,
abgeändert werden möge, in dieser Richtung bewegt sich anch mein den, Antrag Icutges uicht
zustimmendesVotum; aber, wie gesagt, es ist eine allgemeiue Erfahrung, daß, wem, man etwas
will und zwei Petita nebeneinanderstellt, man das eine durch das audere abschwächt. Es ist im
Ausschuß wiederholt gesagt worden, und das ist auch meine Ueberzeuguug, daß wir keine große
Aussicht haben, sehr bald die Provinzialordnnng zn bekommen; und wen,, wir „im heute sagen:
hier ist ein dringendes Bedürfniß, und weil es besteht,»vollen wir die Prouinzialordnung, so wird
der Herr Miuistcr sagen: ihr wollt dies Bedürfniß zunächst befriedigen, also brauchen wir euch
nicht die Provinzialordnnng zu geben; er wird andererseits sagen: dieses kam, ich nicht gebe,,, dem,
eigentlichwollt ihr die Provinzialordnnng, wir können nicht einzelne Pnnkte herausgreifen. Deshalb
glaube ich, wir schwäche,, unser Petitum ganz entschieden durch die Aunahme des Antrages Ieutges
ab. Deshalb bitte ich Sie, wem, Sie deu Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny zu
Nr. 2 cumehmen wolle,,, auch deu Autrag zu Nr. 1 auzunehmen:

„Der Proviuzial-Laudtag wolle beschließe,,, den Gesetz-Entwurf,betreffend Gestaltung
der Öffentlichkeit der Verhandlungen des Provinzial-Landtages der Nheinprovinz
mittelst einer Adresse Seiner Majestät den, Kaiser uud König zu unterbreiten."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich will zur faktischen Berichtigung des Herr,,
Vorrcducrs bemerke,,,daß in dem Provinzial-Verwaltungsrath diese Angelegenheitauch nicht ein¬
stimmig durchgegangenist, sondern daß diejenige,,Stimmen, welche hier dagegen gesprochen haben,
auch im Verwaltnngsrath gegen den Pnnkt 4 des Nachtrages waren. Ebenso ist dieser Punkt
mich iu dem I. Ausschuß nicht einstimmig angenommen worden. — Der Herr Abgeordnete
von Grand-Ny hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Bezüglich der einzelnen Bestimmungen
will ich mich beschränken, da ich glaube, daß darüber kaum sehr große Meinungsverschiedenheiten
in den, Hohen Landtage bestehen, es handelt sich wesentlichum die geschäftliche Aehaudluug der
Angelegenheit und für mich znuächst darum, Mißverständnisse,, meines Antrages vorzubcugeu.
Meine Herren! Die Erwägungen des Ausschusses waren vorzugsweisepraktischer Natur. Wir siud
alle darüber einig, daß es wiinschcuswcrthist, daß die Provinz als Ganzes organisirt werde
und daß diesem Wunsche der nöthige Nachdruckgegeben werde, wir sind aber vollständig darüber
m Ungewißheit,wann dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Ich glaube, deu Eindruckwieder¬
geben zu sollen', der bei vielen in, Ausschüsse vorhanden war. Mehrere Mitglieder haben „in,
gefragt: was ist bei der gestimmten Sachlage zu thun, in welchen, Punkte ist augeublicklich Abhülfe
«n dringendstenerforderlich? aus dieser Erwägung ist mein Autrag hervorgegangen, eines Theils,
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meine Herren, zunächstan Seine Majestät zu gehen, als die feierlichste Form des Wunsches des
Provinzial-Landtages, anderen Theils, meine Herren, in dieses Petitnm an Seine Majestät ledig¬
lich das hineinzustellen,was erreichbar sei nnd wofür das Bedürfniß in besonderemMaaße her¬
vortrete. Ich brauche nicht zu betonen, meine Herren, daß die Öffentlichkeit ein Wunsch ist, der
seit langer Zeit hier gehegt wird und seine volle Berechtigung hat - - nach den Ausführungen des
Herrn Freiherrn von Solemachcr wird das ganze Bild der Verhandlungen und der ganzen Sache
selbst Ihnen noch viel klarer gewordensein — es ist aber die Öffentlichkeit immerhin doch eine
formelle äußere Angelegenheit,während die Regelung der Diszipliuar-Verhältnisse in der That
direkt die ganze Verwaltung in Mitleidenschaftzieht. Nach den Erklärungen im Ausschüsse von
Seiten des Herrn Landesraths Klein und Seiner Durchlaucht, des Vorsitzenden des Verwaltungs¬
raths, siud die Verhältnisse,wie sie sich augenblicklich in disziplinellcrHinficht gestaltet haben, rein
uuertrciglich gewordenund schädigen die Verwaltung iu ihrer Entwickelungund in ihrer Autorität
auf das Bedenklichste.(Sehr richtig!) Ans diesen, Grunde, mit Rücksicht anf die innere Verwaltung
habe ich geglaubt, meinen Antrag auf diefeu Pnntt beschränkenzu uiüsseu. Siud die Herreu iu Bezug
auf diefe Ausführungen anderer Meinung, fo steht Nichts entgegen,daß man die Öffentlichkeitauch
in den Antrag hineinnimmt, aber ich fage weiter, die Öffentlichkeit hat politische Momente und deshalb
könnte sie an gewisser Stelle gewisse Bedenken erwecken.Es kauu Niemand leugnen, daß diese Behaup¬
tung bezüglich der politische« Momeute, die die Öffentlichkeit enthält, vollständig gerechtfertigtist.
Auch aus diesemGrunde, um auch dieses Bedeukeuzu beseitigen,möchte ich die Frage der Offene
lichteil von der Frage der Disziplinar-Verhältnissc trennen. Meine Herren! Das find die Gründe
meiner Beschränkung. Nun bin ich der Meinuug, daß wir keine feierlichereForm haben, keine
Form, die ihrerseits das Vertrauen mehr ausspricht und meiner Ansichtnach auch zu gleicher Zeit
eine Berücksichtigungdes Vertrauens iu sich schließt, als wenn wir nus an Seine Majestät
wenden. Meine Herren! Das Ministerium kennt die Wünsche der Provinz und der Verwaltung,
das Ministerium hat dieselben iu verschiedener Forin zugestellt erhalten. Der Antrag, den der
Proviuzial-Laudtag an deu Proviuzial-Verwaltungsrath gestellt hat, richtet sich darauf, sich an die
Staalsregierung in Betreff der Öffentlichkeit der Verhandlungen zu wenden-, der Provinziell-
Verwaltnngsrath ist weiter gegangen, er hat geglaubt, sich nicht nur bezüglichder Öffentlichkeit
au die Staatsregicrung zu wenden, foudern wegen des dringenden Bedürfnissesauch die Disziplinar-
Verhältnissc ins Angc gefaßt. Ich sage: das Ministerium hat fchou in allcu möglichenFormen
den Wunsch der Provinz kund gethan erhalten, der Landtag des ganzen Landes mit ganz
verschwindende« Ansnahmcn hat wiederholtdie Regelung der Provinzial-Vcrhältnisfcgefordert, sogar
zweimal, meine ich, uud trotzdemist vou Seiten der Staalsregierung noch kein Schritt, wenigstcus
uns bekannter Schritt, ans diesem Wege geschehe» uud ich glaube, diejenige» Herren, welche in der
Lage sind, die thatsächlichen Verhältnisse zu tcuuen, werden mit mir der Meinung sein, daß in
naher Ferne die Erledigung dieser Frage nicht liegt, die Forderung an das Ministerium allein
würde also auch die Zurücksetzung der Regelung dieser Disziplinar - Verhältnisse in weite Ferne
involviren uud das möchte der Ausschußund die Verwaltung selbst in keiner Weise. Ich bleibe
also bei der Meinung, daß vou deu verschiedene» Wegen, die vorgeschlagensind, zuuächst das
Hinwenden an Seine Majestät geboten erscheint, daß in dem Hinwendeil an Seine Majestät man
sich auf das Allernothwendigstebeschränkensoll, wo ein wirklicher Nothstand besteht, daß man
aber iu der Begründung — das ist die zweite Seite der Sache - zugleich den Wunfch ansfpricht,
daß der Provinz die Gesammt-Organisationzn Theil werde, die sie ebenfalls dringend nothwendig
hat und die in den Wünfchen der Bevölkerung und namentlich der hiesigenVerwaltnngstörper



liegt. Ich glaube, meine Herren, daß ich — ich muß es natürlich den Herren anheinigebeu,
darüber zu urtheilen — den Gedanken des Ausschusses richtig wiedergegeben habe. Was die
weiteren Bestimmungen der Vorlage angeht, so will ich nur bemerken, daß die zweifelhafte
Bestimmnng der Vermehrung der Verwalwngsraths-Mitglieder für deu Regierungsbezirk Düsseldorf,
d. h. zweifelhaft durch die Abstimmung im Verwaltungsrath, an Bedeutung verloren hat, sie ist
von mehreren Rednern und namentlich von Herrn von Ehnern als nicht nothwendig anerkannt
worden und es ist durch das Mitglied des Verwaltuugsraths Herrn Kaesen ausdrücklich im Aus,
schuß erklärt worden, daß es nicht auf die Herkunft der Mitglieder im Vcrwaltungsrath aukomme.
daß die Mitglieder als Vertreter der ganzen Provinz sich fühlen müssen und fühlen werden, daß
die ganz spezielleBetonung der Herkunft nicht angemessen sei, ich trete dein vollkommen bei. Was
den Landcs-Direktor betrifft, so hat Herr Freiherr von Lo« bereits darüber gesprochen, ich kann
hinzufügen, daß nach mannigfachen Verhandlungen die in deu letzte« Tageu über die Verwaltung
geführt worde» sind, es für mich eine Freude ist, aussprecheu zu köuuen, daß die Verwaltung hier
in der That das Bemühen gezeigt hat, die Verhältnisse in gute, friedfertige Bahueu zu leukeu,
Ich glaube, das geschieht, wenn der Landes-Dircttor sich des Zusammeuhangs mit dem Verwaltungs¬
rath bewußt bleibt und mit ihm zugleich in allen Fragen wirken kann. Es ist dann ein Austausch
der Meinungen schon im VerwaltungSrath möglich und dem Hervortreten tiefgehender Differenzen
in dem hervorragendsten Verwaltungskörper wesentlich vorgebeugt. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.

Abgeordneter von Heister: Da ich mich vollständig mit dem im Einverständnis; befinde-
was Herr von Grand-Ny sowohl in Bezug auf die Behandlung der Angelegenheit, als in Bezug
auf die materielle Seite des dritte» Antrages gesagt hat, so verzichte ich darauf, Sie iu dieser
späten Stunde noch weiter zu behelligen, ich bitte Sie also, in dem Sinne zu entscheide«, wie Herr
von Grand-Ny sich eben ausgesprochen hat. Gestattcu Sie mir uur eine kurze Bemerkung gegen
den Herrn Abgeordneten Ieutgcs. Ich halte dafür, daß man die Behauptung, welche eben von
dem Herr» Abgeordneten Ieutgcs aufgestellt wordeu ist, au keiuer Stelle ohne Widerfpruch durch¬
gehen lassen darf, nämlich die Behauptung, daß einfach nach den Steuersummeu das Verhältniß
der Vertretung zwischenStadt und Laud sich so gestalten müsse, wie er gesagt hat. Mciue Herren!
Ich bezweifle keinen Moment, daß die Zahlen au sich richtig gcuauut wordeu sind. Wen» aber
der Herr Abgeordnete Icntges gesagt hat, 55 > der Steuern werden von den Städten aufgebracht,
so hat er dabei vollständig vergessen, wieviel ländlicher Grundbesitz gerade in der Rheiuprovinz in
den Städten versteuert wird. Wieviel Steuern die Grundbesitzer in den Städteu aufbringen, kann
ich Ihnen zahlenmäßig nicht ausführe«; jedenfalls aber muß diese Snmuie von der Steuersumme
der Städte abgerechnet werden. Zweitens darf mau nicht vergesse», daß eine große Zahl von
Städten annähernd zur Hälfte aus ländlichen Bezirken bestehen. Gehen Sie in das bergische
Land hinein und auch auf die linke Rheinseite, so wird Ihnen gesagt werden, daß dort die kleine»
Städte nicht lebensfähig wären, wcuu ihnen nicht so nnd so viel Landbevölkerung zugeschlagen
wäre. (Sehr richtig!) Da es sich für uns darum handelt, nächstens eine ueue Kreisordnuug zu
bekommen, so ist es Pflicht, wenn derartige Achanptuugen aufgestellt werden, dieselben nicht
vorübergehen zn lassen, sondern richtig zu stellen.

«andtagö-M arschall: Herr Freiherr von Frentz hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Frentz: Meine Herren! Ich beabsichtige nicht mehr für den

Standpunkt, den der Ausschuß im Allgemeinen zn der Vorlage eingenommen hat, zn sprechen, ich
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stehe vollständig auf diese», Standpunkt, ich möchte aber im Interesse des allgemeinenGeschäfts¬
ganges zu Nr. 2 o. der Tagesordnung noch au den Hohen Landtag die Bitte richten, den Herrn
Landtags-Marschall zu ersuchen, diejenigenVerhandlungen des Provinzial-Verwaltungsraths, welche
zur Vorlegung an den Landtag bestimmt sind, den Abgeordnetenund Stellvertretern durch Cirkular
in fortlaufender Reihe mitzutheilen, damit einerseits die Mitglieder des Provinzial-Landtags über
den allgemeinen Gang der Verhandlungen Kenntniß erhalten; anderer Seits aber auch iu die Lage
gebrachtwerden, sich über die spezielle« Vorlage« vor dem Zusammentritt des Landtages rechtzeitig
zn informiren.

Landtags-Marschall: Dieser Antrag gehört nicht hierher.
AbgeordneterFreiherr von Frentz: Wenn mein Antrag hier zurückgewiesen wird, werde

ich ihn bei anderer Gelegenheit vorbringen.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, daß dies zwar ein aus Anlaß dieser

nns hier vorliegendenMaterie gestellter Antrag ist, aber ein ganz ncner Antrag, der nicht im
Zusammenhang mit dieser Sache steht. Ich erlaube mir, diesen Antrag entgegenzunehmen,kann
aber eine Motivirung desselben und eine Beschlußfassungdarüber nicht eintreten lassen, denn,
meine Herren, Sie wissen, daß nach unseren Bestimmungen alle diese Dinge von Ihrem Vorsitzenden,
dem Landtags-Marschall, geordnet werden. Ich werde mir den Antrag überlegen und sehen, was
damit zu macheu ist, aber ich kann jetzt keine Stellung dazu nehmen nnd keine Zusage darüber
ertheilen. — Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Ich bin mit den Ausführungen des Herrn Landtags-
Maischalls vollständig einverstanden, es ist ein ganz neuer Antrag, der gewiß von besonderer
Acdcntung ist nnd dessen Dnrchberathuug ich meinerseits wüusche. Vielleicht wird der Herr
Landtags-Marschall die Freundlichkeithaben, wenu wir morgeu nicht sehr beschäftigt sind, wie ich
vermuthe, die Angelegenheit noch auf die Tagesordnung der morgigen Sitznng zu stellen; wir
tonnten dann darüber schlüssig werden. Es tonnte aber auch der Proviuzial-Vcrwaltungörath aus
sich selbst heraus, dem Iuhalte dieses Autrages entsprechend, dessen Wünsche erfüllen. Ich glaube,
dies wäre allerdings das Allerbeste, denn der Inhalt des Antrages ist mir durchaus sympathisch
und gewiß jedem Mitgliede.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich wnnbere mich, daß der Herr Abgeordnete

von Eynern ein Bedenken dagegen hat, daß der Antrag des Freiherrn von Frentz heute bei
dieser Gelegenheit, wo es sich um den Verwaltungsrath handelt, berathen werde, indem gerade
Herr von Eynern gestern auch einen ganz außerordentlichenAntrag zn der Stellung des Landes-
Direktors insofern eingebrachthat, als derselbe kein Mandat in die Kammer ohne Genehmigung
des Verwaltuugsraths soll annehmen dürfen. Das war ein größeres Novnm zu der bisherigen
Stelluug des Landes-Direttors, als dieser Antrag zu derjenigen des Verwaltungsrathcs. Wenu
jener Antrag zur Verhandlung und Abstimmung kommen konnte, dann kann auch dieser Autrag
zur Verhaudlung kommen.

Landtags-Marschall: Ich muß Herrn von Eerde darauf erwideru, daß dicfe Be-
gründung wohl nicht ganz zn diesem Antrage und zu dem gehört, was wir hier verhandelu. Meiuc
Herren! Was die Bemerkungendes Herrn von Eynern betrifft, so bin ich nicht seiner Ansicht;
ein solcher Antrag paßt zu unseren gesetzlichen Bestimmungen nicht. Ich kann hier gar keine
Zusage darüber geben, denn in unserem Gesetze steht, wenn der Landtag geschlossen ist, so höreu
die Verhaudluugen auf und die Thätigkeit des Landtages hat ein Ende. Ich weiß also nicht, in



welcher Weise ich dein Antrage gerecht werden kann und an wen ich die Mittheilungen gelangen
lassen soll. Meine Herren! Wenn wir nur bestimmte Abgeordnetehätten, dann würde es wohl
angehen, wie die Verhältnisse aber sind, müßte ich an alle Abgeordnetenund Stellvertreter der
Provinz die Mittheilungen herumschicken. Die aus dem Znsammenhang herausgerisseueu Ver¬
handlungen des Proviuzial-Berwaltungsraths ohne die Motive dazu, an alle Abgeordnetenin die
Provinz hineingcschickt,würden ein ganz falsches Bild geben; es müßtendie Motive des Verwaltung«-
raths ebenfalls mitgetheilt werden. Dies würde eine ganz kolossale Arbeit für unsere Ccntral-
Vcrwaltuug uud für den Verwaltnngsrath verursachen,eine Arbeit, die ganz überflüssigist, da die
Sachen dem Landtage doch vorgelegt werden. Sie wissen Alle, daß ich in frühereu Landtagen
bemüht gewesen bin, so früh wie möglich, Ihueu die Berichte zugehenzu lassen, damit Sie alle
orientirt wären, aber dazu, daß ich Ihuen die Vorlagen des Verwaltungsraths ohue Motive, aus
dem Zusammenhang herausgerissen, zuschickensoll, sehe ich keine Möglichkeit. — Herr Freiherr
Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich werde mich absolut cuthalten,
in die Materie einzugehen,wie es schon in sehr weitem Maße geschehen ist, ich wollte nur zur
Geschäftsordunngbemerken, daß es mir allerdiugs richtig zu sein scheint, daß dieser Antrag zu
Nr.'8 gehört. In Nr. 3 beratheu wir über die Fuuttioneu des Verwaltuugsraths, in diesem
Antrag ist aber gesagt, der Verwaltnugsrath soll, ich weiß nicht iu welcher Weise, mit etwas
beauftragt werden, es ist vom Verwaltungsrath die Rede und bei dem Nachtrage berathen wir
ausdrücklich über Abäuderung von Bestimmungen iu Betreff des Verwaltuugsraths. Also gehört
dieser Antrag geschästsordnungsmäßigdazu.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eyuern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eyneru: Meine Herren! Herrn von Ecrde brauche ich Wohl nicht

weiter zu antwortcu, ich glaube, das hat Jeder begriffen, daß mein gestriger Antrag zur Sache
gehörte, uud daß man nur die Auffassung haben kann, daß der heutige Autrag des Herru
Freiherrn von Frentz ein ganz ncncr Antrag ist. Ich bin absolut nicht der Ansicht, daß er zu
Nr. 8 unserer Tagesordnung gehört, es ist eiu gauz selbstäudigcr Antrag, der dem Provinzial-
Verwaltnugsrath neue Fuuktioueu überweise»will. Ich beantrage deshalb, daß dieser Antrag von
dem Herrn Landtags-Marschall entgegengenommenwerde, daß der Landtag aber beschließe,die
Behandlung dieses Antrages dem Herrn Landtags-Marschall zn überlassen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Frentz hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr vou Freutz: Ich will mich recht gern dem Urtheil fügcu, ob mein

Antrag zur Sache gehört oder uicht, ich möchte aber dem Herrn Laudtags-Marschall ehrerbietigst
entgegnen,daß es sich um weiter nichts handelt, als den Hohen Landtag darüber zu hören, ob er
an den Herrn Landtags-Marschall die Bitte richten will, diese Mittheilungen zu veraulasscu. Ich
glaube, das ist eine so einfache Sacke, daß sie, wenn nicht hente, so doch morgen in zehn Minuten
verhandelt werden tauu. Ich erlaube mir, meine Bitte au den Herrn Landtags-Marschall zu
wiederholen,meinen Antrag separat zur Verhandlung zur stellen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube darauf kurz antworten zn können,
daß ich, wie ich schon gesagt habe, diesen Antrag uicht zur Verhaubluug stellen kann, sondern mir
die Sache erst überlegen muß, dies aber bis morgcu nicht thun taun. Dafür ist die Sache viel
zu wichtig uud zu weittragend, ich muß mir erst die gesetzliche«Bcstimmnngen nnd Anderes über¬
lege»; nachdemdie Anregung durch deu mir überreichtenAutrag erfolgt ist, glaube ich, daß diese
üenügt, und Sie tciucu Beschluß zn fassen brauchen. Ich werde die Sache untersuchenund zusehen,

N*
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ob diesem Wunsche eutgegengetommenwerden taun oder nicht. Ich glaube, daß Sie dies ruhig
bis zum nächstenLandtag zurückstclleu können. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat da«
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Wenn dieserZwischeusallerledigt ist, fahren wir

in der General-Diskussionfort. Nach der Rednerliste hat sich zunächst Herr Dietze gemeldet.
AbgeordneterDietzc: Meine Herren! Ich gehe nur auf cineu Theil der Vorlage ein,

auf den zweiten Nachtrag und zwar Punkt 4, der von der Betheiligung des Landcs-Direttors mit
Sitz und Stimme au deu Sitzungen des Provinzial-Verwaltuugsralhs Haudell, Auf Blatt 19/20
der Vorlage I. 8 fiudcn Sie den Abdruckder Prolokolle über die Sitzungen des Proviuzial-
Verwaltungsraths vom 18. nud 19. Juli dieses Jahres. Da heißt es auf Seite 20: „Nr. 4
wurde gcuehmigt mil zwölf gegen zwei Stimme»." Ich uehmc von den zwei Stimmen die eine
für mich iu Anspruchund bin mir bewußt, daß ich darin nicht irre, gegen den Autrag gestimmt
zu haben, dem Landcs-Direklor eine solche Stellung im Provinzial-Verwaltuugsrath zu geben.
Meinen Herren Kollegen im Provinzial-Verwaltungsrath und dem Hohen Landtag gegenüber halte
ich mich aber für verpflichtet,die Motive auzugebeu,aus welche«ich dies gethan habe. Ich habe
dagegen gestimmt nur zur Zeit, die Rechtlichkeit nnd Bedeutung des Antrages aber anerkennend.
Als ich in den Provinzial-Verwaltungsrath eintrat, war der Streit zwischen dem Landes-Direktor
und einzelnen Mitgliedern des Provinzial-Verwaltuugsralhs über geschäftlicheNehandlnugenentbrannt;
ich habe mich stets der Ansichtzugeneigt,daß, wie Herr von Los ausgeführt hat, mauche Friktion
unterblieben wäre, wenn uufer Reglement anders lantctc; ich habe mich nie auf den todten Buch¬
staben gestellt, und da ich vor Austelluug des Herru von Lanbsberg über das hiesige Reglement
mit ihm zu spreche» Gelegenheit gehabt habe, so habe ich von der Ansichtausgehen zu köuueu
geglaubt, daß die Stellung des Laudes-Direltors nicht die richtige sei. Auf diesem Standpunkte
stehe ich noch heute. Zur Zeit aber habe ich dem Antrage nicht beistimmentöuuen, weil er
eingebrachtwurde, als Herr von Laudsberg schwerer Krautheit halber fast ein Jahr beurlaubt war.
Ich habe uicht deu Zeitpunkt für angemessenerachtet, eine Auffassung, die Jahre laug heftig
bekämpft worden war, iu dem Augeublicke zu aceeptiren, wo Herr vou Laudsberg iu Düsseldorf
uicht auwcfeud,währcud er beurlaubt war, und voraussichtlichsciu Amt nicht wieder würde antreten
können. Ich habe nicht deu Anschein ans mich laden wollen, für den euentnellcnNachfolgerdes
Herrn von Landsberg die Vcstimmuugeu zu äuderu. Mit diesemMotiv schließe ich mich dem
Ausschuß-Anträgeau.

Laudtags-Marschall: Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Ich freue mich von Herrn Dietze zu hören, daß er

prinzipiell mit der Abänderung einverstandenist, ich hatte mich nur deshalb zum Worte geineldet,
weil ich geglaubt hatte, daß die Ansicht des Kollegen Dietze im Prinzip abweichendvon der
„»einigen sei. Meiue Ansicht geht dahin, daß dieser Punkt der wichtigste von allen ist, die nns
hier vorgelegt sind, Es ist gewiß ein recht dringendes Desiderium, daß unsere Verhandlungen
öffentlichwerden, daß das Publikum endlich Keuntniß von den Dingen bekomme, die Jedem von
uns nahe gehen, insbesondere sein Portemonnaie sehr berühren. Ich halte es auch gewiß für
sehr wichtig, daß die Diszipliliar-Bcfngnissegeregelt werden; für viel wichtiger halte ich aber, daß
der Antagonismus,der fast naturnothweudigzwischen Verwaltnugsrath nnd Landtags-Marschalleinerseits
und dem Landes-Direktor andererseits besteht, praktisch einigermaßen seine Lösung finde durch die
Annahme des Vorschlages, wie er Ihneu hier gemacht wird, nämlich deu Landes-Direktorzum
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Mitglied des Verwaltuugsrathö zu machen. Meine Herren! Ich sage, fast »alurnothwcndig tritt
dieser Antagonismus ein; der Grund davon ist folgender: der Landtags-Marschall— wir haben
dies bei anderer Gelegenheitbesprochen und ich glaube, Sie alle haben es als zutreffend anerkannt
— hat nach unserer alten vollständig autokratischcuVerfassung außerordentlichweitgehendeBe¬
fugnisse ; gegenübereinem Landtags-Marschall mit solchenBefugnissen,wie sie ihm das Gesetz von
1824 gibt, schwebt ein LandesHircktor halb in der Luft. Der Laudeö-Direktorist eben ein In¬
stitut, welchesdie Selbstverwaltung seil 10 Jahren erst auf die Bühne gebracht hat; der Landes-
Direktor ist wesentlich ans das nene Recht basirt, der Landtags-Marschall auf das alle. Der
Landes-Diretlor ist jetzt derjenige Beamte, der des Tages Last uud Hitze zu trageu hat, auf dem
immerfort die Hauptarbeit ruht, (Abgeordneter Breinig: Er hat Nichts gethan!) der aber keinerlei
Vcrfüguugsrechl hat, während Marschall und Verwaltnngsrath alle zwei Monate hierher kommen
uud beschließen. Ist der Landeö-Direttor Mitglied des Verwaltnngsraths, so glanbe ich, daß er
nicht mehr die uuangenchmeEmpfindung haben wird, die er jctzl nothwendigerWeise haben muß:
auf mir ruht die Arbeit; ich habe die gcnancre Kenntniß der Geschäfte und muß mich dennoch
den Beschlüsseneiner Körperschaftfügen, die nicht die Arbeitslast trägt und nicht fo genau, wie
ich, orieutirt seiu kann. Da« einzige Bedenken,das ich dagegen habe hervorheben hören, war das
von Herrn Freiherr» von Solemacher ausgesprochene:der Landes-Direttor kann nicht in eigener
Sache Rekurs-Instanz seiu. Ich halte deu Vergleich, deu Freiherr vou Loö aus Anlaß des
gestrigenVolums des Landtages gezogen hat, für vollständig zutreffend. Der Provinzial-Laudlag
ist ja ganz gewiß die Rekurs-Instanz für den Provinzial Verwaltungsrath, das schließt aber nicht
aus, baß wir VerwaltnngsrathS-Mitglieder und zwar sogar in unserer eigeueu Angelegenheitim
Landtage unsere Stimme abgeben; wenn es statthaft ist, daß der Verwaltnngsrath in der Frage
einer Indemnität, die der Landtag ihm zu ertheilen hat, seine eigenen Stimmen in die Wagschaale
wirft welches Bedenkensoll bestehen, daß eine einzelnePerson, der Landes-Direttur, innerhalb der
Rctnrö-Instauz Sitz uud Stimme hat, in der 1« Mitglieder gegen eins sind. Da« Ocwichl
dieser letztere»Reknrs-Instanz ist also jedenfalls im Vergleich zu der Returö-Iustanz. die Sie
gegenüber dem Verwaltnngsrath üben, ein größeres; denn hier haben 5?ie nur 59 Stimmen
gegenüber 16.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolterö: Ich bin kein Jurist und kaun keine» Anspruchmachen,daß meine

Ansicht die richtige sei, aber ich möchte sie bei dieser Gelegenheitvorbringe». Nach dem was uns
Seine Durchlaucht, der Herr Landtags-Marschallvor einigen Tagen sagte, ist der Landcs-Direktor,
der für unfere Verhältnisse eigentlich nicht existiren sollte, weil wir auf dem Bodeu des alteu
Gesetzes stehen deshalb ernannt und von Seiner Majestät dem Kaiser bestätigt worden, weil
Seine Dnrchla'nchtder Fürst nicht iu der Lage sind, die Geschäfte so zu führen, wie sie der Vor¬
gänger der hier am Orte war, geführt hat. Meine Herren! Ich fasfe es nach meinen Begriffen
so auf' daß der geborene Vertreter des Landtags-Marschalls während der,Zeit, in welcherder
Landtag nicht zusammen ist. also im Verwaltnngsrath, der Landes - Direktor ist. (Lebhafter
Widerspruch.) Meine Herren! Ich habe von vorneherci»gesagt: Sie können anderer Ansicht sein, das
ist aber meine Auffassung. Ich wiederhole.Seine Dnrchlaucht der Fürst haben gesagt, der Lanbes-
Direktor wäre ihm beigegebenworden, um die Geschäfte ansznführen. (Landtags-Marschall:
Das habe ich nicht gesagt. - Abgeordneter Bremig: Lesen Sie doch das Regnlativ, da steht
Alles darin.)
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Meine Herreu! Obgleich im Nachtrag vom 1. November 1875 zum Regulativ vom
27. September 1871 ausdrücklich gesagt ist, daß der ß. 4 dieses Regulativ abgeändert wird,
will ich mich einslwcileugern bescheiden, aber trotzdem hervorheben,daß ich es für dringend noth¬
wendig Halle, daß der Mann selbst weun er »veiter nichts als die ausführendePerson von dem ist,
was im Verwaltungsrath beschlossen wird, doch Sitz und Stimme im Verwaltnngsralh habe.
Ich lege aus dem Grunde den größten Werth darauf, damit der Herr aus dieser nach meinem
Gefühle — vielleichthaben die Herren auch hier andere Begriffe — unhaltbaren Lage, für die
ich den richtigen Ausdruck uicht finden kann, herauskommt. — Ich habe im I. Ausschußschon
gesagt, er ist in einer der unangenehmsten Lage, er soll im Verwaltungsrath sitzen und hat eigentlich,
wenn Sie wollen, nichts iu der Sache zu sagen, während er das Haupt der Verwaltung ist.

Laudtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eyneru: Ich werbe ganz kurz sein, es ist nur noch eine Aeußerung

des Herrn Freiherr« von Loö, die mich bestimmt noch einmal das Wort zu ergreifen. Herr
Freiherr von LoL hat gesagt, wir hätten leine Aussicht sehr bald die Proviuzialorduung zu
bekommen, deshalb habe er seinen Antrag gestellt, noch einmal an Seine Majestät wegen der
Ocffentlichkeitder Verhandlungen und wegen des Disziplinar-Gefetzcs sich zu wenden. Meine
Herren! Ich bin iu der Sache selbst mit dem Herrn Freiherr» von Loö einverstanden, es handelt
sich nur darum, deu praktischenWeg zu fiudeu, wie wir am schnellstenzur Erfüllung unserer
Wünsche gelangen. Ich kaun versichern,— das ist meine feste Ueberzeugung aus Kenntniß der
Verhältnisse — daß wir eher Aussicht haben, die Proviuzialorduung zu bekomme»,als auch nur
ciu einziges Spczial-Gefetz. Wie wird es mit dem Spezial-Gefetz,welches wir vo» Seiner Majestät
erbitten, «mg es auf die Ocsfcntlichleitder Verhandlungen oder das Diszipliuar-Gesetz gerichtet
fein, gehen? Seine Majestät werden es dem Minister des Innern zur Vorberathung im Staats'
Ministeriumüberweisen. Wenn nun das Staatsministerinm den Beschlnß faßt, bei den parlamen¬
tarischenKörperschaftenein Spczial-Gesetz für die Nhcinproviuz ciuzubringen, fo können Sie sich
fest daranf verlassen, ich glanbc es wenigstens, daß niemals das Abgeordnetenhauseinem Spezial¬
Gesetz zustimme»wird, welches der Rheiuproviuz die Erleichterungenverschafft; die jetzt bestehende
mangelhafte Provinzialordunug »och anf lange hinaus beizubehalten, dazu wird fich keine Partei
im gauzc» Abgeord»etenha»severstehe». Der ganze Antrag ist aus pratlifcheu Erwäguugeu —
inhaltlich bin ich damit ci»vcrsta»de» — in feiner Durchführung geradezu ein todtgcboreucsKind;
es ist kciuc Partei im Abgcord»ete»hause,die ein solches Spcz'al-Gesetz für irgc»d einen Regierungs¬
bezirk oder für eine Provinz im Lande tonzedircu würde, um damit die Möglichkeit der Beibehaltung
veralteter Zustände zu beschließen. Also, »«ine Herren, bleibt »»s nichts übrig, wenn wir nicht
einen ganz unfruchtbaren Schritt thu» wolle», als darauf zu dringen, daß möglichst bald die
Provinzialordunug eingeführt werde. Lebten wir in einem absolute» Staat, so könnte Seiue
Majestät bestimmen: ich erlasse dieses Gesetz für die Provinz; da wir einen absoluten Staat nicht
habe», werde» wir absolut uichts erreiche». Deshalb werde ich gegeu alle diese Auträge stimmen
und halte deu Weg für allein praktisch und durchführbar, daß wir aussprcchcu,wir wünscheu,daß
die Prouinzialordmmg bald eingeführt werde. Auf diese», Wege erreiche» wir das Ziel vielleicht
schnell, während wir es auf dem anderen Wege niemals erreiche»,

Laudtags-Marfchall: Ocgeimbcr dem, was der Herr Abgeordnete von Eh»crn mit
fo apodiktischer Sicherheit hingestellt hat, daß es »ie ei» Abgeordnetenhaus gebe» werde, dcsse»
Parteien sich dazu verstehenwürden, einer Provinz, einer großen Verwaltung, wie die unsrige durch
ein Spczial-Gesetzans der Noth zu helfe», kann ich u»r sage», daß das eine sehr harte und eine
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sehr scharfeAnklage gegen unser Parteiwesen im Abgeordnetenhanse ist, — Der Herr Abgeordnete
Ientges hat das Wort.

AbgeordneterIentges: Meine Herren! Wenn Herr von Heister mit einiger Emphase es
als seine Pflicht als Abgeordneterbezeichnet hat, einige unrichtigeBehauptungen meinerseits nicht
unberichtigt zu lassen, so muß ich glauben, daß er mir nicht aufmerksamgenug zugehörthat, soust
würde er seinerseitsdie Berichtigung meiner Behauptungen nicht angebracht habe». Als es sich
um die Vertretung des Regierungsbezirks Düsseldorf im Provinzial-Verwaltnngsrath handelte,
habe ich bemerkt,ich legte keinen besonderen Werth ans diese Frage, aber wenn der Antrag einmal
gestellt sei, dann liege in der Einwohnerzahl und in der Steuerkraft dieses Bezirkes ein Moment,
das für diesen Antrag spreche und ich glcmbc, das läßt sich nicht bestreiten. Ich habe nicht gesagt,
daß dies das einzige Moment sei, ich habe sogar im Ausschuß ausgesprochen,daß noch andere
Momente in Berücksichtigung kämen, aber daß dieses Moment der Einwohnerzahl und der Steuer-
traft mit dafür spricht, kaun nicht in Abrede gestellt werden. Darum glaube ich, daß meine
Zahlen Herrn von Heister nicht ganz richtig erschienensein müssen; sie sind entnommen den
Herfnrth'schen Tabellen, die einen mehr oder minder offiziellenEharakter tragen. Wenn er ferner
den Versuch gemacht hat, zu sage», iu den Städten sei der ländliche Grundbesitz mit verrechnet,
so glaube ich, ist dies ein uuglücklicher Vergleichgewesen: die Leute, die iu den Städten eingeschätzt
werden, werden für ihren ländlichenGrundbesitzan Ort und Stelle eingeschätzt und nicht in den
Städten. (Abgeordnetervon Heister: Staatssteuer!) Darum handelt es sich allein. Der Versuch
ist Herrn von Heister nicht geglückt. Im Uebrigen habe ich nicht den Gegensatzzwischen Stadt
und Land hervorgehoben, im Gegentheil, ich glaube, daß ich von jeher ein Frennd der engen
Wechselwirkungzwischen Stadt und Land gewesen bin und keine Gegensätzezwischen denselben
heraufbeschworenhabe, ich habe einfach die statistischen Momente augeführt, die für die Zache
sprechen. Das ist der eine Punkt, Was nun die Gegensätzeanbelangt, die in der allgemeinen
Diskussionzwischen der Auffassungder Herren von Loö und von Grand-Nh und meinen: Autrage
zu Tage getreten sind, so mnß ich hierauf bemerken — ein großer Theil ist bereits von Herrn
von Eynern erledigt — wir glauben nicht, daß wir dem Erlaß einer Provinzialorduuug so fcru
stehen, als von vielen Seiten vorausgesetzt wird. Was die vou diesen Herren gewünschte geschäft¬
liche Behandlung anbelangt, fo ist sie meines Erachteus auch nicht ganz korrekt. Bisher hat in
dieser Angelegenheitder Provinzial-Verwaltnngsrath sich mehr in der Form einer Anfrage an den
Herrn Minister gewendet,eine Eingabe des Landtages ist nach keiner Richtung, weder für das
Disziplinar-Gesetznoch in der anderen Angelegenheitergangen, die ganze Angelegenheitist mehr
oder weniger eine Privat^'orrespoubeuz zwischen uuscrem Herru Landtags-Marschall und dem Herrn
Minister gewesen, (Widerspruch) es ist allerdiugs später eiue offizielle Korrespoudcuzgeworden,
aber der eigentliche Instanzengang, der uns veranlaßt, dcu Herru Minister des Innern darum zu
bitten und über diese« hinweg, wenn er sich ablehnend verhielte, an das Staatsministerium zu
gehen, ist noch gar nicht beschritten. Eine direkte Adresse an des Königs Majestät ist eigentlich
die Miina ^ti«, die wir nur im äußersten Nothfalle betreten sollten. Herr vou Eyuern hat es
hinreichend begründet. Diese Adresse wird unzweifelhaftden Gang nehmen, den er charakterifirt
hat uud wir werdeu nicht weiter kommen. Ein ander Ding ist es, wenn wir uns an das
Staatsministerium wendenund sagen: da du mit uns die Berechtigungdes Verlangens des Erlasses
einer ucuen Provinzialordnung anerkannt, so mach du diesem Rothstaud ein Ende und veranlasse
du von deiner Seite, was den Erlaß einer neuen Proviuzialorduung möglichmacht.
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Laudtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Autrag auf Schluß der Geueral-
Diskussioueiugegaugeu; es habe» sich uoch zum Worte gemeldet: Herr Freiherr vou Solemacher,
Herr Freiherr Felir vou Lo8 uud Herr von Heister. (AbgeordneterFreiherr von Loü: Ich ziehe
meine Anmeldung zurück, ich werde bei der Spezial-Diskussiou meine Ausführungen macheu.)
Erfolgt ei» Widerspruch gegeu den Schluß der General-Diskussion? (Stimmen: Nein!)

Dann erlauben die Herren, daß ich ein paar Worte noch sage. Meine Herren! Ich
muß die Mitglieder des I. Ausschusses um Verzeihung bitten, wenn ich das Eine oder das Andere
iu dem, was ich jetzt zu sageu habe, wiederhole,aber als Vorsitzender des Proviuzial-Verwaltungs-
raths möchte ich Sie gegenüber dem, was der Herr Abgeordnete Wolters uud einige andere
Mitglieder gesagt habeu, darauf cmfmertsam macheu, daß der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath, auch
wenn der Landtag nicht zusammenist, doch stets der eigentliche Repräsentant der Selbstverwaltung
ist. Der Landes Direktor ist der erste Beamte dieser Verwaltung und hat die laufeuden Geschäfte
zu führen; feine Thätigkeit ist in einen ganz bestimmtenNahmen gefaßt. Meine Herren! Die
Bestimmuugcu tönueu sciu, wie sie wollen, Sie können sie so fein machen, wie nur denkbar, wenn
nicht die Persönlichkeitenzusammeustimmcu,dann wird es nie möglich sein, daß ein solcher
Verwaltuugs-Orgauismus gut fuuttiouirt.

Was nun die ganze Vorlage betrifft, so möchte ich Sie daran eriuucrn, meine Herren,
daß über der Vorlage das Wort „Mittheilung" steht, Der Proviuzial-Verwaltuugsrath hat nicht
daran gedacht, baß der Provinzial-Landtag von der „Mittheilung" aus, die der Provinzial-
Verwaltnngsillth über den Stand der ihm aufgetragenen Verhandlungen gemacht hat, dazu über¬
gehen würde, diese hochwichtigeAngelegenheitin dieser kurzen Session eingehendzu behaudeln und
diese wichtigen Beschlüssezu fassen. Ihr Vcrwaltnngsrath hatte nur die Verpflichtung, Ihueu
den augenblicklichen Stand der Verhandlungen darzulegen und Sie auf die Nothlage unserer Ver¬
waltung in Beziehung anf die Disziplinar-Gcsetzgebuugaufmerksamzn machen.

Was die Oeffeutlichkeit der Verhandluugcu betrifft, so bin ich mit dem vollständig ein¬
verstanden, was Herr vou Granb-Ny gesagt hat; überhaupt befinde ich mich beinahe in allen
Theilen mit dem iu Uebereinstimmung,was er ausgeführt hat Ich halte dafür, daß wir bei
dem jetzigen Zustand der Dinge die Öffentlichkeit für uus schwer erreiche« könne», und deshalb
möchte ich nicht, daß in der Achaudluug der Sache diese Frage die anderen Bitten, die wir
Seiner Majestät uuterbreiten müssen, abschwäche.

Was nun die zweite Frage, das Diszipliuar-Gesetzbetrifft, das in engem Zusammenhang
mit dein Nachtrag zu dem Regulativ steht, so möchte ich in Bezug auf das, was eben Herr
von Eyueru gefagt hat, doch noch einmal darauf hinweise», wie schwer es ist - ich will an der
faktischen Darstellung nicht zweifeln,denn Herr von Eynern kennt diefe Verhältnisse genau — die
Auklagegegeu die Partei-Verhältnifse uusercs Abgeordnetenhauseszu hören, „ach welcher dasselbe
aus politischen Rücksichten verhindert sein sollte, seinerseitsdazu beizutragen, um durch ei» Spezial¬
Gesetz eiue große Verwaltung ans ihrer Nothlage zu befreien, (Abgeordnetervon Eynern: Daö
habe ich nicht gefagt.) Der Herr Abgeordnetevou Eyuern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eyuern: Ich habe gesagt, das ich keine Partei im Abgeordnctenhause
kenne, die einem solchenSpezialgesetz,erlassen für die Rheiuproviuz, ihre Zustimmung geben würde.

Laudtags-Marschall: Danu muß ich mich dahin korrigiren, möchte aber meinem
Bedaueru darüber Ausdruckgeben, daß das faktische Verhältniß fo ist. Meine Herreu! Sie wissen,
daß ich am Allerwenigstenirgend etwas aus dem politischen Leben in Berlin in diese Diskussion
hineinziehe; ich glaube nur, daß das Abgeordnetenhaus an erster Stelle dazu berufe,, wäre,
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uns in einer solchen Nothlage zu helfen. Ich spreche uon keiner Partei, von keiner politischen
Sache, ich habe nur von der Gesammtlage in dem Abgeordnetenhausegesprochen. — Der Herr
Abgeordnetevon Graud-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Der Ausspruch des Herrn von Eyuern bezicht sich so
bestimmt auf die Verhältnisse in dem Abgeordnetenhause,auf die politische Vcrtretuug und das
Streben der Parteien, daß ich dieser Auffassuugwiderspreche« muß, Ich halte Herrn von Eyuern
nicht für berechtigt, sich über das auszulasscn, was eine Partei im Abgcordnetenhause im Iutcresse
der Provinz zu thun für gut befindet.

Landtags-Marschall: Herrn von Grand-Ry kann ich crwioern, daß Herr von Eynern
dies auch »icht gesagt hat. — Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich habe gesagt, ich kenne keine Partei, die einem solchen
Spezial-Gesetzfür die Rheinprovinz znstimmen würde. Wenn Herr von Grano-Ry eine solche
Partei kennt, so werde ich mich gern von ihm unterrichten lassen, aber ich bin überzeugt, daß
dieser Unterricht recht mangelhaft ausfalle« wird.

Landtags-Marschall: Was endlich die Acuderungeudes Regulativs betrifft, so mochte
ich Sie bitten, den Vorschlägen, die Ihnen vorliegen, Ihre Zustimmung zu ertheile«. Dieses
Regulativ ist von der größten Wichtigkeit für nus, uud zwar halte ich mich als Ihr Vorsitzender
dazu berufen, Sie zu bitte«: machen Sie Ihrem Vorsitzenden die Bürde, die er im Verwaltungsrath
zu tragen hat, dadurch leichter, daß durch Ihren Beschluß der Vice-Laudtags-Marschall künftig
eo ipso Mitglied des Verwaltungsrathcs sein soll, Sie wissen, meine Herren, ich habe von Anfang
an bemerkt,daß ich mich im Widerspruchbefindezu dem, was der Herr Vice-Landtags-Marschall
gesagt hat. Ferner bitte ich Sie auch, den Antrag unter 4 anzunehmen,denn ich halte dafür, —
ich befinde mich hier im Gegensatz zn einigen Mitgliedern des Verwaltnngsraths — daß hierdurch
ein Theil der schädliche» Wirkuug des Dualismus abgeschwächt wird, der nur zu leicht zwischen
Ihrem Organ entsteht, welches die Entscheidung in allen wichtigenSachen zu treffen hat, nnd
dem Beamten, welcher die laufenden Geschäfte zu führen, die Ausführung der BeschlüsseIhres
Orgaus zn besorgen hat. Meine Herren! Ich empfehleIhnen diesen Nachtrag zu dem Regulativ
vom Standpunkt Ihres Vorsitzenden uud vom Stanbpuukt des Vorsitzendendes Verwaltungsraths
auf das Wärmste uud hoffe, daß wir im Zusammenhang hiermit durch das einträchtige Zusammeu-
wirteu von Provinzial-Verwaltuugsrath und Laudes-Direktor in nicht zu langer Zeit aus dem
Nothstaude herauötommeu werden, in welchen wir uns, hinsichtlichder Diszipliuar-Verhältnisse,
den Beamten gegenüber, befinden. Ich beziehe mich hierbei auf das, was der Herr Abgeordnete
von Grand-Ry gesagt hat, und freue mich, iu vollständiger Uebereinstimmungmit ihm zu steheu. -^
Der Herr NbgeorducteKaesen hat das Wort zur Geschäftsorduung.

AbgeordneterKaesen: Durchlaucht habeu in seiner Aufforderungum Znstimmnng zu dem
Nachtrage nur erwähut die Nr, 1, 2 und 4; zu Nr. 3 hat der Ausschuß eiue andere Stellung
eingenommen.

Landtags-Marschall: Der Antrag auf Vermehrung der Vertretung des Regierungs¬
bezirkes Düsseldorf durch drei Mitglieder ist von mir ausgegangen nnd von mir in den Provinzial
Verwaltungsrath gebracht worden. Ich muß sageu, daß ich diesen Antrag aus Billigkcitsrücksichten
gestellt habe. Nachdem ich im Ausschuß die eutgegcusteheudcnAusichteu gehört habe, habe ich mich
vollständig mit den Anträgen des Ausschusses vereinigt und bin ganz damit einverstaudcu,daß eine
Vermehrung der Mitglicderzahl des Verwaltnngsraths nicht eintrete. Meine Herren! Ich habe
vorhin bereits die Geueral-Distussiougeschlossenund habe zunächst zn einer persönlichen Bemerkung
Herrn Freiherrn von Solcmacher das Wort zu geben.
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Vice-Laudtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich habe mich sehr
zeitig zum Worte gemeldet, ich komme aber sehr spät dazu. Ich wollte zunächst bemerken, daß
Herr Freiherr Felix vou LoL, vo» dem wir sonst gewohnt sind, daß er sich sehr genau informirt,
ehe er sich über eine Sache ausspricht, und daß er sich vorsichtig ausdrückt, heute diese Information
wohl etwas unterlassen hat, indem er, mich mit Namen nennend, seiner Verwunderung Ausdruck
gab und zwar — es mag meinem Ohre so geklungen haben — mit Betonung des Wortes „heute",
daß ich heute das Wort dagegen nähme, daß der Landes-Direktor iu dem Provinzial-Verwaltungs-
rath Sitz und Stimme haben soll. Ich verweise Herrn Freiherrn von Loü zunächst auf Seite 20
des gedruckt vorliegenden Berichtes, wo es schon bei Nr. 2 über die Stellung des Viee-Landtags-
Marschalls heißt: „Der Vice-Landtags-Marschall enthielt sich der Abstimmung" — es enthält nicht
ganz die Thatsache, ich habe dagegen gestimmt — und wo, was Nr. 4 betrifft, gesagt wird, diese
Nummer wäre mit zwölf gegen zwei Stimmen genehmigt worden. Herr Kollege Dietze hat eine
Stimme für sich iu Anspruch gcuommeu, Herr Brcmig macht mit vollem Recht für sich deu
Anspruch auf die andere geltend; ich möchte nur darauf hiuweiscu, daß ich gleichfalls dagegen
gestimmt habe. Jedenfalls, meine Herren, kann ich das mit der größten Bestimmtheit behaupten,
es mag in dem Momente übersehen worden sein, aber meine ganze Vergangenheit im Provinzial-
Verwaltungsrath spricht dafür, daß ich prinzipiell mit dem Herrn Abgeordneten Aremig überein-
gestimmt habe, Herr Dietze hat für seine Abstimmung Utilitäts-Rücksichten zur Zeit augeführt, wir
haben zu Dritt dagegeu gestimmt.

Sodanu muß ich mich gegen Herrn Wolters wenden, ich sehe ihn leider nicht an seinem
Platze, Er hat die Behauptung aufgestellt, daß in Verhinderung des Landtags-MarschallS der
Landes-Direktor der geborene Vertreter des Landtags-Marschalls sei. Meine Herren! Diese
Bemerkung ist jedenfalls irrig. (Rufe: sticht persönlich!) Er hat sich an das Hans gewendet und
gesagt, das Haus wäre vielleicht derselbe» oder anderer Ansicht. Ich erkläre persönlich dagegen:
Mein Amt als Vice-Landtags-Marschall habe ich kraft Kabiuets-Ordre Seiner Majestät und werde
mir dieses Recht weder durch eine irrige Ansicht des Herrn Abgeordneten Wolters noch durch eine
irrige Ansicht des Hauses verkümmern lassen.

Landtags-Marschall: Zu eiuer persönlichen Bemerkung hat das Wort Herr Freiherr
Felix von LoL.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich werde iu meiner persönlichen Bemerkung
sehr viel kürzer sein als der Herr Vorredner, weil ich zu einer längeren persönlichen Bemerkung
leinen Grund sehe. Ich bin dem Herrn Vorredner dankbar für das Anerkenntnis), das er mir
hat zn Theil werden lassen, daß ich in der Regel objektiv zu sprechen Pflege. Das habe ich anch
heute bei dem Worte gethan, welches Herr von Solemacher so sehr hervorgehoben hat, bei dem
Worte „heute". Ich habe von der Rede des Herrn von Solemacher, die er heute gehalten hat,
gesprochen, ich habe davon gesprochen, daß ich mich allerdings wnndere, daß es ein Mitglied des
Verwaltungsraths sei, welches dagegeu spreche. Auö der Rede des Herrn von Solemacher hören
wir jetzt, daß er zu denjenigen zwei Mitgliedern gehört hat, die dagegen gestimmt haben. (Landtags-
Marschall: Drei.) Ich denke: zwei. (Landtags-Marschall: Das ist ein Druckfehler.) Das
habe ich uicht gewußt, auch wenn ich es gewußt hätte, würde ich meiue Verwunderung ausge¬
sprochen haben, daß ein Mitglied des Verwaltungsraths hente dagegen spricht, weil wir gewohnt
sind, daß der Verwaltungsrath hier im Plenum des Landtages einstimmig für seine Beschlüsse
eintritt. Meine Objektivität glaube ich auch heute gewahrt zu haben.

Landtags-Marschall: Zu einer persönlichen Vemertnug hat Herr vou Heister das Wort.



Abgeordnetervon Heister: Herr Ientgcs hat geäußert, ich hätte ihm wohl nicht ordent¬
lich zugehört. Ich glaube, daß er mir diesen Vorwurf mit vollem Unrecht gemachthat. Ich höre
sehr genau zu, habe aber in seiner zweiten Nede Nichts gefunden, was ich nicht schon vorhin
gehört hätte. Ich habe es bei meiner vorigen Nusfilhrnng für nothwendig gehalten, zuriick-
zuweiseu, daß man aus den Hcrrfurth'schenZahlen, die an und für sich richtig sind, Schlüsse auf
die Vcrtheiluug der Stimmen zwischen Stadt und Land sowohl im Kreistage als in unserer Ver¬
tretung hier ableiten könne, sowie namentlich auch, daß diese Zahleu irriger Weise für die zukünftige
Gestaltung der Vertretung in der neuen Krcisordnung angezogenwerden,

Laudtags-Marschall: Ich mnß bemerken,daß ein kleiner geschäftlicher lap^u» vorge¬
kommen ist, ich hätte dem Herrn Referenten vor den persönlichenBemerkungen das Wort geben
müssen. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterBrenng: Ich habe alle Mühe gehabt, während der Verhandlung
mir klar zu stellen, daß ich auch Mitglied des Proviuzial-Verwaltungsraths bin und daß ich nicht
blos im Verwaltnngsrath, sondern auch iu der Spezial-Kommission,die diese Sache vorbereitet hat,
sehr ernstlichmit in die Debatten eingegriffenhabe, denn ich habe hcnte hier Dinge gehört, daß
ich mich fragen muß: warst Du vielleicht nicht dabei, wie das zugegangen ist? Meine Herren!
Ueber den Hergang der Sache, wie diese Entwürfe in die Welt gekommen sind, zwei Worte. Sie
sind, soviel ich weiß, aus der eigensten Initiative des Herrn Landtags - Marschalls hervorgegangen,
mit Ausnahme von Nr. 1; Nr. 1 war uns durch deu Landtag aufgetragen. Es ereignete sich
der Disziplinar^ssall in Nenwied: nachdemwir in der höchsten Instanz unterlegen waren, entstand
die Frage: wie ist abzuhelfen? es wurde gesagt: auf diesem Wege ist es möglich uud uun kam
auf einmal wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein zweiter Nachtrag zu dem Regulativ, daß man
hätte glauben sollen, während der sieben Jahre, die wir mit dem Herrn Landes-Direktorgearbeitet
ober nicht gearbeitet haben, hätte der Provinziell-Verwaltnngsrath immer das Bedürfniß gefühlt,
es wäre gut, wenn der Landes-DirektorMitglied des Provinzial-Vcrwaltnngsraths wäre. Es ist
leinein Mcufchen eingefallen,es bat Niemand im Provinzial-Verwaltungsratb jemals daran gedacht,
bis zu der Zeit, wo die ersten Entwürfe ins Leben gernfen worden sind. Da ist man auf ciumal
mit dein Nachtrag heransgekommenund hat gesagt: es wäre gut, wenn man dies z» gleicher Zeit
machte. Meine Herren! Das Bedürfniß, daß der Vicc-Landtags - Marschall Mitglied des Vcr-
waltungsraths wäre, habe ich aucrkanut, das habe ich auch früher uicht bestritteu, aber wcuu mir
Jemand sagt — ich bin von Anbeginn an, seitdem der Verwaltnngsrath eristirt, Mitglied des¬
selben — ich hätte einmal eine Stimme im Verwaltnngsrath gehört: wie schade, daß der Landes-
Direktor nicht uuser Mitglied ist uud eine Stimme hat, so muß ich dem widersprechen, ich glaube,
er würde bei deu Abstimmungenauch geschwiegen haben, denn sonst hat er immer geschwiegen.
(Heiterkeit.) In dem Verwaltnngsrath hat sich das Bedürfniß Schritte zu thun, damit der
M'te Landes-Direktor stimmberechtigtesMitglied des Verwaltungsraths werde, nicht herausgestellt.
Dieser Punkt ist auf einmal in die Sache hineingeschneit; man hat geglaubt, koucilicmtdein
Minister gegenüber zu sein nnd ihm etwas, was ihm am Herzen gelegenhat, offcriren zu müssen.
Ich habe im Ausschußvorweg versprochen, ich will nicht dagegen sprechen, in dem Verwaltnngsrath
aber habe ich mir für den Landtag vorbehalten meine Sonderstellung in dieser Frage zum Ausdruck
zu bringen und davon mache ich Gebrauch. Im Uebrigen behalte ich mir vor, in der Spezial-
Dislussion des Weiteren auf die Sache zurückzukommen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
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AbgeordneterPelzer: Ich wollte mir nur die Frage erlauben, ob das das Schlußwort
des Herru Referenten war, was wir eben gehört haben? (Heiterkeit.)

Landtags.Marschall: Meine Herren! Ich wollte eben bemerken, daß der Herr Referent
nicht als Referent, sondern aus dem Schatze seiner reichen Erfahrungen während der letzten 12
oder 15 Jahre gesprochen hat. — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterBremig: Gestatten Sie mir, daß ich zurückziehe, meine letzten
Worte als Referent gefagt zu haben; es genügt mir, daß Sie es wissen. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir treten in die Debatte der einzelnen Pnntte;
erst wenn wir die drei Vorlagen erledigt haben, werden wir über deren geschäftliche Behandlung
sprechen. Sind Sie hiermit einverstanden? (Zustimmuug.) Ich frage auch die Antragsteller.
(Zustimmuug.) Ich eröffne zunächst die Spezial-Diskussion über deu Entwurf eines Gesetzes,
betreffenddie Gestattnng der Öffentlichkeit der Verhandlungen des Proviuzial-Landtags der Rhein-
proviuz. — Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterSeul: Meine Herren! Ich wollte mir den Vorschlag erlauben, daß wir die
drei verschiedenen Entwürfe on, Kino auuehmeu, fo wie der Ausschuß sie vorgeschlagenhat und
nicht in eine Spezial-Diskussiouder einzelnenBestimmungen eintreten,

Laudtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag eingereicht worden, die einzelnen
Gesetz-Entwürfe in der Fasfuug, wie der Ausschußsie festgestellt hat «n Klo« anzunehmen. — Der
Herr Abgeordnetevon Eyncrn hat das Wort zur Geschäftsordnung,

Abgeordnetervon Eynern: Ich glaube, der Antrag des Herrn AbgeordnetenSeul ist
nicht richtig gefaßt, wir wollen nicht darüber beschließen,es on Klo« anzuuehmeu, sondern wir
wollen «n Klo« über die Anträge abstimmen,ob sie angenommenoder abgelehnt werden.

Landtags-Marschall: Wir wollen on dlo« über die einzelneu Gesetze iu deu Fassuugeu
abstimmen,wie sie vom Ausschußfestgestelltworden sind. — Der Herr Abgeordnete von Heister
hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Da auf diefe Weife die Diskussion wahrscheinlich
nicht wieder eröffnet werden wird, fo gestatten Sie mir die kurze Bemerkung zu inachen, daß ich
uud, so viel ich weiß, auch die übrigen Mitglieder der Majorität des Vcrwaltungsrathes, welche sich
für die Aufnahme der Bestimmung entschieden haben, daß der Landes-Dircltor in Zukunft Mitglied
des Verwaltungsraths feiu solle, allerdings deshalb so gestimmt haben, weil sie diese Mitgliedschaft
nach den Erfahrungen der letzten Jahre als ein Bedürfniß haben anerkennenmüssen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich würde zuuächst, wenn kein Widerspruch
erfolgt, den Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Gestattung der Oeffentlichkeit der Verhaudluugeu
des Provinzial-Laudtages der Nhciuprovinz en dloo iu der Fassung, wie der Ausschußsie festgestellt
hat, zur Abstimmungstellen. — Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort znr Geschäftsordnung.

Abgeordneter Pelzer: Ich weiß nicht, meine Herren, ob nicht der Antrag Ientges,
welcher für alle diefe Anträge präjudizirend ist, zuerst zur Abstimmungkommenmuß. (Allseitiger
Widerspruch.)

Landtags-Marschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den eben genannten
Gesetzentwurf sind, wie er vom Ansfchnßfestgestelltworden ist, sich zu erheben. (Abgeordneter
von Eyncrn: Adresse au Seine Majestät!) Die geschäftliche Behandlung kommtuachher. Ich
bitte also diejenigen, die dagegen sind, sich zn erheben. (Es erhebt sich Niemand,) Der Gesetz-
Entwurf ist einstimmigangenommen.
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Es folgt zweitens der Entwurf eines Gesetzes,betreffenddie Regelung der Disziplinar
Verhältnisse der provinzialständischenBeamten in der Rheinprovinz. Es ist auch hier en dlc,
Abstimmung vorgeschlagen. Erfolgt hiergegen Widerspruch? — Ich konstatire, daß dies nicht der
Fall ist, es erfolgt also on bin« Abstimmungüber die Fassung dieses Gesetzes, wie es der Ausschuß
vorgelegt hat. Der Herr AbgeordneteCourlh hat das Wort.

AbgeordneterConrth: Es sollte noch der Schlußpassus dieses Entwurfes redigirl werden;
das würde jetzt noch zu thu» sein. Wir haben unsere Kommissionanzuklagen, daß sie diese
Redaktion verabsäumt hat; ich habe auch dazu gehört.

Landtags- Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Bremig: Es soll am Schluß iu dem Gesetz-Entwurf über die

Disziplinar-Verhältuisfe eingeführt werde»!
„Durch das gegenwärtigeGesetz werden alle Disziplinar-Befnguisse, welche in den die
proviuzialständischenInstitute betreffenden Reglements entHallen find, aufgehoben",

damit kein Zweifel darüber entstehen kann, ob diese Disziplinar-Vefugnisse etwa neben diesem
Gesetz, wenn es Gesetz werden sollte, bestehen bleiben.

Landtags. Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterPclzer: Meine Herren! Es ist allerdings eine Kommission,wie der Herr

AbgeordneteConrth mitgetheilt hat, mit der Redaktion des Schlußparagraphcn beauftragt worden;
Herr Kollege Bremig war auch von, Ausschuß ausersehen, daran Theil zu nehmen. Da die
Kommission nicht zusammengekommen ist, und keine Vorschlägesormulirl hat, so möchte ich anheim¬
geben, ob es nicht besser wäre, statt der Fassung:

„Durch das gegenwärtigeGesetz werden alle Diszivliuar-Vefugnisse, welche iu den
die proviuzialständischenInstitute betreffendenReglemeuts enthalten sind, aufgehoben",

zu sagen:
„Durch das gegenwärtigeGesetz werden alle Disziplinar-Bcstimmungcn, welche iu
den provinzialständischcnReglements enthalten sind, ausgehobeu."

Ich glaube nämlich, daß die Worte „in den die Institute betreffenden" gestrichen werden
müssen; die provinzialständischeu Institute sind eben nur eiu ganz beschräutter Theil der Verwalluug,
die Straßen werdeu wir ja nicht zu deu proviuzialstäudischeuInstituten rechnen können, durch den
Schlußpassus, wie ihn der Herr Abgeordnete Bremig vorgeschlagen hat, würden also beispielsweise
die Beamten der Straßenverwaltung uud die für diese erlassenenReglements nicht berührt.

Landtags-Marschall: Die ganzen Bestimmungen der provinzialständischenReglements
gehe» darauf hin, da wir, als sie erlassen wurden, einen LandeS-Dircktornoch nicht erwählt hatten,
daß der Landtags-Marschall resp, der Proviuzial-Verwaltungsrath und seine Organe die Disziplinar-
Befugnisse ausüben. — Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Zur
Vermeidung aller Mißverständnisse und irrigen Konsequenzenwird es sich empfehlen zu sagen:
„alle entgegenstehenden" «., da sonst Bestimmungen aufgehoben werden könnten, welche Niemand
aufzuhebenbeabsichtigt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Das ist richtig, es muß heißcu: „alle entgegen¬
stehendenDisziplinar-Bestimmnngen". - Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.

AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Für den letztereu Zusatz kann ich mich nicht be¬
stimmen lassen; es sind nämlich in den provinzialständischenNeglmements, we»igstcus in einer
Reihe von Reglements, außer dem Landes-Direktornoch als Diöziplinar-Behörden, die Ordnungs-
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strafen «erhängen können, auch der Landtags-Marschallund der Provinzial-Verwaltungsrath, in anderen
auch die Anstalts-Dircktorenbezeichnet. Wenn Sie hier lediglich sagen, daß die entgegenstehenden
Bestimmungen aufgehobensind, dann, glaube ich, bliebe» ebcu diese erwähnte» Bestimmungen auf¬
recht erhalten; es würde ja nichts dem Gesetz Entgegenstehendes sein, wenn der Anstalts-
Direktor oder der Landtags-Marschall oder der Provinzial-Verwaltungsrath nach wie vor 30 M.
Ordnuugsstrafe verhäugcu köuueu. Das haben Sie aber aufheben wollen, deshalb dürfen Sie
meines Erachteus deu Vorschlagdes Herr» von Solemachcr nicht aunehmcu,

Laudtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterBr einig: Es handelt sich wesentlich um die Ordnungsstrafen, und

es soll durch das Gesetz festgestellt werden, wer Ordnungsstrafen verhängen kann. Nun sind,
während sie früher hineingefetzt waren, der Laudtags-Marschallund der Provinzial-Verwaltungsrath
gestrichen worden, uud es soll nur der LandesDirektor das Recht haben, Ordnnngsstrafcn zu ver¬
fügen. In alinc;«, 3 des §. l steht, daß daneben dem Direktor der Provinzial-Feuer-Socictät, dem
Direktor der Provinzial-Hülfslassc, den Vorstehern der Provinzial-Anstalten, sowie den Wegebau-
Inspektoren die Äefngniß zustehensoll, kleine Geldstrafen zu verhängen. Ich meine, meine Herren,
es ist ganz korrekt, wenn es heißt: „alle entgegenstehendenDisziplinar-Bestimmungen", denn es
können in einzelnenReglements Disziplinar-Bcfugnisse stehen, die wir nicht vor Augen haben, die
auch aufgehobenwürden, au die wir jetzt uicht denkeu. Deshalb ist es der Vorsicht entsprechend,
weuu wir sagen: „alle entgegenstehenden".

Laudtags-Marschall: Ich kann nur bedaueru, daß uuserc Herreu Juristen sich über
diesen Punkt nicht geeinigt haben. Es ist für mich ein sehr schwieriger Staudpunkt, zwischen zwei
Juristen zu sitzen, die nicht einer Ansichtsind. — Der Herr Abgeordnete von Eyncru hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Wir haben beschlossen, über dieses Gesetz «n dlo« abznstimmcu;
ich meine, daß wir über dieses Gesetz nn Iilou abstimmen unter dem Vorbehalt der späteren Fest¬
setzung dieser Vcstimmuug durch den Verwaltungsrath.

Laudtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemachcr hat das Wort,
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemachcr- Autweilcr: Ich habe deu Widerspruch

des Herru Abgeorducteu Pelzer gegen das Wort „entgegenstehende"absolut nicht zu begreife«
vermocht. Weuu iu den Disziplinar-Bestimmungen steht, daß nur der Laudes-Dircktor das Recht
bat, diese Strascu zu verhängen, und es steht in den älteren Bestimmungen,daß auch der Laudtags-
Marschall uud der Vcrwaltungsrath dies thun können, so ist dies eben eine entgegenstehende
Vcstimmuug uud ist aufgehoben. Wie Herr Aremig ganz richtig ausgeführt hat, ist der Gedanke,
der mich geleitet hat, der: wenn wir generell alles aufheben, ohne nns zu vergegenwärtigen, was
darunter falle» kann, fo könnte dies zu sehr unangenehmenund weitgeheudeuKonsequenzen führen.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Herrn von Eynern ist wohl der richtige, daß
wir jetzt über das Gesetz, wie es vom Ausschußfertig gestellt worden ist, «n dlno abstimmen uud
dem Probinzial-Verwaltuugsrath überlassen, nachher den Wortlaut dieses Zusatzes festzustellen.
Sind Sie hiermit cinverstaudeu? (Zustimmung.)

Dann stelle ich den ganzen Gesetzentwurfiu der Fassung, die der Ausschußdemselben
gegebenhat, zur Abstimmungund bitte diejenigenHcreen, welche gegen diesen Gesetzentwurfsind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Gcsetzentwnrfist einstimmigangenommen.

Wir gehen über zu dem Nachtrag zn dem Regulativ. Es wird auch hier en dloo
Anuahme uach der Fassuug des Ausschussesvorgeschlagen.^- Es erfolgt kein Widerspruch, ich
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stelle also auch diesen Entwurf on Klou zur Abstimmuugund bitte diejenigenHerren, welche gegen
diesen Nachtrag zn dem Regulativ sind, sich zu erheben, (Geschieht.) Der Nachtrag ist gegen
eine Stimme angenommen.

Meine Herren! Hiermit wären also diese drei Gesetz-Entwürfevorbehaltlich der Frage
des Schlußsatzes erledigt. Nun ist iu dem Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten auf Seite ^l,
noch der Antrag gestellt worden, in dem ß. 9 des Regulativs die Worte aufzunehmen:„oder durch
einen zu seiner Vertretung abzuordnendenStaatsbeamten", so daß der Ober-Präsident sich nicht
nur durch seinen gesetzlichen Stellvertreter, d. h. den RegierungS-Viee-Präsideuten,sondern auch
durch einen zu seiner Vertretung abzuordnenden Staatsbeamten vertreten lassen könnte. Der
I. Ausschuß schlägt Ihnen einstimmigvor, dies Verlangen abzulehnen. Ich bringe auch diesen
Antrag zur Abstimmung, uud bitte diejenigen Herren, welche für Einfügung dieser Bestimmung
sind, sich zn erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Die Einfügung dieser Worte ist einstimmig
abgelehnt. Sie sind also den Ausführungen Ihres Ausschusses in allen Theilen beigetrcten.

Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur geschäftlichen Behandlung der einzelnenVor¬
lagen. Da stehen zwei Anträge nebeneinander, und ein Antrag berührt die ganze Vorlage nicht,
sondern geht nebenher, das ist der Autrag des Herrn Abgeordneten Ientges. Wollen Sie über
den Autrag Ientges an erster Stelle ober an letzter Stelle abstimmen? ich halte dafür, daß dies
ganz irrelevant ist. — Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.

AbgeordneterIentges: Ich würde vorziehen, baß mein Antrag zuerst zur Abstimmung
käme, aber wenn das Hans anders bestimmt,so würde ich gar lein Bedenken habe», daß in erster
Linie über den Antrag des Herrn Freiherr» von Lo8 und in zweiter Linie über den Antrag des
Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ry abgestimmtwird.

La udtags-Mar schall: Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete von Eynern
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Wenn der Herr AbgeordneteIentges klng ist, (Heiterkeit)
so läßt er über seineu Autrag an zweiter Stelle abstimmen, dann hat dieser viel mehr Aussicht,
augenomme»zu werden als in erster Linie.

Lcindtags-Marschall: Der Herr Antragsteller hält seinen Wnnsch aufrecht, über seinen
Antrag an erster Stelle abstimmen zu lassen.

AbgeordneterIentges: Ich stelle das ganz in die Hand von Durchlaucht.
Landtags-Marfchall: Der Antrag Ientges lautet:

„In Erwägung, daß der Herr Minister des Innern gegenüber der Vorlage des
Provinzial-Verwaltnngsraths auf Gestaltung der Oeffeutlichkeit der Verhandlungen,
feiner auf Erlaß eines Gesetzes, betreffenddie Regelung der DiSziplinar-Verhältnisse
der provinzialstäudischenBeamten eine ablehnende Stellung eingenommen hat, in
Erwägung, daß der Herr Minister die Erledigung dieser und noch anderer wichtiger
Angelegenheitender Provinz auf den Erlaß einer neuen Provinzialordnnng verwiesen
hat, und in fernerer Erwägung, daß die Beseitigung der jetzigen Nothlage von Tag
zu Tag eine dringendereNothwendigkeitwird, beschließtder Provinzial-Landtag, den
Provinzial-Verwaltuugsrath zu beauftragen,bei dem Staatsministerinm ans den baldigsten
Erlaß einer neuen Provinzialordnnng hinzuwirken."

Meine Herren! Ich bitte Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, sich zu erheben.
(Geschieht.) Es ist die Minorität, der Antrag ist gefallen.
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I» der historischen Reihenfolge ist mir zunächst der Antrag des Herrn Freiherrn von Loö
überreicht worden, derselbelautet:

„Der Proviuzial-Laudtag wolle beschließen: den Gesetz-Entwurf,betreffend Gestaltung
der Oeffentlichtcit der Vcrhaudluugeu des Provinzial-Landtages der Rheinprovinz.
mittelst einer Adresse Seiner Majestät dem Kaiser und König zu unterbreiten."

Danach kommt der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny:
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: eine Adresse an Seine Majestät zu richten mit
der unterhänigsteuBitte, den Gesetz-Entwurf,betreffend die Negnliruug der Disziplinar-
Verhältnisse der provinzialständischenBeamten entgegennehmen uud die Vorlegung
desselbeniu der gesetzgebendenVersammlung veranlassen zu wollen,

dem Verwaltungsrath die Ausführung des Beschlusses mit der Maßgabe zu
überweise«,daß iu der Adresse der Nothstand der Provinz in ihrer Organisation uud
die Nothwendigkeitdes baldigen Erlasses einer Provinzialordnung hervorgehobenwerde."

Meine Herren! Ich möchte zunächst redaktionell fragen, ich glaube iu eiuc Adresse
an Seine Majestät werden wir nicht hincinfetzeu„vcraulassen möge", sondern „befehlen möge".
Ist der Herr Antragsteller damit einverstanden?

Abgeordnetervon Graud-Ry: Gewiß!
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Lo« hat das Wort,
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Ich wollte mir die Bemerkuug erlauben, daß die

beideu Anträge unabhängig nebeneinander stehen; meiner ist Nr. 1, der andere ist Nr. 2. Ich
habe meinen Antrag so kurz gefaßt, weil ich geglaubt habe, daß es selbstverständlich wäre, baß in
einer Adresse die Gedanken,die wir ausgesprochenhaben, auch zum Ausdruck gelangen, daß auch
der Gedauke des Herrn Abgeordneten Ientges, daß wir die Provinzialordnuug wüuscheu, würde
hineingesetzt werden.

Landtags-Marschall: Mir scheint, meine Herren, baß diese beiden Anträge neben
einander herlaufen und würden auch, wenu sie zur Annahme kommen, wenn der Landtag nicht
anders beschließt, nach meiner Ansichtzwei Adressenveranlassen, jede für sich. Ich halte dafür,
daß, wenn Sie beide Gesetz-Entwürfe bei Seiner Majestät zur Annahme beantragen wollen, es
viel besser ist, zwei verschiedeneAdressen, für jeden Gesetz-Entwurf eine besondere Adresse zn
machen. Sind Sie mit dieser geschäftlichen Behandlung einverstanden? (Zustimmung.) Dann
ist es gleichgültig, über welchen Autrag ich zunächst abstimmenlasse. — Zur Geschäftsordnung
hat das Wort der Herr Abgeordnetevou Eynern.

Abgeordneter von Eynern: Ich muß der Auffassung des Herrn Freiherrn von Loli
widersprechen, daß wir in der Adresse an Seine Majestät den Wuusch durchblickenlassen dürfen,
daß wir die Einführung der Provinzialordnung wünschen. Nach der Abstimmung, die eben statt'
gefundenhat, ist dies durchaus unzulässig und ich würde eine solche Adresse nach diesem Votum
des Landtages nicht unterschreibenkönnen.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich glaube die Anffassnng, die Herr

von Eynern eben entwickelt hat, ist durchaus ««richtig, deun vergegenwärtigenSie sich was wir
im Ausschußund heute über diese Materie gesprochenhaben. Es ist von Seiten verschiedener
Redner der Vorbehalt gemachtworden, daß, wenn wir die Provinzialordnung in der Adressenicht
ausdrücklichfordern, wir sie in der Motivirung mit zur Sprache bringen sollen. Die Bemerkung
des Herrn Abgeordnete«von Loü in dieser Beziehung ist deshalb vollständigkorrekt gewefen.
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Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Lo« hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich glaube auch, das ist ein Irrthum des Herrn

Abgeordnetenvon Eyueru. In dein Autrage Ieutges war die Provinzialorbuung das Petitum,
iu meinem Antrag ist dies Gesetz das Petitum, also kann recht wohl in den Motiven zu der
Adresse, die de» Gesctz-Eutwurferbittet, gesagt werden, wir hätten allerdings gern eine Proviuzial-
ordnung, dieses aber ist ein schreiender Nothstand. Die Petita sind verschieden.

Landtags. Marschall: Meine Herren! Ich muß sagen, daß das, was Herr von Eynern
eben gesagt hat, mir nicht ganz klar gewordenist. Ich meine, wir haben einen Antrag des Herrn
AbgeordnetenIcntgcs behandelt, den wir abgelehnt haben, der dahin ging, der Pcrwaltuugsrath
solle die Einführung der Proviuzialordnnng bei dem Minister auf dein gewöhnlichengeschäfts¬
mäßigen Wege beantragen; hier handelt es sich um zwei gauz andere Sachen und es wird am
Schlüsse des Antrages des Herrn von Graud-Ny angeführt:

„mit der Maßgabe zu übcrweifeu,daß iu der Adresse der Nothstand der Provinz in
ihrer Organisation uud die Nothwendigkeitdes baldigen Erlasses einer Proviuzial-
ordnuug hervorgehobenwerde."

Meine Herren! Ich verstehenicht, wie dies dem eben gefaßten Beschlusse des Landtages
entgegen stehen soll. - Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Ich glaube denuoch, daß, nachdemder Landtag soeben den
Beschluß gefaßt hat, daß er auf die Einführuug der Proviuzialordnung nicht dringen will, nun in
die Adressean Seine Majestät, die der Ausdruckdes Willens des Landtages sein soll, nicht der
Wunsch einstießendarf, daß die baldige Einführung einer Provinzialordnung erfolgen möge. Ich
persönlichhabe nichts dagegen, daß es geschehe; ich will nur darauf aufmerksam machen, daß
formell diefer Wunsch iu die Adresse nur dann aufgenommen werden kann, wenn der Landtag auch
wirtlich eine» Beschluß darüber gefaßt hätte. Bis jetzt sind die Wünsche auf Einführung einer
Provinzialorduuug uur vereinzelteWünsche einzelnerRedner gewesen;wenn sie die Stimmung des
Landtages wiedergebensollen, dann müssen wir darüber einen Beschluß herbeiführen. Ich würde
sonst nicht iu der Lage sei», eine solche Adresse zu unterschreibe» in der etwas steht, was kein
Beschluß ist.

Land tags-Marschall: Ich möchte Herrn von Eynern erwidern, daß er sich nach meiner
Ansicht iu einem faktischen Irrthum befindet, der daher kommt, daß er nicht den ganzen
Debatten des I. Ausschusses beigewohnthat. Es ist klar zu Tage getreten, daß der Wunsch nach
einer Proviuzialordnung von vielen Mitglieder« des Landtags gehegt wird, daß aber, aus
praktischen Rücksichten, uur deshalb, weil mau nicht zu viel bitten wollte, jetzt dieser Wunschnicht
vertreten werdeu sollte. Die wenigen Mitglieder, die für den Antrag Ientges gestimmthaben,
nicht diese allein sind für Einführuug der Provinzialordnnug, souderu uoch sehr viele audere.
Ich glaube, daß wcuu wir zuerst über den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö und daun über
den Antrag des Herrn Abgeordneten von Grand-Ny mit der dazugehörigen Begründung ab¬
stimmen, wir uns iu keiueu Gegensatz zu den frühere» Beschlüssen setzen. ^- Der Herr Abgeordnete
von Graud-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich muß mich wundern, daß der Herr Abgeordnetevon
Eynern, der sonst so feinfühlig für Stimmungen ist, nicht heransgefnudrn hat, daß in der ganzen
Bersammluug fast Niemand ist, der nicht wünscht, daß die Provinz eine Organisation bekomme,
und daß man nur als Nothbehelf, weil mau diese nicht bekomme»,kann, diesen Gesetz-EntwurfiuS
Auge gefaßt hat. Ich gebe diesem Oedauten Ausdruck iu deu Motiven, und wenn mein Antrag
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von der Versammlung angenommenwild, so macht dadurch die Versammlung dieses Motiv zu dem
ihrigen und spricht aus, daß sie die Organisation wolle. Ein ganz einfaches Expediens wäre, daß
Herr Freiherr von Loe den zweiten Satz meine« Antrages zu dem seinigenmachte. Dann ist
für beide Anträge dieselbe Motivirung da. Ich glaube, daß er mit mir übereinstimmt.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Loü hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Das ist es, was ich beantragen wollte, daß der

Schlußsatz des Antrags des Herrn Abgeordneten von Grand-Ny dem meinigen hinzugefügt wird.
Dann gibt der Provinzial-Landtag durch Annahme beider Anträge dieser AnschauungAusdruck.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eyuern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich bin nicht fo feinfühlig für Stimmungen, ich danke für

dies Kompliment; Beweis ist, daß ich mit verschiedenen Anträgen hier in der Minorität geblieben
bin. Es handelt sich auch nicht um Stimmungen, sondern um Beschlüsse; wir können einem
Minister nicht mit Stimmungen nahen, sondern nur mit Beschlüssen. Wenn in dem Antrag des
Herrn von Grand-Ny ein solcher Beschluß liegt, so werde ich für den Antrag mit stimmen. Ich
habe ihn nicht so verstanden.

Landtags-Marschall: Herr von «08 hat gewünscht, daß die Motivirnug des Antrages
Grand-Ny auch seinemAntrage hinzugefügt werde. Ich entsprechediesem Wunsche, uud möchte
Herrn von Eyuern, der Mitglied des Abgeordnetenhausesist, bitten, daß er Alles thut, was iu
seinen Kräften steht, um diesen Gesetz-Entwurfdurchzubriugeu,weun derselbe an das Abgeordneten-
Hans gelangt.

Abgeordneter von Eyuern: Ich kann dies Versprechen nicht geben, im Gegentheil, ich
bedaure sehr, ich werde mich sogar gcgeu dieses Spezial-Gesetzerklären müssen, aus all den von mir
im Laufe dieser Debatte hervorgehobenenGründen. (AbgeordneterBremig: Der letzte Nothanker!)

Landtags-Marschall: Den Antrag des Herrn Freiherrn von Lo« würde ich zunächst
zur Abstimmungstellen, uud zwar heißt er jetzt folgcudermaßeu:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:den Gesetz-Entwurfbetreffend Gestattung
der Ocffentlichteit der Verhandlungen des Proviuzial-Landtages der Rheinprovinz
mittelst einer Adresse Seiner Majestät dem Kaiser und König zu unterbreiten,

dem Verwaltungsrath die Ausführung des Befchlussesmit der Maßgabe zu über¬
weisen, daß in der Adresse der Nothstand der Provinz in ihrer Organisation uud die
Nothwendigkeitdes baldigen Erlasses einer Provinzialordnung hervorgehoben werde."

Ich möchte zu dem Autragc des Herr Abgeorduetenvon Grand-Ny hinzufüge», daß eine
Beauftragung des Verwaltungsraths in dieser Beziehung nicht nothwendig ist, denn ich hoffe, daß
ich Ihnen diese beide« Adressenmorgen zur Genehmigung werde vorlegen können. Die betreffenden
Worte würdeu wohl, mit einer kleinen Abänderung, zu streichen sein.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich lege keinen Werth darauf.
Landtags-Marschall: Ich nehme also die Motive, wie sie hier stehen, ohne die Frage,

was der Verwaltungsrath thuu soll. Ich stelle den Autrag des Herrn Freiherrn von Loü mit den
Motiven des Antrags des Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny zur Abstimmungund bitte Diejenigen,
die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität; der Antrag ist angenommen.— Der Herr Abgeordnete von Eyncrn
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Da keine namentlicheAbstimmung erfolgt ist, so bitte ich i«
Protokoll zu nehmen, daß ich gegen diese Anträge gestimmt habe.



243

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es fällt mir eben ein, es hanbell sich hier nm
eine Adresse an Seine Majestät, wir müssen ^ Majorität haben, wir müssen zählen. Ich ersuche
die Herren, zur Zahlung der Stimmen ihre Plätze einzunehmen,— Herr Freiherr von Solemachcr
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Autweiler: Würde es bei der
großen Wichtigkeit der Sache nicht angängig sein, den Antrag noch einmal zu verlesen, er ist hier
nicht genau verstanden worden.

Landtags -Marschall: Ich muß noch einmal konstatiren: es muß mit ^ Majorität
beschlösse», werden. Der Autrag lautet:

„Der Proviuzial-Landtag wolle beschließen:den Gesetz-Entwurf,betreffendGestattung
der Oeffentlichkeitder Vcrhandlnngen des Provinzial-Landtages der Nheinprovinz
mittelst einer Adresse Seiner Majestät dem Kaiser und König zu unterbreiten, und

in der Adresse deu Nothstand der Provinz in ihrer Organisation uud die Noth¬
wendigkeit des baldigen Erlasses einer Provinzialorduung hervorzuheben."

Ich bitte diejenigenHerren, welche dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht) Es sind
45 Mitglieder; ich bitte um die Gegeuprobe. (Geschieht.) Es sind 24 Mitglieder, der Antrag
ist gefallen.

Meine Herren! Ich mnß Sie zunächst fragen, ob ich jetzt über den Autrag des Herru
Abgeordneten von Grand-Ry auch mit der Motiviruug abstimme« lassen soll. Zur Geschäfts'
orbuuug hat das Wort der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich meine, das ist selbstverständlich, da dies ursprünglich
meine Motiviruug ist,

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnunghat Herr Graf von Beissel das Wort.
AbgeordneterGraf von Beissel: Ist das der Antrag des I. Ausschusses,der jetzt zur

Abstimmung kommt? ich meine, derselbe wäre ohne Motiviruug aufgestellt worden, soviel mir
eriuuerlich.

Landtags-Marschall: Herr Graf von Beissel hat gesagt, daß dieser Antrag, wie er meint,
vom Ausschußohne die Motivirnng cmgeuommeu worden sei. — Herr Freiherr von Solemachcr
hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich wollte dasselbe
beantragen nämlich getrennt darüber abzustimmen. Ich persönlich uud viele meiner näheren
Bekannten befinden sich in der Lage, für den Antrag, aber nicht für die Motive zu stimme».

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
AbgeordneterEonrth: Ich möchte koustatireu,daß der Antrag gerade der präzise Ausdruck

der Meiuuug des Ausschusses ist.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8: Darf ich bitten, den Antrag des Ausschusses noch

einmal vorzulesen.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Bremig: Es eristirt kein Antrag des Ausschusses,es sind leine

Anträge eingereicht worden; deshalb habe ich referirt, was die Ausschußberathungenergeben haben.
Landtags-Marschall: Herr von Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt; für die Motive

würde ich gestimmt haben, aber nicht für den eigentlichen Autrag, (Heiterkeit.) Weuu die Sache
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getrennt werben kann, so glaube ich, daß wir dem Wunschede« Herrn von Solcmacher willfahren
sollen. Ich werde dagegen stimmen, aber ich glaube, die Trennung ist wünschenswerlh.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag gestellt worden, die Motive von dem Antrage
zu trennen. Ich glaube, der Herr Antragsteller wird nichts dagegen haben, daß wir zuerst über
den Antrag und dann über die Motive abstimmen.

Abgeordnetervon Grand-Nh: So gern ich einwillige, was das Formelle betrifft, so
wenig thue ich es, was das Materielle der Sache betrifft. Ich glaube, in der That, wie der
Herr AbgeordneteCourth ausgesprochenhat, deu Ausdruckder Verhandlungen im Ausschußgegeben
zu haben. Es ist ausdrücklichbei der Besprechung nnd bei der Formulirung der Anträge von
verschiedenenMitgliedern hervorgehoben worden, daß die Nothwendigkeitder Provinzialordunng
betont werden müsse, daß man nur als Nothbehelf augenblicklichauf dieses Gesetz sich beschräute,
weil man die Hoffnung habe, dieses schou jetzt durchzubriugeu. Ich glaube, daß eine gewisse
Bedeutung darin liegt, daß der Provinzial-Landtag ausspricht, daß er die Organisation wolle.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Bremig: Formell fo beantragt haben Sie eö nicht, Herr

von Grand-Nh. Das dies in der Diskussion betont worden ist, ist zweifellos, aber es ist so zu
einem Antrag nicht forinulirt worden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Nh: Es verhält sich so, daß wir Anträge überhaupt uichl

formulirl haben, daß wir in dem letzten Augenblicke, als wir zur Abstimmungkamen, den Gedanken
jedes einzelnenAntrages entwickelt haben und bei dieser Entwickelungdie Sache sich so gestaltet
hat, wie ich auseiuandergesetzthabe. Ich berufe mich auf das Zeugniß der Mitglieder des Aus¬
schusses, daß mein Antrag die Forinuliruug des Gedankens ist, der bei der Abstimmung zu Tage
getreten ist. Ich kann nicht anders meine Auffassung kund geben, als ich sie hier ausspreche.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Wenn hier dem Gedanken Folge gegeben wird,

beide Punkte zu trennen, so möchte ich bitten, daß dieselbe Rücksicht meinem Autrage zu Theil
werde, deun ich glaube, es würde dann dieselbe Wirkung, wie bei dein Antrage des Herrn
Abgeordnetenvon Grand-Nh, hervortreten. (Widerspruch.)Ich glaube das gauz entschieden.

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnunghat das Wort Herr Graf von Beissel.
AbgeordneterGraf von Beissel: Ich mnß dabei bleiben, daß im I. Ausschuß der Antrag

des Herrn von Grand-Rh nicht in der Fassung gestellt worden ist, wie er jetzt gestellt wird. Es
ist im Ausschußvon einem Autrage auf eiue Adresse ohue die Beifügung von Motiven, wie sie
jetzt besprochen werden, die Rede gewesen und wurde der Antrag vom Ausschusseauch so ange¬
nommen. Wenn Herr von Grand-Ry dieselben jetzt zugesetzt wünscht, so sehe ich darin einen
neuen Antrag und viudicire mir alsdann dasselbe Recht noch Anträge zu stellen uud würde dann
den früheren Antrag von Grand-Nh ohne die Motive zu dem Meinigen machen.

Landtags-Marfchall: Zur Fragestelluug hat das Wort Herr Graf von Hoensbroech.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Zur Fragestellung wünsche ich, daß zuerst darüber

abgestimmtwird, ob der Antrag zu trennen ist oder nicht.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Antrag gestellt worden, den Antrag

des Herrn Abgeordnetenvon Graud-Ny zn trennen — Herr Freiherr von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Wenn hier ein neuer Antrag gestellt werden

darf, so darf anch mein Antrag nen gestellt werden. Wenn der Antrag des Herrn Abgeordneten
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von Grand-Ry getrennt wird, wogegen ich nichts habe, dann ist es ein neuer Antrag, oder es
sind zwei neue Anträge, Wenn diese zulässig sind, so muß auch der neue Antrag gestellt werden
dürfen, baß über den ersten Punkt meines Antrages noch einmal abgestimmtwird. Das liegt auf
einem Felde.

Landtags-Marschall: Ich bin über diese Geschäftsordnnngs-Frage sehr zweifelhaft,
aber ich glaube nicht, daß die Ausführung des Herrn Freiherrn uon Lo« richtig ist. — Znr
Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Eynern das Wort,

Abgeordnetervon Eynern: Ich glaube, der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe irrt
sich. Sein Antrag ist zusammenhängendin der Abstimmunggefallen, nun kommtdie Abstimmung
über den Antrag des Herrn Abgeordnetenuon Grand-Ry, und da taun noch vor der Abstimmung
über die Forin derselbenbeschlossen werden, es tan» getrennte Abstimmungüber beide Theile des
Antrages beliebt werden. Hätte Herr Freiherr von «o« zur rechten Zeit ebenfalls Trennung
seines Antrages beantragt, dann würbe ihm auch zugestimmtworden sein, wie Herrn von Grand-Ry.
Herr Freiherr von Lo« hat das Schicksalgehabt, baß sein Antrag nicht angenommenworden ist;
nun, nachdemwir in der Abstimmungüber den zweiten Antrag sind, kann er nnmöglich Trennung
seines abgelehntenAntrages und neue Abstimmungbeantragen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordneter Wolters: Was die Trennung des Antrages des Herrn Abgeordneten
von Oraud-Ry anlangt, fo glaube ich, dem Herrn Grafen uon Beisfel Recht geben ;n müssen, daß
nur der erste Theil dieses Antrages der Antrag des Ausschusses ist. Ich fasse den zweiten Theil
des Antrages des Herrn Abgeordneten von Grand-Ry als Amendement auf und würde vor¬
schlagen, zuerst über dieses Amendement, und dann über den Antrag selbst abstimmenzu lassen.

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnung hat das Wort Herr Graf von Beisfel.
Abgeordneter Graf von Bcissel: Ich wollte dasselbe beantragen, waS der Herr Abgeordnete

Wolters beantragt hat, daß der Antrag, wie ihn der Ausschuß gestellt hat, znr Abstimmungkomme,
Landtags-Marschall: Ich stelle, wenn kein Widersprucherfolgt, dcu ersten Theil des

Antrages des Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ry, ohne Motive, zur Abstimmung, Erfolgt ein
Widerspruch? — Es ist nicht der Fall. Der Antrag lautet:

„Der Hohe Landtag wolle beschließe«:eine Adresse an Seine Majestät zu richteu
mit der untcrlhä'nigsten Bitte, den Gesetz-Eutwurf, betreffend die Regnlirnng der
Diszipliuar-Verhältnisse der provinzialständischenBeamten entgegennehmenuud die
Vorleguug desselbenin der gesetzgebendenVersammlung befehlenzu wollen."

Meine Herren! Wir schreiten zur Abstimmung, es muß "/-> Majorität vorhanden sein.
Ich bitte Diejenige», die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Ich glaube, ich brauche nicht
zu zählen. Ich bitte um die Gegenprobe. (Geschieht.) Es siud zwei Stimme» dagegen; in dem
Protokoll wird bemerkt, daß Herr uon Eynern dagegen gestimmt hat. Nun kommen die
Motive, dieselben lauten folgendermaßen:

„Dem Verwallnngsrath die AuSführuug des Beschlussesmit der Maßgabe zn über¬
weisen, daß in der Adresse der Nothstand der Provinz in ihrer Organisation uud die
Nothweudigkeitdes baldigeu Erlasses einer Provinzialordnuug hervorgehobenwerde."

Nach dem vorhin Gesagten geht die Sache nicht an den Provinzial-Vcrwaltuugsralh, ich
müßte die Motive ändern, es muß heißen:



„In der Adresse den Nothstandder Provinz in ihrer Organisation und die Nothwendigkeit
des baldigen Erlasses einer Provinzialordnung hervorzuheben,"

Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Ientges: Ich bin der Ansicht, daß, was die Motive anbelangt, einfache

Abstimmung hinreichend ist. Die Adresse ist mit der erforderlichen Majorität beschlossen, das
Andere ist Fassung,

Landtags-Marschall: Herr Ientges, ich habe das zu entscheiden. Alle Beschlüsse,
welche au Seine Majestät gehen, müssen ^ Majorität erlangen, also auch die Motive, die zu
der Adresse gehöre«. Ich bitte diejenigen Herren, welche für die Motive sind, sich z» erheben.
(Geschieht) Es sind 43 Mitglieder. Ich bitte um die Gegenprobe, (Geschieht) Es sind 24 Mit¬
glieder, die Motive sind gefallen. Herr Graf von Hoensbroechhat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Wie sieht der Antrag jetzt aus, wenn er keine
Motive hat?

Laudtags-Marschall: Es bleibt einfach der Antrag, Herr Freiherr von Loö hat
das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich möchte fragen, also dieser zweite Gegenstand
wird ohne Motive in einer Adresse an Seine Majestät gebracht?

Landtags-Marschall: Ohne die hier angeführten Motive; das ist etwas Anderes, als
überhaupt ohne Motive. Das Motiv des Nothstandes in unserer provinzialständischen Verwaltuug
dürfen wir anführen, dasselbe war hier nicht angeführt. — Der Herr Abgeordnete Ientges hat
das Wort.

AbgeordneterIentges: Meine Herren! Ich möchte mir die Aufrage erlauben, was wir
nun mit dem früheren Beschluß hinsichtlichder Gestattung der Öffentlichkeit der Verhandlungen
machen. Ist derselbe ins Wasser gefallen?

Landtags-Marschall: Ins Wasser gefallen. Hiermit ist dieser Gegenstand erledigt.
Im Anschlußau diese Angelegenheit möchte ich Ihnen vortragen, daß ich einen Puukt,

deu gerade Herr Freiherr von Loli und Herr von Grand-Nh in den Maßnahmen des Vcr-
waltungsraths rügen zu müssen geglaubt hatteu, den §. 11 der Geschäfts-Iustrnktioufür den Landes-
Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten auf Seite 58 unseres brauueu Buches, der
von der Frage der Stellvertretung des Landes-Direktors handelt, heute Nachmittag der Beschluß¬
fassung des Proviuzial-Verwaltuugsraths unterbreiten werde. Ich ersuche den I. Ausschuß,morgen
um 10 Uhr zusammeuzutrcten,um diese Augelegenheit,wie sie aus dem Provinzial-Verwaltuugsrath
hervorgehenwird, zu behandeln und morgeu iu das Plenum zu briugen.

Meiue Herreu! Wir gehe» weiter und kommen zum: „Referat des VI. Ausschusses
über deu Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Haftung derBrand-Eutschädigungs-
gclder für die Ansprüche der Inhaber vou Privilegien und Hypotheken im Bezirke
des ehemaligen Appellations-Gerichtshofes zu Köln." Herr Graf vou Hompesch hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Graf von Hompesch: Ich würde den Herrn Landtags-Marschall bitten,
die Sitznng bis heute Abeud ? Uhr zu vertage». Ich glaube, daß wir alle etwas müde sind und
um ? Uhr mit frische« Kräften hier erscheinen würden.

Landtags-Marschall: Ich muß darauf erwidcru, daß wir mit frifchenKräften heule
Abeud um 6 Uhr im Verwaltungsrath zusammenkommen. - - Der Herr AbgeordneteIentges hat
das Wort.
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AbgeordneterIentgeS: Ich würde beantragen, den letzten Gegenstand der Tagesordnung
auf die morgige Sitzung zu verlegen. Wir haben voraussichtlichmorgen nur noch sehr wenig
Stoff, Nämlich ein Gegenstand, um deu es sich handelt, und der gewiß eine längere Diskussion
hervorrufen wiirde, ist auf einstimmigenAutrag des Ausschusses vertagt worden, wenigstens wird
er Ihnen nicht zur Beschlußfassungvorgelegt werden. Wir haben morgen vielleicht noch eine
Stunde zu thun.

Landtags-Marschall: Wir haben morgen noch die Wahlen. Im Anschluß daran theile
ich mit, daß ich den Herrn Landtags-Kommissariusgebeten habe, morgen nm 1 Uhr den Landtag
zu schließen, also müssen wir morgen vorher fertig sein. Ich möchte deshalb fragen, ob wir nicht
diesen Gesetz-Entwurfjetzt noch erledigen wollen. — Herr Graf von Beissel hat das Wort.

Abgeordneter Graf vou Beissel: Meine Herren! Da oben erwähnt wurde, daß uoch heute
Proviuzial-Verwaltuugsraths-Sitzung sein werde, wurde ich von einer Reihe meiner Freunde
aufgefordert, das Ersuchen an deu Herrn Landtags-Marschall zu stellen, iu dieser Sitzuug die
Frage über die Besetzungder Hülfskasseu-Direltorstellezu erörtern.

Nachdem vorhin der zeitige Direktor zum Landcs-Direktor gewählt worden ist, ist das
wichtigste Provinzial-Iustitut ohue einen erprobten, qualifizirtcn Direktor, indem unmöglich der
Laudes-Direktorzugleich die Stelle als Direktor der Hülfskasse betlcidcutaun. In dem von uns
im vorigen Landtage beschlossenen Statute ist ausdrücklichvon dem Laudes-Direktor als einer
beaufsichtigenden, revisiouöbefugtenuud verpflichtetenBehörde dem Hülfstasseu-Dirrltor gegenüber
die Rede, also tonnen diese Stellungen nur als getrennte gedacht werden.

Man wird vielleicht den stellvertretenden Direktor mit der Führung der Geschäfte
beauftragen, jedoch fehcn wir iu diesem Schritte eine große Gefahr, indem der Stellvertreter nicht in
dem Grade mit der Gefchäftsführuug vertraut sei» kann, wie es die Hülfstasse, welche sich noch
i» den Kiuderjahren, in der Entwickelung,befindet, erfordert.

Es würde für uns, die wir eventuell erst das nächste Jahr wieder zusammentrete!!,von
großem Interesse sein zu wissen,wie diese Angelegenheitgeordnet werde und ob wir die Ueberzeugung
mit nach Hause nehmen können,nicht in diesem so wichtigenInstitute geschädigt zu werden.

AbgeordneterDietze: Ich kann dem Herrn Grafen von Beissel erwidern, daß ich einen
Antrag in dem Sinne, wie er ihn angedeutet hat, bereits vorbereitet habe, um Durchlaucht zu
bitten, denselben heute Abend in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths zur Diskussion zu
stellcu, ihn morgen dem Landtag mitzutheilen und darüber beschließen zu lassen.

Landtags-Marschall: Ich muß daran erinnern, daß wir noch keinen neuen Landes-
Direttor haben, sondern daß bis znm 1. Januar Herr Freiherr von Laudsberg Landes-Direktorist
»i'd Herr Laudesrath Kleiu seine Stelle vertritt, daß er zwar von Ihnen zum Landes-Direktor
gewählt ist, aber erst von Seiner Majestät auf die Adresse hin, die wir morgen feststellen werben,
als Landes-Direktor bestätigt werden muß. Ich hoffe für die ganze Verwaltung, daß dies vor
dem 1. Januar geschehenwird, weil es sehr schlimm wäre, wenn eine Vakatur auch nur vou
einigen Tagen eintreten würde. — Herr Graf von Beissel hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Beissel: Ich wollte Herrn Dietze meinen Dank sageu, daß er
'» so freundlicherWeise uns entgegengekommen ist.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir geheu weiter uud kommen zum Referat
des VI. Ausschusses über den Entwurf eines Gefetzes, betreffend die Haftung der
Vrand-Eutschädignngsgclder für die Ansprüche der Inhaber von Privilegien und.



248

Hypoiheleu in, Bezirke des ehemaligen Nppcllations-Gerichtshofes zu Köln. — Ich
ersuche den Herrn Vicc.Landtags-3Narschallden Vorsitz übernehmen zu wollen. (Geschieht.)

Vice-Landtagö-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eourth: Nach unserem rheinischen Rechte sind Brand-Eutschädiguugs-

gelber, auch wenn sie von einem Wohngcbäudeherrühren, mobiler Natur, der Gläubiger, der eine
Hypothek auf ein Haus hat, hat darum noch keinen Vorzug auf die Braud-Entschäoigungsgeldcr,
dieselben fallen vielmehr den sämmtlichen Gläubigern anheim. Mau hat sich, da dies der natürlichen
Nechtsanschauunggewiß uicht entspricht,zu helfen gcfucht, theilweiseindem der Gläubiger verlangte,
daß der Schuldner sein Haus bei einer solchen Feuer-Versicheruugversicherte, die eiue Klausel
vorsah, daß weuu eiue Hhpotbet eiugetragen sei und uicht wieder aufgebaut werde, die Brand-
Entschädigungnur mit Zustimmuug des Hypothekeuglciubigcrs ausgezahlt werden könne, theilweise
indem man den Titel aufnahm, daß der Schuldner den Gläubiger für den Fall eine« Brandnnglückes
in feine Rechte auf die Entschädigungsgeldereinsetze; damit eine solche Cession Dritten gegeuüber
wirksam würde, mußte dieselbe zugestellt werde». Häufig gefchah Beides. Es ist uun in einem
Falle von dem Ober-Laudesgcricht in Köln entschiede»wordcu, daß die gedachte Klausel iu der
Police dem Gläubiger nichts nütze; und da auch die Zustellung der im Schuldtitel erklärtenCession
nicht gehörig geschehenwar, ist einer Koukursmasse eiue bedeutende Entschädigungzugefalleu,während
der Hypothckeugläubigerleer ausgegangen ist. Der Rheinische Notariats-Verein hat aus Aulaß
dieses Falles Anstrengungengemacht,gesetzlicheiue Aenderung herbeizuführen. Aus diesem Bestreben
ist auch der Antrag des Herrn AbgeordnetenHeuser hervorgegangen, den die Herren wohl noch
aus dem vorige» Landtage in guter Erinnerung haben werden; er hat damals zu einer lebhaften
Debatte Veranlassung gegeben. Der Antrag lautete, wenn ich ihn eben vorlesen darf:

„Die KöniglicheStaatsrcgiernng zu erfuchcn, der Lanlcs-Pcrtrctung baldmöglichst die
Borlage eines Gesetz-Entwurfes zu machen, dahin zielend: daß die dem Eigenthümer
zufallendenVersichcrungsgelderfür abgebrannte oder durch Vraud beschädigte Gebäude,
wenn diese Gelder nicht statutengemäß zur Wiederherstellungder Gebäude verwandt
werden müssen oder verwandt wordeu sind, dem Hypothekeugläubigcrfür seine ein¬
getragene Forderung uach der gesetzlichenRangordnung haften."

Der Antrag schließt sich an das Gesetz über den Eigenthnmserwerb vom 5. Mai 1872
au, welches für die alten Provinzen, für das Gebiet der Grundbuch-Ordnung, gilt. Da tounte
ein solches Gesetz einfach gemachtwerden, denn wenn man das Grundbuch ausschlägt, sieht mau
alle Hypotheteu. Bei uns ist es sehr schwer, die Hypothekenfestzustellen, deshalb ist die Regelung
dieser Frage hier nicht so einfach, und man hat einen etwas komplizirterenGesetz-Entwurfmachen
müssen. Es war nachträglich auch im Abgeordnetenhaus angeregt worden, die Sache gesetzlich zu
ordnen und ist nunmehr die Staatsregierung der Sache näher getreten. Das vorige Mal verhielt
sich der Hohe Provinzial-Laudtag gegen den Autrag Heuser ablehueud und zwar aus einem mehr
formalen Grunde; man meinte, da die RheiuifcheProvinzial«Feuer°Societät bereits ähnliche, die
Rechte der Hvpotheteugläubiger fichcrude Bcstimmnngeu habe, so dürfte mau vom Landtage, der
eigentlichder Protettor der RheinischenProvinzial-Fener-Societät, die obersteVerwaltungsbehörde
derselben ist, nicht verlangen, die Initiative zu ergreife«, daß die gleiche» Privilegie» auch den
übrigen Gesellschaften gegeben würden. Aus diesem Gesichtspunkteist damals abgelehut worden,
dem Antrage des Herrn AbgeordnetenHeuser näher zu treten. Heute liegt uns aber eiu Gesetz-
Entwurf vor, der direkt von der Staatsregierung, allerdings aus Anregungen, welche ich vorgetragen
habe, vorgelegt wird. Ich will hervorheben, daß derselbe sich im Wescutlichenan eiu Gesetz vom
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Jahre 1881 anschließt, welche« die Materie für Elsaß-Lothringeu, wo gleiches Recht herrscht,
geordnet hat. Der Ausschuß hat dem Prinzip zugestimmt, daß zur Sicherung des Hypotbcken-
glänbigers vor allen Dingen die Branb-Eutschädigungögelderzu dienen haben, uud hat im Einzelnen
nur Erleichterung für den Hhpolhelarglänbigcr in den W. 2 und 5, wo es sich von der Anmeldung
der Forderungen handelt, gewünscht. Die Anmeldung ist durch den Gerichtsvollzieherund an den
Versichererselbst vorgesehen,während der Ausschußmeiutc, mau müsse dieselbe möglichst bequem
machen und zulassen, daß die Anzeige auch durch eingeschriebenen Brief und an den Lokalagenten
des Bezirkes geschehen könne, in dem das Versicheruugö-Objelt gelegen ist. Im Uebrigcu ist
redaktionellnichts bemerkt worden. Ich will aber darauf hinweisen,daß bei der Kürze der Session
nur wenig Zeit war, um den Gesetz-Entwurfzu prüfeu. Als ich im Ausschüssereferirte, hatte
ich deu Entwurf kaum einen halben Tag in Händen. Zwei wefentlicheAmcndinmgeu werden
Iyneu dagegen vorgeschlagen, meine Herren. Die eine geht dahin, das Sie aussprechenmöchten,
man möge festsetzen,daß in allen Fällen der Brand-Geschädigtedas Recht habe, wieder auszubauen.
Es empfiehlt sich dies aus wirthschaftlicheuRücksichte». Der Gesetz-Eulwurfhat zwar iu §. 9
auch im Allgcmeiuengesagt:

„Die Bestimmungendes Versichernngs-Vertragsüber die Verwendungder Eutschädiguugs-
gelder zur Wiederherstellungdes versicherten Gebäudes werden von diesem Gesetze
nicht berührt.

Soll von diesen Bestimmungen Gebrauch gemachtwerden, so hat der Versicherer
hiervon die angemeldeten Gläubiger ohne Verzug durch eingeschriebeneBriefe zu
beuachrichtigcn."

Man meinte aber, das gehe nicht weit genug, es müsse nicht von dem Versicherung^
Vertrage abhängig gemacht, sondern gesetzlich festgestellt werden, daß jeder Brand-Beschädigteberechtigt
sei, wieder aufzubauen. Weuu diese Bestimmuug iu das Gesetz aufgeuommen wird, so würden
8- 5 und ff. des vorliegende» Gesetz-Entwnrfcsnur für den Fall zur Auweuduugkomme»,daß
der Versicherte erklärt, »icht wieder aufbauen zu wollen. Dies ist das eine Ameudement, welches
vorgeschlagen wird. Das andere geht dahin, es solle in dem Gesetz ausgesprochenwerden, daß
dasselbe keine Nnwendung ans die Provinzial-Fcuer-Societät finde. In dieser Hinsicht ist geltend
gemacht worden, daß die Provinzial-Feucr-Societät ein Institut sei, das, im Interesse der Provinz
gegründet, bereits seit dem Jahre 1836 bestehe uud feste Formen habe, die sich bewährt hätten;
daß es Unzuträglichkeiteumit sich führeu würde, das Ncglemeut zu durchbrechen uud die Bestim¬
mungen des Gesetze«, welche zum Theil dem Versicherer große Verpflichtungenauferlegen, auch
hier für anwendbar zu erklären. Man meinte auch, diese Vcstimmuugenseieu bei eiuer öffentliche»
Behörde zum Theil uunöthig, so u. A., daß der Hypothckargläubigerzu der Schadcnsrcguliruug
zugezogen werden müsse; man meinte, diese Bestimmunghabe eine Bedeutung bei Privat-Gesellschaften,
wo möglicher Weise zwischen einem nntergcordnetcuAgenten und dem Brand-GeschädigtenKollisionen
eintreten könnten, ans denen dem HhpothekengläubigcrNachtheil entstehe; so etwas sei aber bei
einer öffentlichen Behörde undenkbar. Man glaubte deshalb vorfchlagen zu sollen, es bei der festen
Gestaltung, die das Reglement der Schcidensregulirunggibt, zu belassen. Es ist wohl gegenwärtig
kein Zweifel mehr darüber, daß derjenige Hhpothekengläubigcr,dessen Schuldner bei der Prouinzial-
Feuer-Societät seine Gebäude versichert hat und der die Anmeldung zum Brand-Kataster der
Provinzial-Feuer-Societät gemacht hat, vollständig gesichert ist, so, wie das vorliegende Gesetz
bezüglich der bei anderen Gesellschaften Versicherten die Sicherheit schaffen will. In der vorigen
Session habe ich in dieser Beziehung Zweifel cmsgesprochcu, aber dieselben sind inzwischen durch
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die Iudikatur geschwunden;das Reichsgericht hat gesprochen; auch hier au, Landgericht ist ein
Fall entschieden worden, bei welchen, festgesetzt worden ist, daß das Reglement, da es in Form
einer Königlichen Verordnung durch die Gesetz-Saunuluugpublizirt sei, hiusichUichder Priifuug desseu
Rechlsgültigkeitnach der Verfassung sich den Gerichleu eutziehe; daß im Uebrigcn die wesentlichen
Bestimmungen,die hier in Betracht kommen, iu der ursprüngliche« Kabiuets-Ordre vom Jahre 1836,
durch welche die Rheinische Provinzial-Feuer-Societät ins Leben gerufen worden ist, enlhalten seien,
so daß, wollte mau auuehmeu, das Reglement habe keine Gesetzeskraft, dasselbe doch die Königliche
Kabincts-Ordre, die vor der Verfassung Gesetz machte, nicht habe anfheben können, so daß also
dann die Bestimmungen der Kabiuets-Ordre, d. i. des Gesetze« vom Jahre 183«,, noch bestanden
haben würden. Ich erlaube mir hiernach, das Referat des VI, Ausfchusscs zu verlcfeu:

„Der VI. Ausschuß stimmle dem Prinzipe des Gesetzes zu, welches dahiu geht, dem
Hypothekargläubigcrciucu Anspruch aus die Ärand-Eutschädignngsgelderzn sichern. Derselbe erkannte
ferner an, daß bei der Schwierigkeit,uach dem RhciuifchenRechte die besteheudeu Hypothekenmit
Sicherheit festzustellen, es nicht angehe, die gesetzlicheRegelung so einfach zn gestalten, wie dies
im Gebiete der Grandbuchordnungdurch Z. 30 des Gesetzes vom 5. Mai 1872 über dcu Eigenthums-
erwerb uuo die dinglicheBelastung der Grundstückemöglichwar.

Der Ausschuß war jedoch der Ansicht, daß wesentlich nach zwei Gesichtspunktendie
Vorlage zu amcndireu sei.

Im wirthschaftlicheuIutcresse erscheine es dnrchaus geboten, in allen Fällen dem Ver-
sicherten die Berechtigung der Wiedererrichtungder durch Brand zerstörtenGebäude — selbstredend
nnter den nöthigen Kanteten — zu gewähre«. Die Vestimmnngeu des Gesetzes von 8- 5 cm
würden alsdann nur für dcu Fall iu Kraft zu treteu habe», weun der Versicherteerklärt, nicht
ausbauen zu Wolleu.

Sodauu empfehlees sich, auszusprecheu, daß das zu erlassende Gesetz ans die Rheinische
Provinzial-Fcuer-Socictät tciue Anwendung finde. Dieses Institut, welches im Jahre 183<; im
Interesse der Provinz durch Königliche Kabinets-Orbrc in's Lebeu gerufen, sowie durch Köuiglichc
Vcrorduuugeu (reoidirtc Reglement vom I. September 1852 und desseu Nachträge) weiter aus¬
gebildet worden sei, enthalte bereits die Bestimmungen zur Sicherheit der Hypothekargläubigcr,
welche ihre Forderungen in das Brand-Kataster haben ciulragcn lassen. Es werde zn vielen
Nnzuträglichteitcnführen, wenn an Stelle des in dem bezogenen Reglement und dessen Nachträgen
geordneten Verfahrens, welches sich vollständig bewährl habe, die in dem Gesetz-Entwürfevor¬
gesehenenBestimmungen gesetzt würden, welche, wenigstens zum Theil, wie die Zuzichuug des
Hypothekargläubigersbei der Schadcnregnliruug, für eine öffentliche Behörde auch unnölhigerscheinen.

Im Einzelnen fand der Ausschußunr Folgendes zn erinnern:
Derselbe schlägt vor iu dcu M 2 uud 5
1. beizufügen, daß die Zustellung resp. Anmeldung auch dem Lolalagenten, in dessen

Bezirk das versicherte Objekt belegen ist, gemachtwerden kann;
2. beizufügen, daß die Anzeige, resp. Anmeldung auch durch eiugeschriebeueuBrief

geschehen taun.
Beides znr Erleichterungder Anzeige resp. Amnelduug.
Demgemäß beschloß der Ausschuß:

bei dem Hohen Landtage zu beantragen, sich mit dem vorgelegtenGesetz-Entwnrfeim
Allgcmciucn einverstanden zu ertäreu, jedoch die vor «u!, 1. uud 2. vorgeschlagenen
redaktionellenAeuderuugcuzu befürworten, und ferner zn beschließen:
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n. daß dein Versicherte,! in allen Fällen die Berechtigungzum Wiederaufbau— nnlcr
den näher festzustellende,! Kauleleu - zustehe,! soll;

li. daß dasselbe keine Anwendung auf das rcvidirtc Reglement fiir die Provinziab
Feuer-Societät der Rheinprovinz von, 1. September 1852 nebst Nachträgen
finden soll."

Der Gesetz < Entwurf selbst ist in Ihrer Aller Händen; er ist gedruckt wordeu. Im
Wesentlichenwird von dem Hhpothctargläubigcr, wenn er sich sichern will, verlangt, daß er die
Anzeigemache und zwar spätestensvier Wochen nach dem Brande.

Vicc-Landtags-Marschall: Der Gcsctz-Entwnrfselbst liegt Ihnen gedruckt vor. Sie
haben den einleitenden Vortrag gehört und das schriftlicheReferat vernommen. Ich eröffne die
Gcneral-Dislussiou. Der Herr AbgeordneteDictze hat das Wort znr Geschäftsordnung.

AbgeordneterDictze: Meine Herren! Der vorliegende Gegenstand kann in Bezug ans
das Ziel, welcheserreicht werden soll, ja nur Beifall finden, weil wir wissen, daß in dem Bezirke
des ehemaligen Appellations-Gerichtshofes zn Köln eine Lücke im Gesetze vorhanden ist. Nnn
haben wir den Entwurf, wie er von der KöniglichenStaatsregierung au uus gelaugt ist, dem
Ausschußüberwiesen,uud dieser hat diejenigen Punkte genauer erwogcu und präzisirt, dic vielleicht
einer juristischen Acuderuug bedürfen möchten. Wie jetzt der Antrag vor uns liegt, glaube ich,
können wir uns dem Votum des Ausschusses on I»1o« anschließen, ohne in das Detail oder eine
General-Diskussioneinzutreten, weil, wie ich wiederhole,das Ziel des Gesetzes mit unseren allseitigen
Wünschenübereinstimmtuud die Ausführung eine so wesentlichjuristische Frage ist, daß ich glaube,
wir werden in unendlicheDiskussionen gerathen, wenn wir dem Entwurf nicht ^ni-o bcitrrteu.
Deshalb empfehleich on dlao-Annahme des Votums ohne Weitcrc Diskussion.

Vice-Landtags -Marschall: Der Herr Abgeordnete Dictze hat den Antrag ans on dln^
Annahme ohne weitere Diskussion gestellt. — Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.

AbgeordneterIentgcs: Ich würde zn dem Antrag Dietzc das Wort verlangen.
Vice-öandtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHcnscr hat das Wort.
AbgeordneterHeus er: Ich habe mir das Wort zn einer kleinen Bemerkung gegen dic

on dlou-Auuahmc erbcteu, ich habe ciue Ausstelluug gegcu die Ln lilnll-Aunahmc zu machen, die
eine Art von prinzipieller Frage betrifft.

Vice-3andtags«Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehncrn hat das Wort.
Abgcorductcrvon Eyncrn: Dic Frage ist außerordentlichwichtig, es ist eiucs der weit¬

tragendsten Gesctzc, daö nns zur Vorberathnug übcrgcbenworden ist, so daß wir nns uuniöglich,
ohne uus im Plcumn darüber zu äußern, mit den Anträgen des Ausschusses «i liloo einverstanden
erklären können, wir müssen über diese Anträge distutiren. Es wird uns nicht sobald wieder ein
Gesetz zur Begutachtung übergebe» werden, wen» wir eine so wichtigeMaterie in dieser kurzen
Weise behandeln.

Viee-Laudtags-Marschall: Meine Herren! Zn dem Antrag Dietze hat sich nnnmehr
Niemand mehr gemeldet,sondern nur zur Geueral-Diskussion selbst. Der Hcrr Abgeordnete
Heuser hat das Wort.

AbgeordneterGenfer: Ich habe mir erlaubt, der mi dla^-Annabuic zu widersprechen,
weil ich eine Ausstellung zn mache» habe, die eine Art von prinzipieller Frage bctrifft.

Vicc-«andtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Rh hat das Wort znr
Gcschäflsoronuug,

N2*
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Abgeordnetervon Graud-Ry: Wenn einer der Herren widerspricht,so meine ich, ist der
Antrag auf em dloc-Anuahmc beseitigt,

Vice-Lanbtags-Marschall: Nach der Geschäftsordnungkann, wenn Widerspruch erfolgt,
<zn blao-Aunahme nicht stattfinden; Widerspruch ist erfolgt, wir fahren also in der Gcueral-
Diskussioufort. — Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.

AbgeordneterIentges: Ich glaube, daß die ganze Provinz diesen Gesetz-Entwurf mit
großer Freude begrüßen wird, denn nach den letzten gerichtlichen Entscheidungenist unser Realkredit
in einer Weise gefährdet, daß mau aller Orten versucht, den durchlöchertenRechtsboden durch
allerhaub Privatabkommeu zweifchciftcr Natur zu ersetzen. Glücklicherweise hat die Staatsregierung
die Initiative ergriffen, diesem lückenhaften Zustande ein Ende zu machen. Ich schließemich der
Auffassung au, daß wir den Gesetz-Entwurfim großen Ganzen acceptiren,mir ist es nur bedenklich,
daß wir hier für die Proviuzial-Feuer-Societät eine Ausnahme machen sollen. Es soll ein Gesetz
für die Provinz geschaffen werden, welches den Versichcrungs-Gesellschafteneine Wohlthat zuführt.
Wenn gesagt worden ist, daß in dem Statut der Provinzial-Feuer-Societät sich Bestimmungen
vorfinden, wodurchder Gläubiger gedeckt wird, so erinnere ich daran, daß bei der früherenBerathung
dieses Gegenstandes diese Frage in Zweifel gezogen worden ist. Ich höre, es siud Entscheidungen
des obersten Gerichtshofes vorhanden, die diese Zweifelhaftigkeit ausschließen, aber im Allgcmeiueu
halte ich es nicht für angemessen,daß wir einem Gesetz für die Prouiu; eine Ausnahme für die
Proviuzial-Feuer-Societät hinzufügen. Dieses Gesetz kann nur uuter Mitwirkung beider Kammern
zu Stande kommen, das Reglement der Provinzial-Feuer-Societät ist dagegen ein Reglement,
welches einfach durch Kabiuets-Ordre geschaffenund geändert worden ist; in einem Gesetz eine
Societät von den Verpflichtuugenund Bestimmungen desselbenzu entbinden, die nach ihrer ganzen
Organisation Aenderungendurch Königliche Kabinets-Ordre treffen kann, halte ich juristischuicht für
cmpfehlenswerth. Im Uebrigeu schließe ich mich aber, was die Avisirung durch den Gerichts¬
vollzieher und die Bestimmung anbetrifft, daß der Versicherteunter allen Umständenberechtigt sein
soll, den Bau wieder auszuführeu, deu Vorschläge»des Ausschusses an. Wir hören vielleichtvon
einem Mitgliedc des Ausschusses, warum man für nothwendig gehalten hat, eine solche Ausnahme
in dem Gesetz zu machen; wir haben es zum Theil gehört, aber das Gehörte scheint mir nicht
durchschlagender Natur zu seiu.

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Ich glaube, daß dieses Hohe Haus dem VI. Ausschusse daukbar

sein kann, daß derselbe die glücklicheInitiative ergriffen hat, um — entgegen einem im vorigen
Jahre mit großer Majorität gefaßten Beschlusse — das Gesetz in einer Weise zu begutachten,die
dessen Annahme oder wenigstens den Ausspruch erwarte« läßt, daß es willkommen ist. Was die
Ausnahme betrifft, die zu Gunsteu der Proviuzial-Feuer-Societät zu statuireu ist, so bin ich im
Zweifel, ob damit gesagt werden soll, daß das Gesetz sich überhaupt uicht auf die Wirksamkeit der
Proviuzial-Feuer-Societät erstrecken,oder ob die Proviuzial-Feuer-Societät allein dem Verfahren
uicht uuterworfen werden solle. Mir scheint nämlich, daß zn Nutz und Frommen uuscrer Gesell¬
schaft, deren Interesse mir am Herzen liegt, es bedenklich sein würde, eine vollständigeExemtion
vom Gesetz auszusprecheu. Ich bin der Ansicht, daß es nach uuserem rheinischen Recht absolut
ausgeschlossen ist, durch Reglement oder Vertrag die mobile Natur der Eutschädiguugsforderungin
eine immobile zu konvertircn Ich bin ferner der Ansicht, daß nach unserem rheinischen Recht es
absolut uuthunlich ist, daß die Feuer-Societät erklärt, es solle, wen» ein Wechselim Eigenthum
staltfindet, bei der bisherigen Versicherungin dem Sinne bewenden,daß das Rechtsvcrhältniß auf
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den neuen Besitzer übergeht. Eine solche Erklärung gibl zu großen Bedeuten Aulaß, - Ich bin
der Ansicht, daß nur derjenige durch den Vertrag gebunden ist, der den Vertrag geschlossenhat,
nnd daß in solcher Weise durch Vertrag unter Dritten eine Reallast auf ei» Grundstiick nicht
geschaffen werden kann. Eine solche Neallast wäre aber konstituirtdurch die Verpflichtuugzur Fort-
zahluug der Prämie. Diese beiden Punkte scheinen mir ganz unzweifelhaftzu fein. Die Sache
ist so wichtig, daß, wenn die Absicht dahin gehen sollte, die Feuer-Societät ganz zu ermnren, ich
den, Hohen Hause in Erwägung geben möchte, ob dies rathsam sei, es sind ja tüchtige Juristen
unter uns, die sich hierüber äußern können. Die anderen mir wünschenswerthenAendernugen
sind verhältnißmäßig geringfügiger Natur. Ich würde persönlich der Anschauung sein, daß die
Anzeigedurch dcu Gerichtsvollzieherbesser wäre. Wichtiger scheint mir die Bestimmung in Bezug
auf den Wiederaufbau zu sein. Meines Erachten« sollte man sich in dieser Beziehung einfach an
den Text des Gesetz-Entwurfes halten. Wenn über diesen Punkt durch die Police ein Vertrag
geschlossen ist, dann bleibe es bei diesem Vertrage. Das ist rationell, aber wenn kein Vertrag
geschlossen ist, dann würdenSie durch diese Bestimmungdes Wiederaufbauesden Gläubiger zu Etwas
zwingen, wozn Sie ihn nicht zwingen sollten. Der Wiederaufbau eiues Hauses ist eine komplizirte
Sache, Wenn derselbe nicht durch Vertrag bedingt ist, würde ich bitten, davon abzusehen. Lassen
Sie es bei dem Wortlaut des §. 9 bewenden.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.
AbgeordneterSeul: Meine Herren! Der Antrag, das Gesetz nicht auf die Provinzial-

Feuer-Societät auszudehnen, geht wesentlich von dein Gesichtspunkteaus, daß die Bestimmungen
in dem Neglemeut der Provinzial-Feuer-Socictät vollständigausreichen, um die Zwecke zu erreichen,
die dieses Gesetz jetzt anstrebt. Der Gesetz-Entwurfchnrakterisirt sich wesentlich als ein solcher,
der diejenigenVorzüge, die die Provinzial-Feuer-Socictät den Hypothckargläubigernbisher gewährt
hat, nnnmehr denjenigen Gebäuden nnd denjenigen Interessenten zuwendet, die im Bezirk des
hiesigenAppellations-Gerichtshofcsbei Privat-Gescllschaftenversichertsind. DaS einzigeBedenken,
welchesman früher gegen diese Anschauunghatte, bestand darin, daß mau zweifelhaft war, ob
die Bestimmungen des Feuer-Societäts-Neglcments gesetzlicheKraft hätten. Diese Zweifel siud
durch die Entscheidungen des Reichsgerichts nnd durch die Entscheidungenanderer Gerichtshöfe in
letzter Zeit ganz konform nud ganz konstant zurückgewiesen worden; mau hat anerkannt, daß die
Bestimmungen deS Reglements gesetzliche Kraft haben. Was insbesondere die Bestimmungen in
Bezug auf den Schntz der Hypothekargläubigerbetrifft, wie sie das Feuer-Socictä'ts-Neglemeut
enthält, so finden sich diese bereits in den, ursprünglichenNeglement, welches im Jahre 183N
erlassen worden ist, also zu einer Zeit, wo wir noch keine konstitutionelle Verfassung hatten, und
wo unzweifelhaftein von Seiner Majestät erlassenes,in der Gesetz-SammlungpnblizirtcS, Neglement
gesetzlicheKraft hatte. Nun würde es ja vielleichtciu Snperflnum sein, das nicht schadet, wenn
man die Grundsätze,die der neue Gesetz-Entwurfausspricht, auch auf die Feuer-Societät ausdehnen
wollte, aber wen» Sie das wollten, so müßten Sie das ganze Reglement der Feuer-Societät in
wesentlichen Punkten umgestalten. Es sind ganz andere Einrichtungen und ganz andere Rechts-
anschanuugcuiu dem Reglement niedergelegt,als in diesem Gesetz-Entwurf,uud als sie überhaupt
bei Privat'Gesellschaften üblich sind. Das Reglement der Feuer-Societät geht davon aus, daß iu
erster Linie der Wiederaufbau nothwendig ist. Jemand, der ein Gebäude hat auf dem eiue
Hypothekruht, soll, wenn er Brandschaden erlitten hat, in erster Linie aufbauen, damit durch deu
Wiederaufbau dem Hypothetargläubiger die Sicherheit, die er früher gehabt hat, wiedergegeben
werde. Das ist eine'Bedingung, die eine sehr große volkswirthfchaftliche Bedeutung hat; dadurch
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Wird in erster Linie den Abgebrannten die Verpflichtungauferlegt, wieder auszubauen, und sie fallen
nicht in die Hände von vielleichtwucherischen Kapitalisten, die ein solches Unglück benutzen könnten,
»in zu ihrem Gelde zu kommen. Das ist der erste Grundsatz, der in alle» Bcslimmnugcn des
ProvinzialFcuer-Socictäts-Reglemcnts ausgesprochenist, der sehr bedeutsamist und den man uicht
abschwächen darf. Dann enthält unser Reglement im klebrigen sehr genaue Vorschriften zum
Schutze der Rechte der Hypothetargläubiger, im Falle uicht aufgebaut wird; diese Vorschriften
lassen in der That nichts zu wünschen übrig. Warum soll mau Augesichlseiner solchen Sachlage
uene gesetzlicheBestimmungen treffe», welche die nächste Folge haben würden, daß man das ganze
Reglement umarbeiten müßte, und die sehr wenig bessere Zustände herbeiführen würden, als es die
jetzigen sind? Nehme» Sie den Aulrag des Ausschnssesan, daß der Gesetz-Entwurf für die

Geltung haben soll, daß es aber für die Provinzial-
Feuer Soeielät bei dem bleibe, was wir jetzt hcibcu,

Vice^audtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHrnscr hal das Wort.
AbgeordneterHeus er: Nach dem, was Herr Scnl vorgetragen hat, sind meine Bedeuten

geschwunden. Ich nehme au, daß Entscheidungenvorliegen, die mir unbekannt sind, nnd die den
Schutz des Hypolhelarglänbigers, soweit dieses Gesetz solchen gewährt, für die Versicherlen der
Societät uuuöthig macheu. Ich bin der Ansicht, wenn die Societät, deren Interesse in guten
Häuden liegt, erklärt: es bedarf des Schutzes einer besonderengesetzlichen Bestimmung nicht, so hat
der Landtag keine Veranlassung, die Sache zu nrgiren. Es wird angemessenersein, daß in der
Moliviruug uuscrer gutachtliche« Aeußerung die Erklärung einfließe, daß bei dem bestehenden
Reglement es zu großeu Unzuträglichtcitenführen würde, wenn dasselbe nmgcarbeitet würde. Ich
bin ganz damit einverstanden, daß wir in Folge uud auf Grund der Darlegung des Herrn Senl
den Vorbehalt machen,die Societät solle von dem Gesetz erlmirt werden. Was aber den Wieder¬
aufbau anbelangt, so möchte ich noch bemerken, wenn der Wiederaufbau dnrch Vertrag feststehe
gnt, aber wenn er uicht durch Vertrag feststeht, so ist mir die wirthschaftlichcNothwendigkeitvon
nicht so großer Bedeutung. Das neue Rechtsgeschäft, i» welches ich den Gläubiger ohue seinen
Wille,! uud ohue seinen Wunsch stoße, ist mir zu bedeuklich uud zu komplizirt, um eiueu dahiu
führenden Zwang befürworten zu können.

Vicc-Landtagö-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich möchte mir darum bitten, falls das Hohe Haus die

Anträge des Ausfchufsesannimmt, daß dieselben in eingehenderWeife, eingehenderals es bei der
kurzen Berathung des Ausschusses in dem Referat desselbenhat geschehen können, von Seiten des
Provinsial Verlvaltungsraths iu der Weise molivirt werde», wie Herr Scul sie eben motivirt hat.

Vice-Landtags^M arschall: Zur Geschäftsordnung hat das Wort Seine Durchlaucht
der Herr LandtagsMarschall.

Fürst zu Wied: Meine Herreu.! Zur GesclMsorduuug wollte ich bcmcrkeu, daß die«
wohl nicht angeht, Diefes «csetz ist uu? zur Begutachtung von der KöniglichenStaatsregierung
vorgelegt worreu, unsere Begutachtuug gehl wieder au die KöniglicheStaatsregicrung zurück und
zwar vou Seiten des Landtags, ich glaube nicht, daß der Provinzial-Vcrwaltnngsrath in diese
Angelegenheitdazwischen treten kann. Ich glanbe, wenn der Landtag den Beschlüsse'!,des Ausschusses
zustimmt, dann müsseudiese einfach an die Staatsregicrung, also durch eine Adresse au Seine
Majestät znrück gehen nnd die Anträge müssen mit ^ Majorität angenommenwerden.

Vice-Landtags.Marsch all: Dcr Herr Abgeordnetevon Ehncru hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Wenn mein Wunsch nicht angängig ist, so möchte ich darum

ersuchen, daß die heutigen Verhandlungen in stenographischerAufnahme der Begutachtung zugefügt
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werben, weil nur durch die ausführlichen Auslegungen des Herrn Direktors Senl und des Herru
Heuser verstaube» werden kann, aus welchen Gründen die Majorität dieser Versammlung zn dem
Entschlüssegekommenist, die ProvinziabFeuer-Socictät von den Wohlthäte,, dieses Gesetzes aus«
zuschließen,

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felir von Loe hat das Wort,
AbgeordneterFreiherr Felix von Loi'>: Zu den, eben abgemachtenGegenstaude wollte

ich mich nicht zum Worte melden; ich will nicht gegen die Anträge des Ausschusses spreche,,, aber
eine Aeußerung des Herrn Referenten und des Herru Abgeordnete,,von Eynern, daß der steno-
graphischeBericht beigelegtwerden möge, bewegenmich zu einer kurzen Bemerkung, Der Herr
Referent hat den formellen Grund hervorgehoben,der im vorigen Jahr den Landtag bestimmt hat,
dem Antrag des AbgeordnetenHeuser nicht stattzugeben, weil es nicht unsere Sache sei, gewissem
Massen zu Uuguustcu uuseres Institutes ciueu Nutrag zu stelle,,. So war die Aeußerung. Das
ist vollständigrichtig berichtet, aber ich möchte hervorheben, daß auch andere Motive in, vorigen
Landtage, sowohl im Plenum als auch im Ausschuß, ausgesprochenworden sind, welche viele von
uns bestimmt haben, dem Autrag des Herru AbgeordnetenHeuser nicht beizustimmen,nämlich die
Motive, daß durch ciue derartige Bestimmung, wie der ueue Gesetz-Entwurf sie will, eiue große
Schädigung unseres Provinzial-Instituts herbeigeführt wird. Ich wiederhole, ich werde dicfem
Entwurf nicht entgegen sein, aber ich stehe noch heute auf dem Standpunkt, der in den Berichten
des vorigen Jahres auf Seite 433 sich niedergelegtfindet: „Der VI. Ausschuß erkannte in seiner
Mehrheit zwar an, daß eine gesetzliche Regelung der von den Antragsteller» berührten Angelegeuheit
im Sinne des Antrages au und für sich wünschenswerth sein möge; jedoch wurde einerseits
bestritten, daß das Bedürfniß einer solchen Regelung ein besonders dringendes sei, weil der
Hypothekargläubigcrauch bei der gegcuwärtigeuGesetzgebung in der Lage sei, auf dem Wege einer
mit feinem Schuldner zn vereinbarendenund der betreffenden zuzu¬
stellenden Eessio» der Versicheruugsgeldersich hinreichend zu schützen;andererseits wnrdc auch
besonders hervorgehoben, daß bei der Provinzial-Fcncr-Societät der angestrebteSchutz für den
Hypolhctargläubigerbereits durch das mit Oefctzestraflverfchcuc Reglement dieser Societät bestehe,
daß in diesem Umstände ein großer Vortheil für die Provinzial-Feuer-Societät gegenüber der
Konkurrenz der Privat-Fencrversichernngs-Ocsellschaflengefunden werden müsse, und daß der
Rheinische ProvinziabLandtag als erster Träger der Verwaltung der Provinzial-Fcucr-Societät
nicht berufen sein könne, die Initiative zur Anregung des Erlasses gesetzlicherBestimmnngen zu
gebe», welche in ihrer Wirkung den angeführten Bortheil aufheben würden, und zwar das um fo
weniger, als die Provinzial-Feuer^Societät iu mauchcuBeziehungen, insbesonderednrch die ihr
gesetzlich obliegende Zwaugsvcrsicheruugvou Gebäuden, sich iu großem Nachtheile gegenüber den
Privat-Feuerversichcruugs-Gescllschafleu,für welche ein solcher Zwang nicht bestehe, befinde."
Meine Herren! Es sind in, großen Ganzen drei oder vielmehr vier Gedankenhier ausgesprochen:
es besteht wohl ein Bedürfniß für die Hypothekargläubigcrbei anderen Societäten, dasselbe sei
aber kein so großes, wie es hervorgehoben werde, es könne ferner der Provinzial-Laudtag als
Vertreter des Proviuzial-Institnts, wie der Herr Referent gesagt hat, nicht gegen sein eigenes Kind
eintreten, am Schlüsse ist aber auch hervorgehoben,wie eben die Provinzial-Fener-Societäl
genöthigt sei, alle Gebäude aufziiiichmeu, die vo» anderen Societätc» uud Aktien-Gesellschaften nicht
nufgenommen würde», uud es ist i» deu Rede» des Weiteren ausgeführt worden, wie die
Provinzial-Fener-Socictät ein ganz wesentliches Wohlthäligleits-Iustitut für die ganze Provinz fei,
wie die armen Gegenden, in denen feuergefährlicheGebäude seien, von anderen Gesellschaften nicht
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ausgenommen würden, und daß, wenn die Provinzial Feuer-Socität wesentlich geschädigtwürde,
dann auch eine Schädigung gerade dieses ärmeren Theils der Bevölkerung eintreten würde. Ich
habe, wie gesagt, mich nicht zum Worte gemeldet, um gegen den Antrag zu sprechen, aber ich
wollte dies hier aussprechen, damit es in die heutigen Verhandlungen hinein käme, damit nicht in
Zukunft andere Schädigungen an die Provinzial-Feucr-Societät heranträten und dieses segensreiche
und in guten Händen liegendeInstitut geschädigt werde, (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Da dieser bei den vorigjährigen Verhandlungen zum Ausdruck

gelangle Gedankengaugwiederum hier Vertretnng gefunden hat, so gestatten Sie mir, ganz tnrz
znr Widerlegung die gegentheilige Anschauung— ebenfalls auf's neue — zu entwickeln. Die
Provinzial-Feuer-Societät ist eine Schopfnng der Verwaltung, sie ist als das Kind, das Mündel
dieser Verwaltung bezeichnet worden. — Die Verwaltung mag ihrer Schöpfung Pflege und Schutz
fchnldig fein. Sie ist aber mehr und Höheres als Pflege und Schutz der Provinz schuldig, für
welche die Verwaltnng überhaupt da ist. — Es ist zu unterscheiden zwischenInteresse und Pflicht,
und auch auf dem Gebiete der Pflicht gibt es Unterscheidungen.Hier handelt es sich um ein viel
höheres Interesse, als den materiellen Gewinn eines Instituts. Wenn es heißt, eine Schädigung
dieses Institutes steht zn befürchten, und dieser solle dadurch vorgebeugtwerde», daß eine gewisse
Konkurrenztodt gemacht werde, so frage ich: worin besteht diefe Schädigung? die Schädigung
besteht darin, daß vielleicht ciu gewisser Prozcutsatz wenigerauf die Beträge, welche die Verficherungs-
Prämien darstellen, abgeschrieben wird, also in einem pro rata zu vertheilendenGeldbeträge. Dem
gegenüber schädige» Sie den Rechtsznstand des Landes. Es werden Verluste geschaffen,deren
Tragweite gar nicht zu übersehe,,, — die den Nuin einer Familie bedeutenkönnen. — Ich bin der
Ansicht, daß die Schädigungsfrage nicht in glücklicherWeise hier im vorigen Jahre vorgebracht
worden ist und hoffe, daß heute das Geringere dem Besseren das Feld räumen muß. —

Vice-Laudtags-Marschall: Herr Freiherr von Loü hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von LoL: Ich habe zu erwidern, ob die Darstellung im

vorigen Jahre glücklich war oder nicht, darüber werden verschiedene Ansichten bestehen, ich halte
sie für glücklich und will auch gegenüber der Aeußerung in dem Preußischen Abgeordnetenhause
tonstatirt haben, daß der Gesetz-Entwurfnicht ein so dringendes Bedürfniß ist, wie behauptet wird,
daß dies nicht die einstimmige Ansichtder Provinz ist. Gewiß sind wir die Vertreter der ganze»
Provinz und haben abzuwägen, wo das größere Interesse liegt. Ich will nicht in Abrede stellen,
daß Sie die Vertreter der Hypothekargläubigersind, wir sind aber ebenso die Vertreter der armen
Bevölkerung auf dem Hunsrück und in der Eifel, und da diese arme Bevölkerung sich viel weniger
helfen kann, als die Kapitalisten, jo sind wir in erhöhtem Maße die Vertreter diefcr armen
Bevölkerung. Ich will nicht gegen den Entwurf stimmen, aber was ist die Folge, wenn die
Provinzial-Feuer-Societät geschädigt wird? daß uns die guten Risiken verloren gehen, und je mehr
gute Nisiteu uns verloren gehen, desto schwieriger wird es für die Societät, die schlechten zu nehmen;
sie wird gezwungenwerden, ihre Prämien auch für die arme Bevölkerung zu erhöhen. Das will
ich noch einmal festgestellt haben.

Vice>Landtags°Marschall: Der Herr AbgeordneteIeutges hat das Wort.
AbgeordneterIentgeS: Ich möchte dem gegenüber konstatiren, daß der Beschluß des

Hohen Hauses im vorigenJahre in der Provinz großes Befremden hervorgerufen hat. (Widerspruch
und Zustimmung.) Wer den Nothstand kennt, der auf dem Gebiete des Hhpolhekeuwcsenö heute
bei uns erMrt, wird dies zugeben. Der Realkredit in nnserer Provinz ist durch die Gericht«-
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entscheidnngen so gefährdet worden, daß die «rute, die Sparkasse», Geld-Institntcn u, s. w, uor-
stchen, die ebenso wohlthätig sind, wie die Provinzial-Fener-Societät, nicht mehr wissen, wie es mit
ihren Hypotheken bestellt ist; es sind, wie ich angedeutet habe, Nebeuverträge ansfinbig gemacht
worden, die die Wcke ausfüllen sollen — Ich verkenne nicht die Wohlthaten der Provinzial-
Feuer-Societcit, aber hier handelt es sich um den Ncalkredit der ganzen Provinz, derselbe ist durch die
Rechtsprechung auf diesem Gebiet in einer Weise geschädigt worden, daß man es entgegen dem
Votum des letzten Rheinischen Provinzial-^andtagcs doch im Interesse der Provinz gehalten hat,
einen desfallsigcn Gesetz-Entwurf einzubringen, Sie werden sich aus den Verhandlungen des
Preußische« Nbgeorducteiihauses erinueru — ich will Sie nicht mit der Verlcsnng behelligen —
daß ein hervorragender rheinischer Jurist, der Iustizrath Trimborn, auch dort Veranlassung genommen
hat, diesen Nothstand zu schildern und daß er das Ministerium dringend gebeten hat, Abhülfe auf
diesem Gebiete zu schaffen. Wir können alle Sympathien für die Proviuzial^Feuer-Societät haben,
aber wir haben viel mehr Grnnd, den Realkredit der Provinz nicht zu schädige,,; darum begrüße
ich im Rainen der Provinz den Gesetz-Entwurf mit der größten Freude und bin überzeugt, daß
diese Freude in den weitesten Kreisen der Bevölkerung getheilt wird.

Vice-Land tags-Marsch all: Bei der vorgerückten Zeit möchte ich Sie darauf auf¬
merksam machen, daß die Debatte eine Wendung genommen hat, die stark ans das vorige Jahr
zurückgreift; ich glaube, daß es besser wäre, wenn wir uns rein an den vorliegenden Gesetz-Entwurf
hielten. — Es ist ein Antrag auf Schluß eingegangen, zum Worte haben sich noch gemeldet Herr
Contze, Herr Seul und Herr Wolters. Diejenigen Herren, welche für den Schluß sind, bitte ich,
fich zu erheben. (Geschieht.) Der Schluß ist angenommen, ich erkläre die Debatte für geschlossen.—
Der Herr Referent hat das Schlußwort.

Referent Abgeordneter Courth: Meine Herren! Was die beiden redaktionellen Aenderungen
anlangt, die Ihr Ausschuß Ihnen anempfiehlt, fo sind dieselben wohl unbedenklich. Die Versicherungs-
Gesellschaft ist nach dem Gesetz-Entwurf berechtigt, die Anzeigen durch eingefchriebenen Brief zu
macheu; warum soll der Hypothekargläubiger nicht dasselbe Recht haben, auf diese erleichterte Weise
Zustellungen zu machen? und daß die Zustellung bei dem Lokalageuteu gemacht werden kann, ist
meines ErachtcuS ganz angebracht. Was die beiden Haupt-Ameudements anbelangt, die beantragt
sind, so scheint in allen Theilen des Hohen Hauses keine Bedenken mehr obzuwalten, daß das
Gesetz auf die Proviuzial-Feucr-Societät nicht anwendbar erklärt werden möge. Es scheint mir
aber auch uubedentlich, dem versicherten Braud-Geschädigteu das Recht zuzugestehen, in allen Fälleu
wieder aufzubauen. Der Hypothekargläubiger taun dadurch keinen Schaden haben; denn, wenn
der Brandbeschädigte von dem Rechte Oebranch macht, so behält der Gläubiger seine Hypothek
und kann, wem, nicht gezahlt wird, das ncugebaute Haus zur Subhastatiou bringen. In der
Kommission war die Rede davon, es möge angeregt werden, das Ministerinn, zn bitten, eine
Normal-Police für die Fenerversichcruugs-Gesellschaften obligatorisch zu machen; eine solche haben
wir aber »och nicht, vielmehr haben die Gesellschaften bei den Verträgen freie Hauo.

Vice-Landtagö-Marschall: ES ist mir nunmehr ein Antrag auf Verzichtleistung auf
die Spezial-Diskussion, auf on kiluoAnuahme der Ausschuß-Anträge eingereicht worden. Erfolgt
hiergegen ei» Widersprich? — Es ist nicht der Fall, wir schreiten zur Abstimmung, die Ausschuß-
Anträge werden «» dluu zur Abstimmung gestellt. — Zur Geschäftsordnung hat der Herr
Abgeordnete von Eynern das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich muß gegen die sn I»1o(i-Absti!»mnngProtestiren.
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Vice-Landtags-Marschall: Ich habe gefragt, ob Jemand gegen die en dlnn-Abstimmung
ist; nachdem ich konstatirt habe, daß sich Niemand dagegen ausgesprochen hat, sind wir zur
Abstimmung geschritten und stehen jetzt innerhalb der Abstimmung, (Widerspruch.) Herr von Eynern
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herreu! Ich glaube, es ist hier nicht recht verstanden
worden; ich habe gegen die «n I,Ioc° Annahme protestirt und wie ich glaubte, zur richtigen Zeit.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn der Zeitpunkt verpaßt war. Ich würde bei en dloc-Abstimmuug
dagegen stimmen, weil ich dieses Gesetz iu Verbindung mit dem Zusatz, für die Provinzial-Feuer«
Societät ein Porrecht zu tonstituircn, ohne weitere Erläuterungen nicht anuehmen könnte. Die
«ii ^la^Abstimmuug würde ein falsches Bild über die Meinung des Hanfes geben. Ich meine
deshalb, daß doch eine getreuute Abstimmung über diese wichtige Vorlage der Regierung nöthig ist.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Wenn die Abstimmungen ciucu Werth habeu sollen, so müssen wir

daran festhalten, daß, wenn einmal abgestimmt ist, uicht wieder neue Anträge aufgenommen werden
können. Wenn Herr von Eynern und vielleicht andere Mitglieder in dem Augenblick der Abstimmung
nicht genau gehört habe», so taun dies nicht ein Gruud sciu, daß die ganze Versammlung
darunter leide.

Vice-Landtags-Marschall: Ich hoffe, die Herren ziehen Ihren Protest zurück uud
wir sind über die Sache hinweg.

Abgeordneter von Eynern: Gewiß! Nachdem ich meine Abstimmung erklärt habe.
Vice-Landtags-Marschall: Diejenige« Herren, welche gegen die vom Ausschuß gestellte«

Anträge siud, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist eine verschwindende Minorität, die
Ausfchnßanträge sind angenommen. — Zur Geschäftsordnung hat Seine Durchlaucht der Herr
Landtags-Marschall das Wort.

Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich habe als Ihr Vorsitzender vorhin ciucu Fchlcr
gemacht. Wir haben über die geschäftliche Behandlung der beiden Gesetz-Entwürfe gesprochen, wir
haben aber nicht über oie geschäftliche Behandlung des zweiten Nachtrages gesprochen, ich möchte
Ihnen vorschlagen, daß Sie noch den formellen Beschluß fasse», daß dieser zweite Nachtrag, wie er
in der Sitzung beschlossen worden ist, an den Proviuzial-Vcrwaltuugsrath zur weitere« Veranlassung
überwiesen werde.

Vice-Landtags-Marschall: Sind Sie hiermit einverstanden? (Zustimmung.) Es soll
dem Landtag Bericht erstattet werden betreffend die Landtags-Oekonomie über klciuc Ncmnueratioueu
u. f. w., die gegeben werden. Ich verweise diese Sache an den IV. Ausschuß uud bitte gleichzeitig
als Vorsitzender des IV. Ausschusses deusclbeu morgen früh um 10 Uhr sich versammeln zn
wollen. Die morgige Plenar-Sitzuug ist um 11 Uhr. — Seine Durchlaucht der Herr Landtags-
Marschall hat das Wort.

Fürst zu Wied: Die Mitglieder des I. Ausschusses versammeln sich morgen früh 10 Uhr.
Heute Abeud nm 6 Uhr ist Sitzung des Provinzial-Verwaltnngsraths.

Vice-Landtags-Marschall: Ich schließe die heutige Sitzung.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)
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Sechste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Samstag den 16. Dezember 1882.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

1. Ergäuzungs-Wahlcn für den Provinzial-Verwaltuugsrath für die laufendeEtats^eriode.
2. Referat des I. Ausschusses betreffendden Entwurf eines Reglements zur Fürsorge für

die Wittwen und Waisen der provinzialständischenBeamten in der Rheinprovinz.
(I. 9 der Drucksachen)

^. Referat des I. Ausschussesbetreffend einen Nachtrag zu dem vom 27. Rheinischen
Provinzial-Landtage in seiner Sitzung vom 24. November 1881 erlassenen Peusionö.
Reglement für die provinzialständischen Beamten in der Rheinproviuz einschließlich der
Beamten der Provinzial-Fener-Societät. (I. 10 der Drucksachen.)

Referent: Friederichs.
4. Referat des I. Ausschusses über den Antrag der Abgeordneten Frciherrn von Schcibler,

die Ventilation in den Sitzungssälen des Ständehauses betreffend.
Referent: von Grand-Ry.

5. Referat des I. Ausschussesbetreffend die vorläufige Fortführung der Geschäfte der
Provinzial-Hülfskassedurch den derzeitigen Direktor, LandesrathKlein, nach Bestätigung
der Wahl des Letzteren zum Landes-Direktor.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet, Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung.

Protokollführer AbgeordneterPelzer (liest): „Der Landtags-Marschalleröffnet die Sitzung
um 10 Uhr. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und nach Eintragung einer redaktio¬
nellen Aenderung genehmigt.

Als Protokollführer für heute fuugirt der AbgeordnetePelzer.
Von dem Laudesrath Klein ist die Erklärung eingegangen,daß er die auf ihn gefallene

Wahl zum Landes-Direktor auuehme. Der Landtags-Marschall verliest dieselbe mit dem Bemerken,
daß er in Betreff der Wahlbedingungendas Anerkenntnis;des Herrn Klein noch besonders ein
gefordert habe.

Der Vice.Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweilcrhat in Folge Verlegung
seines Wohnsitzes ans dem RegierungsbezirkTrier nach dem RegierungsbezirkWln sein Mandat
als Mitglied des Provinzial-Verwaltuugsraths für erstercu Regierungsbezirkuiederzulegeuerklärt.
Der Landtags-Marschall weist im Anschluß au diese Mittheilung darauf hiu, daß nunmehr drei
Ergänzuugswahlen für den Provinzial-Verwaltnugsrath für die laufendeWahlperiode vorzunehmen
nsp. vorzubereitenseieu:
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1. eine Wahl an Stelle des ausgeschiedenenMitgliedes ans den: II. Stande für den
RegierungsbezirkTrier;

2. eine desgleichenfür den RegierungsbezirkKöln;
3. eine desgleichenaus dem IV. Staude für den RegierungsbezirkKöln.
Die Vollziehung der Wahl würbe in der morgigen Sitzung stattfinden.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Referat des IV. Ausschusses,betreffenddas Referat des Proviuzial-Verwallungsraths

in Nr. IV. 1? der Drucksachen,in Verbindung mit dem Antrage des Abgeordnete»Kaesen, „die
künstlerische Ausschmückung des Sitzungssaales" belreffcud.

Die Versammlung beschließteinstimmig nach den Anträgen des Ausschusses (mittelst
en KlooAnnahme):

1. „Die Beschlußfassung über die Zeit, wann das Projett betreffend die tünstlerifche
Ausschmückung des Sitzungssaales weiter verfolgt werden soll, einem späterenLandtage
vorzubehalten;

2. den Prouinzial-Vcrwaltungsrath zu ermächtige«, ein Bildnis; Seiner Majestät des
Kaisers für 5000 M. zn beschaffen,um demselben im Lesezimmerdes Stäudchauses
Aufstellungzu geben."

Ein im Laufe der Geueral-Disknssion von dem Abgeordneten von Eynern eingebrachter
Antrag, lautend:

„Hoher Landtag möge die 5000 M. zur Beschaffungeines Bildnisses Seiner Majestät
des Kaisers bewilligen, über die übrigen Auträge des Provinzial-VerwaltungSrathS,
weil dieselben erst vor den nächstenordentlichenLandtag gehören, sowie über den sich
daran anschließenden Autrag Kaesen zur Tagesordnung übergehen",

und desgleichen ein Antrag des Abgeordneten Pelzer und Genossen (mit im Ganzen 15 Unterschriften):
„Hoher Landtag wolle im Anschluß an den Beschluß des 27. Rheinische»Provinzial-
Landtags unter Ablehnung des Antrages Kaesen dem ProviuzialVerwaltnngsrathe
gegcuwärtigden Auftrag zu einer lediglich dekorativen Ausschmückung der großen
Wandflächen des Sitzungssaales ertheilen",

war vor der Abstimmungzurückgezogen worden, nachdem die Anffasfung des Ausschuß-Antrages
»uk 1 dahin festgestellt worden war, daß es der Initiative des nächsten oder eines darauf folgenden
Landtages überlassen bleiben soll, den Provinzial-Verwaltnngsrath von Nenem mit vorbereitenden
Schritten in der Angelegenheitzu beauftrage», und nachdemdie Antragsteller erklärt hatten, daß
sie sich vorbehielten, ihre Anträge späterhin wieder einzubringen,

2. Mündliches Referat des I. Ausschusses zn der unter I, s der Vorlagen des Provinzial-
VenraltungSraths vorliegenden Mittheilung der Verhandlungen resp, der gescheheneuSchritte
behufs Erlasses:

a. eines Gesetzes, betreffend die Gestaltung der Oeffentlichteil der Verhandlungen des
Provinzial-Landtagcs der Nheinprovinz;

d. eines Gesetzes, betreffend die Regelung der Disziplinar-Vcrhällnisse der provinzial-
ständischen Beamten der Rheinprovinz;

o. eines zweiten Nachtrages zu dem OrganisationS-Regnlalive vom 27. September 1871,
betreffendeine anderweiteZusammensetzung des Provinzial-Verwaltuugsrathes.

Zu Punkt o. handelte es sich zngleich darum, ob einem Wunschedes Herrn Ministers
des Innern gemäß in dem event. Nachtrag zu dem Regulativ vom 27. September 1871 zugleich
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eine Abänderung deö 8> 9 dahin vorzunehmensei, daß der Ober Präsident befug! sein soll, an den
Berathungen des Verwalluugöraths entweder selbst, „oder durch einen zu seiner Vertretung
abzuordnendenStaatsbeamten", theilzuuchmen. Der Ausschuß hatte sich ciustimmigfür Ablehnnug
dieser Aenderung entschieden und im Uebrigen:

llä ll. den Wortlaut des vorliegenden Gesetz - Entwurfs, betreffend die Gestaltung der
Oeffeutlichkeit der Verhandlungen oeö Provinzial-Landtages der Nheinprovinz^ueo acceptirl;

aä d. schlägt der Ausschuß in dem Gesetz-Enlwnrf,betreffend die Regelungder Disziplinar-
Verhältnisse der provinzialständischenBeamten in der Nheinprovinz folgende Aenderungenvor:

1. im 8- 1 das Datnm dcö angezogenenGesetzes (21, Juli 1852, statt 21. Juni)
richtig zn stellen;

2. in Nr. 2 des §. 1 die Worte „dem ^andtagsMarschall, dem Provinzial Vcrwaltnngs.
rath und" zu streichen und die Worte „den Genannten" durch „demselben"zu ersetzen,
so daß Nr. 2 folgeudcuWortlaut haben würde:

„Gegen die übrigen provinzialständischenBeamten steht die den Ministern und
den ProvinziabÄchörden beigelegte Befugnis; zur Verhäuguug von Ordunugsstrafen
dem Landes-Direktor zn, jedoch dürfen die uon demselben festzusetzenden Geldbuße»
30 M. nicht übersteigen."

3. in Nr. 5 die Worte „sonne die disziplinarischen Verfügungen des Vandlags-Marschalls
oder des ProvinziabVerwaltungSrathö, durch welche Geldbuße» festgesetztsind" tonform
der Aenderung in Nr. 2 zu streichen nnd die so modifizirte Nr. 5 mit Nr. 4 zn einer
Nummer zu vereinigen, in Folge dessen dann Nr. 6 zu Nr. 5 u. s. w. würde;

4. am Schlüsse des Gesetzes deu Zusatz zu macheu: „durch oas gegenwärtige Gesetz
werden alle Disziplinar-Befugnissc, welche in den die provinzialständischenInstitute
betreffendenReglements enthalten sind, aufgehoben."

«andlags-Marschall: Meine Herren! Ich habe hier noch Etwas zu erinnern in Betreff
des einen Beschlusses,der zu Nr. 4 der Beschlüsse,betreffend das Gesetz über die Disziplin^
Befugnisse gefaßt worden ist. Der Wortlaut war noch »icht festgestellt worden, es müßte dies
jetzt bei Verlesung des Protokolls geschehen. Ich schlage Ihnen vor, am ^chlnsse des Gesetzes den
Zusatz zu macheu:

„Durch das gegenwärtigeGesetz werden alle Disziplinar-Vefugnisse,welche in den die
provinzialständischenInstitute betreffende,,Reglements enthalten sind, aufgehoben."

Ich glaube, daß dieser Wortlaut dem entspricht,was wir intendiri haben, er ist aber
"och festzustellen. — Der Herr Protokollführer hat das Wort.

AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Diese Fassung war im Ausschuß iu Vorschlag
gebracht wordcu. Der Ausschußhat aber damals deu Kollegen Beeinig, Herrn Courth nnd meine
Wenigkeit beauftragt, eine bessere 'Redaktion zn suche»; wir habe» das versäumt resp, übersehen
und so ist oic Sache unvorbereitet in das Plenum gekommen,ohne daß eine Redaktion festgestellt
war. Hier im Pleuo habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß der Vorschlag, wie er vom Aus-
schuß gemacht worden ist, die Sache nicht recht treffe, weil er nur von den Diöziplinar-Befugnisseu
redet, welche in den die provinzialständischenInstitute betreffenden Reglements enthalten sine.
Ich habe deshalb vorgeschlagen,ganz generell alle Disziplin^ Bestimmuugcn, welche in den
provinzialständischenReglements enthalten sind, für aufgehoben zu erklären. Dagegen wureeu
Äedeukeu,insbesondereSeitens des Herrn Vicc-«andtags°Marschalls erhoben und haben Sie es
'» Folge dieser Bedenken dem Provinzial-Verwaltnngsrath überlassen, eine definitive Fassung
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herzustclleu. Es wird aber nicht möglich sein, bei diesem Beschlußzu verbleibe», weil es sich um
eine Immcdiatcingabe des Landtags an Seine Majestät handelt und weil der Inhalt einer
Immediateingabe des Landtags an Seine Majestät nicht der Feststellung durch den Provinzial.
Verwaltuugsrath überlassenwerden kann. Es ist das offenbar bei Ihrem früheren Beschluß außer
Acht gelassen worden und es wird demnachnothwendigsein, daß Sie sich hcnte selbst über eine
definitive Redaktion schlüssig machen. — Das Protokoll ist also bis hierher meines Erachten«
vollständigrichtig und fahre ich nun, wenn Durchlaucht gestatten, iu der Verlesung fort:

„aä «. war der Ausschuß der Ansicht, es hinsichtlich der Mitgliederzahl des Proviuzial-
Verwaltuugsrath auch für den RegierungsbezirkDüsseldorf, wie bisher, bei drei Mitgliedern zu
belassenuud demgemäß in Nr. 3 des qu. Nachtrags zum Orgauisatious-Regulativ vom 27. September
1871 die Zahl „18" iu „15" abzuändern und das alineu, 2 in Nr. 8 folgendermaßenzu fassen:

Diefe Wahl, welche in der Weise geschieht, daß auf jeden der fünf Regierungsbezirke je
drei Mitglieder entfallen, erfolgt u, f. w.

In Hinsicht der geschäftlichen Behandlung der qu. Vorlagen schlägt der Ausschuß vor:
u. den Gesetz-Eutwurf,betreffend die Oeffeutlichkeit der Laudtags-Verhandluugeu auf sich

beruhen zn lassen resp, von einer weiteren Verfolgung desselbenAbstand zu nehme»;
1i. den Gesetzentwurf, betreffend die Regelung der Disziplinar-Verhältnifse der provinzial'

ständischen Beamten mittelst einer Adresse Seiner Majestät dem Kaiser nnd König
zu unterbreiten;

«. den zweiten Nachtrag zum Organisation«- Regulativ vom 27. September 1871,
betreffend eine anderwcite Zusammensetzungdes Provinzial - Verwaltuugsraths, durch
Vermitteluug des Provinzial Vcrwaltnngsraths an die Ministerialbehördebehufs Herbei¬
führung der AllerhöchstenGenehmigung gelangen zu lassen."

Auch in diesen Punkten ist das Protokoll vollständig zutreffend, es enthält eben bis
dahin weiter nichts, als die Vorschläge,die Ihnen der Ausschußgemachthat. Nun geht dasselbe
zu demjeuigeuüber, was gestern über die Ansschußanträgehier verhandelt und beschlossen ist, und
fährt wie folgt fort:

„Iu der Gcneral-Dislnssion stellt der AbgeordneteIeutges den Autrag:
Iu Erwägung, daß der Herr Minister des Innern gegenüber der Vorlage des
Provinzial-Verwaltungsraths auf Gestattuug der Oeffeutlichkeitder Verhaudlungeu,
ferner auf Erlaß eines Gesetzesbetreffend die Regelung der Disziplinar-Verhältnifse
der provinzialständische»Beamten eine ablehnende Stellung eingenommen hat, in
Erwägung, daß der Herr Minister des Innern die Erledigung dieser und noch anderer
wichtiger Angelegenheitender Provinz auf den Erlaß einer neuen Provinzial-Ordnung
verwiesen hat und in fernerer Erwägung, daß die Beseitigung der jetzigen Nothlage
von Tag zu Tag eine dringendere Nothwendigkeitwird, beschließtder Provinzial-
Landtag, den Provinzial-Verwaltungöralh zu beauftragen, bei dem Staalsministerinm
auf den baldigsten Erlaß einer neuen Provinzial-Ordnung Hinzuwirten.

Ferner stellt der AbgeordneteFreiherr von 8o« den Antrag:
Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, den Gesetzentwurfbetreffend Gestaltung der
Oeffeutlichkeitder Verhandlungen des Proviuzial-Landtages der Rheinprovinz mittelst
einer Adresse Seiner Majestät dem Kaiser nnd König zu unterbreiten.
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Endlich beantragt der Abgeordnetevon Grand°Ry:
Der Hohe Landtag wolle beschließen:unter Hinweis auf den Nothstand in der pro¬
vinzialständischen Verwaltung eine Adresse an Seine Majestät zu richten mit der unter-
thänigsten Bitte, den Gesetzentwurf betreffenddie Regelung der Disziplinar-Verhältnisse
der provinzialständischenBeamten entgegennehmenund die Vorlegung desselbenin der
gesetzgebendenVersammlung befehle» zu wollen, ferner beschließen, daß in der Adresse
die Nothwendigkeit des baldigenErlasses einer Provinzial-Ordnnng hervorgehobenwerde.

Der AbgeordneteFreiherr Felir von Loö erweiterte seinen Antrag noch dahin, daß er
demselbendie in dem Antrage von Grand-Nh als zweiten Theil enthaltene Motiuirung gleichfalls
beifügt.

Bei der Abstimmung wird in der Weise verfahren, daß zunächst über den Wortlaut der
vorliegenden drei Entwürfe (», K und c: der Drncksache)in der vom Ausschuß vorgeschlagenen
Fassung «n dluu abgestimmtwird, vorbehaltlichder Frage der geschäftlichen Behandlung.

Dabei wird: 1. der Entwurf -l. einstimmig, 2, der Entwurf !>. ebenfalls einstimmig,
3. der Entwurf c-, mit allen gegen eine Stimme genehmigt,nä - mit der Maßgabe — hier folgt
nun endlich derjenige Satz, um dessen eventuelle Umänderung es sich heute handeln würde —

„daß der von dem Ausschuß vorgeschlagene Zusatz am Schlüsse des Gesetz-Entwurfs
mit Rücksicht auf das vou dem AbgeordnetenPelzer beantragte Ämeudement näherer
Festsetzungvorbehalten bleiben solle. Das Amendement Pelzer ging dahiu, deu
betreffendenZusatz folgendermaßenzu formulireu:

Durch das gegenwärtigeGesetz werden alle DiSzipliuar-Bestimmuugeu,welche in
deu provinzialständischenReglements enthalten sind, aufgehoben "

Das, meine Herreu, ist die Stelle, wo ein Verseheu Seitens des Hohen Landtages gestern
offenbar stattgefundenhat. Es ist, wie bemerkt, übersehenworden, daß in einer Adresse, die an
Seine Majestät durch deu Landtag gerichtetwird, nicht nachträglichirgend welche Zusätze Seitens
des Provinzial-VcrwaltnngSraths gemacht werden können. Der Beschluß würde also wohl zu
äudcru sei», uud zwar dahin, daß der Landtag sich selbst darüber schlüssig macht, welche der bcideu
vorgeschlageueu Fassuugeu er als Schlußparagraphen au das Gesetz über die Diszivliuar-Bcfuguisse
nceeptirt, diejenigeFassung, die vom Ausschußvorgcschlageu wurde:

„Durch da« gegenwärtige Gesetz werden alle DiSzipliuar-Befuguisse,welche iu dem
die provinzialständischenInstitute betreffendenReglements enthalten sind, aufgehoben,"

oder aber diejenige,die ich mir in Vorschlagzu bringe» erlaubt habe:
„Durch das gegenwärtigeGesetz werde» alle Disziplinar-Vestimmuugcu,welche in de»
prouiuzialstäudischeuReglemeuts cuthalten sind, aufgehoben."

Der Ausschußhat selbst auertauut, daß diejenige Fassung, die er gewählt hatte, präsumtiv
"ne nicht ganz zutreffende sei, uud daß eiuc Nedaltioiis-Kommissio» sich mit bessererRedaktion
befassen solle.

Landtags-Marschall: Meine Herreu! Es ist die Frage, ob Sie die Fassuug, welche
der Herr AbgeordnetePelzer gestern beantragt hat:

„durch das gegenwärtigeGesetz werden alle Disziplinar-Bestimnmugen, welche iu den
provinzialständischenReglements enthalten sind, aufgehoben,"

als richtig anerkennen. Da»» würde diese Fassuug als Schlußparagraph iu das Gesetz eingefügt
werden, »m nachher die Adresse an Seine Majestät abgehen lassen zn könne». — Der Herr
AbgeordneteCourth hat das Wort.
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Abgeordneter Eourth: Ich möchte Ihnen die jetzt vorgeschlageneFassung empfehlen.
Nachdem das Wort „entgegenstehende"ausgemerzt worden ist, — das war das Wort, woran
ich Anstoß nahm — habe ich gar kein Bedenken,diese Fassung zu empfehlen,

LaudtagS-Marschall: Ichsrage, ob ein Widcrsprncherfolgt, daß dem Schlußparagraphen
dieses Gesetzes die Fassung gegebenwird:

„durch das gegenwärtige Gesetz werden alle Diszipliuar-Bestimmnugeu, welche in den
provinzialständischenReglements enthalten sind, aufgehoben."

Wenn tein Widerspruch erfolgt, erkläre ich diese Fassung für genehmigt.— Ich konstatire,
daß kein Widerspruch erfolgt ist. So köuute nun die Adresse ausgefertigt werden und an Seine
Majestät abgehen. Das Protokoll vom gestrigenTage bleibt so, uud iu das neue Protokoll wird
das eingesetzt, was wir jetzt beschlossen haben — Seine Durchlaucht Fürst Salm hat das Wort.

Seine Durchlaucht Fürst Salm-Dyt: Ich möchte anfragen, ob die Adressen uom
Plenum unterzeichnetwerden oder nicht.

LaudtagS-Marschall: Was die Adressen betrifft, so habe ich darauf zu antwortcu,
daß dieselbe» uumöglichfertig gestellt werdeu kouuteu; sie müsseu erst festgestellt werdeu, Ich bitte
veu hoheu Laudtag, mir zu überlasse», diese Adressenfestzustellen nud sie von den nächstwohnenden
Mitgliedern des hohen Landtages nnterzeichneuzu lasse». Gestern Abend um 12 Uhr erst ist
das Protokoll festgestellt worden, also konnten wir bei der kurzen Zeit die Adresse nicht fertigstellen. —
Seine Durchlaucht Fürst Salm hat das Wort.

Seme Durchlaucht Fürst Salm-Dyt: Wauu wird die Unterzeichnungstattfinden?
Landtags- Marschall: Ich hoffe, daß im Laufe der nächsten Woche die Unterzeichnung

stattfinden kann. Meine Herreu! Ich habe noch eine zweite Sache vorzubringen, welche in dem
gestrigen Protokoll torrigirt werden muß. Es betrifft die ebeu verleseue Stelle des Protokolls
über den Autrag des Herrn Abgeordnetenvon GrandNy. Wie Sie wissen haben wir den Antrag
des Herrn Freiherrn von Loü mit den Motiven des Antrages des Herrn Abgeordneten von
Graud-Ny abgelehnt. Wir sind sodann zur Abstimmnng über diesen Antrag geschrittenund haben
den Antrag von Graud-Ny ohne Motive angenommen, die Motive wegen des darin befindlichen
Passus, daß die Nothwendigkeitdes baldigen Erlasses einer Proviuzial-Ordnuug hervorgehoben
werden soll, abgelehnt. Ich frage den Herrn Antragsteller, ob das nicht so richtig ist.

Abgeordnetervon Graud-Ry: Nach meiner Auffassung allerdings, ich kann aber uicht
bestimmtsagen, was richtig ist.

LaudtagS-Marschall: Ich wollte, damit wir die eutsprecheuden Motive zu dem Antrage
überhaupt in die Adresse ausuehmeukönnen, vorschlagen,dein Antrag einen andere» Kopf zu geben
nud mit Uebereinstimmungdes Herrn Antragstellers — in das Protokoll einzusetzen:

„der Hohe Landtag wolle beschließen, unter Hinweis auf den Nothstand in der provinzial
ständischen Verwaltung eine Adresse an Seine Majestät zu richten mit der untcrthäuigsten
Bitte, den Gesetz-Entwurf, betreffend die Negulirung der Disziplinar-Vcrhältnisse der
provinzialständischcnBeamten entgegennehme« und die Vorlegung desselben in den
gesetzgebendenVersammlungenbefehlenzu wollen,

ferner zu beschließen:in der Adresse auch die Nothwendigkeitoes Erlasses einer
Provinzialordnung der Nheinprovinz hervorzuheben."

Ich würde, weun Sie damit einverstanden sind, den ersten Theil des Antrages von
Grand Ny in der jetzt vorgelesenen Fassung als angenommen,den als Motiv darnnterstehendenPassus:

„feruer zu beschließen,in der Adresse auch die Nolhwcndigleit des Erlasses ein«
Provinzialordnung der Rheinprovinz hervorzuheben,"



als in der Abstimmunggefallen annehmen. Ich glaube, daß dies vollständigden Intentionen deS
Landtages in allen Theilen entspricht,und da gestern durch die Schnelligkeitder Abstimmungdieser
kleine Lapsus vorgekommen ist, so glaube ich, daß wir denselben am besten in dieser Weise in
Ordnung bringen. Sind Sie hiermit einverstanden! — Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.

AbgeordneterIentges: Ich habe bei dem Geräusch in dem Hause nicht hören können,
ob die Stimmenzahl angegebenist, mit der sowohl das Amendement des Herrn Freiherrn Felix
von Lo«, als dasjenige des Herrn von Grand-Rh abgelehnt resp, angenommenworden ist.

AbgeoHneter Pelzer: Der betreffende Passus ist noch gar nicht zur Verlesung gekommen.
Landtags-Marschall: Ich frage, ob der betreffendePassus so in das Protokoll auf¬

genommenwerden soll. — Es erfolgt kein Widerspruch,ich erkläre diese Veränderung des Protokolls
für genehmigt, und würde die beiden Anträge dem heutigen Protokoll zur Aenderung desselben
beilegen. Ich bitte den Herrn Protokollführer, fortzufuhren.

AbgeordneterPelzer (liest): „Sodann wird über die Seitens des Herrn Ministers des
Innern angeregte Abänderung des ß. 9 des Orgauisations-Regulativs abgestimmt und dieselbe __
nach dem Vorschlagedes Ausschusses — einstimmigabgelehnt.

Bei der nun erfolgendenAbstimmung über die geschäftliche Behandlung der Vorlagen
wirb an erster Stelle über den Antrag Ientges abgestimmt und bleibt derselbe in der Minorität.

Darauf wird der Antrag Loö in der erweiterten Fassung:
Den Gesetz-Entwurfa. mittelst einer Adresse Seiner Majestät dem Kaiser und König
zu unterbreiten mit der Bestimmung, daß in der Adresse die Nothwendigkeiteines
baldigen Erlasses der Provinzialordnuug hervorgehobenwerde,

im Ganzen zur Abstimmunggestellt.
Es ergaben sich 45 Stimmen für diesen Antrag und 24 gegen denselben. Der Antrag

hat also nicht die erforderlicheStimmenmehrheit von ^/» und ist gefallen.
Der Abgeordnete von Eynern wünscht den Vermerk im Protokoll, daß er gegen den

Antrag gestimmt habe.
Es folgt die Abstimmungüber den Antrag von Grand-Ry und zwar wird auf deu Antrag

des Vice-Landtags-MarschallsFreiherr von Solemacher zunächst über deu ersten Theil des Antrags
abgestimmt. Derselbe wirb mit allen gegen die Stimmen des Abgeordneten von Eynern und
Felix von Loö angenommen.

Bei der sich anschließendenAbstimmung über den zweiten Theil des Antrags, die
Motivirung in der Adresse betreffend, ergaben sich 43 Stimmen für diesen Theil und 24 dagegen.
Es fehlt also die 2/g-Majorität und ist der zweite Theil des Antrags somit gefallen.

Bezüglich des zweiten Nachtrags zum Organisations-Regulativ wird endlich einstimmig
Ueberwcisung an den Provinzial-Verwaltungsrath im Sinne des Ausschuß-Antragesbeschlossen.

(Der Vice-Landtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
3. Referat des VI. Ausschussesüber den Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Haftnng

der Vrand-Entschädigungsgelder für die Ansprüche der Inhaber von Privilegien und Hypotheken
im Bezirke des ehemaligen Appellations-Gerichtshofeszu Köln.

Das schriftliche Referat des Ausschusses lautet: (wird verlesen).
Die Versammlung erklärt sich nahezu einstimmig (4 bis 5 Stimmen ausgenommen) mit

den Anträgen des Ausschusses einverstanden.
Die Tagesordnung ist erledigt. Der Vice-Landtags-Marschall schließt die Sitzung und

macht bekannt, daß die morgige Schluß-Sitzung auf Vormittags 1l Uhr angesetzt sei."

34
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Landtags-Marschall: Ist gegen das Protokoll noch etwas zu erinnern? — Es
geschieht nicht, ich erkläre es mit den heute beschlossenenVeränderungen für genehmigt.

Meine Herren! Zunächst bin ich von Seiner Durchlaucht Fürst Salm über die Adressen
befragt worden, und beehre mich, Ihnen zunächst die Adresse, betreffend die Wahl uud resp.
Bestätigung des Landesraths Klein zum Landes-Direktor vorzulesen, diese Adresse ist schon aus¬
gefertigt, ich würde Sie bitten, dieselbe zu unterzeichnen. Die Adresse lautet:

„Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Kaiser und Königs
Allergnäbigster Kaiser, König und Herr!

Euere Kaiserliche und KöniglicheMajestät haben Allergnädigst zu genehmigen
geruht, daß der RheinischeProvinzial-Landtag auf den 10. Dezember d. I. zu einer
außerordentlichenSession berufen werde, um an Stelle des Landes-Direktors, Freiherrn
von Landsberg, welcher von seinemAmte mit dem 31. Dezember d. I. zurücktreten
wird, die Neuwahl eines Landes-Direktors der Nheinprovinz vorzunehmen.

Nachdem in der Plenar-Sitzung des 28. RheinischenProvinzial-Lcmdtags vom
14. Dezember d. I. bestimmt worden war, daß der neu zu wählende Landes-Direktormit
der Allerhöchsten Bestätigung seinen Dienst anzutreten habe, uud daß die Dauer der
Wahl auf denjenigeuZeitpunkt festzusetzensei, bis auf Grund einer neuen Provinzial-
ordnung für die Rheiuprovinz ein neu gewählter Laudtag zusammentritt, mit der Maß¬
gabe jedoch, daß der gewählteLandes-Direktor so lange die Amtsgeschäftefortführt, bis
er dieselben einem neu erwählten und Allerhöchst bestätigtenNachfolger übergeben kann,
diese Dauer im Ganzen aber für alle Fälle auf sechs Jahre zu beschränken sei, hat
der Provinzial-Landtag die Wahl des Landes-Direktors in derselben Plenar-Sitzung
vom 14. Dezember d. I. vorgenommen.

Im ersten Wahlgange erhielt von ?6 abgegebenen gültigen Stimmzetteln (2
von 78 abgegebenenStimmzetteln waren unbeschrieben) der Landesrath und Direktor
der Rheinischen Provinzial-HülfskasscHierselbst, Wilhelm Klein, 49 Stimmen, so baß
derselbe für die vornormirte Wahlperiode mit abfoluter Majorität gewählt worden ist.

Der Gewählte hat durch Erklärung vom heutigen Tage die Wahl angenommen.
Euere Kaiserliche und Königliche Majestät gestatten sich die treugehorsamsten Stände

daher unterthänigst zu bitten, Euere Majestät wollen in Gnaden geruhen, der Wahl des
Landesraths und Direktors der RheinischenProvinzial-Hülfskasse Hierselbst,Wilhelm
Klein, zum Landes-Direktor der Rheinprovinz für die vom 28. RheinischenProvinzial-
Landtage festgestellte Wahlperiode die Allerhöchste Bestätigung Allergnädigstzu ertheilen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben

Euerer Kaiserlichen und KöniglichenMajestät
Allerunterthänigste,treugehorsamste

Landtags-Marschall und Stände der Rheinprovinz."

Ist gegen diese Adresse etwas zu erinueru? — Da es nicht geschieht, erkläre ich sie für
genehmigt und würde sie an erster Stelle unterzeichnen,die Adresse hier an diese Stelle legen und
die Mitglieder bitten, sie nachher ebenfalls zu unterzeichnen.

Meine Herren! Ich habe mir heute im I. Ausschußerlaubt, noch eine Frage in Anreguug
zu bringen, die heute ihre Erledigung finden muß, sie betrifft die Betheiligung der Provinzialstände
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an der silbernen Hochzeit Ihrer Kaiserlichenund Königlichen Hoheiten des Kronprinzen und der
Kronprinzessindes Deutschen Reiches und von Preußen. Diese silberne Hochzeit wird am
25. Januar k. I. stattfinden. Durch ein Schreiben des Herrn Landes-Direktorsin Hessen, Herrn
von Hundelshausen, ist uns mitgetheilt worden, daß die verschiedenen Provinzen sich entschlossen
haben, theils durch Deputationen zur Ueberreichnngkünstlerisch ausgestatteter Glückwunsch-Adressen,
theils durch Uebersendung von Glückwuusch-Deputatioueu sich zu betheiligen;nur Hannover, Pommern,
Posen und der Hohenzollern'scheLandes - Ausschuß betheiligen sich nicht. Nach Anregung dieser
Angelegenheiterachte ich es für meine Pflicht, auch hier dem Hohen Landtage darüber einen Vor¬
schlag zu machen und möchte mir gestatten Ihnen vorzuschlagen,an dieser Feierlichkeitmit einer
künstlerisch ausgestatteten Adresse sich zu betheiligeu und dieselbe durch eine Deputation zu über¬
reichen. Ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind, wir werden nachher darauf eingehen.
Mein Antrag geht dahin:

„Der Hohe Landtag wolle beschließen, zu der am 25. Januar k. I. stattfindenden
silbernen HochzeitsfeierIhrer Kaiserlichenund Königlichen Hoheiten des Kronprinzen
und der Frau Kronprinzessineine Adresse in künstlerischerAusstattung abzusenden, oder
durch eine Deputation überreichen zu lassen und den Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigen, die hierzu erforderlichenMittel aus dem Ständefonds zu entnehmen."

Meine Herren! Ich bin zu meinem Bedauern um diese Zeit durch häusliche Geschäfte
verhindert, die Führung einer Deputation zu übernehmen und würde den Herrn Vice-Landtags-
Marschall ersuchen, im Falle Sie eine solche Deputation beschließen, die Führung derselben zu
übernehmen. Ich stelle Ihnen also anheim, meine Herren, ob Sie nur eine Adresse überschickeu
oder ob Sie eine Deputation entsendenwollen, ob Sie nicht vielleicht aus jedem Stande ein
Mitglied oder zwei Mitglieder zu dieser Deputation wählen und hauptsächlich diejenigen Mitglieder
des Landtages dazu ins Auge fassen wollen, die wegen des Tagens des Herrenhauses und anderer
ParlamentarischerVersammlungen in dieser Zeit so wie so in Berlin anwesend sind. Sind Sie
mit meinem Antrage, eine Deputation mit einer künstlerisch ausgestatteten Adresse zu entsenden,
einverstanden? (Zustimmung.) Sind Sie damit einverstanden,daß unter Führung des Herrn Vice-
Landtags-Marschalls eine Deputation vou zwei Mitgliedern aus jedem Stande, also von sechs
Mitgliedern diese Adresse überreiche? — Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.

AbgeordneterWolters: Ich glaube, meine Herren, es wird genügen, daß, wenn Herren
aus dem Herrenhause in Berlin anwesendsind, diese die Adresse den Kaiserlichen Hoheiten über¬
reichen. Daß von hieraus extra mit großen Kosten eine Deputation nach Berlin reist, halte ich
nicht für nothwendig.

Lanbtags-Marschall: Ich möchte fragen, wie viel Mitglieder des Provinzial-Landtages
werden um die Zeit des 25. Januar in Berlin anwesendsein? Ich bitte dieselben, sich zu erheben.
(Geschieht.) Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.

AbgeordneterWolters: Ich würde vorschlagen, von den Herren, die sich erhoben haben,
vielleichtdrei bis vier oder noch mehrere herauszunehmen uub dieselben damit zu komittiren. Ich
bin aufgestanden,weil ich am 26. Januar in Berlin Sitzung habe, wenn keiner da gewesen wäre,
hätte ich am 25. auch da sein können. Ich bitte jetzt auf mich keine Rücksicht zu nehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBremig hat das Wort.
AbgeordneterBremig: Ich glaube, daß es zweckmäßig wäre, wenn jeder Stand aus

b« Zahl derer, die in Berlin anwesendsind, denjenigen bezeichnete, der sich der Deputation an¬
schließen soll.

34*
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Landtags'Marschall: Herr Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Aus dem zweiten Stande schlage ich Herrn

Graf von Hompesch vor.
Landtags-Marschall: Herr Graf von Hompesch hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hompesch: Ich würde bitten, von meiner Person abzusehen,

und zwar aus Gründen, die ich hier nicht zu erörtern wünsche.
Landtags-Marschall: Die Vertretung des ersten Standes würde Seine Durchlaucht

Fürst zu Salm-Dyk übernehmen. Freiherr von Steffens ist in Berlin um diese Zeit anwesend,
Herr Freiherr von Steffens übernimmt die Vertretung für den zweiten Stand. Vom dritten
Stande ist Herr Dietze in Berlin anwesend,(Stimmen: und Herr von Eynern) die beiden Herren
werden so freundlich sein, sich zu entscheiden. Vom vierten Stande ist Herr Schlick um diese Zeit
in Berlin anwesend; ich ersuche Herrn Schlick, sich au diese Deputation anschließen zu wollen. —
Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Auf die Bemerkung
des Herrn Wolters wollte ich nur konstatiren,baß aus meiner Anwesenheitin Berlin der Provinz
keine Kosten erwachsenwerden, indem ich nichts zu liquidiren beabsichtige.

Landtags-Marschall: Wie gesagt, ich bedauere sehr, verhindert zu sein, nicht selbst die
Führung dieser Deputation übernehmen zu können; ich habe deshalb den Herrn Vice-Landtags-
Marschall gebeten, an meiner Stelle die Führung zu übernehmen. Ich möchte wissen, wer von
den beiden Herren aus dem dritten Stande sich der Deputation anschließen wirb.

AbgeordneterDietze: Das Loos hat für mich entschieden.
Landtags-Marschall: Das Loos hat entschieden, Herr Dietze wird die Vertretung des

dritten Standes übernehmen.— Zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnete Wolters das Wort.
AbgeordneterWolters: Meine Name ist von dem Herrn Vice-Landtags-Marschallgenannt

worden, ich habe wirklich nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich möchte bitten es zu wiederholen.
Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Herr Wolters hatte

gesagt, man möge solche Herren auswählen, die in Berlin sind, damit der Provinz keine Kosten
erwachsen. Ich habe darauf erwidert, daß aus meiner Betheiligung der Provinz leine Kosten
erwachsen würden, da ich nichts liquidiren würde.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Was die Adresse an Ihre Kaiserlichen und
KöniglichenHoheiten betrifft, so werde ich, wenn Sie damit einverstandensind, ebenso verfahren,
wie das letzte Mal bei der Adresse an Ihre Majestäten zur goldenenHochzeit. Meine Herren!
Ich habe auf meinem Platze vom großen Format Papier aufgelegt und bitte, Ihre Namen auf
einem dieser Bogen zu verzeichnen, welcher an das künstlerisch ausgeführte erste Blatt angeheftet
werden wird. Wir haben es bei der letzten Adresse ebenso gehalten, und die Adresse ist sehr schön
ausgefallen.

Meine Herren! Ich habe die Ehre, hier die Adresse an Seine Majestät, betreffend die
Wahl des Herrn Landesraths Klein zum Landeö-Direktor auf meinem Platze niederzulegen und
bitte Sie, Ihre Namen einzutragen. Ferner lege ich hier Papier auf, das ich oben angefangen
zu beschreiben und auf dem ich alle Namen einzutragen bitte. Meine Herren! Was diese Adresse
betrifft, so würde ich auf dem künstlerisch ausgeführten Blatt meinen Namen darunter schreiben,
damit er die Verbindung zwischen beiden Blättern herstellt; wenn die Herren auf dem nächsten
Bogen fortfahren, so würde sich die Adresse vollständig in dieser Weise ausführen lassen.
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Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen noch einen Antrag vorzulegen,welcheraus
den Worten, die ich gestern über den ß. 11 der Geschäfts-Instruktionfür den Landes-Direktor
an Sie berichtete, hervorgegangenist. Ich hatte dem Provinzial-Verwaltungsrath einen Vorschlag
über die Stellvertretung des Landes-Direktors gemacht, weil wir keine Bestimmungenin Betreff
der Stellvertretung im Falle einer Vakanz haben; dieser Fall ist in unserem Regulativ nicht vorgesehen.
Wir haben diese Sache im Provinzial-Verwaltungsrath eingehend geprüft und haben gefunden,
daß eine folche Angelegenheitnur durch Allerhöchst bestätigte Regulativ-Aenderungzu erledigen ist,
gegenwärtig aber von der Aenderungdieses Regulativs abzusehen ist, weil es unmöglichist, eine
solche jetzt noch fertig zu stellen. Wir haben aber auch eingesehen, daß diese Angelegenheit nicht
so dringend ist, weil es sich hauptsächlichum die Rechtsgeschäfte handelt, die der Namens des
nicht vorhandenen Landes-Direktorshandelnde Landesrath — das würde eben die Vakanz sein —
vorzunehmen hat, Rechtsgeschäftebetreffend Prozesse, betreffend Vertragschließungen«. Meine
Herren! Der Herr Landesrath Klein hat uns schließlich die Auskunft vorgetragen, daß er als
Direktor der Provinzial-Hülfskasseeine juristische Person vertrete, daß er an Stelle des Landes-
Direktors für die Zeit der Vakanz nur das Allernothwendigstethun, alle anderen Geschäfteaber
verschieben würde, bis die Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl eingetroffenist.

Hieran anschließend haben wir eine Verhandlung darüber gehabt, wie es sich im nächsten
Jahre bis zum Zusammentritt des nächsten Landtages in Betreff der Möglichkeit der Personalunion
des Landes-Direktors und des Direktors der Provinzial-Hülfskassegestalten würde und sind zu dem
Schluß gekommen, daß dies sehr leicht zu machen ist. Einige Paragraphen des Statuts der
Provinzial-Hülfskassetreten oo ipso außer Kraft, weil in Folge der Personalunion sich dieselbe
Person nicht kontrolliren kaun. Was die geschäftliche Kontrolle betrifft — das ist der einzige zu
erledigendePunkt — fo würbe eine andere Bestimmung zu treffen sein, die wir Sie bitten dem
Provinzial-Verwaltungsrath zu überlassen. Der I. Ausschuß hat sich mit dieser Angelegenheit
heute morgen beschäftigt und ist in allen Theilen damit einverstanden gewesen. Ich bitte den
Herrn Referenten den Vortrag darüber zu halten.

Referent AbgeordneterBremig: Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in
feiner gestrigen Nachtö-Sitzung beschlossen,Ihnen folgendenAntrag zu unterbreiten und hat zu
dem Ende nachstehendesReferat an das Hohe Haus gerichtet:

Nachdem der 28. NheinifcheProvinzial-Lanbtag in seiner Plenar-Sitzung vom 14. d. M.
den Direktor der RheinischenProvinzial-Hülfskasse, Landesrath Klein zum Landes-Direktor der
Rheinprovinz gewählt hat, beehrt der Provinzial-Verwaltungsrath sich den Antrag zu stellen:

„Der Hohe Landtag wolle die Genehmigung dazu ertheilen, daß Landesrath Klein
nach erfolgter AllerhöchsterBestätigung der Wahl zum Landes-Direktor neben den
Funktionen als Landes-Direktorbis auf weitere Beschlußfassung des nächsten Provinzial-
Landtages auch die Funktionen als Direktor der Provinzial - Hülsskasse in bisheriger
Weise unter Wegfall des mit dieser letzteren Stelle verbundenenGehaltes fortführe;

sodann wolle der Hohe Landtag den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,
die für diese Vereinigung beider Aemter etwa erforderlichenAbänderungendes Statuts
der RheinischenProvinzial-Hülfskasse sowie des Reglements, betreffend die Führung
der Kassengeschäfte der ständischen Central-Verwaltung durch die Rheinische Provinzial-
Hülfskasseprovisorisch zu treffen, unter der Auflage, dem nächstenProvinzial-Lanbtage
eine weitere Vorlage hierüber zu machen."
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Als Motive sind dem Referat beigefügt:
Mit RitÄsichtauf die in der Vorbereitung befindlichen Arbeiten zur Ausdehnung der
Proviuzial - Hülfskasse erscheint zweckmäßig,die Leitung der Hülfskasse einstweilen in
den Händen des derzeitigenDirektors zu belassen, wozu letzterer sich bereit erklärt
hat, für den Fall der Bestätigung des Landesraths Klein als Landes-Direktorwürde
für die Dauer der Vereinigung der beiden Aemter der §. 21 des Statuts der
Hülfskasse theilweise, sowie §. 15 des Kassen-Reglementsberührt werden und würden
in dieser Hinficht Aenderungen zu treffen sein, deren Anordung bei der Kürze der
für die Verhandlungen des Provinzial - Landtags belassenen Zeit dem Provinzial-
Verwaltungsrath zu übertragen sein dürfte.

Meine Herren! Dieser Antrag ist an den I. Ausschußgegangen,der I. Ausschußhat sich
einstimmigmit dem Antrage einverstandenerklärt und schlägt Ihnen vor, dem Antrage beizustimmen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
- Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe dieselbe und bringe den Antrag zur Abstim¬

mung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Meine Herren! Hiermit ist Nr. 5 unserer Tagesordnung erledigt, wir gehen zu Nr. 2
der Tagesorduuug über: „Referat des I. Ausschusses, betreffeud den Entwurf eines
Reglements zur Fürsorge für die Wittweu und Waisen der provinzialständischen
Beamten in der Rheinprovinz." Referent ist der Herr AbgeordneteFriederichs.

Referent AbgeordneterFried erichs: Meine Herren! „Nicht über eine Stunde", wird
von der einen Seite gerufen, und von der andern Seite „aber kurz"; so will ich denn kurz sein
und annehmen, daß Sie Alle das Referat des Provinzial«Verwaltungsraths gelesen haben, und mit
den Vorarbeiten vertraut sind, so daß ich sofort den Beschluß des I. Ausschusses Ihnen vortragen
darf. Die Frage wäre freilich, wenn mehr Zeit vorhanden, zu einer eingehenden Diskussion
angethan! Das Referat lautet:

„Im Anschluß an das vorliegendeReferat Drucksache I. !) und nach Anhörung eingehen¬
den mündlichen Berichtes Namens des Proviuzial-Verwaltungsrathes erkannte der I. Ausschuß
einstimmigan, daß die Einführung eines Reglements zur Fürsorge für die Wittwen und Waisen
der provinzialständischenBeamten geboten sei, um so mehr, als der Staat sowohl wie verschiedene
Provinzial-Verbiinde und größere Städte bereits in gleicher Weise vorgegangen seien, jedoch hielt
der I. Ausschuß diese Frage von so weitgehenderBedeutung sowohl unmittelbar für die Provinz,
wie mittelbar für ihre größeren Kommunen, daß ihre durchgehende Berathung und endgültige
Lösung nicht mehr thunlich sei in der dem jetzigen Landtage noch verbleibendenkurzen Zeit; auch
glaubte der I. Ausschuß prinzipiell an einer Veitragspflicht Seitens der Beamten festhalten zu
müssen. In Erwägung dieser Umstände beschloß der I. Ausschußeinstimmig, zu beantragen:

Hoher Landtag möge den Entwurf eines Reglements zur Fürsorge für die Wittwen
und Waisen der provinzialständischen Beamten der Rheinprovinz an den Verwaltungs¬
rath zurückverweisenmit dem Auftrage, eine neue Vorlage für den nächstenLandtag
vorzubereitenauf der Basis der Beitragspflicht der Beamten."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe dieselbe und bringe den Autrag zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
des Ausschusses ist einstimmigangenommen.
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Wir kommen zum: „Referat des I. Ausschusses, betreffend einen Nachtrag zu
dem vom 27. Rheinischen Provinzial-Landtage in seiner Sitzung vom 24. November
1881 erlassenen Pensions-Reglement fiir die provinzialständischen Beamten in der
Rheinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät." Der
Referent Herr Friederichs hat das Wort.

Referent Abgeordneter Friederichs: Im Anschluß an das betreffende Referat des
Provinzial-Verwaltungsrathes I. 10 und in Uebereinstimmungmit dessen Begründung beschloß der
I. Ausschußeinstimmigzu beantragen:

Hoher Landtag möge dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes seine Zustimmung
geben.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diesen Antrag des I. Ausschusses zur
Diskussion.— Niemand meldet sich zum Wort, ich bringe den Antrag zur Abstimmungund bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag des I. Ausschussesist
angenommen.

Meine Herren! Ich habe vergessen, Ihnen mitzutheilen, daß in dem Sitzungszimmer des
IV. Ausschussesdie Diäteu für die Herren Abgeordnetendes Landtages einzuziehensind. Ich
bitte diejenigenHerren, die dies noch nicht gethan haben, sich dort dieselben auszahlen zu lassen.
Meine Herren! Dann möchte ich das Ersuchenan Sie stellen, daß Sie recht vollzähligmich für
den Schluß des Landtages hier bleiben, damit nicht vor leeren Bänken geschloffen wird.

Meine Herren! Ich bekommesoeben ein Schreiben, das ich Ihnen mitzutheilen habe.
Es ist gestern, als ich das Schreiben des Herrn Landesraths Klein vorlas, durch welches er die
auf ihn gefallene Wahl annimmt, gefragt worden, ob er die Bedingungen der Wahl acceptirthabe.
Ich habe darauf erwidert, daß er mir mündlichdiese Zusage ertheilt hätte, und hinzugefügt, ich
würde ihn bitten, diese mündlicheZusage auch schriftlich noch zu wiederholen. Hier ist diefer Brief,
er lautet folgendermaßen:

„Euerer Durchlaucht verfehle ich nicht im Anschlüsse an mein Schreiben vom
14 b"M die bereits mündlich abgegebene Erklärung, daß ich die sämmtlichenvon
dem Hohen Landtage in seiner Sitzung vom 14. d. M. aufgestellte» Bedingungen und
Modalitäten der Wahl des Landes-Direktors als für mich maßgebend anerkenne,
hiermit ganz ergebenstschriftlich zu wiederholen."

Diefe Frage ist hiermit wohl auch erledigt. (Zustimmung.)
Meine Herren! Wir schreiten nunmehr zu den Ergänzungswahlen des Provinzial-

Verwaltuugsratbs. Wir haben drei Wahlen zu thätigen, eine Wahl für den Regierungsbezirk
Trier im zweiten Stand nnd je eine Wahl für den zweiten und vierten Stand des Regierungs¬
bezirks Köln. Ich würde Sie zunächst bitten, zur Wahl für den RegierungsbezirkTrier zu
fchreiten. — Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern- Es ist die Frage aufgeworfen, ob Herr Graf von Beissel
wählbar ist.

Landtags-Marschall: Herr Graf von Beissel hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Beissel: Meine Herren! Ich höre eben zu memem großen

Erstaunen, daß vielfach die Herren über die Lage meines Hofes besser unterrichtet sein wollen,
als ich. Ich habe das bisher, nachdemich bereits früher die Lage des betreffenden Hofes bezeichnet
hatte, nicht für möglich gehalten, höre aber, daß es doch so ist. Ich gebe Ihnen nun nochmals
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die Erklärung, daß der quaest. Hof, selbst auf die Gefahr hin, baß es einigen Herren Abgeordneten
nicht paßt, dennochim RegierungsbezirkTrier liegt.

Landtags-Marschall: Ich bitte die Herren Graf von Beissel und Graf von Hoensbroech
die Stimmzettel einzusammeln. (Geschieht.) Ich frage die Herren Mitglieder des Landtages, ob
noch Jemand seinen Zettel nicht abgegebenhat. — Da sich Niemand mehr meldet, so nehme ich
an, daß alle Zettel abgegebensind und schließe das Skrutinium. Ich werde zunächst die Zettel
zählen. (Geschieht.) Ich habe hier 73 Zettel liegen, 3? ist die absolute Majorität. (Durchsicht
der Stimmzettel.) Meine Herren! Es ist ein leerer Zettel abgegeben,Herr Nels hat 49 Stimmen
erhalten, Graf von Beissel 23 Stimmen, folglichist Herr Nels mit absoluter Majorität gewählt.
Ich frage Herrn Nels, ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterNels: Ich nehme die Wahl dankend an.
Landtags-Marschall: Wir schreitennunmehr zur Wahl für den RegierungsbezirkKöln

im zweiten Stande. — Der Herr AbgeordneteBremig hat das Wort.
AbgeordneterBrennn,: Durchlaucht, ich muß mir die Bemerkung erlauben: wir wählen

nicht nach Ständen, es ist in dem Regulativ nur gefasst: unter Berücksichtigungder Stände.
Ich halte es nicht für zutreffend, wenn gesagt wird: wir wählen jetzt aus dem zweiten Stande.

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn Bremig darauf erwidern, daß dieser Ausdruck
nur so kurzer Hand von mir gebraucht worden ist; ich kann die ganzen Worte des Regulativs,
die Jedem von uns gegenwärtig sind, nicht jedesmal wieberholen. — Der Herr Abgeordnete
Bremig hat das Wort.

AbgeordneterBremig: Wir haben zwei Mitglieder für den RegierungsbezirkKöln in
den Provinzial-Verwaltungsrath zu wählen.

Landtags-Marschall: Ganz gewiß; es ist dabei aber bestimmt, unter möglichster
Berücksichtigungder Stände. Ich kann nicht jedesmal den ganzen Satz dazu sagen. Ich glaube,
die Sache ist ganz einfach. Ich habe vorhin auch gefügt: wir wählen für das Mitglied vom
zweiten Stande, das ausgeschieden ist; es ist Herr Nels gewählt worden. Ich glaube, das ist die
beste Antwort, die Herrn Bremig werden kann. — Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich glaube, die ganze
Sache erledigt sich einfach dadurch, daß wir jetzt die Ersatzwahl für den verstorbenenHerrn von
Geyr vornehmen; dann weiß Jeder, woran er ist.

Landtags-Marschall: Ich bitte, die Stimmzettel einzusammeln. (Geschieht.) Es sind
74 Zettel abgegeben, 38 ist die absolute Majorität. (Durchsicht der Stimmzettel.) Es ist ein
weißer Zettel dabei gewesen, folglich beträgt die absolute Majorität 37. Es sind abgegeben worden
für Herrn Graf von Beissel 39 Stimmen, für Herrn Freiherrn Eugen von Los 31 Stimmen, für
Herrn Freiherrn von Steffens eine Stimme, für Herrn Eich eine Stimme, für Herrn Freiherrn
von Fürstenberg-Heiligenhoveneine Stimme und ein weißer Zettel; es ist also Herr Graf von Beiffel
mit absoluter Majorität gewählt. Ich frage den Herrn Graf von Beiffel, ob er die Wahl für den
Provinzial-Verwaltungsrath annimmt.

AbgeordneterGraf von Beissel: Ich danke schön, ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marschall: Wir schreiten nunmehr zur Ersatzwahl für den verstorbeneu

Bürgermeister Mund. Ich bitte die Stimmzettel einzusammeln. (Geschieht.) Meine Herren! Ich
frage, ob Alle ihre Stimmzettel abgegebenhaben. — Es meldet sich Niemand, ich nehme an, daß
alle Zettel abgegeben sind, und schließe das Skrutinium. (Zählung der Stimmzettel.) Meine
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Herren! Es sind 74 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität ist also 38. (Durchsichtder
Stimmzettel.) Es ist ein weißer Zettel abgegeben,folglich ist die absolute Majorität 37. Es sind
abgegeben44 Stimmen für Herrn Eich, 24 für Herrn Horster, drei für Herrn Weibt und eine
für Herrn Limbourg, die ungültig ist, weil derselbe in einem anderen Regierungsbezirkewohnt,
endlich ein weißer Stimmzettel. Ich erkläre also Herrn Bürgermeister Eich mit absoluterMajorität
für gewählt und frage Herrn Bürgermeister Eich, ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterEich: Ich nehme die Wahl an.

Landtags-Marschall: Hiermit ist dieser Theil unserer Tagesordnung erledigt. Meine
Herren! Wir gehen in unserer Tagesordnung weiter und kommenzum „Referat des I. Aus¬
schusses über den Antrag des Abgeordneten Freiherr» von Scheibler, die Ventilation
in den Sitzungssälen deS Ständehauses betreffend." Referent ist Herr von Grand-Ry.

Referent Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich werde wohl Ihrem Wunscheentsprechen,
wenn ich mich möglichst kurz fasse und die Ventilationsfrage nicht zu sehr Ventilire. Meine
Herren! Der Antrag des Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Scheibler lautet:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath veranlassen, baldmöglichstund
jedenfalls vor Zusammentritt des nächsten Landtages für eine bessere Ventilation in
den Sitzungssälen des Ständehauses Sorge zu tragen und zu diesem Zweck eine
Summe bis zum Betrage von 5000 M. aus dem betreffenden Fonds bewilligen."

Der Antragsteller motivirt seinen Antrag damit, daß die Hitze in den Sitzungssälen des
Ständehauses, namentlich bei Gasbeleuchtung, geradezu unerträglich und der Gesundheit schädlich
sei. Der I. Ausschußhat den Antrag berathen und hat sich dahin ausgesprochen,daß wenn auch
in verschiedenen Fällen die Hitze in den Sitzungssälen sich sehr fühlbar gemacht habe, in diesem
Augenblicke und bei der Kürze der Zeit sich weder die Art der Abhülfe noch auch die hierzu
erforderlichen Mittel, namentlich mit Rücksicht auf die verschiedenenBcleuchtungs- und Ventilations-
Methoben feststellen lassen würden, eine bestimmte Summe daher vorläufig gar nicht in Ansatz
gebracht werden könne und beschloß der Ausschußeinstimmig,bei dem Hohen Landtage zu beantragen,
derselbemöge:

den Antrag des Abgeordneten Freiherrn von Scheibler dem Provinzial-Verwaltuugsrathe
zur näheren Prüfung der Sachlage und zur event. Untcrbreitung geeigneterVorschläge
zur Abhülfe in der nächstenLandtags-Sessionüberweisen.

Ich empfehleder Versammlung die Annahme dieses Antrages, wodurchja den Wünschen
Rechnung getragen und eine nähere Prüfung der Sachlage möglich wird.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I.Ausschusses die Diskussion.
Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Der ursprüngliche Autrag lautete dahiu, daß vor dem nächsten
Landtage die Aenderungen vorgenommen werden sollen, heute beantragt den Ausschuß, daß nur
Projekte vorgelegt werden. Damit würden wir im nächsten Landtag ohne Ventilation bleiben.

Landtags-Marschall: So ist es. Wünscht noch Jemand das Wort? — Es ist nicht
der Fall, ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Wir haben noch das Referat des IV. Ausschusses, betreffend die

Landtags-Oekonomie. — Ich bitte den Herrn Referenten Dietze, das Wort zu ergreifen.

85
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Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der IV. Ausschuß ist beauftragt gewesen, zu
erwägen, welche Gratifikationen in diesem Jahre Ihnen vorgeschlagen werben möchten. Im vorigen
Landtage, im Jahre 1881, hat die Session drei Wochen gedauert und sind für Gratifikationen
1911 M. von Ihnen bewilligt worden. In diesem Jahre hat die Session nur 1 Woche gedauert,
demensprechend, wenn auch nicht ganz korrekt, empfiehlt Ihnen der IV. Ausschuß, genehmigen zu
zu wollen, daß annähreud von denjenigen Gratifikationen, die im Jahre 1881 gegeben worden
sind, für diefen Landtag ein Drittel gegeben werbe. Nicht ganz genau haben wir uns daran bei
der ersten Position in unserem Vorschlagegehalten, indem Herr Sekretär Maurer bei den langen
Abend-Sitzungensehr überbürdet gewesen ist und des Nachts hat arbeiten muffen. Im vorigen
Landtag waren ihm 600 M. zugebilligtworden, wir haben diesmal nicht genau ein Drittel mit
200 M. genommen,fonderu schlagen Ihnen vor, für diefe Position 250 M. zu bewilligen.

Landtags-Marfchall: Wird hiergegen Etwas erinnert? — Da keine Erinnerung
erfolgt, erkläre ich diefe Position für geuehmigt.

Referent AbgeordneterDietze: Herr Sekretär Rheinert hat im vorigen Landtag 250 M.
erhalten, statt des geuaueu Drittels schlagen wir Ihnen abgernndet 90 M. vor.

Landtags-Marschall: Sind Sie hiermit einverstanden?— Die Position ist genehmigt,
Referent Abgeordneter Dietze: Sekretariats-Afsistent Böfenberg im vorigen Landtage

125 M., statt desfeu Sekretär Artz 40 M. in dicfem Landtage.
Landtags-Marfchall: Die Position ist genehmigt.
Referent AbgeordneterDietze: Im vorigen Landtage Kanzlist Barthel 100 M, in diesem

Jahre Kauzlist Walbruch 35 M.
Landtags-Marfchall: Die Position ist geuehmigt.
Referent AbgeordneterDietze: Im vorigen Jahre Rendant Vierkötter 100 M., in diefem

Jahre 35 M.
Landtags-Marschall: Die Position ist genehmigt.
Referent AbgeordneterDietze: Dem Botenmeister Pourrier im vorigen Jahre 125 M,

in diefem Jahre 50 M.
Landtags-Marfchall: Die Position ist genehmigt.
Referent AbgeordneterDietze: Im vorige« Jahre den Boten zusammen180 M., außer¬

dem dem Portier noch 60 M., zusammen 240 M, dafür in diefem Jahre für 4 Boten, jenem
20 M., in Summa 80 M.

Landtags-Marfchall: Die Position ist genehmigt.
Referent AbgeordneterDietze: Dem Hülfsboten Pefch 3 M. per Tag, macht für sieben

Tage 21 M.
Landtags-Marfchall: Die Position ist genehmigt.
Referent AbgeordneterDietze: Der Frau Pourrier für Abhaltung der Garderobe 25 M.,

für vier Putzfrauen zur Vertheiluug durch den Botenmeister Pourrier 20 M., für zwei Heizer
10 M. und für zwei Kanzlisteu bei dem Steuographen 20 M., in Summa 681 M. gegen
1911 M. im vorigen Jahre.

Landtags-Marfchall: Sind Sie mit den letzten Positionen einverstanden? (Zu¬
stimmung.) Ich erkläre die ganzen Vorschlägedes IV. Ausschusses in Bezug auf die Landtags-
Oekonomiefür genehmigt.

Meine Herren! Ich habe Ihre Genehmigung erhalten, die Adressenund Alles, was fönst
noch nothwendig ist, in Ihrem Namen festzustellen und zu vollziehen,ich werde die nächstwohnenden
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Mitglieder des Landtages auffordern, diese Adressenzu unterschreiben. Ich konstatire,daß hier-
gegen kein Widersprucherfolgt.

Meine Herren! Wir stehen am Ende einer tnrzen aber sehr arbeitsvollenSession unseres
Landtages. Ich habe die Ehre, Ihnen jetzt noch im letzten Augenblicke unseres Zusammenseinsdie
Versicherungauszusprechen,daß uach meinem Gefühl wohl selten eine verwaltende Korporation so
intensiv gerarbeitet hat, wie wir dies in den Ausschüssenund im Plenum dieser Session gethan
haben. Wir haben in kürzester Zeit ein enormes Pensum erledigt. Ich möchte Ihnen Allen,
meiue Herren, meinen Dank für Ihre Unterstützung und für das große Vertrauen cmssprechen,
das Sie mir geschenkt haben. Ich bitte Sie, mir dasselbe auch künftighin in gleichem Maß«
zu bewahren.

AbgeordneterIentges: Wie der Herr Landtags-Marschall bemerkthaben, stehen wir in
diesem Augenblick am Ende einer kurzen aber inhaltreichenSitzung. Der Landtag ist bekanntlich am
letzten Sonntag eröffnet worden, heute nach Ablauf einer Woche schließt er. Wie der Herr Landtags-
Marschall soeben bemerktund heute morgen bei Verabschiedungdes I. Ausschussesausgesprochen
haben, ist wohl kaum von einer parlamentarischenKörperschaftin Deutschland innerhalb einer so
kurzen Zeit so viel geleistetworden. Wenn in dieser knapp bemessenen Frist uns die Erledigung
aller au uns überwiesen«, Arbeiten gelungen ist, so verdanken wir dies neben unserer eigene»
angestrengtenThätigkeit, ich glaube, iu erster Linie der unermüdlichenAusdauer und der geschäfts-
tuudigeu Leitung unseres verehrten Landtags ° Marschalls, der von früh bis spät »nablässig mit
Eifer und Unparteilichkeitseines schweren Amtes gewaltet hat. Ich glaube, auch in diesen, Jahre
in Ihrer aller Sinne zn handeln, wenn ich dafür Seiner Durchlaucht dem Herrn Landtags-
Marschall den Dank des Hauses aussprecheund ich glaube, keine Fehlbitte zn thun, wenn ich Sie
bitte zum Ausdruck desseu sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die
mir ausgesprochenenfreundlichen Worte nnd bitte Sie, dies Vertranen mir auch künftighin
zu erhalten.

Der Herr Ober-Präsident wird um V22 Uhr hier eintreten; ich glaubte nicht, daß wir
um 1 Uhr fertig sein würden, aber es ist überraschendschnell gegangen. Ich bitte diejenigen
Herren, die den Herrn Ober-Präsidenten bei der Eröffnung des Landtags empfangen haben, auch
jetzt dies zu thun. Meine Herren! Wir unterbrechenbis dahin die Sitzung.

Um 1'/4 Uhr tritt der Königliche Landtags-Kommissarius,Herr Ober. Präsident der
Rheinprovinz, Dr. von Aardeleben, von einer Deputation geleitet, in den Saal nnd hält
folgende Ansprachean den Landtag:

Hochgeehrte Herren! Obgleich die Ihnen zur Berathung und zur Beschlußfassungvor¬
gelegten Geschäftssacheni» dieser außerordentlichen Sitzung wenig zahlreich waren, so hat es
dennochfür Sie wiederum augestrcugter Arbeit bedurft, um sie sämmtlichin der gesteckten kurze»
Frist erledige» zu köunen. Deu Hauptgegeustaud Ihrer Verhaudluugcu hat die Frage wegeu
der Neuwahl ciues Laudcs-DircttorS gebildet. Sie habeu sich, geehrte Herreu, bestimmtgefunden,
den Wünschen des bisherigen Landcs-Direktors,Herrn Freiherr,, von Landsberg, wegen Entbindung
von seinem Amte ncichzugebeu, uud so wird dem,, nachdemSie eine der Billigkeit und den gegen¬
seitigen Iitteresse» entsprechende Neguliru»g der Verhältnissevorgenommen haben, Herr von Laudsberg
jetzt aus seiner Stellung ausscheiden, in welcher er bis zu seiner langwierigen Krankheit unserer
Provinz treue und gute Dieuste geleistet hatte. Zu seine», Nachfolger haben Sie den Mann
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gewählt, welcher,schon eine Reihe von Jahren im Dienste der Provinz stehend, seit der Erkrankung
des Herrn von Landsberg letzthin auch schon als dessen Stellvertreter fungirt hat. Ich habe
nicht im mindestenGrund, zu zweifeln,daß die von Ihnen gethätigteWahl des Herrn Landesraths
Klein, dessen ungewöhnliche Begabung und geschäftlicheTüchtigkeitsich in dem Dienste der Provinz
ja bereits in ausgezeichneter Weise bewährt hat, eine glückliche gewesen ist, und es wird nun meine
Aufgabe sein, dafür Sorge zu tragen, daß die EntschließungSeiner Majestät des Kaisers und
Königs wegen Bestätigung dieser Wahl baldmöglichsterfolgen möge.

Den von der Staatsregierung Ihnen vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die
Haftung der Brand-Eutschäbigungsgelder für die Ansprüche der Inhaber von Privilegien und
Hypotheken im Bezirke des ehemaligen AppellationsgerichtsKöln, haben Sie durchberathen und
haben sich im Wesentlichen mit den Grundsätzen desselben einverstanden erklärt. Es ist mein
dringender Wunsch, daß dieser Entwurf, von dem ich mir für die Förderung des Realkredits in
unserer Provinz Wesentlichesverspreche,recht bald Gesetz werden möge.

In dem, meine Herren, was Sie zur Abänderung des Regulativs wegen Organisation
der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens beschlossen haben, erkenne ich einen erheblichen
Fortschritt und erwarte davon Erleichterungen in dem GeschäftsgangeIhrer Verwaltung. Sehr
wichtigeBeschlüsse endlich haben Sie gefaßt in Betreff der Bereitstellung von Geldmitteln aus
Provinzialfonds. Sie werden dadurch in die Lage gefetzt, sowohl Beihülfen zur Linderung der
Noth in denjenigen Gegenden unserer Provinz, welche durch die ganz ungewöhnlichheftigenUeber-
schwemmungen heimgesucht und verheert worden sind, zu bieten, als auch den traurigen Zuständen,
die sich in mehreren Gebirgskreiseu der Provinz in Folge der gänzlich mißratheueu oder doch
außerordentlichkläglich ausgefallenenErnte voraussichtlichentwickeln werden, entgegenzutreten. Sie
haben sich durch diese Beschlüsse gerechten Anspruch auf den Dank der schwer bedrängten
Bevölkerung in jenen Theilen unserer Provinz erworben.

So hat denn diese außerordentliche Sitzuug ungeachtet ihrer Kürze doch sehr erfreuliche
Ergebnissegeliefert, welche geeignet sind, die Wohlfahrt unserer Provinz zu fördern. Es erübrigt
mir jetzt nur noch, meinerseits persönlichIhnen meinen herzlichsten Dank auszusprechcnfür das
Vertrauen, welches Sie mir auch bei unserm diesmaligen Zusammensein freundlichst entgegen¬
gebracht haben, woran ich die Bitte knüpfe, daß Sie mir dieses Vertrauen, ohne welches ein
gedeihliches Zusammenwirten der Staatsregierung mit den Ständen der Provinz unmöglichist,
auch künftighin erhalten mögen. Hiermit schließeich im Namen Seiner Majestät unseres Aller«
gnädigstenKaisers und Königs die Sitzung des 28. RheinischenProvinzial-LandtageS.

Landtags-Marschall: Seine Majestät der Deutsche Kaiser, unser AllergnädigsterKönig
und Herr, lebe Hoch! (Die Versammlung stimmt begeistertbreimal in daö Hoch ein.)

(Schluß der Sitzung 1'/« Uhr.)
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